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1. Grundlagen und Ziele 

1.1 Planungsanlass und -erfordernis 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ĂINSEK Strausberg 2035ñ erwartet f¿r die 
Stadt Strausberg eine anhaltende Nachfrage nach zusªtzlichem Wohnraum und 
sieht ein Einwohnerwachstum in den nªchsten Jahren trotz der Altersstrukturen als 
wahrscheinlich an. Der Stadt Strausberg fªllt als Mittelzentrum bei der Schaffung 
von Wohnraum eine besondere Verantwortung zu. Zusªtzliche Bedarfe an Wohn-
raum sollen dabei an integrierten und gut erschlossenen Standorten umgesetzt wer-
den. 
Das Grundst¿ck KelmstraÇe / Ecke Berliner StraÇe entspricht diesen Anforderun-
gen. Es befindet sich in stadtrªumlich integrierter Lage und in geringer Entfernung 
zur Altstadt. Das Umfeld ist geprªgt durch Wohnnutzungen. 
Anlass der Planung ist die Absicht des Eigent¿mers, auf der etwa einen Hektar gro-
Çen Flªche ein waldgeprªgtes Wohnungsbauprojekt zu realisieren. Hierf¿r liegt be-
reits eine Konzeptstudie mit sechs Gebªudekºrpern im Geschosswohnungsbau vor, 
die vor dem Ausschuss f¿r Bauen, Umwelt und Verkehr vorgestellt wurde und f¿r 
die eine Weiterbearbeitung empfohlen wurde. Am 11. Februar 2021 wurde auf die-
ser Grundlage der Aufstellungsbeschluss f¿r einen Bebauungsplan gefasst. Baulich 
genutzt werden soll nur der Bereich, der als Abgrabungsflªche bereits in der 
Gelªndetopografie sichtbar ist und der aufgrund der Vornutzungen bereits im gel-
tenden Flªchennutzungsplan der Stadt Strausberg als Wohnbauflªche darstellt 
wurde. Die r¿ckwªrtige Flªche ĂWeinbergeñ soll mit ihrem Waldbestand erhalten 
bleiben. 
Das Plangebiet liegt im AuÇenbereich gemªÇ Ä 35 BauGB. Zur Umsetzung des 
Konzeptes und zur Sicherung der stªdtebaulichen Ordnung ist ein Bebauungsplan 
zwingend erforderlich. Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit Umwelt-
bericht aufgestellt.  
 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Wohngebietes mit etwa 30-50 
Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau zur Deckung der vorhandenen und 
zuk¿nftigen Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Strausberg. 
Wichtige Ziele im Einzelnen sind: 
Á Die Umsetzung der stªdtebaulichen Konzeption mit ihrer ErschlieÇungsidee 
unter Erhaltung der r¿ckwªrtigen Waldbereiche und des Waldcharakters, 

Á Nachverdichtung einer Wohnbaupotenzialflªche direkt an der StraÇenbahn, 
dabei sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch hºhere bauliche 
Dichte (gem. Ä 1a BauGB- ergªnzende Vorschriften zum Umweltschutz) 

Á Schaffung eines stªdtischen Gebªudeensembles aufgrund zentraler Lage im 
Stadtgebiet, 

Á die Sicherung der stªdtebaulichen Ordnung insbesondere auch bez¿glich der 
Nutzung, GrºÇe und Anordnung baulicher Anlagen, 

Á die Sicherstellung, Integration und Abwªgung privater und ºffentlicher Be-
lange, insbesondere auch der Belange von Natur und Umwelt. 

 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 
 

8 
 

1.3 Rechtsgrundlagen 
Dem Bebauungsplan liegen im Wesentlichen folgende Gesetze und Verordnungen 
zu Grunde: 
Á Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geªndert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

Á Verordnung ¿ber die bauliche Nutzung der Grundst¿cke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geªndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

Á Verordnung ¿ber die Ausarbeitung der Bauleitplªne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
I 1991 S. 58), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802) 

Á BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geªndert durch Gesetz 
vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

Á BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) Bundesnaturschutzgesetz vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 

Á BbgNatSchAG (Brandenburgisches Ausf¿hrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausf¿hrungsgesetz) vom  
21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21], zuletzt geªn-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. Mªrz 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S. 11) 

Á Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geªndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S. 16, ber. [Nr. 40]) 

Á BArtSchV ï Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
(Bundesartenschutzverordnung ï BArtSchV) vom 16.02.2005, zuletzt geªn-
dert durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

Á Verordnung zu den gesetzlich gesch¿tzten Biotopen (Biotopschutzverord-
nung) vom 7. August 2006 (GVBl. Land Brandenburg II/25, S. 438) 

Á Satzung der Stadt Strausberg zum Schutz des Baumbestandes (Baum-
schutzsatzung) vom 18.10.2001, zuletzt geªndert durch die 1.  nderungssat-
zung der Baumschutzsatzung, beschlossen am 10.04.2003 

Á Satzung der Stadt Strausberg ¿ber die Herstellung notwendiger Stellplªtze 
(Stellplatzsatzung) vom 04.11.2004, zuletzt geªndert durch 1.  nderungssat-
zung ¿ber die Herstellung notwendiger Stellplªtze (Stellplatzsatzung) vom 
05.05.2011 (Hinweis:  nderung f¿r 2023 vorgesehen) 

Á Satzung der Stadt Strausberg ¿ber die GrºÇe, Art und Ausstattung von Spiel-
plªtzen (Spielplatzsatzung) vom 12.08.2004 

Á Satzung der Stadt Strausberg ¿ber die Bewirtschaftung von Niederschlags-
wasser (Niederschlagswassersatzung) vom 18.10.2001 
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1.4 Ausgangssituation 

1.4.1 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Stadtrªumlich liegt das Plangebiet zentral im Siedlungsraum der Stadt Strausberg 
in etwa 1,3 km Entfernung s¿dlich der historischen Altstadt. Das Plangebiet befindet 
sich an der Ecke Berliner StraÇe/KelmstraÇe. Es liegt an dem innerstªdtischen klei-
nen Wªldchen ĂWeinbergeñ, ist dabei selbst jedoch nur teilweise bestockt und be-
schreibt ¿berwiegend eine Abgrabungsflªche, die sich in den H¿gel hineinstreckt. 
Mit dem Vorhaben wird eine innerstªdtische Flªche entwickelt, die ¿ber einen un-
mittelbaren Anschluss zur Tram (Entfernung zur Tram-Haltestelle Kªthe-Kollwitz-
StraÇe ca. 100 m) und einen Lebensmitteldiscounter in direkter Nachbarschaft ver-
f¿gt (ca. 100 m entfernt in der Berliner StraÇe). 
 

 
Abbildung 1: Lage und Abgrenzung des Plangebietes  
 
Die ErschlieÇung erfolgt ausschlieÇlich ¿ber die KelmstraÇe, da es durch die beste-
hende StraÇenbahnlinie aktuell keine Querungsmºglichkeit der Berliner StraÇe f¿r 
den motorisierten Verkehr gibt. FuÇlªufig und mit dem Fahrrad sind jedoch wichtige 
Einrichtungen auch ¿ber die Berliner StraÇe zu erreichen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine GrºÇe von ca. 1,06 ha und um-
fasst das Flurst¿ck 1398 sowie eine Teilflªche des Flurst¿cks 2010 (KelmstraÇe) 
der Flur 12, Gemarkung Strausberg. 
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1.4.2 Bestehende Nutzungs- und Freiraumstruktur im Plangebiet 

Das Plangebiet weist derzeit keine intensive Nutzung auf. Das Grundst¿ck liegt an 
den ĂWeinbergenñ, einer topografischen Erhebung mit Waldbestand, die eine von 
Bebauung umgebene Gr¿ninsel in der Stadt Strausberg darstellt. In der Vergangen-
heit wurde auf dem Grundst¿ck Kies bzw. Sand abgebaut. Dies lªsst sich noch an 
dem topografischen Einschnitt ablesen der dazu f¿hrt, dass im zentralen Bereich 
des Grundst¿cks nur ein geringer Gehºlzaufwuchs besteht und teilweise noch Fun-
damente und Spuren der ehemaligen Nutzung sichtbar sind. An der KelmstraÇe 
besteht eine befestigte, ungenutzte Zufahrt, die schrªg ¿ber den nordºstlichen Teil 
des Grundst¿cks lªuft und zum Nachbargrundst¿ck des ehemaligen Hotel S¿d f¿hrt.  
Im s¿dlichen Bereich liegt eine steile Bºschung, die etwa sechs bis neun Meter 
Hºhenunterschied ¿berbr¿ckt und zugleich den ¦bergang in den nicht ¿berformten 
Teil der Weinberge darstellt. Nach der Definition des Landeswaldgesetzes ist die 
Gesamtflªche des Grundst¿cks einschlieÇlich der ehemaligen Abbauflªche (Lich-
tung) als Wald einzustufen. Die Bestockung der Hªnge besteht ¿berwiegend als 
junger Mischwald mit Ahorn, Robinie, vereinzelt Eiche, Esche, Ulme, Pappel und 
Hainbuche und besitzt nach Aussage der zustªndigen Forstbehºrde zudem die 
Funktion als Erosionsschutzwald im Sinne des Ä 12 Abs. 4 LWaldG. Auf der Abgra-
bungsflªche besteht ¿berwiegend ein strauchiger Spontanaufwuchs aus Robinie, 
Spitz- und Eschen-Ahorn.  

1.4.3 Umgebung des Plangebietes 

Das Plangebiet ist ¿ber die KelmstraÇe, eine AnliegerstraÇe mit geringem Aus-
baustandard, erschlossen. Westlich des Plangebiets verlªuft die Berliner StraÇe, die 
als eine wichtige HauptanbindungsstraÇe neben der StraÇenbahnlinie auch zahlrei-
che Infrastruktureinrichtungen aufweist.  
Das Plangebiet grenzt im Norden, Westen und Osten an bestehende Wohngebiete 
an. Auf der nºrdlichen StraÇenseite der KelmstraÇe besteht eine Eigenheimbebau-
ung mit ¿berwiegend ein- bis zweigeschossigen, freistehenden Einfamilienhªusern. 
Im weiteren Umfeld bestehen sehr unterschiedliche Wohnstrukturen, die neben Ei-
genheimen auch Geschosswohnungsbau mit drei bis sechs Vollgeschossen aufwei-
sen.  
Direkt ºstlich angrenzend an das Plangebiet besteht der Standort des ehemaligen 
ĂHotel S¿dñ, ein dreigeschossiger Gebªuderiegel der giebelseitig zur KelmstraÇe 
steht und eine Bebauungstiefe von etwa 65 m aufweist. Das Gebªude befindet sich 
seit 2020 im Umbau. In diesem sind hauptsªchlich kleine Wohnungen/Apparte-
ments vorgesehen. Noch weiter ºstlich an der Friedrich-Ebert-StraÇe befindet sich 
dreigeschossiger Geschosswohnungsbau aus den 1920er/1930er Jahren. 
Westlich des Plangebietes, durch einen Gehºlzstreifen sowie die Berliner StraÇe 
getrennt, besteht neben Einfamilienhªusern auch ein Geschosswohnungsbau mit 
vier Vollgeschossen. 
S¿dlich des Gelªndeeinschnittes/der ehemaligen Abbauflªche schlieÇen mit einer 
Gesamtflªche von etwa 4 ha die so bezeichneten ĂWeinbergeñ an. Diese weisen 
neben der Gesamterhebung (tlw. >12 m ¿ber StraÇenniveau) auch eine hohe Reli-
efenergie auf und sind durch einen attraktiven Mischwaldbestand mit kleinen Lich-
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tungen und einer Durchwegung geprªgt. Die Flªche dient der naturnahen Naherho-
lung f¿r die umliegenden Wohnnutzungen. Eine Wegebefestigung und Mºblierung 
(z.B. Sitzmºglichkeiten, Papierkºrbe) existiert nicht. Zur Berliner StraÇe sowie im 
S¿dosten zur Friedrich-Ebert-StraÇe befinden sich im steilen Zugangsbereich Trep-
pen. Entlang der s¿dlichen Begrenzung der Weinberge verlaufen die ¿bergeordne-
ten Wanderwege (Jakobsweg, 66-Seen-Weg), die durch das vorliegende Planver-
fahren jedoch nicht ber¿hrt werden.  

1.4.4 Soziale Infrastruktur, Bildungseinrichtungen 

Das Plangebiet ist von seiner Lage her an vorhandene Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen angeschlossen. Etwa 800 m nºrdlich besteht in der WeinbergstraÇe 
die Kita ĂAm See", eine Integrationseinrichtung in Trªgerschaft des DRK-MOHS e.V. 
f¿r bis zu 160 Kinder (Krippe bis Schuleintritt)  
In der Hegerm¿hlenstraÇe besteht die Grundschule ĂHegerm¿hlen-Grundschuleñ 
f¿r etwa 440 Sch¿ler. Ihr ist der Hort ĂStraussee-Strolcheñ zugeordnet.  
Ebenfalls nºrdlich des Plangebiets an der Berliner StraÇe befindet sich das Theo-
dor-Fontane-Gymnasium mit ca. 900 Sch¿lern und einem sehr breiten Angebot f¿r 
Strausberg und Umgebung. 

1.4.5 Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die verkehrliche ErschlieÇung erfolgt ¿ber das bestehende, ºffentliche StraÇennetz. 
Die Zufahrt zum Plangebiet soll ausschlieÇlich ¿ber die KelmstraÇe erfolgen. Zudem 
ist eine gute Anbindung an den schienengebundenen ¥PNV vorhanden (Tram-
Haltestelle Kªthe-Kollwitz-StraÇe). 
In der KelmstraÇe liegen Leitungen der Ver- und Entsorgungstrªger, die die erfor-
derlichen Anschl¿sse grundsªtzlich ermºglichen. Es besteht zudem die Mºglichkeit 
eines Anschlusses an die Fernwªrmeversorgung. F¿r die Lºschwasserversorgung 
ist eine Grundsicherung von mindestens 96 mį/h f¿r einen Zeitraum von 2 Stunden 
¿ber die vorhandenen Trinkwasserleitungen zu gewªhrleisten. Aufgrund der Tiefe 
des Grundst¿ckes wird es voraussichtlich erforderlich, einen zusªtzlichen Hydran-
ten zu setzen. 
Die Berliner StraÇe grenzt ebenfalls an das Plangebiet an, kann aufgrund der Stra-
Çenbahntrasse und dem an dieser Grundst¿cksgrenze gesicherten Baumbestand 
jedoch nicht zur verkehrstechnischen ErschlieÇung genutzt werden. Mit einem 
durchschnittlichen werktªglichen Verkehr von rund 14.300 Kfz/24 h mit einem 
Schwerverkehrsanteil von rund 2 % hat sie eine erhebliche Bedeutung im Bereich 
des Immissionsschutzes. 
Eine bestehende Gasleitung der EWE Netz GmbH schneidet das Plangebiet im 
nordwestlichen Bereich. In diesem Bereich bestehen einzelne GroÇbªume und eine 
Bºschung, die eine wichtige Bedeutung f¿r die Eingr¿nung des Plangebietes auf-
weisen.  

1.4.6 Topographie, Geologie, Baugrund 

Die Flªche des Plangebietes liegt in einer Abgrabungsflªche/Senke und weist im 
zentralen Bereich Gelªndehºhen von ca. 73 bis 75 m ¿ber NHN im DHHN2016 auf. 
Im s¿dlichen Bereich oberhalb der Bºschung der Abgrabungsflªchen steigt das Ge-
lªnde auf bis zu 85 m ¿ber NHN an.  
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Eine Baugrunduntersuchung (geotechnische Vorerkundung) wurde im Vorfeld 
erstellt.1 Zur Erkundung des Baugrundaufbaus wurden dabei sechs Rammkernson-
dierungen und drei Rammsondierungen bis 8,0 m u. GOK durchgef¿hrt. Das Grund-
wasser wurde bis 8,0 m u. GOK nicht angeschnitten. 
Im oberen Bereich wurden bis maximal 2,5 m Tiefe unter Gelªnde teilweise Auff¿l-
lungen festgestellt. Unterhalb dieser Auff¿llungen bestehen Sande, die im Grund-
satz einen tragfªhigen Baugrund darstellen. Im Ergebnis wird festgestellt: ĂUnter 
Ber¿cksichtigung der abzutragenden Lasten und der zulªssigen Belastbarkeit des 
Untergrundes kann die Gr¿ndung der geplanten Neubauten als Plattengr¿ndung 
oder als Flachgr¿ndung mittels Einzel- und Streifenfundamenten in den unterhalb 
der Auff¿llungen anstehenden Sanden erfolgen.ñ F¿r die konkrete Bauplanung wer-
den ergªnzende Untersuchungen empfohlen.  
Zur Untersuchung der Versickerungsfªhigkeit der Bodenzusammensetzung wird 
festgehalten, dass die auf dem Grundst¿ck unterhalb der Auff¿llungen anstehenden 
Sande nur bedingt f¿r die Aufnahme und Versickerung von Niederschlagswasser 
geeignet sind. Zum Nachweis der technischen Umsetzbarkeit und vollstªndigen 
Versickerung des anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers auf dem 
Grundst¿ck wurde deshalb ein Regenentwªsserungskonzept erarbeitet2 (vgl. auch 
Punkt 4.6). 

1.4.7 Bodenbelastungen 

Das Plangebiet ist beim Landkreis Mªrkisch-Oderland nicht als Altlastenstandort 
oder Altlastenverdachtsflªche registriert.  
Bei der Untersuchung des Baugrunds (geotechnische Vorerkundung, s.o.) wurden 
auch zwei Mischproben auf Schadstoffe untersucht. Im Bereich der Aufsch¿ttungs-
flªchen bis zu einer Tiefe von maximal 2,5 m wurden ï insbesondere im vorderen 
Grundst¿cksbereich zur KelmstraÇe - bauschuttartige Anteile aus Ziegelbruch und 
Glasresten festgestellt. Hier wurden Kontaminationen mit PAK, B(a)P, Cyanid und 
Sulfat festgestellt. Aufgrund dieser Befunde wurde eine orientierende Altlastenun-
tersuchung3 ergªnzend durchgef¿hrt, um die von Aufsch¿ttungen betroffenen Flª-
chen abzugrenzen und die Mªchtigkeit sowie deren Schadstoffgehalt zu bestimmen. 
Zudem wurden aufgrund von Hinweisen auÇerhalb des Plangebietes Bodenluftpro-
ben untersucht, um Ausgasungen im Plangebiet auszuschlieÇen. Die analytischen 
Untersuchungen der Bodenproben wurden parallel zur formalen Beteiligung mit der 
zustªndigen Bodenschutzbehºrde abgestimmt. 
Ziel der Untersuchungen war es, eine Bewertung der Schadstoffe durchzuf¿hren 
und damit eine Gewªhrleistung von gesunden Wohnverhªltnissen f¿r eine geplante 
Neubebauung nachzuweisen. Zur Bewertung lagen Ergebnisse aus insgesamt 20 
Rammkernsondierungen (2021, 2022) vor, die bis in Tiefen zwischen 2,0 m und 8,0 
m u. GOK bzw. max. 66,0 m NHN abgeteuft wurden. An zwei Positionen erfolgte 
zudem eine Beprobung der Bodenluft. Im Ergebnis der durchgef¿hrten Bodenunter-
suchungen wurden im nºrdlichen Grundst¿cksteil bis ca. zur Mitte der f¿r den Neu-
bau vorgesehenen Flªche belastete Auff¿llungen mit PAK bzw. B(a)P und Sulfat 
nachgewiesen. Die Auff¿llungen bestanden ¿berwiegend aus bauschutthaltigen 

 
1   Bericht zur geotechnischen Vorerkundung KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, GRUND + BODEN consulting, Berlin, 

Mai 2021 
2  Regenwasserentwªsserungskonzept f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft, 8. Februar 2022  
3   Bericht zur orientierenden Altlastenuntersuchung KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, GRUND + BODEN consulting, 

Berlin, Januar 2023 
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Sanden. Es wird im Gutachten davon ausgegangen, dass die erhºhten Schadstoff-
gehalte aus den Fremdbestandteilen in den Auff¿llungen stammen und auf diese 
begrenzt sind. Die nachfolgenden Bodenschichten waren organoleptisch unauffªl-
lig. Da bisher keine Untersuchungen aus den gewachsenen Bodenschichten erfolgt 
sind, wird fachgutachterlich empfohlen, nach dem Aushub Sohlproben zu entneh-
men und zum Nachweis der Schadstofffreiheit auf PAK incl. B(a)P und Sulfat zu 
untersuchen. Auch im Bereich der geplanten Rigolen sind die Auff¿llungen vollstªn-
dig auszuheben, da Versickerung durch Auff¿llungen unzulªssig ist. Auch hier wird 
im Gutachten die Entnahme von Sohlproben zum Nachweis der Schadstofffreiheit 
empfohlen. In der Bodenluft aus den unterhalb des geplanten Garagengeschosses 
anstehenden, gewachsenen Sanden wurden keine Belastungen mit LCKW 
gemessenen. 
Durch die in den Auff¿llungen im nºrdlichen Teil des Grundst¿ckes nachgewiesenen 
Schadstoffbelastungen sind Gefªhrdungen ¿ber den Wirkungspfad Boden-Mensch 
hinsichtlich der geplanten Wohnnutzung und den Wirkungspfad Boden-Grundwas-
ser nicht auszuschlieÇen.  
Im Rahmen der geplanten BaumaÇnahmen ist ein groÇflªchiger Bodenaushub zur 
Herstellung der Baugruben f¿r die Errichtung der Tiefgarage und der Wohngebªude 
geplant. Hierbei ist ein vollflªchiger Aushub der Auff¿llungen und somit eine baube-
gleitende Sanierung vorgesehen. 
Bei einer Umsetzung des Bebauungsplans mit dem zugrundeliegenden Konzept 
w¿rde der Bodenaushub bis zur Baugrubentiefe (Sohle des Garagengeschosses) 
ohnehin sªmtliche mºglicherweise schadstoffhaltigen Auff¿llungen einschlieÇen.  
Nach dem Aushub sind das Auff¿llungsmaterial und die nachfolgenden Sande f¿r 
die Entsorgung / Verwertung getrennt zu lagern und durch Haufwerksbeprobungen 
in Abstimmung mit der Abfallbehºrde zu untersuchen und ggf. fachgerecht zu ent-
sorgen. 
Im Ergebnis der Untersuchung wird bestªtigt, dass bei der Entfernung der mit fest-
gestellten Schadstoffbelastungen belasteten Bºden gesunde Wohnverhªltnisse 
gewªhrleistet sind. Der Bereich wird als Kennzeichnung in den Bebauungsplan auf-
genommen. 

1.4.8 Eigentumsverhªltnisse, Grunddienstbarkeiten 

Das betroffene Grundst¿ck befindet sich in privatem Eigentum. Der einbezogene 
Teil der KelmstraÇe sowie die s¿dlich angrenzenden Flªchen (Weinberge) befinden 
sich im Eigentum der Stadt Strausberg. Baulasten und Grunddienstbarkeiten, die 
eine Entwicklungsmºglichkeit beeinflussen kºnnten, sind im Plangebiet selbst nicht 
bekannt. ¦ber die nordwestliche Ecke des Grundst¿cks verlªuft eine ungesicherte 
Gasleitung, die durch den Betreiber der Leitung verlegt werden muss. 

1.4.9 Denkmalschutz 

Denkmalgesch¿tze Gebªude und Anlagen sind im Plangebiet und in dessen unmit-
telbarer Umgebung nicht vorhanden. In grºÇerem Abstand ohne direkte Blickbezie-
hungen befinden sich an der Berliner StraÇe 90 und entlang der Friedrich-Ebert-
StraÇe einzelne Baudenkmale. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet 
auch keine Bodendenkmale bekannt. Die Festlegungen im Gesetz ¿ber den Schutz 
und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg- Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG)- vom 24. Mai 2004 (GVBI. I, S. 215) sind zu beachten 
(vgl. Punkt 4.3). 
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1.5 Planungsgrundlagen - Planungsvorgaben 

1.5.1 Raumordnung und Landesplanung 

Bebauungsplªne sind gemªÇ Ä 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung an-
zupassen. Diese werden in den Lªndern Berlin und Brandenburg durch die auf der 
Grundlage des Landesplanungsvertrages festgelegten Instrumente bestimmt: dem 
gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm und den gemeinsamen Landesent-
wicklungsplªnen sowie festgelegten Regionalplªnen.  
Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) ist am 1. Februar 2008 in Kraft 
getreten. Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) wurde am 1. Juli 2019 wirksam. 
Aus dem Landesentwicklungsprogramm sind f¿r die vorliegende Planung insbeson-
dere folgende Grundsªtze von Bedeutung: 
Nach Ä 5 (1) soll die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden.  
Nach Ä 5 (2) soll die Innenentwicklung Vorrang vor der AuÇenentwicklung haben. 
Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhan-
denen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflªchen bei 
der Siedlungstªtigkeit Prioritªt haben. Die vorrangige Nutzung dieser Potenziale er-
laubt ein in das vorhandene Siedlungsgef¿ge integriertes und differenziertes Nut-
zungsangebot.  
Der Landesentwicklungsplan LEP HR trifft Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung der Hauptstadtregion, insbesondere zu den Raumnutzungen und -
funktionen und wird als Rechtsverordnung erlassen. Folgende, f¿r den vorliegenden 
Plan besonders relevante Ziele und Grundsªtze sind in ihm konkretisiert: 
In der zentralºrtlichen Gliederung ist die Stadt Strausberg als Mittelzentrum im Ber-
liner Umland ausgewiesen. Dort sollen f¿r den jeweiligen Mittelbereich die gehobe-
nen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung u.a. auch die 
Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen konzentriert werden (Ziel 3.6). Strausberg 
liegt im ĂGestaltungsraum Siedlungñ. Im Berliner Umland ist der ĂGestaltungsraum 
Siedlungñ der Schwerpunkt f¿r die Entwicklung von Wohnsiedlungsflªchen. Hier ist 
eine quantitativ uneingeschrªnkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflªchen ¿ber die 
Eigenentwicklung hinaus mºglich (Ziel 5.6). 
Grundsªtzlich soll die Siedlungsentwicklung unter Nutzung von Nachverdichtungs-
potenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme 
vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sol-
len die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwªrmung insbesondere 
der Innenstªdte ergeben, ber¿cksichtigt werden. Zudem sollen die Funktionen Woh-
nen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung einander rªumlich zugeordnet und 
ausgewogen entwickelt werden (Grundsatz 5.1 Innenentwicklung und Funktionsmi-
schung). Neue Siedlungsflªchen sind zudem an vorhandene Siedlungsgebiete an-
zuschlieÇen (Ziel 5.2). 
Der bestehende Freiraum in seiner Multifunktionalitªt soll im Grundsatz erhalten und 
entwickelt werden. Bei Planungen und MaÇnahmen, die Freiraum in Anspruch neh-
men (é), ist den Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumes-
sen (Grundsatz 6.1).  Zur Vermeidung und Verminderung des AusstoÇes klimawirk-
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samer Treibhausgase soll u.a. eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verrin-
gernde und zusªtzlichen Verkehr vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflªchenent-
wicklung angestrebt werden (Grundsatz 8.1) 
Trªger der Regionalplanung ist die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-
Spree. Hier gilt der sachliche Teilregionalplan "Regionale Raumstruktur und Grund-
funktionale Schwerpunkte", der am 27.10.2021 mit Bekanntmachung der Genehmi-
gung in Kraft getreten ist (ABI, Nr. 42 vom, S. 812). Der vorgesehene ĂIntegrierte 
Regionalplan Oderland-Spree 2030ñ befindet sich in Aufstellung. Er wird in Umset-
zung der Neufassung des Regionalplanungsgesetzes und der Planungsauftrªge 
des LEP HR Festlegungen f¿r die Entwicklung der Siedlungs-, Freiraum- und Infra-
struktur treffen (vgl. https://www.rpg-oderland-spree.de/ regionalplaene/integrierter-
regionalplan-oderland-spree). 
¦ber die in der Landesentwicklungsplanung benannten Ziele und Grundsªtze hin-
aus bestehen keine weiteren regionalplanerisch anpassungspflichtigen Vorgaben.  
Die vorgenannten Belange der Raumordnung und Landesplanung werden im vor-
liegenden Bebauungsplan vollstªndig ber¿cksichtigt. Insgesamt ist die beabsichtig-
te Entwicklung mit den Zielen und Grundsªtzen der Raumordnung und Landespla-
nung vereinbar. Dies wurde auch im Rahmen der Planungsanzeige sowie der fr¿h-
zeitigen Beteiligung der Behºrden durch die Schreiben der Gemeinsamen Landes-
planungsabteilung vom 22. Mªrz 2021 bzw. 21. September 2021 und durch die 
Schreiben der Regionalen Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree vom 25. Februar 2021, 7. September 2021 sowie vom 24. Juni 
2024 bestªtigt. 

1.5.2 Lokale Agenda 2030, Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK  

Die Lokale Agenda Strausberg 2030 ist ein Programm f¿r eine nachhaltige (zu-
kunftsfªhige) Entwicklung und wurde durch den Agendabeirat erarbeitet und mit der 
Stadtverwaltung Strausberg im Jahr 2017 abgestimmt und fortgeschrieben.  
Zum Thema Stadtentwicklung und Wohnen werden zuk¿nftige Wohnungsbedarfe 
benannt und hierbei u.a. der Vorrang der Innenentwicklung und die Schaffung eines 
den individuellen Bed¿rfnissen entsprechenden Angebotes an bezahlbarem, barri-
erearmen Mietwohnraum f¿r alle Generationen benannt.  
Neue Wohnstandorte sollen bevorzugt dort erschlossen werden, Ăwo der ¥PNV (S-
Bahn, StraÇenbahn) gut ausgebaut ist oder diese auch zu FuÇ bzw. mit dem Fahr-
rad zu erreichen sind. Der guten fuÇlªufigen Erreichbarkeit von Versorgungseinrich-
tungen wird (auch zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs) bei Pla-
nungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.ñ (vgl. S.8) 
Das INSEK 2017 (Stadtverwaltung Strausberg in Zusammenarbeit mit complan - 
Gesellschaft f¿r Kommunalberatung) bildet die langfristigen Strategien der Stadt 
Strausberg mit dem Zeithorizont bis 2035 ab und formuliert eine auf breiter Basis 
abgestimmte Entwicklungsstrategie. Es bildet eine tragfªhige konzeptionelle Grund-
lage f¿r stadtentwicklungsrelevante Entscheidungen und dar¿ber hinaus f¿r die Ak-
quise von Stªdtebaufºrdermitteln des Landes und des Bundes. Das vormalige ĂWirt-
schaftsorientierte Integrierte Stadtentwicklungskonzept Strausbergñ von 2007 
wurde hierbei aktualisiert und fortgef¿hrt. 
Nach den Aussagen des INSEK lassen die derzeitigen Rahmenbedingungen f¿r das 
Berliner Umland und der aktuelle Entwicklungstrend ein weiteres Einwohnerwachs-
tum f¿r Strausberg als wahrscheinlich erscheinen. Dem Thema ĂWohnenñ kommt in 
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der Stadt Strausberg vor dem Hintergrund der dynamischen Wohnungsmarktent-
wicklung deshalb ein besonderer Stellenwert zu. 
Die Zunahme der Einwohnerzahl, die Verªnderung der Altersstruktur und die Ver-
ringerung der HaushaltsgrºÇe f¿hren auch in nªherer Zukunft zu einem zusªtzlichen 
Wohnraumbedarf, der ¿berschlªgig ermittelt wurde. Bis 2030 wurden bereits im 
INSEK 2017 ein Einwohnerwachstum von 27.500 Einwohner und eine Verkleine-
rung der HaushaltsgrºÇe auf 1,75 erwartet. Tatsªchlich wurde dieser Einwohner-
wert bereits im Mai 2022 ¿berschritten (27.554 EW). Unter den damaligen Annah-
men ergab sich von 2017 bis 2030 bereits ein rechnerischer Wohnraumbedarf von 
1.600 zusªtzlichen Wohnungen.  
Als wohnungspolitische Handlungsbedarfe f¿r Strausberg werden neben der Schaf-
fung neuer, insbesondere auch kleiner und altengerechter Wohnungen u.a. eine al-
tersgerechte Anpassung des Bestandes und die Pr¿fung von Mºglichkeiten alterna-
tiver, gemeinschaftlicher und generationen¿bergreifender Wohn- und Bauformen 
benannt. Der konkrete, bereits mit der FNP-Darstellung ausgewªhlte Standort am 
Weinberg wird aufgrund seiner geringen GrºÇe und untergeordneten Bedeutung 
nicht explizit benannt, stellt aber eine MaÇnahme zur Deckung des zusªtzlichen 
Wohnraumbedarfs f¿r die Region dar. 

1.5.3 Klimaschutzkonzept  

Die Stadt Strausberg hat ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen, 
dass mit Stand vom November 2010 vorliegt. Kommunale Klimaschutzkonzepte ge-
ben Aufschluss ¿ber die spezifischen Potenziale und Handlungsmºglichkeiten zur 
Erreichung der Klimaschutzziele. Im Wesentlichen werden im Klimaschutzkonzept 
Strausberg MaÇnahmen der Energieerzeugung sowie MaÇnahmen der Reduzie-
rung des Energieverbrauchs behandelt. Spezifische Empfehlungen f¿r die Sied-
lungsentwicklung und Bauleitplanung werden nicht benannt. Als klimabeg¿nsti-
gende Empfehlungen f¿r die Bauleitplanung sind jedoch grundsªtzlich folgende 
Aspekte anerkannt: 
Á Ausrichtung der Gebªude (s¿dexponiert, solardachtauglich) 
Á Art und MaÇ der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter Kompaktheit 
Á Abstªnde zwischen Gebªuden, um gegenseitige Verschattung zu vermeiden 
Á Bepflanzungsvorgaben (StraÇenbªume, Pflanzbindungen, Dachbegr¿nung) 
zur Erhºhung des Gr¿nvolumens  

Á R¿ckhaltung und dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers zur 
Entlastung der Vorflut  

Á Begrenzung der ¦berschreitung der Grundflªchenzahl (GRZ) zur Erhºhung 
groÇer unversiegelter Freiflªchen 

Á Vertragliche Vereinbarungen mit grºÇeren Entwicklungstrªgern sowie Aufla-
gen bei der VerªuÇerung stªdtischer Grundst¿cke zu Wªrmestandards, An-
schluss an die Nahwªrmeversorgung sowie zu weitergehenden Regelungen 
zum aktiven Klimaschutz 

Im vorliegenden Bebauungsplan sollen Ziele des Klimaschutzes insbesondere 
dadurch ber¿cksichtigt werden, dass in integrierter Lage mit guter Infrastruktur Ver-
kehre vermieden werden kºnnen, die kompakte stªdtebauliche Dichte (GRZ, Hºhe) 
mit Mietwohnungsbau weitere Flªcheninanspruchnahmen reduziert und ergªn-
zende Begr¿nungsmaÇnahmen (Dªcher der Wohngebªude und Dach des Gara-
gengeschosses) erfolgen sollen. Zudem ist vorgesehen, Niederschlagswasser voll-
stªndig vor Ort zur Versickerung zu bringen (auch R¿ckhaltung ¿ber Gr¿ndªcher) 
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und eine Errichtung von Solaranlagen zu ermºglichen (keine entgegenstehenden 
Vorgaben der Ausrichtung).  
Am 10. September 2020 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Straus-
berg beschlossen, eine neues Klimaschutzkonzept Strausberg 2040 aufzustellen, 
dass die bestehenden Ansªtze, Ziele und MaÇnahmen pr¿ft und spezifische MaÇ-
nahmen u.a. aufzeigen soll, wie die Klimaziele des Bundes auf stªdtischer Ebene in 
Strausberg umgesetzt werden kºnnen.  

1.5.4 Flªchennutzungsplan 

Der Flªchennutzungsplan (FNP) ist im Jahr 1999 in Kraft getreten und wurde seit-
dem in Teilbereichen mehrfach geªndert. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans wird im FNP ¿berwiegend als Wohnbauflªche dargestellt.  
Ein benanntes Ziel im FNP ist die Bereitstellung von Ăbedarfsgerechten, sozialver-
trªglichen und differenzierten Wohnungsangeboten an stªdtebaulich integrierten 
Standortenñ. Die Abgrenzung der Wohnbauflªche im FNP umfasst aufgrund der Be-
sonderheiten der Bestandssituation eine Ausdehnung, die die gesamte Abgra-
bungsflªche beinhaltet. Die r¿ckwªrtigen Flªchen am Weinberg sowie ein Streifen 
entlang der Berliner StraÇe zªhlen zum Geltungsbereich des Bebauungsplans, sol-
len aber in ihrem Gr¿nbestand erhalten bleiben. Sie sind im Flªchennutzungsplan 
als Wald dargestellt. Eine grundst¿cksgenaue Abgrenzung ermºglicht der FNP ï 
nicht zuletzt aufgrund der damaligen Kartengrundlage - nicht. Unzweifelhaft ist, dass 
die Darstellung der etwa 0,5 bis 1,0 ha groÇen Wohnbauflªche des FNP die Abgra-
bungsflªche und nicht den zusammenhªngenden Waldbestand meint. Die darge-
stellte FlªchengrºÇe im FNP entspricht der FlªchengrºÇe, die im Bebauungsplan 
als Allgemeines Wohngebiet entwickelt werden soll. 
 

  
Abbildung 2: Auszug Flªchennutzungsplan Strausberg (Originalscan), Lage des Plangebietes 

 
 

Plangebiet, B-Plan Nr. 65/20 
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Die geplante Festsetzung des Bebauungsplans als Allgemeines Wohngebiet gemªÇ 
Ä 4 BauNVO sowie als Waldflªche bzw. Flªche mit Pflanzbindung kann im Rahmen 
der Darstellungsgenauigkeit des Flªchennutzungsplans gemªÇ Ä 8 Abs. 2 vollstªn-
dig aus dem FNP entwickelt werden. 
 

1.5.5 Planungsrechtliche Ausgangslage 

Das Plangebiet schlieÇt im Westen, Norden und Osten an eine bebaute Ortslage 
an. Der Bereich des Plangebietes ist durch einen Sand-/Kiesabbau vorgenutzt. 
Planungsrechtlich ist das Grundst¿ck nach Auffassung des Bauordnungsamtes (vgl. 
Stellungnahme vom 2.3.2021 im Rahmen der Planungsanzeige) vollstªndig nach  
Ä 35 BauGB (AuÇenbereich) zu beurteilen. Zur Umsetzung des Konzeptes und zur 
Sicherung der stªdtebaulichen Ordnung ist in der vorhandenen atypischen stªdte-
baulichen Situation (Hangkante, Waldrand, Abstand StraÇe, Konzeption Bebau-
ungstiefe etc.) ein Bebauungsplan zwingend erforderlich. Der r¿ckwªrtige Bereich 
soll als Wald erhalten blieben. 
 

1.6 Stªdtebauliche Konzeption  
Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende stªdtebauliche Konzept sieht die Er-
richtung von 6 Mehrfamilienhªusern vor. Die Gebªude sollen ¿ber 3 bis 4 Vollge-
schosse plus einem Staffelgeschoss verf¿gen und insgesamt etwa 30 - 50 Wohnein-
heiten ermºglichen. Durch organische Formen und unterschiedliche Hºhen wird Be-
zug auf die Topografie und den Waldcharakter des Weinbergs sowie auf die Nach-
barbebauung in der KelmstraÇe und der Berliner StraÇe genommen. Die Gebªude 
orientieren sich um die bestehende, mittig auf dem Grundst¿ck liegende Mulde. Es 
soll mºglichst viel Baumbestand rund um die Mulde und an deren Hang erhalten 
bleiben. 
 
Das Grundst¿ck wird ¿ber die KelmstraÇe erschlossen, von wo auch die Zufahrt 
zum Garagengeschoss erfolgt, das sich im Untergeschoss zwischen den beiden 
Gebªudereihen befindet.  Die Freiflªchen im Bereich der ErschlieÇung der Gebªude 
mittig auf dem Grundst¿ck sollen als Gemeinschaftsflªchen den Bewohnern zur 
Verf¿gung gestellt und entsprechend gestaltet werden. Zusªtzlich ist die Errichtung 
eines Spielplatzes mit Sitzmºglichkeiten vorgesehen. 
Im Rahmen der Projektentwicklung wurden unterschiedliche Ansªtze einer Bebau-
ung diskutiert. In ersten Varianten wurde die Typologie der Bebauung verwendet, 
die entlang der Friedrich-Ebert-StraÇe bzw. der SchillerstraÇe die Weinberge 
umgibt. Diese Typologie ber¿cksichtigt jedoch nicht die spezifische Situation im 
Plangebiet. Den weiterf¿hrenden Varianten (siehe Abbildung 3) gemein war der An-
satz, dass die Topografie ber¿cksichtigt wird und der umliegende Waldcharakter 
erlebbar bleibt und zu einem Charakteristikum des neuen Wohnortes wird. Im Rah-
men erster Abstimmungen mit der zustªndigen Forstbehºrde wurde das Konzept 
dann weiter optimiert im Sinne des Schutzes des angrenzenden Erosions-
schutzwaldes. Hierf¿r wurde der Abstand zu der s¿dlich angrenzenden Hangkante 
vergrºÇert. 
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Abbildung 3: stªdtebauliches Konzept ñHufeisenvarianteñ 2020 und fortgeschriebenes stªdtebauliches 
Konzept ĂZeilen-/Vorzugsvarianteñ, Mainzer/Mºller Architekten, 2021 

 
Insgesamt kºnnen mit den Gebªudehºhen bis zu vier Geschossen plus Staffelge-
schoss entstehen. Aufgrund der besonderen Situation ist diese Hºhenentwicklung 
jedoch stªdtebaulich sinnvoll. Folgende Aspekte haben zu der vorgesehenen Dichte 
gef¿hrt:  
 
Nachhaltige Siedlungs- und Projektentwicklung: Grundsªtzlich mºchte die Stadt 
Strausberg eine weitere Zersiedlung der Landschaft verhindern. Hierf¿r wurden in 
der Vergangenheit zahlreiche Beschl¿sse f¿r eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung gefasst. In Anbetracht der bestehenden Nachfragesituation sollen dennoch die 
Bedarfe an Wohnraum eines Mittelzentrums befriedigt werden. Dies ist grundsªtz-
lich nur mºglich, wenn in integrierten Lagen der Stadt eine kompaktere und stªdti-
schere Bauweise ermºglicht wird. Eine hºhere Dichte in integrierter Lage verhindert 
Flªchenbeanspruchungen an den Siedlungsrªndern und trªgt damit zu einer nach-
haltigen Siedlungsentwicklung bei. Der vorliegende Standort ist an mehreren Seiten 
von Wohnbebauung umgeben und sehr gut verkehrlich und infrastrukturell erschlos-
sen. Er befindet sich in etwa 1.300 m Entfernung zum historischen Stadtzentrum. 
Das vorgesehene Projekt selbst wird ebenfalls zahlreiche Nachhaltigkeitskriterien 
erf¿llen. So sind  

�x die Begr¿nung der Grundst¿cksrªnder mit Gehºlzflªchen (Lokalklima, 
Beschattung),  

�x die Aufwertung des Waldrandes (Waldsaum f¿r Artenvielfalt, Landschafts-
bild),  

�x die vollstªndige Niederschlagswasserversickerung auf dem Grundst¿ck 
(Grundwasseranreicherung),  
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�x ein minimierter Versieglungsgrad,  
�x die Anlage von Gr¿ndªchern auf den Wohngebªuden und auf dem 
Garagengeschoss (Lokalklima, Wasserhaushalt) sowie  

�x ein Biodiversitªtsdach auf einem Wohngebªude (Artenvielfalt)  
vorgesehen und ¿ber entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplans sicher-
gestellt.  
Anlagen f¿r regenerative Energien sind auch in Kombination mit Gr¿ndªchern denk-
bar und werden mit den Festsetzungen des Bebauungsplans ermºglicht (aufgrund 
der Hºhenentwicklung des s¿dlich angrenzenden Waldgebietes erfolgt keine zwin-
gende Festsetzung). Es ist beabsichtigt, in der Ausf¿hrungsplanung weitere Nach-
haltigkeitsaspekte zu pr¿fen (Energie- und Wªrmebedarf, Materialien, Grauwasser, 
etc.) 
 
Stªdtebau: Es handelt sich um einen in sich stimmigen Gesamtentwurf, der die 
Hanglage an der bestehenden Abgrabungsflªche, die Baumhºhen in der Umgebung 
etc. ber¿cksichtigt. Der Entwurf geht davon aus, dass an diesem besonderen Stand-
ort der bestehende Wald erlebbar und einsehbar sein sollte. Daher schlieÇt sich 
eine flachere Riegelbebauung, die Blickbeziehungen verhindern w¿rde, aus. Viel-
mehr soll durch geringere Grundflªchen der Hauptgebªude stªrker in die Hºhe ge-
gangen werden als bei der umliegenden Bebauung und auf diese Weise ein groÇer 
Anteil des Baumbestandes und der Blickbeziehungen erhalten bleiben. In der Vor-
zugsvariante wird gegen¿ber der bisherigen Variante die hofartige Situation geºffnet 
und im Sinne der Offenheit und Erlebbarkeit des Waldcharakters weiter optimiert. 
Die stªdtebauliche Nutzungsdichte, f¿r die die Geschossflªchenzahl ausschlagge-
bend ist, soll sich dabei an den bestehenden Bauten im weiteren Umfeld orientieren. 
Hierf¿r wurden Dichtewerte im Umfeld ermittelt und verglichen. Es bestehen meh-
rere Grundst¿cke, die eine GFZ von 0,8 bis 1,2 aufweisen (z.B. Berliner StraÇe 90, 
Friedrich-Ebert-Str. 75-80 und 100-104 und SchillerstraÇe 5 ï 14). 
Naturschutz/Wald: Ziel ist es, den bestehenden Waldbestand auf den historisch 
unbelasteten Flªchen zu erhalten und zu sch¿tzen. Deshalb beschrªnkt sich das 
Projekt im Wesentlichen auf die ehemalige Abgrabungsflªche. Diese zªhlt zwar 
formal ebenfalls als Wald gemªÇ Landeswaldgesetz, weist aber ¿berwiegend kei-
nen Altbaumbestand auf. Ungeachtet der Waldeigenschaft bleiben allseitig um das 
Bauvorhaben herum Gehºlze bestehen. Es ist naturschutzfachlich sinnvoll, sich 
lediglich auf diesen weniger sensiblen Bereich der Abgrabungsflªche zu beschrªn-
ken und daf¿r mit den Gebªuden stªrker in die Hºhe zu gehen. Die Gebªudehºhen 
haben keinen direkten Einfluss auf die Flªcheninanspruchnahme und im vorliegen-
den konkreten Planungsfall auch nicht auf die anderen Schutzg¿ter von Natur und 
Landschaft, sofern sie den unmittelbar anschlieÇenden Baumbestand nicht ¿berra-
gen. Unter Ber¿cksichtigung der Topografie und der Baumhºhen ist das Projekt f¿r 
das Orts- und Landschaftsbild zudem unproblematisch, da es in der konkreten Lage 
nur schwer einsehbar ist. Zudem soll das Vorhaben in vielfªltiger Weise vorbildhaft 
sein f¿r ein modernes und umweltgerechtes Bauen (Energieeffizienz, Klima, Nieder-
schlagswasser, Dachbegr¿nung, etc.). 
Einzigartigkeit: Das Projekt stellt eine Sonderbauform im baurechtlichen Sinne dar, 
was auch dazu f¿hrt, dass ein Bebauungsplan zwingend aufzustellen ist. Die umge-
bende Bebauung hat insofern eine Bedeutung, als dass das Projekt von seinen Aus-
wirkungen auf das Umfeld vertrªglich sein muss. Dem Projekt kann nicht vorgehal-
ten werden, dass es nach Realisierung maÇstabsgebend f¿r die Umgebung wªre 
und zu stªdtebaulichen Spannungen mit dem Bestand f¿hren kºnnte. Es handelt 
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sich bei dem Vorhabengrundst¿ck um Standortbedingungen, die einzigartig sind 
und nicht ¿bertragen werden kºnnen (kein Prªzedenzfall). Die Zulªssigkeit von Vor-
haben im unbeplanten Innenbereich im Umfeld wird sich nicht nach dem Vorhaben 
am Weinberg richten, da es sich auch nach Realisierung des Vorhabens aufgrund 
der Lage am Waldrand und der spezifischen Situation der Sonderbauform um einen 
atypischen Einzelfall handeln wird. Zwar handelt es sich um sechs Einzelgebªude 
mit einem gewissen stªdtebaulichen Gewicht; diese sind jedoch durch eine Tiefga-
rage verbunden und stellen insgesamt diese Sonderbauform dar. Das Projekt nimmt 
den Waldcharakter auf und nutzt diesen gezielt, so dass die Gebªude auch nicht ï 
wie sonst im Umfeld ¿blich - straÇenbegleitend errichtet werden, sondern die topo-
grafische und naturrªumliche Situation aufnehmen. Es besteht demnach nicht die 
Gefahr, dass sich diese Typologie an anderer Stelle wiederholen kºnnte. Ebenso 
wie die Bebauung entlang der Berliner StraÇe, die deutlich massiver ist als das 
geplante Projekt am Weinberg, wird die vorliegende Sonderbauform keine Vorbild-
funktion im planungsrechtlichen Sinne einnehmen kºnnen. Das ehemalige Hotel 
S¿d bestªtigt diese Atypik ebenfalls, weil auch dieses Vorhaben die Besonderheit 
der Topografie und Lage aufnimmt und deshalb nicht maÇstabsbildend f¿r die 
gegen¿berliegende, nºrdliche StraÇenseite ist. Die KelmstraÇe stellt eine deutliche 
stªdtebauliche Zªsur zwischen unterschiedlichen Bauformen auf der s¿dlichen 
Seite und der Einfamilienhausbebauung auf der Nordseite dar. Mit der  nderung 
des Bebauungsplans nach dem Vorentwurf (August 2021, Reduzierung eines der 
Gebªude um ein Geschoss) und nach dem Entwurf (Juli 2022, Absenkung des 
Gesamtkonzeptes um 0,6 m) liegen sªmtliche Hºhen nunmehr unterhalb der Hºhe 
des Gebªudes in der Berliner StraÇe 91 a-e und vier der sechs vorgesehenen Bau-
kºrper weisen jetzt lediglich drei Wohngeschosse zzgl. Staffelgeschoss oberhalb 
des Garagengeschosses auf. Wenn die Bebauung dennoch prªgend im Sinne des 
Ä 34 BauGB wirken w¿rde, so betrªfe dies im Wesentlichen das Nachbargrundst¿ck 
mit dem ehemaligen Hotel S¿d. Eine abweichend von den vorgenannten Ausf¿h-
rungen denkbare Prªgung des Umfeldes wurde in der Abwªgung ber¿cksichtigt und 
insgesamt f¿r stªdtebaulich vertrªglich erachtet. 
 
ErschlieÇung/FahrradstraÇe 
Das Vorhaben befindet sich in zentraler Lage und in einer Entfernung zur Innenstadt 
und zu relevanten Einrichtungen, die sehr gut mit dem Fahrrad erreicht werden kºn-
nen. Zudem befindet sich der Standort mit der Berliner StraÇe an einer teilweise 
bestehenden und auszubauenden Hauptradwegeverbindung (entlang der StraÇen-
bahntrasse, FahrradstraÇe ĂSommerwegñ). Mit dem Projekt soll die Fahrradmobilitªt 
gestªrkt werden. Das Vorhaben ber¿cksichtigt diese Lagegunst u.a. auch mit vor-
gesehenen Fahrradabstellanlagen  
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2.  Umweltbericht 

2.1 Einleitung 
Das Baugesetzbuch (BauGB) schreibt vor, dass im Rahmen aller Bauleitplan-ver-
fahren i. d. R. eine Umweltpr¿fung durchzuf¿hren ist. Im Rahmen der Umwelt-
pr¿fung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, 
beschrieben und bewertet (Ä 2 Abs. 4 BauGB). Der Umweltbericht beinhaltet die 
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplans.  
Grundlage der Bewertung sind neben dem Bebauungsplanentwurf Untersuchungs-
ergebnisse zu den Schutzg¿tern Mensch (Lªrm, Verkehr, Lufthygiene), Tiere und 
Pflanzen, Flªche, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das Wirkungsgef¿ge 
zwischen ihnen sowie das Orts- und Landschaftsbild und auch die biologische Viel-
falt. F¿r die Bewertung der Umweltauswirkungen in Bezug auf einzelne Schutzg¿ter 
wurden verschiedene Datengrundlagen ausgewertet. Eine wichtige Grundlage der 
Bestandsaufnahme (zusªtzlich zur ºrtlichen Erfassung / Biotoptypenkartierung) ist 
u. a. der Landschaftsplan der Stadt Strausberg, die digitale Datenbank OSIRIS des 
Landesamtes f¿r Umwelt in Brandenburg sowie das Geoportal des LGB.  
Im Rahmen der Bewertung sind MaÇnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und 
zum Ausgleich festgestellter Umweltbeeintrªchtigungen aufzuf¿hren und somit die 
naturschutzfachliche Eingriffsregelung abzuhandeln. Die Bewertung und Bilanzie-
rung des Eingriffes orientiert sich an den ĂHinweisen zum Vollzug der Eingriffsrege-
lung ï HVEñ des Landes Brandenburg. 
Die nachfolgenden Ausf¿hrungen weisen insbesondere auf die inhaltlichen Aspekte 
der Umweltpr¿fung hin. Der formale Aufbau des Umweltberichts orientiert sich an 
Anlage 1 BauGB. 

Untersuchungsraum 

Das Plangebiet hat eine GrºÇe von ca. 1,06 ha und liegt s¿dwestlich des Zentrums 
der Stadt Strausberg an der Berliner StraÇe. 
Die Plangebietsflªche ist derzeit nicht eingezªunt und dadurch faktisch ºffentlich 
zugªnglich. 
Der Vegetationsbestand ist stark von Gehºlzen (Bªumen und Strªuchern) geprªgt 
und hat grundsªtzlichen Waldcharakter, lediglich in der Mitte weist der Bestand eine 
Lichtung mit vornehmlich grasigem und krautigem Bewuchs auf.  
Das Grundst¿ck steht in unmittelbarem rªumlichem Zusammenhang mit dem s¿d-
lich und s¿dºstlich angrenzenden Weinbergen, einer bis zu ca. 12 m (¿ber angren-
zendem StraÇenniveau) hohen Erhebung, die in einer Gesamtflªche von ca. 4 ha 
nahezu vollstªndig von Wald bedeckt ist. 
Die Topografie des hier betrachteten Baugrundst¿cks ist deutlich bewegt. Infolge 
umfªnglicher Erdabgrabungen in der Vergangenheit ist derzeit eine talfºrmige 
Gelªndeausprªgung mit ganz unterschiedlich ausgeformten Bºschungen und 
einigen Zwischenebenen festzustellen. Die Hºhenunterschiede auf dem 
betrachteten Baugrundst¿ck liegen zwischen ca. 72 m ¿ber NHN nahe der Kelm-
straÇe, ca. 74 m ¿ber NHN im Zentrum der konkret zur Bebauung vorgesehenen 
Lichtung und ca. 83 m ¿ber NHN an der s¿dºstlichen Bºschungskrone. 
Von der KelmstraÇe ist eine alte Zufahrt in Form eines ostwªrts kurvig verschwenk-
ten, ca. 4 m breiten Asphaltweges nebst ca. 1 m breitem Gehweg vorhanden. Direkt 
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s¿dlich davon sind mehrere bis zu ca. 1 m hohe, ¿berwachsene Erdh¿gel aufge-
sch¿ttet. 
Eine alte ca. 50 m2 groÇe Fundamentplatte aus Beton sowie einige teils zerbrochene 
Schªchte sind ebenfalls Teil der (geringen) Bestandsversiegelung. 
Die ErschlieÇung erfolgt ausschlieÇlich ¿ber die KelmstraÇe, da es durch die beste-
hende StraÇenbahnlinie aktuell keine Querungsmºglichkeit der Berliner StraÇe f¿r 
den motorisierten Verkehr gibt. FuÇlªufig und mit dem Fahrrad sind jedoch wichtige 
Einrichtungen auch ¿ber die Berliner StraÇe zu erreichen. An der Berliner StraÇe 
verkehrt die StraÇenbahnlinie 89 mit der nªchstgelegenen Haltestelle ĂKªthe-Koll-
witz-StraÇeñ (ca. 100 m entfernt). Die KelmstraÇe ist in Richtung der StraÇen-
bahntrasse abgepollert und als Sackgasse ausgebildet. Die Anbindung f¿r Kfz an 
die Innenstadt ist ostwªrts ¿ber die KelmstraÇe und weiter ¿ber die Friedrich-Ebert-
StraÇe gegeben. 
 

2.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
Die Stadt Strausberg hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 65/20 ĂWohnen am 
Weinbergñ beschlossen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Allge-
meinen Wohngebietes mit etwa 30-50 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau. 
Dabei soll die Umsetzung der stªdtebaulichen Konzeption mit ihrer ErschlieÇungs-
idee unter Erhaltung der r¿ckwªrtigen Waldbereiche und des Waldcharakters erfol-
gen. Neben dem Allgemeinen Wohngebiet ist daher auch die Festsetzung einer ver-
bleibenden Waldflªche sowie von Flªchen mit Pflanzbindungen zum Erhalt von Be-
standsbªumen vorgesehen. 
Die geplante Festsetzung des Bebauungsplans eines Allgemeinen Wohngebietes 
gemªÇ Ä 4 BauNVO sowie einer Waldflªche kann aus den Vorgaben des Flªchen-
nutzungsplanes entwickelt werden. 
Die Flªchen liegen planungsrechtlich im sogenannten AuÇenbereich und sind aktu-
ell nach Ä 35 Baugesetzbuch zu beurteilen. Um Baurecht entwickeln zu kºnnen, ist 
die Durchf¿hrung eines Bebauungsplanverfahrens notwendig. 
Die Belange von Natur und Landschaft werden im Rahmen der Erstellung eines 
Umweltberichtes zum Bebauungsplan ber¿cksichtigt. Durch ein Landschaftspla-
nungsb¿ro wird gemªÇ Ä 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltpr¿fung durchgef¿hrt, welche 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und gemªÇ Ä 2a 
BauGB ein Umweltbericht zum Bebauungsplan zur Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen erstellt.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurst¿ck 1398 sowie eine 
Teilflªche des Flurst¿cks 2010 (KelmstraÇe) der Flur 12, Gemarkung Strausberg. 
Er hat insgesamt eine GrºÇe von ca. 1,06 ha. 
Aufgrund der Einstufung des aktuellen Vegetationsbestandes als Wald im Sinne des 
LWaldG ist f¿r eine Umnutzung der Flªche zu Wohnzwecken eine Waldumwand-
lung erforderlich.  
Das Plangebiet liegt ï wie ein GroÇteil der Siedlungsflªchen in Strausberg-Mitte - 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) ĂStrausberger und Blumenthaler 
Wald- und Seengebietñ. Seit einiger Zeit erfolgt bereits eine ¦berarbeitung der Land-
schaftsschutzgebiets-Abgrenzungen. Dabei ist beabsichtigt, u. a. auch die Abgra-
bungsflªche, die im FNP Strausberg bereits als Wohnbauflªche dargestellt ist, k¿nf-
tig aus dem LSG auszusparen. Da die formale  nderung der LSG-Grenzen erst 
deutlich nach Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplans erfolgen wird, ist im 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
25 

B-Planverfahren eine Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans ein-
zuholen. Die entsprechende Voranfrage auf Zustimmung wurde von der Stadtver-
waltung Strausberg beim Verordnungsgeber, dem Ministerium f¿r Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg im Mªrz 2022 gestellt. 
Im April 2022 wurde diese Voranfrage grundsªtzlich positiv seitens des MLUK 
beantwortet. Die endg¿ltige Zustimmung muss f¿r eine Vollziehbarkeit des 
Bebauungsplans vor Inkrafttreten erteilt worden sein.4 
Redaktionelle Ergªnzung Februar 2025: 
Mit Schreiben vom 04. Februar 2025 hat das MLUK (jetzt MLEUV) der Stadt 
Strausberg seine abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des am 12. 
Dezember 2024 beschlossenen Bebauungsplans mitgeteilt. Damit gelten auf den in 
der Planzeichnung blau schraffierten Flªchen die den festgesetzten Nutzungen 
entgegenstehenden Regelungen der LSG-Verordnung nicht mehr.5 

2.3 Planung, Bedarf an Grund und Boden 
Der Bebauungsplan weist f¿r die Umsetzung des aktuellen architektonischen Bau-
konzeptes zwei Baufenster innerhalb eines ca. 6.450 mĮ groÇen allgemeinen Wohn-
gebietes aus. Zwischen den Baufenstern erstreckt sich eine Flªche von ca. 1.330 mĮ 
f¿r ein Garagengeschoss. 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes werden zwei Flªchen mit Bindungen f¿r 
Bepflanzungen und f¿r die Erhaltung von Bªumen, Strªuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ausgewiesen. Sie dienen der Sicherung einer wichtigen Quartiers-
Kulisse und sollen gleichfalls dem Erhalt des Waldcharakters dienen.  
Der s¿dliche Teilbereich des Plangebiets sichert vorhandenen Wald auf einer 
zusammenhªngenden Flªche von ca. 3.850 mĮ. In der Waldflªche sollen ºkologi-
sche AufwertungsmaÇnahmen umgesetzt und gesichert werden. 
Die KelmstraÇe wird in ihrem an das Baugrundst¿ck angrenzenden Abschnitt bis zu 
deren StraÇenmitte in den Bebauungsplan aufgenommen. Die ºffentliche StraÇen-
verkehrsflªche umfasst im Plangebiet ca. 340 mĮ.  
Das aktuelle stªdtebauliche Konzept zum B-Plan-Entwurf stellt sechs Mehrfami-
lienhªuser in einer zweizeiligen Anordnung mit dazwischenliegendem Hofbereich 
dar.  
Zwischen der ºstlichen und der westlichen Gebªudezeile erstreckt sich ein Gara-
gen-Tiefgeschoss, welches mit einer mindestens 60 cm dicken, durchwurzelbaren 
Erdschicht ¿berdeckt und dar¿ber gªrtnerisch angelegt wird.  
Das festgesetzte MaÇ baulicher Dichte ermºglicht grundsªtzlich die Anlage privater 
Spielflªchen gemªÇ den Vorgaben/ Mindestanforderungen der stªdtischen Spiel-
platzsatzung. AuÇerdem ist eine vollstªndige Bewirtschaftung des anfallenden 
Niederschlagswassers vorgesehen, d. h. eine vollstªndige Verdunstung und/oder 
Versickerung soll auf dem Grundst¿ck erfolgen.  
Das geplante Wohngebiet ist an die Wege- und ErschlieÇungsstrukturen des 
Umfeldes angebunden. Die verkehrliche Anbindung erfolgt ausschlieÇlich ¿ber die 
KelmstraÇe, welche als StichstraÇe an die Friedrich-Ebert-StraÇe anschlieÇt. Eine 
Ăkurzeñ Anbindung f¿r Kfz direkt an die Berliner StraÇe ist derzeit nicht gegeben.  

 
4   Ministerium f¿r Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Schreiben vom 27.04.2022 (Gesch.Z.: MLUK-4-

4612/724+6#144396/2022) 
5   Ministerium f¿r Land- und Ernªhrungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Schreiben vom 04.02.2025 

(Gesch.Z.: MLUL-44-4612/724+15#42632/2025) 
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Tabelle.: Flªchenbilanz, Bedarf an Grund und Boden 

Plangebiet gesamt 10.636 m2 100 % 

davon    

�x Baugebiet (Allgemeines Wohngebiet - WA)  6.452 m2 61 % 

�x ¥ffentliche StraÇenverkehrsflªche  339 m2 3 % 

�x Wald 3.845 m2 36 % 

¦berlagernde Flªchenfestsetzungen im WA     

�x Flªchen mit Bindungen f¿r Bepflanzungen 1.530 m2 (14 %) 

¦berlagernde Flªchenfestsetzungen im Wald     

�x Neuanlage Waldsaum 664 m2 (6 %) 

 
2.4 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes mit 

Relevanz f¿r die Planung  

2.4.1 Fachrecht 

Die Belange des Umweltschutzes einschlieÇlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden durch Ä 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB definiert. Danach sind z. B. fol-
gende Kriterien zu pr¿fen: 

�x Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flªche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgef¿ge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt, 

�x Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

�x umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevºlkerung insgesamt, 

�x umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachg¿ter, 

�x die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfªllen 
und Abwªssern sowie 

�x Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 
 

GemªÇ Ä 1a (2) soll Ămit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusªtzlichen Inanspruchnahme von Flª-
chen f¿r bauliche Nutzungen die Mºglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flªchen, Nachverdichtung und 
andere MaÇnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige MaÇ zu begrenzenñ. 
Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange 
Die Ziele zum schonenden Umgang mit Grund und Boden nach Ä 1a Abs. 2 BauGB 
werden mit der Inanspruchnahme bereits genutzter Flªchen (Wiedernutzbarma-
chung) an einem weitgehend erschlossenen Standort mit gewachsenen Versor-
gungsstrukturen im Umfeld ber¿cksichtigt. 
Die Umweltbelange werden v. a. durch Festsetzungen der zulªssigen Grundflªche, 
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der ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen und durch die Festsetzung von Flªchen mit 
Bindung f¿r Bepflanzung (Erhalt von Bªumen und Strªuchern) ber¿cksichtigt. Au-
Çerdem werden Flªchen f¿r MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft innerhalb der Waldflªche festgesetzt. Die Festset-
zungen dienen gleichzeitig auch dem Ausgleich f¿r die relativ hohe Baudichte. Die 
Festsetzungen zur Mindestbegr¿nung sowie zu den ¿berbaubaren Grundst¿cksflª-
chen kommen dabei gleichzeitig mehreren Schutzg¿tern, u. a. Klima, Boden, Was-
ser, Flora und Fauna und biologische Vielfalt, zu Gute. 
Neben den MaÇgaben des Baugesetzbuches bestehen verschiedene f¿r die Bau-
leitplanung relevante Fachgesetze, die im Folgenden kurz zusammenfassend dar-
gestellt werden. 

 
Bereich Naturschutz und Landschaftspflege 
Gesetzliche Grundlage f¿r den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege bilden 
das Bundesnaturschutzgesetz6 (BNatSchG) und das Brandenburgische Natur-
schutzausf¿hrungsgesetz (BbgNatSchAG7). Hier sind die Ziele und Inhalte sowie 
das Verhªltnis zur Bauleitplanung und zu den Fachplanungen geregelt.  
In den ÄÄ 13 ff BNatSchG sind die Vorschriften zur Eingriffsregelung enthalten. Als 
Grundsatz gilt nach Ä 13 des BNatSchG zunªchst, dass erhebliche Beeintrªchtigun-
gen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden sind und nicht vermeidbare 
erhebliche Beeintrªchtigungen durch Ausgleichs- oder ErsatzmaÇnahmen bzw. 
durch einen Ersatz durch Geld zu kompensieren sind. Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind nach Ä 14 des BNatSchG ĂVerªnderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflªchen oder Verªnderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfªhigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrªchtigen kºnnen.ñ 
Diese Grundsªtze sind durch das Bundesnaturschutzgesetz abschlieÇend geregelt.  
Die ÄÄ 44 und 45 des BNatSchG regeln Vorschriften zum Umgang mit besonders 
gesch¿tzten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem verboten, wild 
lebende Tiere und Pflanzen der besonders gesch¿tzten Arten zu verletzen, zu tºten 
oder deren Entwicklungsformen zu beschªdigen oder zu zerstºren, streng 
gesch¿tzte Arten und europªische Vogelarten wªhrend bestimmter Zeiten erheblich 
zu stºren oder Fortpflanzungs- und Ruhestªtten der besonders gesch¿tzten Arten 
zu beschªdigen oder zu zerstºren. F¿r europªisch gesch¿tzte Arten gelten dar¿ber 
hinaus bestimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbestªnden und mºg-
lichen AusgleichsmaÇnahmen. 
Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans ber¿cksichtigen die Ziele des Bundesna-
turschutzgesetzes sowie des Brandenburgischen Naturschutzausf¿hrungsgesetzes 
insbesondere durch die Wiedernutzung anthropogen ¿berformter, teilweise bereits 
befestigter oder versiegelter Flªchen im Siedlungsbereich. 
MaÇnahmen zur Vermeidung, Minderung sowie zum Ausgleich- und Ersatz von er-
heblichen Beeintrªchtigungen sind als Gr¿nfestsetzungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Es werden Festsetzungen getroffen, die eine Mindestbegr¿nung des 

 
6   Gesetz ¿ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 

I S. 2542), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 
7   Brandenburgisches Ausf¿hrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 

(GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21], zuletzt geªndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. Mªrz 2024 
(GVBl.I/24, [Nr. 9], S. 11) 
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Baugebietes, z. B. in Form von Dachbegr¿nung sicherstellen. Baumerhalt zªhlt mit 
zu den wichtigsten Zielvorgaben der Textfestsetzungen. 
Die Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Eingriffe erfolgt in Anlehnung an die 
ĂHinweise zum Vollzug der Eingriffsregelungñ (HVE 20098). Grundlage der Eingriffs-
bilanz bildet die aktuelle planungsrechtliche Beurteilung des Plangebiets. 
Die artenschutzrechtlichen Belange werden auf Grundlage eines faunistischen 
Fachbeitrages bewertet. Dauerhaft gesch¿tzte Lebensstªtten kommen im aktuellen 
Geltungsbereich vor und wurden fachgutachterlich erfasst. 
F¿r die nach Ä 44 BNatSchG gesch¿tzten Arten wurden gemªÇ erfolgter Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehºrde Untersuchungen durchgef¿hrt. 
Vorkehrungen zum Baumschutz 
Einzelbªume bzw. Baumgruppen sind wªhrend der Bauphase gegen¿ber Beein-
trªchtigungen wie Beschªdigen durch Baufahrzeuge oder Abstellen und Lagern von 
Baustoffen und anderen Materialien zu sichern. Es sind insbesondere die Vorschrif-
ten der DIN 18920 zu beachten. 
 
Bereich Bodenschutz 
Zweck des Gesetzes zum Schutz vor schªdlichen Bodenverªnderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (BBodSchG)9 ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig 
zu sichern oder wiederherzustellen. Dazu sind u. a. schªdliche Bodenverªnderun-
gen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewªsser-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen zu tref-
fen. Beeintrªchtigungen seiner nat¿rlichen Funktionen sind so weit wie mºglich zu 
vermeiden. 
Bezogen auf die Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanzen und Boden-
Grundwasser enthªlt die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV)10 definierte MaÇnahmen-, Pr¿f- und Vorsorgewerte. 
Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange 
Die zuk¿nftige Bebauung erfolgt hier auf bereits anthropogen vorgeprªgten Boden-
flªchen (Abgrabungsflªche). Beeintrªchtigungen der nat¿rlichen Funktionen des 
Bodens kºnnen durch die getroffenen Festsetzungen minimiert werden. Im Rahmen 
der geplanten Wiedernutzung und konzentrierten Nachverdichtung ist ein sparsa-
mer Umgang mit dem Boden somit sichergestellt (vgl. Ber¿cksichtigung der Ziele 
des Bauplanungsrechts). Der Umgang mit den im Plangebiet festgestellten Schad-
stoffbelastungen im Boden erfolgt gemªÇ den Vorschriften der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). 

Aufgrund der zum Teil erhºhten Schadstoffgehalte von stellenweise vorhandenen 
Bodenauff¿llungen, welche im Rahmen einer geotechnischen Vorerkundung11 fest-
gestellt worden waren, wurde vorbereitend ein Altlastenuntersuchungskonzept mit 
der zustªndigen Bodenschutzbehºrde abgestimmt und erarbeitet mit dem Ziel einer 
sachgemªÇen Bodenbehandlung in der weiteren Projektumsetzung. Die anschlie-
Çende orientierende Altlastenuntersuchung erbrachte ausreichende Informationen 

 
8   Ministerium f¿r Lªndliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV, April 

2009): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung im Land Brandenburg ï HVE, Potsdam. 
9   Gesetz zum Schutz vor schªdlichen Bodenverªnderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) vom 17. 

Mªrz 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geªndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306 
10   Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I.S. 2598, 2716), ersetzt V 2129-32-1 v. 

12.07.1999 I 1554 (BBodSchV) 
11   Bericht zur geotechnischen Vorerkundung, GRUND + BODEN consulting, Berlin, Mai 2021 
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hinsichtlich der Mªchtigkeit der Auff¿llungen sowie zu deren Schadstoffgehalt. Auch 
wurden Bodenluftproben untersucht, um Ausgasungen im Plangebiet auszuschlie-
Çen. Die analytischen Untersuchungen der Bodenproben wurden parallel zur forma-
len Beteiligung mit der zustªndigen Bodenschutzbehºrde abgestimmt. Im Ergebnis 
der Untersuchungen wird fachgutachterlich insgesamt bestªtigt, dass bei vollstªn-
diger Entfernung der als schadstoffhaltig festgestellten Bodenauff¿llungen gesunde 
Wohnverhªltnisse gewªhrleistet werden.  

 
Forstrecht 
GemªÇ dem Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG)12 gilt jede mit Forst-
pflanzen (Waldbªumen und Waldstrªuchern) bestockte Grundflªche als Wald. Als 
Abgrenzung zu anderen Nutzungen und Einstufungen erfolgte in einem Erlass die 
Festlegung der MindestgrºÇe einer Waldflªche auf 0,2 ha13.  
Das Waldrecht ist formal ein eigenstªndiges Rechtsgebiet und unabhªngig, z. B. 
vom Naturschutzrecht im engeren Sinne, zu betrachten. Eine Flªche kann so bei-
spielsweise formal Wald im Sinne des Rechts sein, naturschutzrechtlich jedoch ¿ber 
einen anderen Charakter verf¿gen und in der Biotopkartierung nach naturschutz-
fachlichen Kriterien eine andere Einstufung erhalten.  
Im Vorfeld der Planung erfolgte eine Abfrage zur Feststellung der Waldeigenschaft.14 
Dabei wurde durch den Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberfºrsterei Strausberg 
bestªtigt, dass es sich bei dem gesamten Planungsgebiet um Wald im Sinne des 
Ä 2 LWaldG handelt. Ein Teil der Flªche ist zudem mit der Waldfunktion ĂWald auf 
erosionsgefªhrdetem Standortñ belegt.  
F¿r das B-Plan-Verfahren kommt demnach das Landeswaldgesetz zur Anwendung, 
nach dem Wald nur mit Genehmigung der unteren Forstbehºrde in eine andere Nut-
zungsart zeitweilig oder dauerhaft umgewandelt werden darf. Die Bebauung der 
Waldflªchen (im Sinne des Ä 2) benºtigt somit die Beantragung einer Waldumwand-
lungsgenehmigung nach Ä 8 LWaldG.  
Die nachteiligen Wirkungen dieser Umwandlung sind auszugleichen. Dabei kann 
die untere Forstbehºrde festlegen, dass innerhalb einer bestimmten Frist als Ersatz 
eine Erstaufforstung geeigneter Grundst¿cke vorzunehmen ist oder sonstige 
Schutz- und GestaltungsmaÇnahmen im Wald zu treffen sind (Ä 8 Abs. 3 LWaldG). 
Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange: 
Die aktuelle Planung erfordert eine Waldumwandlung f¿r eine Waldflªche von rund 
6.450 mĮ. Nach MaÇgabe der zustªndigen Forstbehºrde sind darunter auch 
Teilflªchen mit Funktionswald (bestehender Sicht- und Lªrmschutz) betroffen.  
Der Abstimmungsvorgang mit der zustªndigen Forstbehºrde f¿r eine Waldumwand-
lung wurde fr¿hzeitig eingeleitet und wird bis zum formellen Abschluss fortgesetzt. 
Eine Waldumwandlungsgenehmigung war bereits zum Planungsentwurf unter kon-
kreten Voraussetzungen in Aussicht gestellt worden. Die inzwischen vertraglich 
gesicherten WaldkompensationsmaÇnahmen auf Flªchen auÇerhalb des Plange-
bietes wurden von der Forstbehºrde als geeignet und ausreichend bestªtigt und die 
Bedingungen f¿r eine Zustimmungsfªhigkeit der Bebauungsplanung konkret 

 
12   Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geªndert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S. 16, ber. [Nr. 40]) 
13   Erlass des Ministeriums f¿r Lªndliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Anwendung des Ä 2 des 

Waldgesetzes des Landes Brandenburg vom 18. Mai 2005 (ABl./05, [Nr. 25], S.682), geªndert durch 
Bekanntmachung vom 1. Juni 2006 (ABl./06, [Nr. 24], S.434) 

14   Mitteilung der Oberfºrsterei Strausberg vom 11. November 2020. Feststellung der Waldeigenschaft nach Ä 2 
LWaldG.  
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benannt.15 Diese Bedingungen werden durch Ergªnzungen in den betreffenden 
vertraglichen Regelungen erf¿llt, so dass der Bebauungsplan als forstrechtlich qua-
lifiziert zu bezeichnen- und im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren kein 
eigenstªndiger Waldumwandlungsantrag mehr erforderlich ist. 
 
Baumschutz 
Die Baumschutzsatzung regelt den Schutz des Baumbestandes innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile und der Geltungsbereiche von Bebauungsplª-
nen im Gemeindegebiet der Stadt Strausberg (inklusive Ortsteil Hohenstein).  
Demnach sind alle Bªume ab 50 cm Stammumfang, gemessen in 1,00 m Hºhe ge-
sch¿tzt16. Bªume der Gattungen Eibe, WeiÇ- und Rotdorn, Haselnuss, Eberesche, 
Weide und Zypressengewªchse stehen bereits ab einem Stammumfang von 30 cm 
unter Schutz. Der Schutzstatus erstreckt sich ebenfalls auf Ersatzbaumpflanzungen. 
Bei mehrstªmmigen Bªumen erfolgt die Messung unterhalb der Gabelung. Die Sat-
zung gilt nicht f¿r Obstbªume. Ausnahmen sind die Arten Walnuss und Esskastanie 
sowie Wildobstbªume. 
Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange: 
Der aktuell vorhandene Vegetationsbestand wird als Wald im Sinne des Ä 2 LWaldG 
eingestuft. Die kommunale Baumschutzsatzung findet daher gemªÇ Ä 2 Abs. 2 b) 
Baumschutzsatzung auf dem betrachteten Grundst¿ck derzeit keine Anwendung.  
 

Alleenschutz 

Der Baumbestand entlang der Berliner StraÇe ist gemªÇ Ä 17 BbgNatSchAG (zu 
Ä 29 Abs. 3 BNatSchG) als Allee gesch¿tzt. 

Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange: 
Die aktuelle Planung ber¿hrt den Alleebaumbestand nicht. Es werden ausreichend 
groÇe Mindestabstªnde mit der geplanten Bebauung und ErschlieÇung eingehalten. 

 
Niederschlagswasser 
F¿r die Stadt Strausberg liegt eine Satzung ¿ber die Bewirtschaftung von Nieder-
schlagswasser vor.17 Sie verfolgt das Ziel, das anfallende Niederschlagswasser un-
ter Ausschºpfung der Versickerungsfªhigkeit der Bºden weitestgehend dezentral 
zu versickern. 
Das anfallende, unbelastete Niederschlagswasser ist nach Ä 3 der Satzung auf den 
Grundst¿cken auf denen es anfªllt, zu beseitigen oder zu nutzen. Die Entsorgung 
kann durch Versickerung, Verregnung, Verrieselung oder unmittelbares Einleiten in 
ein Gewªsser erfolgen. Die Versickerung ist dabei die vorrangige Art der Beseiti-
gung. Die Versickerungsfªhigkeit und die Reinigungsfªhigkeit des Bodens sind voll 
auszuschºpfen. 
Ist die Entsorgung auf dem Grundst¿ck nicht mºglich, so ist dies nachzuweisen. Erst 
dann besteht ein Anschlussrecht zur Einleitung. 
 

 
15   Stellungnahme der Oberfºrsterei Strausberg vom 8. September 2022 im Rahmen der Beteiligung gemªÇ Ä 4 (2) 

BauGB (Gesch.Z.: LFB_SEEB_Obf-Strausb-3600/2087+1#300190/2022) 
16   Satzung der Stadt Strausberg zum Schutz des Baumbestandes (Baumschutzsatzung) vom 18.10.2001, zuletzt 

geªndert durch die 1.  nderungssatzung der Baumschutzsatzung, beschlossen am 10.04.2003 
17   Satzung ¿ber die Bewirtschaftung von Niederschlagswasser (Niederschlagswassersatzung) vom 18.10.2001 
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Ber¿cksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange: 
Die aktuelle Planung sieht eine vollstªndige Niederschlagswasserbewirtschaftung 
(R¿ckhalt und Versickerung) vor. Ein im Rahmen der Planfortschreibung erarbeite-
tes Entwªsserungskonzept hat die Versickerungspotenziale im Plangebiet ermittelt 
und bewertet und weist nach, dass bei Umsetzung der aktuellen Planung eine voll-
stªndige Versickerung und Verdunstung auf dem Grundst¿ck mºglich ist. Die Re-
genwasserbewirtschaftung kann demnach dezentral durch den Einsatz von Rigolen, 
Mulden-Rigolen-Elementen und einer Retentionsebene (in der ¦berdeckung des 
Garagengeschosses) erfolgen.18 
 

2.4.2 Fachplanungen 

Landschaftsprogramm Brandenburg 
Das Landschaftsprogramm enthªlt Leitlinien, Entwicklungsziele, schutzgutbezo-
gene Zielkonzepte und Ziele f¿r die naturrªumlichen Regionen Brandenburgs. Die 
schutzgutbezogenen Zielkonzepte beziehen sich f¿r Strausberg auf die naturrªum-
liche Region ĂBarnim und Lebusñ. Dieser Naturraum hat sowohl aufgrund der land-
schaftsbezogenen Voraussetzungen als auch wegen der rªumlichen Nªhe zu Berlin 
besondere Bedeutung hinsichtlich des Schutzes und der Entwicklung als Erholungs- 
und Erlebnisraumes. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Siedlungsbereichs. 
 
Landschaftsplanung 
Strausberg liegt im Landkreises Mªrkisch ï Oderland. Dort wurde bislang kein 
Landschaftsrahmenplan aufgestellt. Seit Mªrz 2021 wird allerdings aktuell an der 
Ausarbeitung eines digitalen Landschaftsrahmenplans f¿r den Landkreis gearbei-
tet.19 
 
Landschaftsplªne sind nach Ä 5 BbgNatSchAG auf der Grundlage des Landschafts-
programms und der Landschaftsrahmenplªne aufzustellen. In diesen werden die 
ºrtlichen Ziele, Erfordernisse und MaÇnahmen des Naturschutzes und der Landes-
pflege unter Ber¿cksichtigung der Ziele, Grundsªtze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung dargestellt.  
Der Landschaftsplan f¿r die Stadt Strausberg liegt (als Entwurf) aus dem Jahr 1997 
vor.20 
Der bewaldete H¿gel ĂWeinbergeñ wird im Landschaftsplan als ºffentliche Gr¿nan-
lage dargestellt. Er erhebt sich um ca. 12 m ¿ber die unmittelbar angrenzenden 
Siedlungsflªchen. Die Waldflªche unterliegt forstwirtschaftlicher Nutzung und setzt 
sich ¿berwiegend aus Laubholzarten unter Beimengung einiger ªlterer Wald-Kiefern 
zusammen. Das unmittelbar ºstlich an das B-Plangebiet angrenzende Grundst¿ck 
des ehemaligen Hotels ist im Landschaftsplan als verdichtete Bebauung dargestellt. 

 
18   Regenwasserentwªsserungskonzept f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, 8. Februar 2022 
19   https://ausschreibungen-deutschland.de/721464_Landschaftsrahmenplan_Maerkisch-

OderlandReferenznummer_der_Bekanntmachung_324578-20-0037_2020_Seelow 
20   ¥NU Forschungs-, Beratungs- und Projektierungs- GmbH (1997): Landschaftsplan Strausberg (Entwurf), Prªdikow; 

im Auftrag des Stadtplanungsamtes Strausberg. 
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In der Biotoptypenkarte des Landschaftsplans wird der GroÇteil der Vegetation auf 
den ĂWeinbergenñ als Laubholzforst bezeichnet, der Abgrabungsbereich auf der Flª-
che des hier fokussierten B-Plangebietes wird der Kategorie der Gras- und Stau-
denfluren, genauer den Frischwiesen und Frischweiden, einschlieÇlich Intensivgras-
land und aufgelassenen Wiesen zugeordnet. Angrenzende Flªchen zªhlen zu Sied-
lungen, Verkehrs- und Gewerbeflªchen. Entlang der Berliner StraÇe ist eine Baum-
reihe eingetragen. 
Zum Thema Klima/ Luft/ Lufthygiene formuliert der Landschaftsplan die Forderung, 
eine offenen Randbebauung zu klimatisch wirksamen Ausgleichsrªumen wie Parks, 
Wald- und Freiflªchen anzustreben bzw. zu erhalten, um das jeweilige Wirkungsfeld 
der klimatischen Entlastungsrªume zu vergrºÇern. Innerºrtliche Gr¿nflªchen, wie 
v. a. auch der Weinbergshain stellen frischluftbildende Bereiche dar und sind gemªÇ 
Landschaftsplan zu sch¿tzen. Eine weitere Zielsetzung f¿r die Entlastung von Luft-
schadstoffen ist der Erhalt bzw. auch die Entwicklung biomassereicher Ausgleichs-
biotope (wie z. B Baum-/Strauchgruppen, Einzelbªume mit breiter und biomasserei-
cher Krone). 
Das Wohnbauvorhaben KelmstraÇe (vgl. FNP) wird im Landschaftsplan als eine 
potentielle Beeintrªchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung 
beschrieben. Die ĂWeinbergeñ stellen als eine markante, bewaldete Erhebung eine 
Bereicherung des innerstªdtischen Bildes dar und werden sowohl von Erholungs-
suchenden als auch spielenden Kindern und Jugendlichen geschªtzt. Eine Bebau-
ung sollte daher gemªÇ Landschaftsplan-Entwurf vermieden werden.  
Dieser Vorschlag fand im FNP-Entwurf der Stadt Strausberg von 1997 nach 
Abwªgung der unterschiedlichen Belange jedoch keine Ber¿cksichtigung und ist 
somit nicht bindend. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauplanung (Gr¿nordnungsplan) sollte daher gemªÇ 
Landschaftsplan-MaÇgabe sichergestellt werden, dass eine Aufwertung des verblei-
benden Baumbestandes als Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahme erfolgt. Die Robinie 
sei daf¿r in dem Gebiet zur¿ckzudrªngen und f¿r die Erhºhung des Nat¿rlichkeits-
grads, der Habitatfunktion und des Erholungswertes durch einheimische und stand-
ortgerechte Bªume (Trauben- und Stieleiche, Feld- und Bergahorn, Sommer- und 
Winterlinde) zu ersetzen. 
 

2.4.3 Weitere Planungen 

Fortschreibung der Luftreinhalteplanung und der Verkehrsentwicklungsplanung: 
Die negativen Auswirkungen von Lªrm auf die menschliche Gesundheit kºnnen sich 
neben Stºrungen und Belªstigungen, im Extremfall auch durch die Entstehung von 
Krankheiten ªuÇern. 
Zur Verhinderung, Vorbeugung und Minderung von schªdlichen Auswirkungen ein-
schlieÇlich Belªstigungen durch Umgebungslªrm wurde durch das Europªische 
Parlament die Umgebungslªrmrichtlinie21 verabschiedet. Die Umsetzung dieser 
Richtlinie ist in der Bundesrepublik Deutschland auf verschiedene Behºrden je nach 
Lªrmart aufgeteilt (StraÇen-, Schienen-, Fluglªrm u.a.). F¿r die Themenbereiche 
StraÇen- und Fluglªrm werden in Brandenburg durch das Landesamt f¿r Umwelt 
(LfU) Lªrmkartierungen durchgef¿hrt bzw. beauftragt. Die Erhebung der Lªrmpegel, 
die durch Bahnstrecken hervorgerufen werden, erfolgt durch das Eisenbahn-Bun-
desamt. 

 
21   Richtlinie 2002/49/EG des Europªischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 ¿ber die Bewertung und 

Bekªmpfung von Umgebungslªrm 
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2.4.4 Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines naturschutzrechtlichen Schutz-
gebietes; genauer: im Landschaftsschutzgebiet ĂStrausberger und Blumenthaler 
Wald- und Seengebietñ. Das Gebiet wurde mit Beschluss Nr. 7-1/65 des Rates des 
Bezirkes Frankfurt (Oder) vom 12.01.1965 festgesetzt. Zielsetzung ist u. a.: 
�x die Erhaltung des Gesamtcharakters der Landschaft und das Verbot der 
Landschaftsumgestaltung, 

�x die Aufrechterhaltung einer leistungsstarken und nachhaltig ertragsreichen 
Bewirtschaftung der erneuerbaren Naturreserven und des Grund und Bodens, 

�x die Abstimmung aller Anlagen, Einrichtungen und technologischen Prozesse, 
die den Erholungswert des Schutzgebietes irgendwie nachteilig beeinflussen 
oder beeintrªchtigen kºnnen oder insbesondere Gewªsser oder Luft 
verunreinigen kºnnen, 

�x die Entwicklung aller Bauvorhaben in stªndigem Kontakt mit der Bezirks- und 
Kreisnaturschutzverwaltung und die Auswahl und Ausf¿hrung von Typen, die 
sich harmonisch in das Landschaftsbild einf¿gen, 

�x die Schaffung von Voraussetzungen f¿r eine sinnvolle ErschlieÇung und 
Nutzung des Gebietes als Erholungsgebiet im Einvernehmen mit den 
staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen f¿r Erholung, Touristik und 
Sport durch Ausarbeitung spezieller Pflegeplªne. 

�x Das LSG-Gebiet beinhaltet u. a. auch groÇe Siedlungsbereiche im 
Stadtgebiet. 

 
Da eine Ausgliederung der Siedlungsflªchen aus dem LSG erst mittelfristig erfolgen 
soll, wurde eine Voranfrage auf Zustimmung zu den Festsetzungen des 
Bebauungsplans (Vereinbarkeit) beim Verordnungsgeber gestellt. Diese Voranfrage 
hat der Verordnungsgeber (MLUK) im April 2022 mit einer mºglichen Zustimmung 
beantwortet und damit eine Vereinbarkeit der Planung mit den Schutzzielen des 
LSG im Grundsatz bestªtigt. F¿r das weitere Verfahren nach Nr. 8 des Beschlusses 
des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) Nr. 7-1./65 wurde der formale Antrag auf 
Zustimmung am 25. Juli 2024 beim MLUK gestellt. Die Zustimmung muss f¿r eine 
Vollziehbarkeit des Bebauungsplans vor Inkrafttreten erteilt worden sein. 
 
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
 
In s¿dlicher Richtung liegt mit einem Abstand von ca. 900 m das LSG ĂStrausberger 
Sander-, Os- und Barnimhanglandschaftñ. 
Mit einem Abstand von ca. 1.200 m liegt in ebenfalls s¿dlicher Richtung das NSG 
bzw. gleichnamige FFH-Gebiet ĂHerrensee, Lange-Damm-Wiesen und Barnim-
Hªngeñ. 
Der Geltungsbereich befindet sich auÇerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 
2.5 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und Prognose der 

Umweltauswirkungen  

2.5.1 Umfang und Detaillierung der Umweltpr¿fung  

Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpr¿fung gemªÇ Ä 2 
(4) BauGB wurden im Rahmen der fr¿hzeitigen Beteiligung die entsprechenden 
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Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange um Stellungnahmen gebeten. 
Die Anregungen, Hinweise und Einwendungen wurden aufgenommen. 
Ziel und Gegenstand der Umweltpr¿fung ist es, den Umfang von erheblichen Beein-
trªchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu ermitteln und zu 
bewerten. Dazu wird zunªchst der aktuelle Umweltzustand dargestellt (Bestands-
beschreibung und ïbewertung). Hieraus werden die Auswirkungen auf die jeweili-
gen Schutzg¿ter abgeleitet.  

2.5.2 Inhalt und Methode der Untersuchung  

Das Baugesetzbuch sieht in Ä 2 (4) BauGB vor, dass f¿r die Belange des Umwelt-
schutzes nach Ä 1 Abs. 6 Nr. 7 und Ä 1a eine Umweltpr¿fung durchgef¿hrt wird, in 
der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Zur Ermittlung des aktuellen Bestandes wurden Ortsbegehungen durchgef¿hrt (die 
Biotoptypenkartierung erfolgte u. a. im Juni 2021). Informationen, die der bisherigen 
Bewertung der einzelnen Schutzg¿ter zugrunde liegen, wurden teilweise entspre-
chenden Internetplattformen der Landesbehºrden entnommen.  
Die Prognose der Umweltauswirkungen erfolgt nach dem Prinzip, dass von einer 
Planung Wirkungen ausgehen, die Verªnderungen der Schutzg¿ter hervorrufen. Die 
Wirkfaktoren der Planung und die ihnen zuordenbaren Verªnderungen der Schutz-
g¿ter werden nach Mºglichkeit in ihrer quantitativen, ansonsten in der qualitativen 
Dimension dargestellt. In Abhªngigkeit von Vorbelastungen, der Empfindlichkeit der 
Schutzg¿ter und der Wirkintensitªt erfolgt eine verbal-argumentative Bewertung 
(Erheblichkeitseinschªtzung) der Auswirkungen. 
Im Rahmen der Bewertung werden MaÇnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung 
und zum Ausgleich festgestellter Umweltbeeintrªchtigungen aufgef¿hrt und somit 
die naturschutzfachliche Eingriffsregelung abgehandelt. Die Bewertung und Bilan-
zierung des Eingriffes orientiert sich an den ĂHinweisen zum Vollzug der Eingriffsre-
gelung ï HVEñ des Landes Brandenburg. 

2.5.3 Rªumlicher Untersuchungsumfang  

Die Festlegung der Untersuchungsrªume f¿r die einzelnen Schutzg¿ter richtet sich 
nach den mºglichen Umweltauswirkungen. Hauptkriterien f¿r die Abgrenzung sind 
die Reichweiten der Wirkfaktoren der Planung sowie die an das Planungsgebiet an-
grenzenden Nutzungen und die ºrtlichen Gegebenheiten.  
Bez¿glich des Schutzguts Mensch, Gesundheit und Bevºlkerung werden bei der 
Untersuchung das Plangebiet, die angrenzende Wohnbebauung, der Weinberg 
sowie die f¿r die k¿nftige ErschlieÇung relevanten StraÇenabschnitte betrachtet, um 
Lªrmbelªstigungen der Anwohner durch das Vorhaben (BaumaÇnahme, StraÇen-
verkehr) beurteilen zu kºnnen.  
F¿r die Schutzg¿ter Klima und Luft sowie biologische Vielfalt und auch die Betrof-
fenheit naturschutzrechtlicher Schutzgebiete wird dasselbe Gebiet in die Untersu-
chung einbezogen. 
Der Betrachtungsraum bei den Schutzg¿tern Orts- und Landschaftsbild sowie Kul-
tur- und sonstige Sachg¿ter ist das Gebiet, in dem die entstehende Bebauung 
potenziell deutlich sichtbar sein wird. So kºnnen die visuellen Auswirkungen des 
Vorhabens gepr¿ft werden.  
Bei allen weiteren Schutzg¿tern (Tiere, Pflanzen, Flªche, Boden, Wasser) bildet der 
Geltungsbereich die rªumliche Begrenzung, da voraussichtlich von der Planung 
keine ¿ber das Gebiet hinausgehenden Auswirkungen entstehen. 
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Im Rahmen der Umweltpr¿fung werden zunªchst die einzelnen Schutzg¿ter 
getrennt voneinander erfasst und bewertet. Vorliegende Daten und Erhebungen 
wurden in die Untersuchung eingearbeitet. 

2.5.4 Lage, Einbindung und naturrªumliche Situation  

Das Plangebiet liegt in der Stadt Strausberg. Mit ca. 27.500 Einwohnern handelt es 
sich bei dieser um ein Mittelzentrum. Sie befindet sich nordºstlich von Berlin und 
liegt im Landkreis Mªrkisch-Oderland des Landes Brandenburg. 
¦ber die S-Bahn-Linie 5 (Strausberg ï Nord / Berlin ï Spandau) und die Regional-
bahn RB 26 Berlin ï Lichtenberg ist Strausberg an Berlin angebunden. Der Bahnhof 
Strausberg - Stadt ist ca. 1,6 km vom Geltungsbereich entfernt. 
Strausberg verf¿gt ¿ber einen Autobahnzubringer. Die A 10 / Berliner Ring verlªuft 
in ca. 11 km Entfernung. Zudem verbinden mehrere LandesstraÇen Strausberg mit 
Berlin und der Umgebung.  
Das Plangebiet ist im Westen vom StraÇenraum der Berliner StraÇe und der dort 
verlaufenden StraÇenbahntrasse sowie im Norden vom StraÇenraum der Kelm-
straÇe begrenzt. Im S¿den erheben sich in Form einer insgesamt ca. 4 ha groÇen 
bewaldeten H¿gellage die Weinberge. Das Plangebiet hat auf ca. 4.000 mĮ einen 
Anteil an dieser Erhebung. ¥stlich schlieÇt ein teilbewaldetes Wohngrundst¿ck an, 
dessen groÇformatige Bestandsbebauung ehemals als Hotel genutzt worden war. 
Derzeit erfolgt auf diesem Nachbargrundst¿ck eine UmbaumaÇnahme zu einem 
Appartement-Wohnhaus. 

 
Naturrªumliche Einbindung 
Naturrªumlich22 lªsst sich die Flªche in das Gebiet der Ostbrandenburgischen Plat-
ten mit der Untereinheit Barnimplatte einordnen. Der Barnim wird in den niederen 
und oberen Barnim unterteilt. Eine Linie von Strausberg Richtung Eberswalde bildet 
den ungefªhren Grenzverlauf. 
Es handelt sich um eine in der Weichseleiszeit gebildete Zone der Brandenburgi-
schen Platten, die zwischen Berliner und Eberswalder Urstromtal liegt. Das Plateau 
des Barnim wird grºÇtenteils aus typischen flachwelligen Grundmorªnenflªchen ge-
bildet. Die Grundmorªnenplatten kºnnen insbesondere in der Umgebung von 
Strausberg von bis zu 30 m mªchtigen Sand¿bersch¿ttungen geprªgt sein. 
Die Hºhenlagen im gesamten Naturraum liegen zwischen ca. 40 und 90 m ¿ber 
NHN. 

2.5.5 Flªchennutzung 

Wald 
Das geplante Wohnbauprojekt beschrªnkt sich in seinem Raumnutzungsanspruch 
nahezu ausschlieÇlich auf den Bereich der ehemaligen Sand-/Kies-Abbauflªche. 
Dadurch ist es grundsªtzlich mºglich, eine klare Grenzlinie zum eigentlichen Alt-
baumbestand der angrenzenden, bewaldeten Flªche der Weinberge zu ziehen.  
Nach den Kriterien des Landeswaldgesetzes ist allerdings die gesamte Flªche des 
Plangebietes als Wald (mit Lªrm- und Sichtschutzfunktion) einzustufen. Dies wurde 
im Rahmen einer Waldfeststellung durch die zustªndige Forstbehºrde bestªtigt. Im 
r¿ckwªrtigen, s¿dlichen Bereich des Flurst¿ckes besitzt der Wald zudem die 
Funktion als Erosionsschutzwald. Dieser Bereich soll baulich nicht genutzt, sondern 

 
22  Scholz (1962): Naturrªumliche Gliederung Brandenburg 
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weiterhin als Wald gesichert werden. Die konkrete Abgrenzung der verbleibenden 
Waldflªche wurde einvernehmlich mit der zustªndigen Forstbehºrde abgestimmt.23 
F¿r die ¿brige Flªche (im FNP bereits als Wohnbauflªche dargestellt) soll eine Wald-
umwandlung erfolgen. Der GroÇteil der Baugrundst¿cks-Randbereiche entlang der 
Berliner StraÇe sowie auch der KelmstraÇe soll nicht bebaut, sondern als kulissen-
wirksame Vegetationsflªchen mit Waldcharakter erhalten werden. Eine Waldum-
wandlung samt forstrechtlicher Kompensation ist formal aber auch f¿r diese Berei-
che erforderlich. 
Die Erhaltung des "Weinbergsñ selbst steht bei der geplanten baulichen Nutzung 
der Abgrabungsflªche nicht zur Disposition.  
Der Bebauungsplan wird deshalb forstrechtlich qualifiziert, d. h. die erforderliche 
Waldkompensation wird im Bebauungsplanverfahren abschlieÇend mit den Fach-
behºrden abgestimmt und gesichert, so dass im nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren kein eigenstªndiger Waldumwandlungsantrag mehr 
erforderlich ist.  
 

2.5.6 Schutzgut Mensch 

2.5.6.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

In der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind in der Bauleitplanung die Themen 
Wohnen, Erholung und Gesundheit von Belang.  
 
Wohnen 
Eine Wohnnutzung findet innerhalb des Plangebietes aktuell nicht statt.   
Im Norden und Westen schlieÇen v. a. durch Einfamilienhªuser geprªgte Wohnge-
biete an. Ein Discount-Markt ist nordwestlich der Berliner StraÇe angesiedelt. Das 
im Osten unmittelbar angrenzende ehemalige Hotel wird derzeit zu einem Mehrfa-
milien-/Appartementhaus umgebaut. ¥stlich der Weinberge entlang der Friedrich-
Ebert-StraÇe sind einseitig (ºstlich) Einfamilienhªuser und auf der Weinbergseite 
Geschossbauten in offener Blockbauweise etabliert. Ein ªhnliches Siedlungsbild ist 
an der SchillerstraÇe s¿dlich der Weinberge festzustellen. Westlich der Berliner 
StraÇe ist ein langer vier-geschossiger Zeilenbau in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
einer denkmalgesch¿tzten Villa errichtet worden. 
 
Erholung 
Das Plangebiet des Bebauungsplans stellt sich derzeit als Teilbereich eines zusam-
menhªngenden Waldgebietes (der Weinberge) dar, welches als Laubmischwald mit 
Waldkiefern-Anteil ausgeprªgt ist. Das vorgesehene Wohngebiet ist derzeit auf-
grund der ehemaligen Nutzung teilweise baumfrei. Einige unterschiedlich stark aus-
geprªgte Trampelpfade tangieren bzw. queren das Gelªnde. Ein etwas stªrker aus-
getretener Hauptpfad verlªuft von s¿dlich der obersten Bºschungskante kommend 
von Osten nach Westen und auf der abfallenden H¿gelkuppe parallel zu Berliner 
StraÇe bis hinunter zur Einm¿ndung der KelmstraÇe. 
Das Gesamtareal ĂWeinbergeñ ist im Landschaftsplan als ºffentliche Gr¿nflªche mit 
geringer bis mittlerer Erholungseignung bezeichnet, weist jedoch keine Infrastruktur 
oder Mºblierung oder Beschilderung auf. Zur Berliner StraÇe sowie im S¿dosten zur 
Friedrich-Ebert-StraÇe befinden sich im steilen Zugangsbereich Treppen. Der 

 
23  Stellungnahme der Oberfºrsterei Strausberg vom 14.09.2021 sowie E-Mail-Korrespondenz vom 29.11.2021 
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bewaldete H¿gel wird vornehmlich von Anwohnern f¿r gelegentliche Spaziergªnge 
und auch als Hundeauslaufgebiet genutzt. 
Entlang der s¿dlichen Begrenzung der Weinberge verlaufen ¿bergeordnete Wan-
derwege (Jakobsweg, 66-Seen-Weg), die durch das vorliegende Planverfahren je-
doch nicht ber¿hrt werden. 
Die nahegelegene StraÇenbahnhaltestelle und die angrenzenden StraÇen machen 
das Gelªnde von der Innenstadt in ca. 1,3 km bzw. vom S-Bahnhof Strausberg aus 
in ca. 1,8 km erreichbar.  
 
 
Gesundheit (Lªrm / Verkehr / Emissionen) 
Der Planungsraum ist ¿ber die Berliner StraÇe sowie die KelmstraÇe erreichbar. 
Beide StraÇen sind asphaltiert. Wªhrend die Berliner StraÇe als Ortsdurchfahrt 
deutlich hºher frequentiert ist, dient die KelmstraÇe derzeit als AnliegerstraÇe. Sie 
kann aufgrund des fehlenden ¦bergangs f¿r die StraÇenbahngleise mit Fahrzeugen 
nur von Osten erreicht werden und ist derzeit als Sackgasse ausgebildet. Die ver-
kehrliche ErschlieÇung des betrachteten Plangebiets erfolgt daher ausschlieÇlich 
¿ber die KelmstraÇe und den Knotenpunkt Friedrich-Ebert-StraÇe/ KelmstraÇe. Auf 
der Friedrich-Ebert-StraÇe wurde im Bestand ein durchschnittlicher werktªglicher 
Verkehr DTVW von 1.500 Kfz/24 h mit einem Schwerverkehrsanteil (SV) von rund 
1 %, in der KelmstraÇe ein DTVW von 100 Kfz/24 h bei einem SV-Anteil von rund 
2 % ermittelt. Die Berliner StraÇe hat mit einem deutlich hºheren DTVW von rund 
14.300 Kfz/24 h bei einem SV-Anteil von rund 2 % eine erhebliche Bedeutung unter 
dem Aspekt des Immissionsschutzes.24 
Den Lªrmkarten des Kartenportals des Landesamtes f¿r Umwelt Brandenburg25 
zufolge ist bis zu einer Entfernung von ca. 18-20 m zur Berliner StraÇe mit Werten 
von ca. 60 - 65 dB(A) zu rechnen. Mit steigender Entfernung sinken diese auf ca. 
55 - 60 dB(A). Zur ¦berpr¿fung und erforderlichen Prªzisierung dieser bereits 
erkennbar hohen Schalldruckpegel erfolgte f¿r die weitere Wohnbauplanung unter 
Ber¿cksichtigung des parallel erarbeiteten Verkehrsgutachtens eine konkrete 
Schalltechnische Untersuchung.26 
Im Ergebnis dieser Untersuchung ist festzustellen, dass im Plangebiet entlang der 
geplanten westlichen Baugrenze Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) tags und 
56 dB(A) nachts anliegen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im 
Stªdtebau) f¿r allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts 
werden im Plangebiet flªchendeckend ¿berschritten. Auch die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts), welche ¿blicherweise 
als Grenze des Abwªgungsspielraums gelten, werden im Plangebiet ¿berwiegend 
¿berschritten. 
Zur Gewªhrleistung gesunder Wohn- und Lebensverhªltnisse sind folglich geeig-
nete MaÇnahmen zum Schallschutz festzulegen, um die bereits vorhandene, sowie 
die prognostizierte Lªrmbelastung ausreichend zu mindern und eine hohe Wohn-
qualitªt sicherzustellen. 
Andere Lªrmquellen mit maÇgeblichem Einfluss auf das Plangebiet bestehen in der 
Umgebung nach aktuellen Kenntnissen nicht. 
 

 

 
24   Verkehrstechnische Untersuchung f¿r den Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Anlagenband, 20. April 2022 HOFFMANN-LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft mbH 

25   https://maps.brandenburg.de/apps/Laerm_Strasse_2017/  
26   Schalltechnische Untersuchung f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, HOFFMANN-

LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 10. Mai 2022 
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2.5.6.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Erholung 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes soll in Strausberg ein Wohnbaupotential 
ausgeschºpft werden.  
Die betrachtete Plangebietsflªche ist aktuell nicht mit einer erkennbaren intensiven 
Erholungsnutzung belegt.  
Die Bebauung und damit verbundene Freiraumgestaltung wird zur Folge haben, 
dass zumindest die Flªche des neuen allgemeinen Wohngebietes voraussichtlich 
eingezªunt und damit der ¥ffentlichkeit nicht mehr zugªnglich sein wird. Die Frei-
rªume des neuen Wohnquartiers dienen k¿nftig der privaten Naherholung. Es wer-
den gemªÇ kommunaler Spielplatzsatzung gezielt Spielbereiche f¿r verschiedene 
Altersgruppen hergerichtet und in die ¿brigen (privaten) Gemeinschafts-Gr¿nflª-
chen eingebettet. Abgestimmte neue Vegetationsstrukturen schaffen in Ergªnzung 
zu den Neubauten ein neues Raumgef¿ge innerhalb des Grundst¿cks. Die Stell-
plªtze f¿r Kfz und ein GroÇteil der Fahrrªder werden im Garagengeschoss ange-
ordnet, so dass im dar¿ber liegenden, dadurch verkehrsberuhigten Quartiers-Hof 
mehr Platz f¿r Gr¿n- und Aufenthaltsflªchen zur Verf¿gung steht. 
Die ¿brige Flªche der Weinberge auÇerhalb des Baugrundst¿cks sowie die Teilflª-
che, die im vorliegenden Bebauungsplan als Wald festgesetzt wird, werden jedoch 
weiterhin f¿r die ¥ffentlichkeit zugªnglich sein. 

 
Gesundheit (Lªrm / Verkehr / Emissionen) 
Es wurden zum Bebauungsplanverfahren eine verkehrstechnische sowie eine 
schalltechnische Untersuchung vorgenommen, auf deren Grundlage das MaÇ der 
vorhandenen und der zu erwartenden Beeintrªchtigungen sowie notwendige 
Schutz-, Vermeidungs- und MinderungsmaÇnahmen ermittelt worden sind. 
Aufgrund der bereits vorhandenen hohen Lªrmbelastungen insbesondere entlang 
der Berliner StraÇe werden zur Gewªhrleistung gesunder Wohn- und Lebensver-
hªltnisse geeignete MaÇnahmen des passiven Schallschutzes festgesetzt. Diese 
sichern f¿r einen Teil der Aufenthaltsrªume einen ungestºrten Schlaf bei 
teilgeºffnetem Fenster (Grundrissbindung, Fensterkonstruktionen oder sonstige 
bauliche MaÇnahmen) sowie f¿r alle Aufenthaltsrªume ein AuÇenschalldªmmmaÇ 
nach DIN 4109, das einen angemessenen Schutz des Wohnens sicherstellt. Zudem 
wird ¿ber eine Festsetzung auch sichergestellt, dass AuÇenwohnbereiche 
(Terrassen, Balkone) so gesch¿tzt sind, dass eine ungestºrte Unterhaltung mºglich 
ist. 
Mit der Ausweisung als Wohngebiet wird es zu einer ªuÇerst geringen Zunahme 
von Verkehr (ca. 160 Kfz-Fahrten zusªtzlich) und damit einhergehendem, verbun-
denem Lªrm sowie lufthygienischer Belastung im Siedlungsumfeld kommen.  
In Anbetracht der vorhandenen, sowie der geplanten Nutzungs- und Dichtestruktur 
ist die zu erwartende Erhºhung gemªÇ den vorliegenden Ergebnissen aus der ver-
kehrs- und schalltechnischen Untersuchung jedoch als nicht erheblich zu bewerten. 
Das dem geplanten Bauvorhaben fachgutachterlich unterstellte Verkehrsaufkom-
men wird demnach keinen relevanten Einfluss auf den bestehenden Verkehrsablauf 
im ¿bergeordneten StraÇenabschnitt bzw. im nachgelagerten StraÇennetz haben. 
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2.5.7 Schutzgut Tiere  

2.5.7.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

In Vorbereitung des Bebauungsplanlanverfahrens wurde f¿r den Planungsraum 
bereits im Herbst 2020 eine artenschutzfachliche Analyse hinsichtlich des 
Lebensraumpotentials f¿r gesch¿tzte Arten27 erstellt. Hierf¿r erfolgte eine Begehung 
des Gelªndes Anfang Oktober. Der Ergebnisbericht dieser Potenzialanalyse ist im 
Rahmen der Planungsanzeige (im Februar 2021) f¿r eine erste fachbehºrdliche 
Beurteilung an die Untere Naturschutzbehºrde ¿bermittelt worden. Die 
Naturschutzbehºrde hatte daraufhin den artenschutzrechtlich erforderlichen 
Untersuchungsumfang f¿r das Projekt festgelegt und dem Vorhabentrªger 
mitgeteilt. Ziel war die methodische Erfassung der Fauna sowie der entsprechenden 
Lebensraumstrukturen vollstªndig und in ausreichender Detailschªrfe noch in der 
Brutsaison 2021. Zeitaufwendige Nachkartierungen in Folgejahren sollten dadurch 
vermieden werden.  
Die methodischen Erfassungen erfolgten daraufhin im Zeitraum Fr¿hjahr und Som-
mer 2021.28 Die Ergebnisse des Untersuchungsberichts inklusive Auswirkungsprog-
nosen im Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Wohnbau-Planung sind nach-
folgend zusammengefasst. 
Die artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt in Kapitel 2.7. 
 
Fledermªuse 
Die Fledermauserfassung erfolgte durch vier abendliche Beobachtungen der Flug-
aktivitªt (am 19.05., 19.06., 22.07. und 11.08.2021), wobei die Beobachtungszeit so 
gewªhlt war, dass die Fledermªuse in der Ausflugzeit und wªhrend ihrer ersten 
nªchtlichen Aktivitªtsphase beobachtet werden konnten. An den Untersuchungster-
minen herrschten g¿nstige Witterungsbedingungen, d. h. vergleichsweise milde 
Temperaturen, wenig Wind, kein Niederschlag. An potentiellen Quartierstandorten, 
wurde zunªchst auf Sozialrufe aufwachender Fledermªuse geachtet, um einen Hin-
weis auf vorhandene Tagesquartiere zu erhalten. Zudem wurde auf das Flugverhal-
ten geachtet, um Bereiche hoher Flugaktivitªt zu ermitteln sowie zwischen Jagdge-
bieten sowie Flugrouten unterscheiden zu kºnnen. Bei allen Begehungen wurden 
mindestens zwei Bat-Detektoren eingesetzt. Ein Heterodyne-Bat-Receiver diente 
der akustischen Erfassung der Flugaktivitªt. Zusªtzlich wurden zur besseren Sofort-
bestimmung und Nachbeobachtung Ortungsrufe in Echtzeit visualisiert, analysiert 
und bestimmt. Sofern erforderlich wurden die aufgezeichneten Rufe zusªtzlich mit 
der Software BatIdent ausgewertet. 
Der Planungsraum und seine unmittelbare Umgebung stellen f¿r Fledermªuse vor 
allem aufgrund ihres insektenreichen Gehºlzbestands und der Freiflªchen mit 
Randlinien einen abwechslungsreich strukturierten und geeigneten Jagdlebens-
raum dar. Die Existenz von Fledermausquartieren an Gebªuden in der Nachbar-
schaft ist zu erwarten. 
Auf der Plangebietsflªche wurden Breit- und Zwergfl¿gelfledermªuse sowie der 
GroÇe Abendsegler beobachtet und nachgewiesen. Die Breitfl¿gelfledermªuse sind 

 
27   Kallasch, C. 2020: Lebensraumpotential f¿r gesch¿tzte Arten auf der Flªche des Bebauungsplans 65/20 ĂWohnen 

am Weinbergñ in Strausberg, Landkreis Mªrkisch-Oderland. Unverºffentlichtes Gutachten im Auftrag der Wohnen 
am Weinberg GmbH.  

28   Kallasch, C. 2022: Gesch¿tzte Arten auf der Flªche des Bebauungsplans 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in 
Strausberg, Landkreis Mªrkisch-Oderland. Unverºffentlichtes Gutachten im Auftrag der Wohnen am Weinberg 
GmbH. 
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vermutlich Tiere einer Wochenstubengesellschaft, mit einem Quartier im Norden der 
Planflªche. Zur Jagd wurde neben Teilen der Planflªche ebenfalls der ºstlich 
liegende Gehºlzbestand genutzt. Dabei konnte in der unmittelbaren Nªhe des Pla-
nungsraums zeitweise eine groÇe Zahl jagender Breitfl¿gelfledermªuse erfasst wer-
den.  
Auch die Zwergfledermªuse jagen im Plangebiet an den Gehºlzen und dar¿ber hin-
aus zwischen benachbarten Gebªuden. Ihre Einzel- und Paarungsquartiere liegen 
wahrscheinlich an den nachbarlichen Bestandsgebªuden. In der nªheren Umge-
bung sind Wochenstubenquartiere zu erwarten.  
Der GroÇe Abendsegler profitieren von dem Insektenvorkommen ¿ber der Untersu-
chungsflªche und ¿berfliegen in weitrªumigen Jagdfl¿gen das Plangebiet in groÇer 
Hºhe (>30m). Die Quartiere der Art befinden sich in den Waldbestªnden der nªhe-
ren und weiteren Umgebung, die mit Sicherheit ebenfalls von der Art genutzt wer-
den.  
Die Charakteristik des Planungsraums erf¿llt ebenfalls die Anspr¿che des Braunen 
Langohrs (Plecotus auritus). Trotz fehlender Nachweise ist ein Vorkommen der Art 
mºglich. 
 
Brutvºgel 
F¿r die Erfassung der Brutvºgel erfolgten acht Begehungen der Flªchen (am 30. 
Mªrz, 12. April, 21. April, 12. Mai, 19. Mai, 29. Mai, 19. Juni, 25. Juni 2021), wovon 
zwei der Erfassung nachtaktiver Vogelarten (z. B. Waldohreule) dienten. Der ¿ber-
wiegende Teil der Begehungen erfolgte in den fr¿hen Morgenstunden, um die 
hºchste Sangesaktivitªt auszunutzen. Zur Ber¿cksichtigung des Wirkraumes einer 
Nutzungsªnderung wurden auch Brutvºgel in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
Plangebietes erfasst. Das Areal wurde analog zu den Effektdistanzen im StraÇen-
bau (GARNIEL & MIERWALD 2010) festgelegt. 
Als Nachweise f¿r Brutverhalten wurden 
Á singende Mªnnchen, 
Á Revier verteidigende Mªnnchen, 
Á Greif- oder Krªhenvºgel attackierende Alttiere, 
Á Futter oder Nistmaterial tragende Altvºgel, 
Á besetzte Nester und Jungvºgel am Nest  
gewertet. Besondere Beachtung fanden Arten, die 
Á in der Roten Liste oder Vorwarnliste Brandenburgs (RYSLAVY et al. 2019) 
gef¿hrt werden und/oder  

Á in der Roten Liste oder Vorwarnliste Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 
gef¿hrt werden und/oder 

Á im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgef¿hrt sind und/oder 
Á Ăstreng gesch¿tztñ sind. 
Die Charakterisierung der zu bewertenden Vogelarten folgt den Darstellungen bei 
FLADE (1994) und BAUER et al. (2005). 
Auf der Untersuchungsflªche und in der direkten Umgebung des Planungsraums 
wurden 27 Brutvogelarten mit 76 Brutpaare und Niststªtten nachgewiesen (siehe 
Tabelle 2). Das Plangebiet bietet ein gutes Nahrungs- und Brutplatzangebot und 
stellt einen wesentlichen Teil der Brutreviere der Arten dar, wobei nicht bei allen 
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Arten ein Neststandort innerhalb der Planflªche nachgewiesen wurde. Die hªufigs-
ten Brutvºgel sind Amsel (9 BP), Kohlmeise (8 BP) und Blaumeise (7 BP). Insge-
samt wurden von Hºhlenbr¿tern 31 Reviere nachgewiesen.  
 

�7�D�E�H�O�O�H���������*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�����6�F�K�X�W�]���X�Q�G���%�U�X�W�|�N�R�O�R�J�L�H���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�U���9�R�J�H�O�D�U�W�H�Q���L�P���3�O�D�Q�X�Q�J�V�U�D�X�P��

Art Rote Liste VS-RL 
Anh. I Schutz Status Brutºkologie 

BB D 
Amsel A 
Turdus merula ï�� �¹ �� ï�� b�� 9 BP�� G, Ba��

Blaumeise BM 
Parus caeruleus ï�� �¹ �� ï�� b�� 7 BP�� BH��

Buchfink B 
Fringilla coelebs ï�� �¹ �� ï�� b�� 5 BP�� Ba��

Buntspecht BS 
Dendrocopus major ï�� �¹ �� ï�� b�� 2 BP�� BH��

Eichelhªher EH 
Garrulus glandarius ï�� �¹ �� ï�� b�� 2 BP�� F, Ba��

Elster E 
Pica pica ï�� �¹ �� ï�� b�� 1 BP�� F, Ba��

Gartenbaumlªufer GB 
Certhia brachydactyla ï�� �¹ �� ï�� b�� 2 BP�� BS��

Gartengrasm¿cke GG 
Sylvia borin ï�� �¹ �� ï�� b�� 1 BP�� G��

Gartenrotschwanz GR 
Phoenicurus phoenicurus ï�� �¹ �� ï�� b�� 2 BP�� BH��

Gr¿nspecht GS 
Picus viridis ï�� �¹ �� ï�� s�� 1 BP�� BH��

Haubenmeise HM 
Parus cristatus ï�� �¹ �� ï�� b�� 1 BP�� BH��

Haussperling 
Passer domesticus ï�� �¹ �� ï�� b�� NG�� Gb��

KernbeiÇer KB 
Coccothraustes 
coccothraustes 

V�� �¹ �� ï�� b�� 2 BP�� Ba��

Kleiber KL 
Sitta europaea ï�� �¹ �� ï�� b�� 3 BP�� BH��

Kohlmeise KM 
Parus major ï�� �¹ �� ï�� b�� 8 BP�� BH��

Mºnchsgrasm¿cke MG 
Sylvia atricapilla ï�� �¹ �� ï�� b�� 4 BP�� G��

Nachtigall N 
Luscinia megarhynchos ï�� �¹ �� ï�� b�� 3 BP�� G��

Nebelkrªhe 
Corvus corone ï�� �¹ �� ï�� b�� NG�� F, Ba��

Ringeltaube RT 
Columba palumbus ï�� �¹ �� ï�� b�� 4 BP�� F, Ba��

Rotdrossel 
Turdus iliacus ï �¹�� ï b NG G, Ba 

Rotkehlchen RK ï �¹�� ï b 5 BP Bo, G 
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Art Rote Liste VS-RL 
Anh. I Schutz Status Brutºkologie 

BB D 
Erithacus rubecula 

Schwanzmeise SM 
Aegithalos caudatus ï �¹�� ï b 1 BP G 

Singdrossel SD 
Turdus philomelos ï �¹�� ï b 2 BP F, Ba 

Sommergold- 
hªhnchen SG 
Regulus ignicapillus 

ï �¹�� ï b 1 BP Ba 

Star S 
Sturnus vulgaris ï 3�� ï b 3 BP BH 

Sumpfmeise SM 
Parus palustris ï �¹  ï b 1 BP BH 

Tannenmeise TM 
Parus ater ï �¹�� ï b 1 BP BH 

Waldbaumlªufer WB 
Certhia fmiliaris ï �¹�� ï b 1 BP BS 

Waldohreule WO 
Asio otus ï �¹�� ï �V 1 BP Ba, F 

Zilpzalp Z 
Phylloscopus collybita 

ï �¹�� ï b 3 BP Bo 

 
Rote Liste Brandenburg (BB):  

Rote Liste Deutschland (D): 

RYSLAVY et al. (2019)  

RYSLAVY et al. (2020) 

3 
V 
�¹ 

gefªhrdet 
Art der Vorwarnliste 
ungefªhrdet 

b 
s 
BP 
NG 

besonders gesch¿tzte Art 
streng gesch¿tzte Art 
Brutpaar(e) / Revier(e) 
Nahrungsgast 

Ba 
Ba, F 
 
BH 
BS 
Bo 
F 
G 
Gb 

Baum 
Baum-/Freibr¿ter: 
gesch¿tzter Horst 
Baumhºhle 
Baumspalte 
Boden 
Freibr¿ter 
Geb¿sch 
Gebªudebr¿ter 

 
Durch Anwohner ist das Vorkommen der Schleiereule bekannt. Ein Bezug des 
Vorkommens zur Planflªche ist jedoch durch den weit entfernt liegenden 
Beobachtungsort nicht erkennbar. 
 

Amphibien & Reptilien  
Das Gebiet wurde an sechs Beobachtungstagen (12. Mai, 29. Mai 15. Juni, 23. Juni, 
25. August und 23. September 2021) auf das Vorkommen von Zauneidechsen 
untersucht. Die Begehungen erfolgten entsprechend der ¿blichen Methodenstan-
dards bei g¿nstigem, d. h. sonnigem Wetter. Zusªtzlich wurde das Vorkommen der 
wichtigsten Teillebensrªume entsprechend der Bewertungskriterien von PAN & 
IL¥K (2010)29 ermittelt:  

 
29   PAN - PLANUNGSB¦RO F¦R ANGEWANDTEN NATURSCHUTZ GMBH & IL¥K INSTITUT F¦R LANDSCHAFTS¥KOLOGIE, AG 

BIOZ¥NOLOGIE (2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang II und IV der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie in Deutschland ¦berarbeitete Bewertungsbºgen der Bund-Lªnder-Arbeitskreise als Grundlage f¿r 
ein bundesweites FFH-Monitoring erstellt im Rahmen des F(orschungs)- und E(ntwicklungs)-Vorhabens 
ĂKonzeptionelle Umsetzung der EU-Vorgaben zum FFH-Monitoring und Berichtspflichten in Deutschlandñ. Im 
Auftrag des Bundesamtes f¿r Naturschutz (BfN) ï FKZ 805 82 013. 206 S. 
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Á Wªrmebeg¿nstigte Sonnenplªtze f¿r das Aufwªrmen der Kºrpertemperatur, 
Á Geb¿sche, Grashorste und vergleichbare Strukturen als Deckung und 
Á sandige, grabbare Bodenflªchen f¿r die Eiablage. 
Bei keiner Begehung wurden Individuen der Zauneidechse (Lacerta agilis) beobach-
tet oder konnten Hinweise auf das Vorkommen der Art erlangt werden. Die Biotop-
struktur des Plangebiets ist f¿r Zauneidechsen nur partiell geeignet. Flªchen f¿r eine 
langfristige Etablierung der Art sind nicht ausreichend vorhanden. Eine Vernetzung 
zu ausreichend groÇen Zauneidechsenvorkommen ist nicht zu erkennen. Das Vor-
kommen eines flªchengebundenen Bestandes wird ausgeschlossen.  
Das Untersuchungsgebiet und die Umgebung wurden mit Dªmmerungsbeginn an 
drei Tagen (am 6. Mªrz, 3. April und 20. April 2021) bei feuchter Witterung nach 
wandernden Amphibien abgesucht. Auch bei allen ¿brigen Begehungen zur faunis-
tischen Erfassung wurde auf das Vorkommen von Amphibien geachtet.  
Hinweise auf Amphibienvorkommen wurden bei keiner Begehung des Gelªndes ge-
funden. Ein flªchengebundenes, nicht nur temporªres Vorkommen von Amphibien 
ist im Plangebiet nicht zu erwarten.  
 
Schmetterlinge 
Die Kartierungen zum Nachweis des GroÇen Feuerfalters erfolgten an sechs Tagen 
(12. Mai, 29. Mai, 23. Juli [1. Generation] sowie 11. August, 24. August und 23. 
September 2021), die des Nachtkerzenschwªrmers an f¿nf (22. Juli, 24. Juli, 11. 
August, 24. August und 23. September 2021). Bei allen Begehungen wurden 
g¿nstige Witterungsbedingungen genutzt. Die Protokollierung des Wetters und der 
Witterungseinfl¿sse folgt den Vorschlªgen und Einschªtzungen von Trautner et al. 
(2021)30.  
Ein Vorkommen des GroÇen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des Nachtkerzen-
schwªrmers (Proserpinus proserpina) konnte nicht nachgewiesen werden. Entwick-
lungspflanzen des GroÇen Feuerfalters waren im Untersuchungsgebiet nicht zu fin-
den, weshalb ein bodenstªndiges Vorkommen auszuschlieÇen ist.  
Zufallsbeobachtungen ergaben Einzel-Nachweise von Tagfaltern und Widderchen, 
darunter der GroÇe Perlmutterfalter (Argynnis aglaja), der Violette Feuerfalter 
(Lycaena alciphron) und der Kaisermantel (Argynnis paphia). Alle drei sind nach 
dem BNatSchG als besonders gesch¿tzten Arten eingestuft. Der GroÇe Perlmutter-
falter und der Violette Feuerfalter zªhlen zudem in Brandenburg zu den stark ge-
fªhrdeten Arten (Gelbrecht et al. 2001)31, letzterer sogar deutschlandweit. AuÇer-
dem wird der GroÇe Perlmutterfalter in der Vorwarnliste Deutschlands aufgef¿hrt 
(Reinhardt & Bolz 2011)32. Der Einzel-Nachweis des Violetten Feuerfalters gelang 
am Eingangsbereich s¿dlich der KelmstraÇe, so dass fachgutachterlich eher ein 
Flªchenbezug der Art zu den Offenbereichen um das benachbarte ehemalige Hotel 
S¿d angenommen wird, als ihr bodenstªndiges Vorkommen im eigentlichen Unter-
suchungsgebiet. 
 

 
30   TRAUTNER, J., J. MAYER & F. STRAUB (2021): M¿ssen Faunakartierende auch das Wetter erfassen. 

Naturschutz und Landschaftsplanung 53 (5): 20-25. 
31   GELBRECHT, J., D. EICHST DT, U. G¥RITZ, A. KALLIES, L. K¦HNE, A. RICHERT, I. R¥DEL, G. SEIGER & T. SOBCZYK (2001): 

Gesamtartenliste und Rote Liste der Schmetterlinge (ĂMacrolepidopterañ) des Landes Brandenburg. Naturschutz 
und Landschaftspflege in Brandenburg 10 (3), Beilage, 62 S. 

32   REINHARDT, R. & R. BOLZ (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: 
Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands. In: BUNDESAMT F¦R NATURSCHUTZ (Hrsg.): Rote Liste 
gefªhrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3, Wirbellose Tiere (Teil 1). Naturschutz und Biologische 
Vielfalt 70 (3): 167-194. 
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Xylobionte Insekten  
F¿r ein Vorkommen von Eremiten (Osmoderma eremita) fehlen geeignete Bªume 
mit Hºhlen im Planungsraum. Auch f¿r ein Vorkommen von Heldbºcken (Cerymbyx 
cerdo) fehlen auf der Planflªche Eichen eines ausreichend hohen Alters. Ein Vor-
kommen des in den Anhªngen II und IV der FFH-Richtlinie gelisteten Scharlachro-
ten Plattkªfers (Scharlachkªfer, Cucuius cinnaberinaus) ist aufgrund fehlender ge-
eigneter Gehºlze nicht zu erwarten. 
 
Kªfer 
Mehrere Exemplare des D¿nen-Sandlaufkªfers (Cicindela hybrida) wurden auf den 
kleinen, offenen Sandstellen auf der zentralen Lichtung beobachtet, obwohl diese 
der Art nur wenig geeigneten Lebensraum bieten. Aufgrund ihres Statusó als beson-
ders gesch¿tzt gemªÇ BNatSchG und aufgrund ihrer Lebensraumanspr¿che ist die 
Art als wertgebend f¿r die Flªche zu bezeichnen. In Deutschland zªhlt der D¿nen-
Sandlaufkªfer zu den hªufigen Sandlaufkªfern und gilt ¿berregional sowie in Bran-
denburg nicht als bedroht. 
 
Heuschrecken 
Wenige Individuen der Blaufl¿geligen ¥dlandschrecke (Oedipoda caerulescens) 
wurden auf denselben Sandstellen beobachtet, auf denen auch der D¿nen-Sand-
laufkªfer vorkam. Sie ist gemªÇ BNatSchG besonders gesch¿tzt und wird aufgrund 
ihrer Lebensraumanspr¿che ebenfalls als wertgebend f¿r die Plangebietsflªche ein-
geschªtzt. In Brandenburg ist diese Art nicht gefªhrdet, ¿berregional, sowie in Ber-
lin, steht sie auf der Vorwarnliste. 
 

Dauerhaft gesch¿tzte Lebensstªtten 
Im Plangebiet sind Bªume mit Baumhºhlen und -spalten vorhanden, die von 
Hºhlenbr¿tern als Brutplªtze genutzt werden. Insgesamt wurden 31 Reviere von 
Hºhlenbr¿tern nachgewiesen. Diese Nistplªtze sind als dauerhaft gesch¿tzte Fort-
pflanzungsstªtten unabhªngig von der aktuellen An- oder Abwesenheit der Tiere zu 
bewerten. 
Im Rahmen der Benachrichtigung der Trªger ºffentlicher Belange gemªÇ Ä 3 Abs. 2 
BauGB und der Nachbeteiligung gemªÇ Ä 4 Abs. 2 BauGB hat das Landesb¿ro 
anerkannter Naturschutzverbªnde GbR das Vorkommen eines Ameisenhaufens im 
Plangebiet gemeldet. Dieser Fund ist fachgutachterlich auf Basis der Erkenntnisse 
aus der methodischen Artenerfassung im Jahr 2021 nicht bestªtigt, das potenzielle 
Vorkommen von Ameisenhaufen wird jedoch seitens des Fachgutachters nicht aus-
geschlossen. Ameisen stehen als wild lebende Tiere gemªÇ Ä 39 BNatSchG allge-
mein unter Naturschutz. H¿gel bauende Waldameisen zªhlen (mit Ausnahme der 
Blutroten Raubameise) gemªÇ der Bundesartenschutzverordnung inzwischen wie-
der zu den besonders gesch¿tzten Tierarten. 
 
Weitere gesch¿tzte Arten und Artengruppen / Ausschlussverfahren 
Aufgrund der Biotopausstattung, der Lage des Untersuchungsgebietes und vorhan-
dener Strukturen kann das Vorkommen folgender streng gesch¿tzter Arten und 
Artengruppen im Rahmen eines Abschichtungs-Ausschlussverfahrens bereits aus-
geschlossen werden: 
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�x an Gewªsser gebundene Arten (Sªugetiere, Fische, Libellen, Wasserkªfer, Mu-
scheln) 

�x an Feuchtwiesen, Rºhrichte, Seggenbestªnde u. ª. gebundene Schnecken 
(Vertigo spec.) 

2.5.7.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Die Prognose hinsichtlich zu erwartender Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 
basiert auf den Ergebnissen der methodischen Untersuchungen im Jahr 2021 und 
auf dem aktuellen Entwurf zum Bebauungsplan einschlieÇlich der damit verbunde-
nen geplanten Begr¿nungsmaÇnahmen. 
 
Bau / -abrissbedingte Auswirkungen 
Mit der Realisierung der Planung gehen vielfªltige, v. a. vegetationsgeprªgte 
Lebensraumstrukturen gesch¿tzter Vogelarten sowie von Fledermªusen, Schmet-
terlingen, Heuschrecken und Laufkªfern im Bereich des neuen Wohngebietes 
verloren.  
In der Bauzeit wird es durch Gerªusche und visuelle Effekte zu Stºrungen kommen. 
Die Auswirkungen sind aber zeitlich und ºrtlich begrenzt.  
Die Bautªtigkeiten kºnnen zu artenschutzrechtlichen Konflikten f¿hren, wenn es in 
deren Folge zu Tºtungen einzelner Individuen oder zu anderen erheblichen Beein-
trªchtigungen bzw. Stºrungen kommt.  
Erhebliche Beeintrªchtigungen oder gar Individuenverluste kºnnen jedoch vermie-
den werden, wenn v. a. die Baufeldvorbereitung auÇerhalb der Brutzeit von Vºgeln 
stattfindet und damit die Rahmenvorgaben des Ä 39 BNatSchG eingehalten werden, 
Bªume, Hecken, Geb¿sche und andere Gehºlze nicht in der Zeit vom 1. Mªrz bis 
30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (-> Bauzeiten-
regelung). Fledermªuse allerdings suchen ihre Winterquartiere witterungsabhªngig 
im Oktober/November auf. Dies ist bei der Ausf¿hrung von Baumfªllungen ebenfalls 
zu ber¿cksichtigen. 
Grundsªtzlich sollten sªmtliche Bªume (mit Hºhlenpotenzial) unmittelbar vor der 
Fªllung nochmals fachgutachterlich auf Individuenbesatz ¿berpr¿ft werden, um Ver-
botstatbestªnde gemªÇ Ä 44 BNatSchG auszuschlieÇen. 
Sollten gesch¿tzte Ameisenh¿gel innerhalb der geplanten Baubereiche vorhanden 
sein, m¿ssen diese mit geeigneten MaÇnahmen gesch¿tzt oder mit fachbehºrdli-
cher Genehmigung vor der Baufeldfreimachung umgesiedelt werden. Eine solche 
Umsiedlung sollte - zu Beginn der Aktivitªtszeit der Ameisen nach der Winterruhe - 
im Fr¿hjahr vor der geplanten BaumaÇnahme erfolgen. Es ist in diesem Fall gemªÇ 
Ä 67 BNatSchG ein Antrag auf Befreiung von den Verboten des Ä 44 BNatSchG bei 
der Unteren Naturschutzbehºrde zu stellen. Dieser Antrag ergeht unabhªngig vom 
Bebauungsplanverfahren im nachgelagerten Bauantragsverfahren. Der geeignete 
Zielort f¿r die Ameisenumsiedlung ist mit der zustªndigen Naturschutzbehºrde ein-
vernehmlich abzustimmen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen / Brutvºgel und Fledermªuse 
Die Beseitigung vorhandener, heterogen ausgeprªgter Vegetationsstrukturen mit 
hohem Anteil an Randlinien (viele ¦bergªnge von insektenreichen Freiflªchen und 
Gehºlzbestand) ist zunªchst als Verlust hochwertiger Jagdgebiete f¿r Fledermªuse 
bzw. als Lebensraum- und Nistgehºlzverlust f¿r Brutvºgel zu werten. Die geplanten 
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Neubauten werden dabei voraussichtlich auch eine Barriere- bzw. Zerschneidungs-
wirkung auf die derzeit noch vernetzten Teillebensrªume auch mit dem Plangebiets-
umfeld entfalten. Gleichsam f¿hren zu erwartende Baumfªllungen mºglicherweise 
zu Verlusten ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten (Baumhºhlen). Durch die Be-
bauung des Plangebietes ist auch mit einer Reduzierung der Besiedlung der 
angrenzenden Flªchen durch Brutvºgel zu rechnen. 
Die Eingriffsauswirkungen sollen durch geeignete MaÇnahmen bestmºglich vermie-
den, gemindert und dauerhafte Lebensraumverluste vorzugsweise durch CEF-MaÇ-
nahmen kompensiert werden. 
Einen wichtigen Vermeidungs- und entscheidenden Kompensationsbeitrag leisten 
die geplanten Gr¿nfestsetzungen (u. a. Flªchen mit Pflanzbindung f¿r Baumerhalt, 
Neuanlage von gestuften Waldrandstrukturen, extensive Dachbegr¿nung mit 
Anlage von Biodiversitªtsstrukturen, gªrtnerische Anlage von Freiflªchen oberhalb 
des Garagengeschosses, Festsetzung einer Pflanzenliste mit vornehmlich heimi-
schen, bl¿ten- und insektenreichen Gehºlzarten). Quartiers- und Lebensstªttenver-
luste sind v. a. durch entsprechende Ersatzquartiere und -nistkªsten zu kompensie-
ren. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen / Zauneidechsen und Amphibien 
Derzeit sind geeignete Lebensraumstrukturen f¿r Reptilien (insbesondere Zau-
neidechsen) und Amphibien im Plangebiet nicht ausreichend vorhanden. Individuen 
oder Hinweise auf ein Vorkommen dieser Artengruppen konnten nicht festgestellt 
werden. Demzufolge sind derzeit keine Auswirkungen auf Reptilien und Amphibien 
zu erwarten. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen / weitere Artengruppen 
F¿r die im Plangebiet festgestellten besonders gesch¿tzten Arten der Schmetter-
linge, Kªfer und Heuschrecken gehen infolge der Bebauung Lebensrªume verloren, 
wodurch die Bestªnde der Arten ohne geeignete MaÇnahmen verschwinden wer-
den. Geeignete MaÇnahmen sind festzusetzen und zu sichern. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Potenziell erhebliche, betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere sind 
derzeit lediglich in Form von sogenannter Lichtverschmutzung und ung¿nstiger Au-
Çenraumbeleuchtung zu erwarten. Diese soll durch geeignete VermeidungsmaÇ-
nahmen (minimiertes Beleuchtungskonzept, Verwendung bestimmter, insekten-
freundlicher Beleuchtung, Begrenzung der notwendigen Betriebsdauer) auf ein 
unerhebliches MaÇ reduziert werden. Die betreffenden MaÇnahmen werden im 
Stªdtebaulichen Vertrag gesichert.  
GroÇflªchige Glasfronten sind eine der hªufigsten Todesursachen von Vºgeln, da 
diese nicht als Hindernis erkannt werden. Der vorliegende Bebauungsplan setzt 
insbesondere Wohnbebauung fest und stellt einen sogenannten Angebotsbebau-
ungsplan dar. Das aktuelle Baukonzept bzw. der stªdtebauliche Entwurf sieht keine 
¿bermªÇig groÇen, zusammenhªngenden Glasfronten vor.  
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2.5.8 Schutzgut Pflanzen  

2.5.8.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das zu betrachtende Grundst¿ck ist derzeit vornehmlich von heterogenem Gehºlz-
bestand geprªgt. Auf dem H¿gel-R¿cken der Weinberge ist ein ĂLaub-Nadel-Misch-
bestand sonstiger Laubholzarten mit der Nebenbaumart Wald-Kieferñ etabliert 
(085808, WFSK). Zu den auf dem s¿dlichen Grundst¿cksteil festgestellten ªlteren, 
bestandsbildenden Baumarten zªhlen insbesondere Stiel-Eiche (Quercus robur), 
Winter- und Sommer-Linde (Tilia cordata und T. platyphyllos), Hainbuche (Carpinus 
betulus) und Wald-Kiefer (Pinus sylvestris). In der unteren Baumschicht ist neben 
Stiel-Eiche, Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche insbesondere 
Berg- und Spitz-Ahorn (Acer pseudoplatanus und A. platanoides) sowie Feld-Ahorn 
(Acer campestre), Berg-Ulme (Ulmus glabra) und Robinie (Robinia pseudoacacia) 
festzustellen. Mehrere Altbªume weisen teils erhebliche Schªdigungen auf, einige 
sind abgªngig. Auch stªrkeres stehendes Totholz ist vorhanden.  
Neben dem beschriebenen Dominanzbestand auf den Weinbergen ist im Plangebiet 
noch weiterer Gehºlzbestand vorhanden. Dieser setzt sich aus einem hier prªgen-
den Anteil typischer Pionierbaumarten (Robinie mit Berg- und Spitz-Ahorn) in ver-
schiedenen Altersstufen (zwischen Gehºlzverj¿ngung bis ca. 30 Jahre) sowie ver-
einzelt auch aus Gemeiner Esche, Hybrid-Pappel (Populus X Hybrid), Sand-Birke 
(Betula pendula) und Spªtbl¿hender Traubenkirsche (Prunus serotina) zusammen; 
er wird den ĂSonstigen Vorwªldern frischer Standorteñ (WVMS, 082828) zugeord-
net. Die j¿ngeren Gehºlze (darunter ein deutlicher Feld-Ahorn-Anteil) wirken wei-
testgehend vital. Vereinzelt nachlassende Vitalitªten oder K¿mmerwuchs bei Jung-
bªumen sind nach aktueller Einschªtzung auf gegenseitige Konkurrenz um Sonnen-
licht und Wasser zur¿ckzuf¿hren. 
Es sind im Plangebiet auch Einzelbªume der Arten Schwarz-Kiefer (Pinus nigra) 
und Ulme (Ulmus spec.) vorhanden. Drei Winter-Linden stehen in gleichmªÇigem 
Abstand zueinander entlang der S¿dseite der KelmstraÇe und sind plakettiert.  
In der unter den grºÇeren Bªumen und am Waldrand teilweise ausgebildeten 
Strauchschicht kommen neben Verj¿ngungsformen der Baumarten nur wenige hei-
mische Straucharten vor (u. a. Pfaffenh¿tchen: Euonymus europaeus und Schwar-
zer Holunder: Sambucus nigra). Andererseits sind an mehreren Stellen grºÇer 
zusammenhªngende Geb¿sche aus Zierstrªuchern festzustellen (BLMN, 071022). 
Hier sind v. a. Schneebeere (Symphoricarpos albus), Forsythie (Forsythia X inter-
media), Flieder (Syringa vulgaris), Mahonie (Mahonia aquifolium), Spierstrauch 
(Spirea spec.) und Falscher Jasmin (Philadelphus coronarius) vertreten. Ihr Vor-
kommen ist vermutlich auf die fr¿here Gartennutzung (im Zufahrtsbereich zum ehe-
maligen benachbarten Hotel) zur¿ckzuf¿hren oder auf ihren Eintrag ins Plangebiet 
durch die Ablagerung von Gartenabfªllen (s. u.). Die Spªtbl¿hende Traubenkirsche 
hat sich in der Strauchschicht bereits weitlªufig verteilt. 
Am mittleren ºstlichen Plangebietsrand ist dem jungen Ahorn- und Robinien-Pio-
niersaum ein stellenweise dichtes Brombeer-Gestr¿pp (Rubus fruticosus) vorgela-
gert. Hopfen (Humulus lupulus) und Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia) 
¿berranken sowohl Brombeeren als auch die Gehºlzverj¿ngung.  
Unmittelbar s¿dlich des verschwenkten befestigten Weges (OVWV, 12654) zum 
ºstlichen Nachbargrundst¿ck sind einige bis zu ca. 1 m hohe Erdh¿gel aufgeworfen 
worden (OAA, 12720). Sie sind ¿berwiegend dicht mit ruderalen, meist stark nitro-
philen Stauden- und Klettenfluren bewachsen (RSBK, 03243). Brennnessel (Urtica 
dioica) und Giersch (Aegopodium podagraria) dominieren augenscheinlich. Das 
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Zentrum der Waldlichtung hingegen ist von ruderalen Pionierrasen und Quecken-
fluren geprªgt (RSA, 03220). Bestandsbildend treten hier v. a. Kriech-Quecke (Ely-
mus repens) und Bunte Kronwicke (Securigera varia) auf. Gehºlzsukzession wurde 
hier offenbar gezielt unterbunden bzw. k¿rzlich beseitigt: Ein ca. 40 m2 groÇes Hauf-
werk von Gehºlzschnitt ist aufgeschichtet (OAL, 12740). 
Im unmittelbaren Umfeld erstreckt sich s¿dlich des Plangebietes der - mit Ausnahme 
einer weiteren Lichtung - weitgehend geschlossene Waldbestand der Weinberge 
(WFSK). ¥stlich grenzt das Grundst¿ck des ehemaligen Hotels an, welches derzeit 
in ein Mehrfamilien-/Appartementhaus umgebaut wird und sich in vielen Bereichen 
noch als Baustelle darstellt. Nºrdlich der asphaltierten KelmstraÇe (OVSB, 12612) 
sowie nord- und s¿dwestlich der ebenso befestigten Berliner StraÇe sind ¿berwie-
gend Ein- und Zweifamilienhªuser mit Ziergªrten vorhanden (OSRZ, 12261). Direkt 
westlich sticht ein ca. 80 m langer Zeilenbau strukturell aus dem baulichen Kontext 
hervor (OSZ, 12240). Parallel zur Berliner StraÇe verlªuft auf ihrer Ostseite die 
geschotterte Gleistrasse der StraÇenbahnlinie 89 (OVGAS, 12661). Die Berliner 
StraÇe ist von einer Allee (BRAG, 071411) gesªumt. Zwischen StraÇenbahntrasse 
und Plangebiet ist im straÇenbegleitenden, bis zu ca. 10 m breiten Gr¿nstreifen ein 
unbefestigter Weg ausgeformt. Der Gr¿nstreifen stellt sich als artenarmer Zierrasen 
mit kleinflªchigen Wechseln zu ruderalen Trittpflanzengesellschaften dar. Vereinzelt 
stehen neben den Alleebªumen weitere Bªume in zweiter Reihe nahe der Plange-
bietsgrenze. 
Die nachstehende Tabelle listet die im Untersuchungsbereich festgestellten Bio-
toptypen und ihre Flªchenanteile am Plangebiet auf. 
 
 
Tabelle: Liste festgestellter Biotoptypen im Plangebiet und unmittelbar angrenzend 

Zahlen 
Code 

 

Buchstaben 
Code Biotoptyp Brandenburg Schutz 

Bestands-
flªche in 
mĮ 

Flªchenan-
teil im 

Plangebiet 
in % 

 
Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren     

 
ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren      

03220 

 

RSA 
Ruderale Pionierrasen, ruderale 
Halbtrockenrasen und Queckenfluren - 820 8% 

03243 

 

RSBK 

hochw¿chsige, stark nitrophile und 
ausdauernde 
Ruderalgesellschaften, Klettenfluren - 530 5% 

 
Gras- und Staudenfluren     

 
Zierrasen/Scherrasen     

05162 
 

GZA artenarmer Zier-/Parkrasen  - 30 0% 
 

Laubgeb¿sche, Feldgehºlze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen     
 

flªchige Laubgeb¿sche     

071022 

 

BLMN 

Laubgeb¿sche frischer Standorte, 
¿berwiegend nicht heimische Arten  
(zusªtzlich ¿berlagert mit Vorwald: ca. 
750 mĮ) - 180 2% 

 
Alleen und Baumreihen     

071411 

 

BRAG 

Alleen, mehr oder weniger geschlossen 
und in gesundem Zustand, ¿berwiegend 
heimische Baumarten 
(im Umgriff) Ä     
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Zahlen 
Code 

 

Buchstaben 
Code Biotoptyp Brandenburg Schutz 

Bestands-
flªche in 
mĮ 

Flªchenan-
teil im 

Plangebiet 
in % 

 
Wªlder und Forste     

 
Vorwªlder     

082828 
 

WVMS sonstige Vorwªlder frischer Standorte - 3.920 37% 

085808 

 

WFSK 

Laubholzforste mit Nadelholzarten 
(naturferne Forste), sonstige 
Laubholzarten, mit Kiefer - 4.540 43% 

 
Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflªchen     

 
Verkehrsflªchen     

12612 
 

OVSB StraÇen mit Asphalt- oder Betondecken - 215 2% 

12651 

 

OVWO 
unbefestigter Weg 
(¿berlagert im Wald und im Umgriff) -     

12654 
 

OVWV versiegelter Weg (inkl. Fundamentplatte) - 400 4% 

12661 

 

OVGAS 

Gleisanlagen auÇerhalb der Bahnhºfe, 
¿berwiegend mit Schotterunterbau 
(im Umgriff) -     

 

Zahlen 
Code 

Buchstaben 
Code Biotoptyp Brandenburg Schutz 

Bestands-
flªche in 
mĮ 

Flªchenan-
teil im 

Plangebiet 
in % 

Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet     

12240 OSZ 
Zeilenbebauung 
(im Umgriff) -     

12261 OSRZ 
Einzel- und Reihenhausbebauung, mit Ziergªrten 
(im Umgriff) -     

anthropogene Sonderflªchen     

12720 OAA 
Aufsch¿ttungen und Abgrabungen 
(¿berlagert mit Stauden + Geb¿sch) -     

12740 OAL 
Lagerflªchen (hier Gartenabfªlle + Strauchschnitt; 
¿berlagert mit Wiese + Vorwald) -     

   Summe: 10.635 100% 

 
 
Zeichnerisch ist der Biotopbestand im Plan ĂBiotoptypen / Nutzungñ (siehe 
Anlage 6.4) dargestellt. 
Es wurden keine gesch¿tzten Biotoptypen und keine besonders oder streng 
gesch¿tzten Pflanzenarten im Plangebiet festgestellt.  
Der Alleebaumbestand entlang der Berliner StraÇe (auÇerhalb des Plangebiets) ist 
gemªÇ Ä 17 BbgNatSchAG zu Ä 29 (3) BNatSchG gesch¿tzt. 
Die Forstbehºrde hat ï biotoptypen¿bergreifend - f¿r das gesamte Baugrundst¿ck 
Wald im Sinne des Ä 2 LWaldG festgestellt. 
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2.5.8.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Biotopbestand 
Mit der geplanten Nutzung als neues Wohnquartier wird es im betreffenden Teilbe-
reich zu einem groÇflªchigen, teilweise auch dauerhaften Vegetationsverlust kom-
men. Ausgenommen hiervon sind die geplanten Flªchen mit Bindung f¿r Bepflan-
zung (f¿r den Erhalt von Bªumen und Strªuchern und sonstigen Bepflanzungen), 
die allenfalls temporªr und auch nur randlich zur geplanten Bebauung von Erdbau-
maÇnahmen tangiert werden kºnnten. F¿r den Bereich der geplanten ºffentlichen 
Verkehrsflªche liegt bislang keine konkrete Planung vor, grundsªtzlich werden 
durch die flªchenhafte Festsetzung hier jedoch Eingriffe i.S.d. BNatSchG planungs-
rechtlich vorbereitet. Daher wird auch f¿r diese Teilflªche ein Vegetationsverlust an-
genommen.  
Die flªchigen Vegetationsverluste umfassen insgesamt demnach 

- Laubholzforste mit Nadelholzarten (WFSK, 085808): ca. 160 mĮ, 

- Vorwaldflªchen (WVMS, 082828): ca. 3.000 mĮ, 

- Ruderale Staudenflur (RSBK, 03243): ca. 530 mĮ,  

- Ruderale Pionier- u. Halbtrockenrasen und Queckenfluren (RSA, 03220): ca. 
820 mĮ sowie  

- Ziergehºlzflªchen (BLMN, 071022): ca. 180 mĮ.  

Erhalten bleiben hingegen groÇflªchig innerhalb der k¿nftig festgesetzten Waldflª-
che v. a. die ªlteren Laub-Nadel-Mischbestªnde oberhalb bzw. s¿dlich der Abgra-
bungskante (ca. 3.850 mĮ) sowie zwei das Plangebiet zu den StraÇen hin rahmende 
Gehºlzflªchen mit Altbaumbestand (insgesamt ca. 1.530 mĮ, WFSK+WVMS).  

Der Verlust von Waldbiotopen ist ï auch wenn ¿berwiegend keine hochwertigen 
Gehºlzarten und auch keine hºheren Altersklassen betroffen sind ï als erheblich 
einzustufen. Den bau- und anlagebedingten Fªll- und RodungsmaÇnahmen werden 
vorwiegend Robinien, Eschen- und Spitz-Ahorn sowie einige Ulmen unterliegen. 
Den betreffenden Waldbiotopen sind vielfªltige Funktionen f¿r den Naturhaushalt 
beizumessen, v. a. die Lebensraumfunktion f¿r eine Vielzahl verschiedener Tierar-
ten, die Frischluft- und teilweise Kaltluftproduktion sowie eine wesentliche Raum-
wirksamkeit f¿r das Orts- und Landschaftsbild. Im konkreten Fall sind zudem Wald-
flªchen mit forstbehºrdlich bestªtigter Sicht- und Lªrmschutzfunktion betroffen.  

Weil der gesamte Vegetationsbestand des Baugrundst¿cks als Wald im Sinne des 
LWaldG eingestuft worden ist, werden die Waldflªchenverluste vorrangig gemªÇ 
Forstrecht kompensiert. Der Kompensationsbedarf nach Forstrecht wird von der 
Forstbehºrde festgelegt. Nach der Verwaltungsvorschrift zu Ä 8 LWaldG33 soll zur 
Vermeidung von Doppelkompensationen nach Naturschutz- und nach Forstrecht 
darauf hingewirkt werden, dass sich die beiden zustªndigen Behºrden ¿ber die 
MaÇnahme abstimmen. 

Der Verlust von ruderaler Staudenflur sowie von Queckenfluren und Ziergehºlzen 
wird als weniger erheblich eingeschªtzt, weil aufgrund der festgesetzten PflanzmaÇ-
nahmen sowie auch im Zusammenhang mit der zu erwartenden Neugestaltung der 
k¿nftigen Wohnquartiers-Freiflªchen neue, strukturell gleichartige Lebensrªume f¿r 

 
33  Verwaltungsvorschrift zu Ä 8 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (VV Ä8 LWaldG), Bekanntmachung des 
Ministeriums f¿r Lªndliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 02.11.2009  
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Pflanzen im Plangebiet geschaffen und dauerhaft gesichert werden (Gartenflªchen, 
Dachbegr¿nung, Flªchen mit Pflanzbindung).  
Vom Verlust sind keine gesch¿tzten Biotoptypen und keine besonders oder 
streng gesch¿tzten Pflanzenarten betroffen. 
 
Bªume 
Die unvermeidbare Fªllung von Bªumen erfolgt auf der Genehmigungsgrundlage 
des Forstrechts, die kommunale Baumschutzsatzung findet f¿r die Bauphase keine 
Anwendung. Trotz groÇflªchiger Waldumwandlung sollen mºglichst viele, vor allem 
grºÇere und rªumlich prªgende Bestandsbªume erhalten werden. Der stªdtebauli-
che Entwurf nimmt darauf an vielen Stellen R¿cksicht (s. Flªchen mit Pflanzbindung, 
enge Baufenster-Ausweisung). 
Die Anlage der aufgrund des Garagengeschosses groÇflªchig zusammenhªngen-
den Baugrube hat eine Vielzahl von Baumfªllungen zur Folge. Baumerhalt ist tech-
nisch nur in den Randbereichen des Baugebiets mºglich.  
Auch wenn die Decke des Garagengeschosses nach Fertigstellung mit Erdboden 
¿berdeckt und intensiv begr¿nt wird, ist die Anpflanzung mittel- oder groÇkroniger 
Bªume darauf aus fachplanerischer Sicht nicht mºglich. Die Anpflanzung kleinkro-
niger Bªume und grºÇerer Strªucher auf der Garagendecke ist allerdings im Pro-
jekt-Entwurf geplant.  
Der gesch¿tzte Alleebaumbestand an der Berliner StraÇe wird von den Auswirkun-
gen des Bebauungsplans nicht ber¿hrt. 

2.5.9 Schutzgut Biologische Vielfalt  

2.5.9.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Biologische Vielfalt ist der Oberbegriff f¿r die Vielfalt der ¥kosysteme, der Le-
bensgemeinschaften, der Arten und der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art. Das 
Schutzgut Biologische Vielfalt wird durch die besondere Ber¿cksichtigung des 
europªischen und nationalen Schutzgebietssystems, der Biotopverbundsysteme 
und Verbundplanungen, der gesch¿tzten Kleinstrukturen (z. B. Einzelbiotope) sowie 
der Arten mit einem besonderen Schutzbed¿rfnis belegt. Der Grad der Gefªhrdung 
(ĂRote Listeñ) kann als Indikator f¿r die Bedeutung einer Art oder eines Biotoptyps 
f¿r die Biologische Vielfalt herangezogen werden.  
Auf der Ebene der kommunalen Planung sind die auf dieser kleinteiligen Ebene auf-
tretenden Aspekte der Biologischen Vielfalt zu ber¿cksichtigen. Dazu kºnnen 
gesch¿tzte Biotope, Pflanzen und Tiere gehºren.  
Das Plangebiet liegt innerhalb des geschlossenen Siedlungszusammenhanges am 
nordwestlichen Rand der sogenannten Weinberge, einer bewaldeten Erhebung mit 
einer Gesamtflªche von ca. 4 ha. Das geplante Baugebiet (ca. 6.450 mĮ) ist insbe-
sondere von Vorwaldstrukturen, teilweise von Laub-Nadel-Mischwald und im Zent-
rum von ruderaler Grªser- und Staudenflur geprªgt. Gesch¿tzte und/ oder gefªhr-
dete Biotope und Pflanzen wurden im Rahmen der Biotopkartierung nicht festge-
stellt. 
Wªldern wird aufgrund ihrer im Optimalfall mehrschichtigen Struktur, ihres eigenen 
Waldbinnenklimas und der meist geringen Stºrintensitªt grundsªtzlich ein hoher 
Wert f¿r die biologische Vielfalt beigemessen. 
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Das im Rahmen der faunistischen Untersuchungen festgestellte Artenspektrum 
bestªtigt weitgehend die vorherige Annahme hinsichtlich einer geringen bis mittleren 
Bedeutung des Plangebiets f¿r die biologische Vielfalt.  
Es wurden insgesamt 27 Brutvogelarten, drei Fledermausarten und 13 Tagfalterar-
ten im Plangebiet nachgewiesen. 
Von diesen Arten sind jedoch aktuell nur vergleichsweise wenige (insgesamt 8 
Arten) in den Roten Listen Brandenburgs oder Deutschlands gef¿hrt. 
 
Brutvºgel und Nahrungsgªste (2 Arten auf Roten Listen): 
�x Star: RL Deutschland, Status: Ăgefªhrdetñ, im Plangebiet 3 Brutpaare; 
�x KernbeiÇer: RL Brandenburg, Status: ĂVorwarnlisteñ, im Plangebiet 2 
Brutpaare. 

 
Fledermªuse (3 Arten auf Roten Listen + FFH Anhang IV): 
�x Alle drei Arten sind im Anhang IV FFH-RL gef¿hrt und damit streng gesch¿tzt; 
�x Breitfl¿gelfledermaus: RL Brandenburg, Status: Ăgefªhrdetñ und RL Deutsch-
land, Status Ăgefªhrdetñ, Wochenstube in der nºrdlichen Nachbarschaft erwar-
tet, Jagdrevier u. a. im Plangebiet; 

�x GroÇer Abendsegler: RL Brandenburg, Status: Ăgefªhrdetñ und RL Deutsch-
land, Status: ĂVorwarnstufeñ; 

�x Zwergfledermaus: RL Brandenburg, Status: Ăpotenziell gefªhrdetñ, Wochenstu-
ben in der Nachbarschaft erwartet, Jagdrevier u. a. im Plangebiet. 

 
Tagfalter (Zufallsfunde, 2 Arten auf Roten Listen): 
�x GroÇer Perlmutterfalter: RL Brandenburg, Status: Ăstark gefªhrdetñ und RL 
Deutschland, Status: ĂVorwarnstufeñ; 

�x Violetter Feuerfalter: RL Brandenburg, Status: Ăstark gefªhrdetñ und RL 
Deutschland, Status: Ăstark gefªhrdetñ 

Anzumerken ist, dass der Violette Feuerfalter v. a. trocken-warme Offenlandbiotope 
besiedelt, welchen im Plangebiet an nur einer Stelle innerhalb der Lichtung zwei 
sehr kleine Teilflªchen (2x <10 mĮ) entsprechen. Diese Habitatstrukturen sind aktu-
ell in grºÇerem AusmaÇ auf den Nachbarflªchen des ehemaligen Hotels S¿d gege-
ben.  

2.5.9.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Mit der Realisierung der Bebauung werden Lebensrªume von Tieren und Pflanzen, 
die an mehrstufige Waldrªnder angepasst sind, durch andere Nutzungen dauerhaft 
¿berplant.  
Die Strukturvielfalt an Lebensrªumen f¿r Tier- und Pflanzenarten wird sich zunªchst 
in der Bauphase wesentlich verªndern bzw. reduzieren. Im konkreten Fall sind v. a. 
Vorwaldstrukturen und ruderale Gras- und Staudenfluren vom Eingriff betroffen. 
Einige mitunter stark vorgeschªdigte Altbªume, teilweise mit Baumhºhlen, sind zur 
Fªllung vorgesehen. Verluste ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten sind in diesem 
Zusammenhang zu erwarten. 
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Die Festsetzung von Wald, von waldverbessernden MaÇnahmen (Neuanlage Wald-
saum) und von Flªchen mit Bindung f¿r die Erhaltung von Bªumen dient bereits in 
Vorbereitung der Bauphase v. a. der Sicherung und nach Abschluss der Bauphase 
auch noch der Aufwertung bereits vorhandener, weitgehend wertvoller Biotopstruk-
turen. Die festgesetzten Begr¿nungsmaÇnahmen (Dachbegr¿nungen, Bepflanzung 
Garagengeschoss) sollen zusªtzlich neue, heterogene Vegetationsstrukturen inner-
halb des Baugebiets schaffen, mit denen ein positiver Effekt auf die biologische Viel-
falt verbunden sein wird.  
Unvermeidbare Verluste ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten (Baumhºhlen) 
sollen durch die Installation geeigneter Ersatzlebensstªtten an Bestandsbªumen im 
Plangebiet sowie innerhalb angrenzender Waldbereiche der Weinberge kompen-
siert werden. Eine zeitlich vorgezogene Umsetzung dieser MaÇnahme (als CEF-
MaÇnahme34) soll die unvermeidbaren Baumhºhlen-Verluste naturschutzrechtlich 
genehmigungsfªhig machen.35 
Dar¿ber hinaus sollen auch k¿nstliche Quartiere f¿r Fledermªuse und Gebªudebr¿-
ter in die neuen Gebªudefassaden integriert werden, um in Verbindung mit Pflanz-
maÇnahmen erwartete Lebensraumzerschneidungen zu kompensieren. 
Durch die festgesetzten und/oder vertraglich zu sichernden MaÇnahmen werden 
erheblich negative Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt des Plangebiets 
vermieden bzw. mit Abschluss der Bauphase ausgeglichen. 

2.5.10 Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

2.5.10.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ĂStrausber-
ger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ (Beschluss Nr. 7-1/65 des Rates des 
Bezirkes Frankfurt (Oder) vom 12.01.1965). 
Landschaftsschutzgebiete dienen der Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Leistungs- und Funktionsfªhigkeit des Naturhaushalts. Sie umfassen den 
Schutz von Lebensstªtten und -rªumen wildlebender Tier- und Pflanzenarten und 
sichern neben der Regenerationsfªhigkeit die nachhaltige Nutzungsfªhigkeit der 
Naturg¿ter. Dar¿ber hinaus dienen sie dem Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schºn-
heit der Landschaft sowie ihrer besonderen Bedeutung f¿r die menschliche Erho-
lung.  

2.5.10.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Der Bebauungsplan bereitet auf dem vorwiegend waldartig geprªgten Grundst¿ck 
den Neubau mehrgeschossiger Mehrfamilienhªuser im unmittelbaren Siedlungsum-
feld zu bestehender Wohnnutzung vor. F¿r die geplante Neubebauung sind mehrere 
Baumfªllungen und damit ein Teilverlust raumbildender Strukturen unvermeidbar. 
Ein GroÇteil raum- und kulissenwirksamer Gehºlze bleibt jedoch gezielt erhalten 
und die k¿nftigen Freiraumbereiche des neuen Wohnquartiers werden wieder inten-
siv begr¿nt. Aufgrund der konkreten Lage und vorhandenen Sichtkulisse 
(Wald/H¿gel) sind keine weitreichenden Beeintrªchtigungen der ¿brigen angren-
zenden LSG-Flªchen zu erwarten.  

 
34   vorgezogene AusgleichsmaÇnahme (CEF: measures that ensure the continued ecological functionality)  
 
35   Redaktionelle Ergªnzung: 60 Ersatzlebensstªtten sind im Fr¿hjahr 2023 an Bestandsbªumen auf dem Weinberg-

Areal innerhalb und auÇerhalb des Bebauungsplangebietes angebracht worden. 
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Mit der geplanten Neubebauung und der damit verbundenen Bodenversiegelung 
sind baugebietsbeschrªnkte dauerhafte Verluste einiger Teilfunktionen des Natur-
haushaltes (insbesondere von Bodenfunktionen) verbunden, die nur teilweise im 
Plangebiet ausgeglichen werden kºnnen und demzufolge auÇerhalb kompensiert 
werden m¿ssen. Gleichzeitig geht eine randliche Teilflªche des aktuell ca. 4 ha um-
fassenden Waldgebietes der Weinberge verloren, die (grºÇtenteils) als ºffentliche 
Gr¿nflªche deklariert ist und vorwiegend den Anwohnern zur Naherholung dient. 
Das geplante Baugebiet ist k¿nftig nicht mehr f¿r die ¥ffentlichkeit zugªnglich. Die 
bauliche Umgestaltung und geplante Neubegr¿nung bewirken eine deutliche, je-
doch nur kleinrªumig wahrnehmbare Strukturverªnderung, die das Siedlungsbild 
bereichern wird. 
Die Schutzzwecke der LSG-Verordnung sind auÇerhalb des Baugrundst¿cks nicht 
gefªhrdet.  
F¿r das Baugrundst¿ck wurde eine Voranfrage auf Zustimmung zu den 
Festsetzungen des Bebauungsplans (Vereinbarkeit) beim Verordnungsgeber 
(MLUK) gestellt. Diese Voranfrage hat das MLUK im April 2022 mit einer mºglichen 
Zustimmung beantwortet und damit eine Vereinbarkeit der Planung mit den 
Schutzzielen des LSG im Grundsatz bestªtigt. 
F¿r das weitere Verfahren nach Nr. 8 des Beschlusses des Rates des Bezirkes 
Frankfurt (Oder) Nr. 7-1./65 wurde der formale Antrag auf Zustimmung am 25. Juli 
2024 beim MLUK gestellt. 
Die abschlieÇende Zustimmung muss f¿r eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans 
vor Inkrafttreten erteilt worden sein. 
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
Es sind keine bau-, abrissbedingten, anlage- sowie betriebsbedingten Auswirkun-
gen auf andere internationale bzw. nationale naturschutzrechtliche Schutzgebiete 
zu erwarten. 
 

2.5.11 Schutzgut Flªche 

2.5.11.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Inanspruchnahme von Flªchen erfolgt f¿r eine stªdtebauliche Nutzung (Wohn-
nutzung) innerhalb vorhandener, geschlossener Siedlungsstrukturen. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans hat eine GrºÇe von ca. 1,06 ha und ist im Flªchennut-
zungsplan bereits als Wohnbauflªche dargestellt. Im Geltungsbereich sind verschie-
dene Teilflªchen im Bestand versiegelt oder teilbefestigt. Der Anteil befestigter 
Flªchen umfasst insgesamt ca. 615 mĮ und damit knapp 6 % des Plangebiets. Der 
zur Bebauung vorgesehene Teilbereich des Plangebiets ist bereits anthropogen vor-
geprªgt. ¦ber die konkrete historische Nutzung dieser Flªche liegen derzeit aller-
dings keine konkreten Informationen vor. Die stark bewegte Gelªndeausformung 
lªsst auf erfolgte Abgrabungen des anstehenden sandig-schluffigen bis schwach 
kiesigen Bodenmaterials schlieÇen. Auch nachtrªgliche Auff¿llungen mit unter-
schiedlichen Materialien sind im Rahmen der geologischen Vorerkundung festge-
stellt worden. 
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2.5.11.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Der Bebauungsplan ermºglicht k¿nftig eine maximale Bodenversiegelung von ca. 
3.550 mĮ inkl. Nebenanlagen und Zufahrten, wovon ca. 3.225 mĮ f¿r Hauptanlagen 
(inkl. Garagengeschoss) genutzt werden d¿rfen. Dies entspricht einem Versiege-
lungsgrad von ca. 33 % bezogen auf das betrachtete katastermªÇige Grundst¿ck 
inkl. der k¿nftig festgesetzten Waldflªche. 
Unabhªngig von der anthropogenen Vorprªgung ist das betrachtete Grundst¿ck 
vollstªndig als Wald im Sinne des LWaldG eingestuft. Jegliche Umnutzung bedarf 
vorher einer Waldumwandlungsgenehmigung. 
Wªhrend der Abriss- oder Bauphase kºnnen vor¿bergehend Flªchen in Anspruch 
genommen werden, z. B. durch Materiallager, die ¿ber die spªter bebauten bzw. 
versiegelten Flªchen hinausgehen. Diese Beeintrªchtigungen beziehen sich jedoch 
nach aktueller Einschªtzung nur auf das Baugebiet, sind temporªr bedingt und die 
ggf. davon betroffenen Flªchen werden nach Beendigung der Bauphase wiederher-
gestellt.  
Der Raumanspruch f¿r Baustelleneinrichtungs-, Materiallagerflªchen und notwen-
dige Arbeitsrªume soll jedoch auf ein Minimum begrenzt werden, um einerseits den 
Bedarf an Waldumwandlung mºglichst gering zu halten und gleichzeitig den quar-
tiersprªgenden Baumbestand insbesondere zu den angrenzenden StraÇenrªumen 
hin zu sch¿tzen.  
Insgesamt ist durch die Realisierung der Planung nicht von erheblichen Auswir-
kungen f¿r das Schutzgut Flªche auszugehen. 

2.5.12 Schutzgut Boden  

2.5.12.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Geologie / Boden  
Die Geologische Karte des Landesamtes f¿r Bergbau, Geologie und Rohstoffe36 
weist das Plangebiet als Ablagerungen durch Schmelzwassersande (Sander) aus. 
Diese setzen sich aus einer Wechselfolge von fein-, mittel- und grobkºrnigen San-
den, z. T. schwach kiesig bis kiesig, zusammen.  
Die Boden¿bersichtskarte (B¦K 300) stellt ¿berwiegend Braunerden aus Sand ¿ber 
Schmelzwassersand dar, die zum Teil mit Tonteilchen durchschwemmt sind (lessi-
vierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Sand ¿ber Lehm). In der Substrat-
hauptgruppe zeichnen sich die Bºden durch ihre glazialen Sedimente einschlieÇlich 
ihrer periglaziªren ¦berprªgung aus.  
Das landwirtschaftliche Ertragspotenzial liegt ¿berwiegend unter 30, stellenweise 
auch zwischen 30 und 50. Die Feldkapazitªt wird mit <13 Vol.% als sehr gering, 
teilweise mit <26 Vol.% auch als gering, eingestuft. Die Wasserdurchlªssigkeit des 
Bodens ist infolge dessen allgemein sehr hoch.  
Das Plangebiet verf¿gt ¿ber eine deutliche Hºhendifferenz von 72,2 m ¿ber NHN 
im Nordosten auf 84,9 m ¿ber NHN im S¿dwesten (Angaben Vermesserplan). Trotz 
dieses Hºhenunterschieds besteht nach Angaben des Geoportals keine Boden-
erosionsgefªhrdung durch Wasser. Die Bodenerosion durch Wind wird jedoch laut 
Datenbankinformationen als sehr hoch eingeschªtzt. Die Situation vor Ort zeigt 

 
36     Landesamt f¿r Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Datenportal  

http://www.geo.brandenburg.de/boden/, Internetzugriff 07.01.2020 
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allerdings einen hohen Vegetationsdeckungsgrad, welcher (solang vorhanden) das 
grundsªtzliche geologische Winderosionspotenzial faktisch maÇgeblich reduziert. 
Bereits zu Planungsbeginn wurde eine geotechnische Vorerkundung37 durchge-
f¿hrt. Die Bodenuntersuchung erfolgte in Form von sechs Rammkernsondierungen 
und drei Rammsondierungen bis 8,0 m u. GOK. Im oberen Bereich wurden dabei 
bis maximal 2,5 m Tiefe unter Gelªnde vorwiegend sandige, meist auch humose bis 
teilweise stark humose Auff¿llungen festgestellt.  
Unterhalb der Aufsch¿ttungen wurden bis zur Endteufe von 8,0 m u. GOK Fein- bis 
Mittelsande erkundet, die in Wechselfolgen Schluff oder auch Grobsand enthielten. 
Im Bestand sind bereits einige Teilflªchen befestigt bzw. versiegelt. Hierzu zªhlen 
eine Betonplatte im nºrdlichen Zentrum des geplanten Baugebiets sowie eine ca. 
5 m breite Zuwegung, die schrªg ¿ber den nordºstlichen Teil des Grundst¿cks lªuft 
und zum Nachbargrundst¿ck eines ehemaligen Hotels f¿hrt. Vom ehemaligen Ho-
telgrundst¿ck ragt eine ungenutzte befestigte Stellplatzflªche (ca. 85 mĮ) seitlich in 
das geplante Baugebiet. 
Die Bestandsversiegelungen im k¿nftigen allgemeinen Wohngebiet umfassen ins-
gesamt ca. 400 mĮ, innerhalb der zur Festsetzung geplanten ºffentlichen StraÇen-
verkehrsflªchen ca. 215 mĮ). 
 
Altlasten 
Das Plangebiet ist beim Landkreis Mªrkisch-Oderland nicht als Altlastenstandort 
oder Altlastenverdachtsflªche registriert.  
Bei der Untersuchung des Baugrunds (geotechnische Vorerkundung, s.o.) wurden 
auch zwei Mischproben im Bereich der Aufsch¿ttungsflªchen auf Schadstoffe 
untersucht. Die Untersuchungen nach LAGA TR Boden ergaben f¿r eine Misch-
probe der Auff¿llungen eine Einstufung > Z2, die aus dem erhºhten PAK-Gehalt 
bzw. B(a)P-Gehalt resultiert. Eine weitere Mischprobe wies einen erhºhten Sulfat-
Gehalt auf, die ebenfalls zu einer Einstufung > Z2 f¿hrte. Vereinzelt waren den Auf-
f¿llungen Ziegelmaterial unterschiedlicher Kºrnung und auch Glasscherben beige-
mischt. 
Aufgrund dieser Feststellung von Schadstoffbelastungen wurde ergªnzend eine 
orientierende Altlastenuntersuchung durchgef¿hrt.38 Im Ergebnis der bewerteten 
Bodenproben aus insgesamt 20 Rammkernsondierungen sowie zwei Bodenluftpro-
ben sind im nºrdlichen Grundst¿cksteil zwischen KelmstraÇe und etwa der Mitte der 
zur Bebauung vorgesehenen Flªche Auff¿llungen festgestellt worden, die ¿berwie-
gend aus bauschutthaltigen Sanden bestehen. Die ermittelten Schadstoffgehalte 
veranlassen zu einer Kennzeichnungspflicht der belasteten Bºden (Belastung insb. 
mit PAK und B(a)P sowie Sulfat). Es wird fachgutachterlich davon ausgegangen, 
dass die erhºhten Schadstoffgehalte aus den Fremdbestandteilen in den Auff¿llun-
gen stammen und auf diese begrenzt sind. Die nachfolgenden Bodenschichten 
waren demnach organoleptisch unauffªllig. In der Bodenluft aus den unterhalb des 
geplanten Garagengeschosses anstehenden, gewachsenen Sanden wurden keine 
Belastungen mit LCKW gemessen. 
Zur Gewªhrleistung gesunder Wohnverhªltnisse m¿ssen die schadstoffhaltigen 
Auff¿llungen vollstªndig entfernt werden. 

 
37   Bericht zur geotechnischen Vorerkundung, GRUND + BODEN consulting, Berlin, Mai 2021 
38   KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, Bericht zur orientierenden Altlastenuntersuchung GRUND + BODEN consulting, 

Berlin, Januar 2023 
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Dies gilt v. a. auch f¿r die Bereiche zur geplanten Errichtung von Rigolen, da eine 
Versickerung durch Auff¿llungen hindurch unzulªssig ist. Im Altlastengutachten wird 
empfohlen, von der freigelegten Sohle zusªtzlich ¿ber Proben den Nachweis der 
Schadstofffreiheit unterhalb der nachgewiesenen F¿llschichten zu erbringen. Dies 
erfolgt mit der wasserrechtlichen Genehmigung (Rigolenbau) des Vorhabens. 
 
Kampfmittel 
F¿r Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung vorzu-
legen. Dar¿ber entscheidet die f¿r das Baugenehmigungsverfahren zustªndige Be-
hºrde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten 
Kampfmittelverdachtsflªchenkarte.  

2.5.12.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Beeintrªchtigungen des Schutzgutes Boden liegen vor, wenn das Bodengef¿ge und 
die Bodenfunktionen nachhaltig verªndert werden. Dies ergibt sich vor allem durch 
die Versiegelung von Flªchen. Die Versiegelung stellt einen der stªrksten mºglichen 
Eingriffe dar, weil diese Flªchen dann kaum einen Bodenfunktionswert mehr auf-
weisen. 
Durch die Ausweisung des neuen Baugebietes kommt es im Rahmen der Realisie-
rung der Planung zu Versiegelungen auf derzeit unbebauten und nur geringf¿gig 
versiegelten Flªchen im Plangebiet. Durch die zulªssigen Gebªude, ErschlieÇungs-
wege und Zufahrten erfolgt dabei eine Vollversiegelung. Bodenfunktionen wie z. B. 
Lebensraum- oder Filter- und Pufferfunktionen sind bei diesen Flªchen dauerhaft 
nicht mehr vorhanden.  
Dennoch grundsªtzlich positiv zu bewerten ist dabei der Umstand, dass es sich bei 
der Flªche des geplanten Baugebietes um eine bereits anthropogen vollstªndig 
¿berformte Flªche (Abgrabungsflªche) handelt und keine neuen, naturnahen Flª-
chen f¿r die Bebauung beansprucht werden. 
Nach den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sind folgende maximale Flª-
chenversiegelungen mºglich: 
  GrºÇe 

in mĮ 
Festsetzung 
GRZ von 0,5 

¦berschreitung 
durch Nebenan-
lagen  
um 10% (in mĮ) 

max. zulªssige Gesamt-
Versiegelung in mĮ 

Allgemeines Wohnge-
biet 6.452 ca. 3.225 ca. 325 ca. 3.550 

 
Dar¿ber hinaus ist f¿r die zeichnerisch festgesetzte ºffentliche StraÇenverkehrsflª-
che im ĂWorst-Case-Szenarioñ eine vollstªndige Versiegelung anzunehmen. Daher 
sind weitere ca. 340 mĮ Versiegelung als mºgliche Auswirkung auf das Schutzgut 
Boden zu betrachten. 
Die k¿nftig zulªssige, zu erwartende Versiegelung betrªgt demnach insgesamt bis 
zu ca. 3.890 mĮ, wovon vorhandene Bestandsversiegelung (ca. 615 mĮ) f¿r die Ein-
griffsermittlung rechnerisch abgezogen werden kann. 
Es ist insgesamt eine kompensationspflichtige Neuversiegelung im Umfang von ca. 
3.275 mĮ f¿r das gesamte Plangebiet festzustellen. 
Die Gliederung von Verkehrsflªchen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
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Altlasten 
Im Zuge der ErdbaumaÇnahmen zur Projektrealisierung (d. h. bei groÇflªchigem 
Bodenaushub zur Herstellung der Baugruben f¿r die Errichtung von Garagenge-
schoss und Wohngebªuden) werden die festgestellten Bodenverunreinigungen/ 
Bºden mit erhºhten Schadstoffgehalten unter Beachtung der bodenschutzrecht-
lichen Vorschriften fachgerecht behandelt und entsorgt, so dass hierdurch keine 
erheblich negativen Auswirkungen auf Schutzg¿ter (mehr) ausgehen werden. Durch 
diese baubegleitende Sanierung werden gesunde Wohnverhªltnisse gewªhrleistet. 

2.5.13 Schutzgut Wasser  

2.5.13.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Innerhalb des Planungsraums befinden sich keine Oberflªchengewªsser. 
Das grºÇte Gewªsser der Umgebung ist der Straussee, der sich ca. 250 m entfernt 
in westlicher Richtung befindet. Der deutlich kleinere Igelpfuhl liegt in ca. 260 m Ent-
fernung inmitten eines Feuchtgebiets.  
Grundwasser 
GemªÇ dem Kartenportal des LfU Brandenburg liegt im Gebiet eine negative Grund-
wasserneubildungsrate von -98,4 mm/Jahr vor. Die reale Verdunstung ist mit 555,6 
mm/Jahr angegeben und der Oberflªchenabfluss liegt bei 140,6 mm/Jahr. Das 
Grundwasser befindet sich nach den Hydroisohypsen auf einer Hºhe von ca. 61 m 
¿ber NHN. Bei einer geplanten Gelªndehºhe von ca. 75 m ¿ber NHN entspricht das 
einem Grundwasserflurabstand von ca. 14 m. 
Im Rahmen der geotechnischen Vorerkundung wurde bis zur Endteufe (bei 8,0 m 
¿ber GOK) kein Grundwasser angeschnitten. 
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet. In ca. 200 m s¿d-
ºstlicher Richtung beginnt jedoch die Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes 
Strausberg. 
Die ¿berwiegend anstehenden Mittel- und Feinsande unterhalb der festgestellten 
Auff¿llungen sind gemªÇ fachgutachterlicher Einschªtzung nur bedingt f¿r eine Ver-
sickerung von Niederschlagswasser auf dem Baugrundst¿ck geeignet. Aufgrund der 
stellenweise erkundeten Wechsellagerungen mit erhºhtem Schluff-Anteil wird tem-
porªr aufstauendes Schichtenwasser nicht ausgeschlossen. Stauende Boden-
schichten sind f¿r die permanente Gewªhrleistung der Versickerung gegebenenfalls 
mit geeigneten technischen Mitteln zu durchºrtern. Im Bericht zur Vorerkundung 
wird nach Festlegung der zur Versickerung vorgesehenen Flªchen eine erneute 
kleinrªumige Pr¿fung empfohlen. 

2.5.13.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Im Vergleich zur Bestandssituation wird zuk¿nftig der Grad der Versiegelung deut-
lich zunehmen. Die versiegelten und teilversiegelten Flªchen stehen in der lokalen 
Betrachtung der Grundwasserneubildung nicht mehr oder nur noch eingeschrªnkt 
zur Verf¿gung.  
Grundsªtzlich ist vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser komplett im 
Plangebiet zu belassen und vor Ort zu verdunsten oder zu versickern. GemªÇ des 
Regenentwªsserungskonzeptes kann dies durch eine dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung unter dem Einsatz von Rigolen, Mulden-Rigolen-Elementen und 
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einer Retentionseben erfolgen. Die Retentionsebene befindet sich auf der Tiefgara-
genabdeckung und dient als zusªtzliche Zwischenspeicherung des auf den Gr¿n-
dªchern anfallenden Niederschlagswassers. Insgesamt verringert sich das anfal-
lende Regenwasser durch die Mºglichkeiten zur Verdunstung auf den Gr¿ndªchern 
und der ¿berdeckten Tiefgarage. Das restliche Regenwasser muss nicht abgef¿hrt, 
sondern kann vollstªndig vor Ort versickert werden.39  
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist ï unter der Voraussetzung eines fach-
gerechten Umgangs mit den festgestellten Bodenverhªltnissen - eine Verunreini-
gung des Grundwassers nicht zu bef¿rchten, so dass eine Versickerung des 
Niederschlagswassers ¿ber die belebte Bodenschicht nach aktueller Kenntnis mºg-
lich ist. Insgesamt sind dadurch mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine 
nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten.  

2.5.14 Schutzgut Luft  

2.5.14.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Kennwerte zu verkehrsbezogenen lufthygienischen Belastungen wie Feinstaub 
(PM10) oder Stickstoffdioxid (NO2) liegen f¿r den Untersuchungsraum nicht vor. Als 
Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden eine ¦berschreitung 
von PM10- und NO2-Konzentrationen im Jahresmittel von 40 Õg/m3 und eine ¦ber-
schreitung des 24-Stunden-Grenzwerts f¿r PM10-Konzentrationen von 50 Õg/m3 an 
35 Tagen pro Kalenderjahr festgelegt.  
Da der Geltungsbereich von Wald- und weitgehend locker bebauten Siedlungsflª-
chen umgeben ist, wird davon ausgegangen, dass die lufthygienische Situation im 
Plangebiet trotz der unmittelbar benachbarten, zeitweise stark befahrenen Berliner 
StraÇe aktuell nicht belastet ist. 
In einem Abstand von ca. 10 bzw. 23 km befinden sich in der nªheren Umgebung 
des Plangebietes zwei in Betrieb befindliche Luftg¿temessstationen: die Station Ha-
senhorst bei Buckow, die Hintergrundmessungen in lªndlicher Umgebung durch-
f¿hrt, und die Station Bernau, die Messungen des Verkehrs in stªdtischer Umge-
bung an einer BundesstraÇe anstellt. Da die Lage beider Messstationen nicht direkt 
mit der des Planungsraums verglichen werden kann, lassen sich die die Messwerte 
im Mittel nur schwer auf die Situation in Strausberg ¿bertragen und kºnnen lediglich 
als Orientierung dienen.  
In Hasenhorst belªuft sich der Jahresmittelwert 2020 f¿r PM10 auf 15 Õg/m3 und der 
maximale Tagesmittelwert lag bei 82 Õg/m3. Der Jahresmittelwert f¿r NO2 lag bei 8 
Õg/m3 und der maximale Tagesmittelwert im selben Jahr bei 22 Õg/m3.  
Die Messwerte in Bernau an der B2 sind durch die Lage an einer SchnellstraÇe 
deutlich hºher. Die Werte f¿r PM10 liegen 2020 bei 17 Õg/m3 im Jahresmittel sowie 
58 Õg/m3 maximaler Tagesmittelwert. Bei NO2 lag der Jahresmittelwert im selben 
Jahr bei 20 Õg/m3 und der maximale Tagesmittelwert bei 49 Õg/m3.  

 
39   Regenwasserentwªsserungskonzept f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft, 8. Februar 2022 
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Die Anforderungen der EU-Luftqualitªtsrahmenrichtlinie wurden mit dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz40 und der Verordnung ¿ber Immissionswerte41 in deutsches 
Recht ¿berf¿hrt. Folgende Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
sind benannt:  

�x im Jahresmittel d¿rfen die PM10- und die NO2-Konzentration 40 Õg/m3 nicht 
¿berschreiten 

�x der 24-Stunden-Grenzwert der PM10-Konzentration darf maximal an 35 Tagen 
pro Kalenderjahr ¿berschritten werden. 
An beiden Stationen liegen die Jahresmittelwerte f¿r die PM10- und die NO2- 
Konzentration unterhalb des Grenzwertes. 

2.5.14.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme 

Die planungsrechtlich k¿nftig zulªssigen Nutzungen lassen anlagebedingt keine 
erheblichen zusªtzlichen lufthygienischen Belastungen erwarten. Betriebsbedingt 
ist grundsªtzlich mit geringf¿gig erhºhten Luftschadstoff-Emissionen infolge des 
erwarteten Anwohner-, Besucher- sowie Lieferverkehrs zu rechnen. 
Baubedingt kºnnen - auf die Bauzeit beschrªnkte und durch den Baustellenbetrieb 
verursachte - Emissionen und Staub entstehen, die allerdings auf das unmittelbare 
Umfeld beschrªnkt bleiben bzw. allenfalls die direkt angrenzenden Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Waldflªchen zeitlich begrenzt beeintrªchtigen. Zum Erhalt vorgesehene 
Gehºlzbestªnde v. a. innerhalb der festgesetzten Flªchen mit Pflanzbindung kºn-
nen in diesem Zusammenhang als Staubfilter fungieren. 

2.5.15 Schutzgut Klima  

2.5.15.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Brandenburg befindet sich im ¦bergang von ozeanischem zu kontinentalem Klima. 
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt um 9 ÁC, die durchschnittliche Nieder-
schlagsmenge bei 600 mm. Die Hauptwindrichtung ist West bis S¿dwest. 
Die Barnimplatte liegt dabei im Bereich des sogenannten ostdeutschen Binnenland-
klimas mit warmen Sommern und mªÇig kalten Wintern. Auf dem niederen Barnim, 
zu dem Strausberg zu zªhlen ist, liegt der durchschnittliche Jahresniederschlag bei 
ca. 550 mm/Jahr mit einem ausgeprªgten Sommermaximum und einem Wintermi-
nimum.  
Die von GroÇgehºlzen geprªgten Flªchen des Weinberg-Areals zªhlen gemªÇ 
Landschaftsplan (Karte 10) zu den klimatischen und lufthygienischen Ausgleichs-
rªumen Strausbergs. Der sich bis auf das hier fokussierte B-Plangebiet erstre-
ckende Waldbestand fungiert dabei v. a. als frischluftbildender Bereich. Die Flªchen 
des ehemaligen Hotels S¿d hingegen stellen aufgrund des dort vorhandenen gro-
Çen Baukºrpers und des hohen Versieglungsgrades ein ¦berwªrmungsgebiet dar 

 
40   Gesetz zum Schutz vor schªdlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerªusche, 

Ersch¿tterungen und ªhnliche Vorgªnge (Bundesimmissionsschutzgesetz ï BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geªndert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 03. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 

41   NeununddreiÇigste Verordnung zur Durchf¿hrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Verordnung ¿ber 
Immissionswerte f¿r Schadstoffe in der Luft ï 39. BImSchV: Stand 02.08.2010 (BGBl. I S. 1065, zuletzt geªndert 
durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
61 

und werden deshalb als Belastungsraum bezeichnet. In diesem rªumlichen Zusam-
menhang sowie auch topografisch bedingt, bilden die gehºlzarmen Teilflªchen des 
B-Plangebiets einen Bereich erhºhter Inversionsgefªhrdung und Nebelbildung, weil 
sich auf ihnen Kaltluft bildet. Diese kaltluftbildenden Wiesenbereiche des B-Plange-
bietes werden folglich klimatisch mit als Belastungsbereich eingestuft. 
Die das Plangebiet umgebenden Siedlungsflªchen gelten als lockere Bebauung und 
sind ¿berwiegend von Ein- und Zweifamilienhªusern mit Ziergªrten geprªgt.  

2.5.15.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme  

Planungsziel ist die Ausweisung eines Wohngebietes. Es wird der Bau von Mehrfa-
milienhªusern inklusive Nebenanlagen und ErschlieÇung vorbereitet. Der aktuelle 
stªdtebauliche Entwurf sieht eine zweizeilige Gebªudeanordnung der bis zu 15,5 m 
hohen Baukºrper vor (faktisch liegt Gebªudeoberkante bis zu ca. 19 m ¿ber dem 
Niveau der Berliner StraÇe), wobei die Gebªudezeilen Abstªnde von ca. 13-14 m 
zueinander einhalten ebenso wie die erforderlichen Abstªnde zur Grundst¿cks-
grenze zur Berliner StraÇe.  
Das dem Entwurf zugrunde gelegte architektonische Konzept sieht derzeit sechs 
Gebªude mit bis zu 4 Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss vor, wobei die Gebªude 
innerhalb einer Zeile einen Abstand von ca. 10 m zueinander einhalten. Der Bau 
von Einzelbaukºrpern mit jeweils maximal 25 m Lªnge und bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Abstandsflªchen wird auch durch die festgesetzte Bauweise sicher-
gestellt. 
Die befestigten Flªchen werden sich generell stªrker aufheizen als Vegetationsflª-
chen und dabei auf mikroklimatischer Ebene eine lokale Verªnderung hervorrufen.  
Es ist davon auszugehen, dass den nachteiligen Auswirkungen auf die kleinklimati-
schen Verhªltnisse des Untersuchungsraumes durch gr¿nordnerische Festsetzun-
gen (insbesondere durch Dachbegr¿nung und durch die Bepflanzung des Garagen-
geschosses) effektiv begegnet werden kann. 
Da der Geltungsbereich zudem teilweise von Ausgleichsrªumen umgeben ist, wer-
den die klimatischen Auswirkungen als unerheblich eingeschªtzt. 

2.5.16 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild  

2.5.16.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Als ĂVerªnderung des Landschaftsbildesñ ist jede sichtbare ĂAndersartigkeitñ zu ver-
stehen. Der Begriff ĂLandschaftñ legt implizit die Interpretation nat¿rlicher oder na-
turhafter Strukturen nahe. Das in den Bewertungskontext einzubringende ĂLand-
schaftsbildñ ist nach Kºppel et al. (1998)42 die ªuÇere, sinnlich wahrnehmbare Er-
scheinung von Natur und Landschaft. Je mehr Naturelemente ein Siedlungsraum 
aufweist, desto positiver wird er von einem GroÇteil der Erholungssuchenden wahr-
genommen und gewinnt an Attraktivitªt. 
Aufgrund der ¿berwiegenden Dichte des randlichen Gehºlzbestandes ist vom Bau-
grundst¿ck aus dem Umfeld derzeit nur wenig wahrzunehmen. Eine aktive Flªchen-
nutzung findet aktuell nicht statt, das Grundst¿ck hat einen ausdr¿cklichen Brache-

 
42 Kºppel, J. U. Feickert, L. Spandau, H. Straber (1998): Praxis der Eingriffsregelung, Schadenersatz an der Natur, 
Stuttgart. 
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Charakter. Innerhalb des Grundst¿cks sind die Struktur¿bergªnge ¿berwiegend flie-
Çend, eine klare Differenzierung der Einzelstrukturen fªllt im belaubten Zustand 
schwer. Weite Sichtbeziehungen quer ¿ber das Grundst¿ck sind zu Mitte und Ende 
der Vegetationsperiode kaum gegeben. In vielen Bereichen ist unterschiedlichster 
M¿ll-Eintrag festzustellen. 
Die ªlteren Bestandsbªume im Plangebiet sind ¿berwiegend hochw¿chsig. In Kom-
bination mit der bewegten Topografie und der H¿gelsituation der Weinberge wird 
der Kulisseneffekt der GroÇgehºlze noch verstªrkt. 
Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets ist vorwiegend Ein- und Zweifamilienhaus-
bebauung etabliert. Ausnahmen stellen ein langer Gebªuderiegel westlich der Ber-
liner StraÇe, der lange Gebªuderiegel auf dem ºstlich angrenzenden Nachbar-
grundst¿ck (ehemaliges Hotel, im Umbau) sowie Blockbebauung an der Friedrich-
Ebert-StraÇe ºstlich der Weinberge dar. 
Die KelmstraÇe ist eine reine AnliegerstraÇe mit schmalem Querschnitt und einfa-
chem, einseitigem Gr¿nstreifen (Rasen). Die Berliner StraÇe als Hauptverkehrs-
straÇe nimmt in ihrem deutlich breiteren Querschnitt neben zwei Fahrstreifen f¿r 
Kfz-Verkehr einen einseitigen Geh- und Radweg (f¿r beide Fahrtrichtungen), ein 
geschottertes StraÇenbahngleis mit Oberleitungen sowie beidseitige Gr¿nstreifen 
mit Alleebaumbestand und StraÇenbeleuchtung auf. Im ºstlichen Gr¿nstreifen ist 
ein unbefestigter Weg ausgeformt und stellenweise ist eine zweite Baumreihe ent-
lang der StraÇenraumauÇengrenze vorhanden. 

2.5.16.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme  

Mit der Umsetzung der Festsetzungen erfolgt auf etwa zwei Dritteln des Plangebiets 
eine Neugestaltung der stªdtebaulichen Situation. Dabei werden die rªumlichen 
Rahmenbedingungen (Verkehrsflªchen, Wald), Zielsetzungen des Landschafts-
plans und der Anspruch an eine effiziente Bauflªchennutzung ber¿cksichtigt. Wald-
flªche wird im s¿dlichen Drittel des Plangebiets festgesetzt und damit gesichert. 
Der aktuelle, stªdtebauliche Entwurf sieht den Neubau von sechs Mehrfamilienhªu-
sern mit bis zu vier Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss vor. Die in zwei Zeilen 
aufgereihten Neubauten werden baulich durch ein tieferliegendes und an seiner 
Oberflªche begr¿ntes Garagengeschoss miteinander verbunden. Die Lªnge oberir-
discher Neubauten wird jeweils auf maximal 25 m begrenzt, so dass keine langen 
Gebªuderiegel ohne ausreichend groÇe L¿cken entstehen. Die k¿nftig hºchste Ge-
bªudeoberkante wird rechnerisch mit 11,9 bzw. 14,9 m ¿ber der Bezugshºhe von 
75,5 m ¿ber NHN im DHHN2016 (d. h. faktisch bei maximal 87,4 m bzw. 90,4 m 
¿ber NHN im DHHN2016) festgesetzt. ¦ber eine Zufahrt an der KelmstraÇe erfolgt 
die ErschlieÇung. 
Die von der umgebenden, vornehmlich ein- bis zweigeschossigen Siedlungsstruktur 
deutlich abweichende Geschossanzahl und die damit verbundene k¿nftig deutlich 
grºÇere maximale Gebªudehºhe wird in der konkreten Lage als unproblematisch in 
Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild eingeschªtzt. Ein Grund hierf¿r liegt ins-
besondere in der topografischen Ausgangssituation, einem bereits ausgeformten 
Abgrabungstrichter am Rand der bis zu 12 m hoch ¿ber angrenzende Flªchen auf-
ragenden Weinberge. Einen weiteren Grund stellt der vorhandene Wald- bzw. 
Baumbestand dar, der an sich schon meist ¿ber 15 m hochgewachsen ist und zu-
dem noch auf den zum Erhalt vorgesehenen Anh¿gelungen steht. Aus dieser Kom-
bination ergibt sich eine starke Kulisse, die bestmºglich erhalten sowie gezielt in 
den Flªchen mit Pflanzbindung ergªnzt werden soll und die markante Neubebauung 
maÇgeblich in das Raumgef¿ge einbindet. 
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2.5.17 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachg¿ter  

2.5.17.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Es sind keine denkmalgesch¿tzten Gebªude und Anlagen innerhalb des Geltungs-
bereiches vorhanden.  
Im nahen s¿dwestlichen Umfeld (Berliner Str. 90, Strausberg, ca. 50 m entfernt) wird 
die ĂVilla Eckardsteinñ als Baudenkmal (ID-Nr. 09180859) gef¿hrt.43 
Am Ostrand der Weinberge (ca. 100 m entfernt) steht die Wohnsiedlung an der 
Friedrich-Ebert-StraÇe 75-94 unter Denkmalschutz (ID-Nr. 09180783). 

2.5.17.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchf¿hrung der MaÇnahme  

Die beiden im nªheren Umfeld vorhandenen Baudenkmale und Anlagen sind von 
der Planung und ihrer Umsetzung nicht betroffen.  
Die in beiden Richtungen vorhandene Wald-Kulisse wird nach aktueller Planung in 
ausreichendem MaÇe erhalten, so dass keine zusªtzlichen visuellen Sichtbeziehun-
gen zwischen den Denkmalen und den Neubauten entstehen.   

2.5.18 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Die Schutzg¿ter stehen untereinander in einem zusammenhªngenden Wirkungsge-
f¿ge. Versiegelung (auch Teilversiegelung) f¿hrt z. B. zu einem Verlust nat¿rlicher 
Bodenfunktionen wie der Fªhigkeit zur Filterung, Pufferung und Abbau oder Um-
wandlung von Schadstoffen und gleichzeitig zu einem Lebensraumverlust f¿r Tiere 
und Pflanzen. Der Verlust an Vegetation f¿hrt zu einem Lebensraumverlust f¿r Tiere 
sowie zu einem Verlust staubbindender Strukturen. 
Grundsªtzlich sind die folgenden Wechselwirkungen zu ber¿cksichtigen: 

 

Schutzgut Wechselwirkung 

Mensch alle anderen Schutzg¿ter bilden die Lebensgrundlage des 
Menschen 

Tier abhªngig von der biotischen und abiotischen Lebens-
raumausstattung (Pflanzen, Biotope, Vernetzung, Boden und 
Wasser) 
anthropogene Nutzung als Beeintrªchtigung von Tieren und 
ihren Lebensrªumen 

Pflanzen abhªngig von den abiotischen Standorteigenschaften (Boden, 
Wasserhaushalt 
Bestandteil des Landschaftsbildes, Vernetzung 
anthropogene Nutzung als Beeintrªchtigung von Pflanzen 
und ihren Lebensrªumen, aber auch Fºrderung kultur- und 
pflegeabhªngiger Arten 
 

 
43  Denkmalliste des Landes Brandenburg, Landkreis Mªrkisch-Oderland (Stand 31.12.2020) 
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Schutzgut Wechselwirkung 

Flªche abhªngig von anthropogener Nutzung (z. B. Versiegelung) 
und Vorbelastung 

Boden abhªngig der Bodeneigenschaften von geologischen, 
geomorphologischen, wasserhaushaltlichen und 
vegetationskundlichen Verhªltnissen 
Lebensraum f¿r Mensch, Tiere und Pflanzen, Einfluss auf 
Landschaftswasserhaushalt durch Grundwasserneubildung, 
Retention, Grundwasserschutz) 
Vorbelastung durch anthropogene Nutzung (Versiegelung, 
Verdichtung, Stoffeintrag) 

Wasser Grundwasserneubildung abhªngig von bodenkundlichen und 
nutzungsbezogenen Faktoren 
Anthropogene Vorbelastung des Grundwassers durch 
Nutzung (Entnahme) und Stoffeintrag 

Klima / Luft Wechselwirkungen bei lokaler Betrachtung nicht zu erwarten 

Landschaft Erscheinung des Landschaftsbildes abhªngig von 
anthropogener Nutzung, Vegetation, Boden 
anthropogene Vorbelastung durch ¦berprªgung 

Kultur- und 
sonstige 
Sachg¿ter 

abhªngig von kulturhistorischen Nutzungsformen und ihren 
Ausdrucksformen durch Bebauung und Landschaftsgestalt, 
zum Teil Lebensraum von Pflanzen und Tieren 

Natura 2000 
Gebiete 

anthropogene Nutzung als Beeintrªchtigung von 
Erhaltungszielen und Schutzzwecken 

 
Es ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeintrªchtigungen infolge der 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzg¿tern durch Addition oder Potenzieren der 
Wirkungen auftreten. Der Anteil an naturhaushaltswirksamen Flªchen wird sich mit 
der Realisierung der Planungsziele voraussichtlich gegen¿ber dem Bestand verrin-
gern. Die vollstªndige Umsetzung der Planung f¿hrt im gesamten Plangebiet zu 
einer zusªtzlichen, kompensationspflichtigen Neuversiegelung von insgesamt ca. 
3.275 m2. Verlustmindernd werden sich jedoch Begr¿nungsmaÇnahmen, wie z. B. 
die Begr¿nung von Dachflªchen und der Decke des Garagengeschosses und die 
Festsetzung von Teilversiegelung auswirken. 

2.5.19 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit 
Abfªllen und Abwªssern 

Emissionen sind auf das notwendige MaÇ zu reduzieren und die gesetzlichen Vor-
schriften sind einzuhalten. GemªÇ den rechtlichen Vorgaben ist im Plangebiet der 
sachgerechte Umgang mit Abfªllen und Abwªssern sicher zu stellen. 
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2.5.20 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

Hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der sparsamen und 
effizienten Nutzung von Energie sind keine Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden. Es wird auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen in 
ihrer jeweils g¿ltigen Fassung verwiesen. 

2.5.21 Darstellungen von sonstigen Plªnen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts 

Es liegen keine weiterf¿hrenden Plandarstellungen des Wasser-, Abfall- und Immis-
sionsschutzrechts f¿r das Plangebiet vor.  

2.5.22 Erhaltung der bestmºglichen Luftqualitªt in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erf¿llung von Rechtsakten der Europªischen 
Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht ¿berschritten werden 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht innerhalb eines Vorranggebie-
tes f¿r Luftreinhaltung.  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsarten (Allgemeines Wohnen 
und ¥ffentlicher StraÇenverkehr und Wald) sind keine Betriebe oder Nutzungen 
zulªssig, die erheblich negative Einfl¿sse auf die Luftqualitªt haben kºnnten. Insge-
samt ist durch die Planung nur mit einer geringf¿gigen Steigerung verkehrsbedingter 
Luftschadstoffe aufgrund der zu erwartenden Verkehrszunahme zu rechnen. Eine 
gravierende  nderung der Bestandssituation wird nicht erwartet. 

2.5.23 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lªrm, Ersch¿tterungen, 
Licht, Wªrme und Strahlung sowie der Verursachung von Belªstigungen 

Durch die zuk¿nftige Umnutzung zu einem Wohngebiet und die Verdichtung inner-
halb des Plangebiets werden zusªtzliche verkehrsbedingte Stoff- und Lªrmemissi-
onen hervorgerufen. Nªhere Informationen zu den verkehrsbedingten Stoffemissio-
nen liegen nicht vor.  
Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Anlagen oder Betriebe zulªssig, von de-
nen erhebliche Emissionen (Schadstoffe, Lªrm, Ersch¿tterungen, Licht, Wªrme und 
Strahlung) zu erwarten sind.  

2.5.24 Art und Menge der erzeugten Abfªlle und ihre Beseitigung und 
Verwertung 

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet fest. GemªÇ Ä 4 BauNVO 
zªhlt damit als allgemein zulªssige Nutzung Wohnen. 
Zulªssig sind  

�x Wohngebªude, 
�x die der Versorgung des Gebiets dienenden Lªden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht stºrenden Handwerksbetriebe, 

�x Anlagen f¿r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 
 

66 
 

Die Ausnahmen nach Ä 4 Abs. 3 der Bau NVO sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 
Auf Ebene des vorliegenden Bebauungsplans sind Art und Menge der erzeugten 
Abfªlle und ihre Beseitigung und Verwertung nur grundsªtzlich darstellbar.  
Die abfallrechtlichen Normen sind im Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen. 

2.5.25 Risiken f¿r die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-
welt 

Das Plangebiet befindet sich auÇerhalb von ¦berschwemmungsgebieten. 
Sonstige Unfªlle oder Katastrophen, die f¿r die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt von Belang wªren, sind nach aktueller Kenntnis weder 
aus der ¥rtlichkeit noch aus der planungsrechtlich zu sichernden Nutzung abzulei-
ten. 

2.5.26 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete 

Es sind keine Vorhaben in benachbarten Plangebieten bekannt, die kumulierende 
Auswirkungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Bebauungsplanung 
entwickeln kºnnten. 

2.5.27 Anfªlligkeit gegen¿ber den Folgen des Klimawandels 

Unter dem Aspekt eines sich immer weiter abzeichnenden Wandels der zuk¿nftigen 
klimatischen Bedingungen gilt es auf der Ebene der Bauleitplanung bereits Anpas-
sungsstrategien zu entwickeln. Der Erhalt und die Sicherung der Lebensqualitªt ist 
dabei oberstes Ziel und findet mit der Novellierung des Baugesetzbuches verstªrkte 
Beachtung in der Bauleitplanung, die ¿ber die grundsªtzlichen Hinweise zum 
Schutzgut Klima hinausgehen. Auf der Ebene der Bauleitplanung gilt es insbeson-
dere Anpassungsstrategien f¿r die Wetterextreme Hitzeperioden und Starkregene-
reignisse zu entwickeln. 
Zu den mºglichen AnpassungsmaÇnahmen an den Klimawandel mit Bezug zur ver-
bindlichen Bauleitplanung gehºrt unter anderem: 
�x Klimaangepasste Dachausprªgungen (blaugr¿ne Dªcher, Dachbegr¿nung), 
�x Planung schattiger Freiflªchen, 
�x Erhºhung der Albedo durch die Verwendung von hellen und glatten 
Baumaterialen, 
Schaffung luftdurchlªssiger Bebauungsstruktur in Richtung klimatisch 
entlastender Gr¿nflªchen im Umfeld von 200 bis 300 Metern, 

�x ¿berstaufªhige Gestaltung von ErschlieÇungs- und Freiflªchen sowie deren 
Anschl¿sse an Gebªude, 

�x Entkoppelung der Niederschlagsentwªsserung von der 
Regenwasserkanalisation. 

Die MaÇnahmen sollen die Resilienz der gebauten Strukturen und der Freiflªchen 
gegen¿ber extremen Wetterereignissen erhºhen. Daf¿r wurden die wesentlichen 
Faktoren Hitze und Starkniederschlªge identifiziert.  
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Zu den wesentlichen Aspekten der Anpassungen zur Reduzierung von Hitzestress 
die im Plangebiet ausgeschºpft werden sollen, gehºrt neben der Ber¿cksichtigung 
von Gr¿nflªchen und Vegetation (Verdunstungsk¿hle und Beschattung) die Gestal-
tung von Gebªudeoberflªchen und -dªchern. Durch helle Farbwahl soll die R¿ck-
strahlung erhºht werden. Begr¿nte Dªcher dªmmen die Gebªude ab und erhºhen 
die Verdunstungsk¿hle. Die Dachbegr¿nung kann und soll gleichzeitig zum R¿ck-
halt von Regenwasser genutzt werden.  
Insbesondere zusammenhªngende, grºÇere und versiegelte Flªchen (Stellplatzan-
lagen) kºnnen sich stark aufheizen und dann mikroklimatisch zu Belastungsrªumen 
werden. MaÇnahmen wie Baumpflanzungen kºnnen durch Verschattung und er-
hºhte Verdunstungsraten mikroklimatische Belastungen vermindern. Die aktuelle 
Planung sieht die gemªÇ kommunaler Stellplatzsatzung erforderlichen Stellplªtze in 
einem erd¿berdeckten Garagengeschoss vor. Die dar¿ber liegenden Flªchen sollen 
gªrtnerisch gestaltet und v. a. begr¿nt werden, so dass der Anteil versiegelter 
Bodenoberflªchen maÇgeblich verringert wird. Das erarbeitete Entwªsserungskon-
zept sieht oberhalb des Garagengeschosses zudem eine Retentionsebene vor. 
Die Ausf¿hrung von Wege- und Stellplatzflªchen in teilversiegelter Bauweise kann 
durch erhºhte Verdunstungsraten ebenfalls zu einer positiven Bilanz beitragen. 

2.5.28 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird es zu einer Festsetzung f¿r ein Allge-
meines Wohngebiet kommen. Daraus ergibt sich ein f¿r Wohngebiete spezifischer 
Einsatz von Techniken und Stoffen.  
 

2.6 Auswirkungen bei Nichtdurchf¿hrung der Planung 
Gegen¿ber der heutigen Situation w¿rden bei Nicht-Durchf¿hrung der Planung 
(Null-Lºsung) kurzfristig kaum Verªnderungen eintreten. Allerdings ist zu erwarten, 
dass die bereits eingetretene sukzessive Entwicklung der Vegetation weiter voran-
schreitet. Dies wird zu mehr oder weniger geschlossenen Gehºlzbestªnden f¿hren, 
die voraussichtlich zunªchst v. a. aus Robinien und Ahorn bestehen, in der weiteren 
Entwicklung jedoch auch hºherwertigere Baumarten wie Hainbuche, Ulme, Esche 
und Eiche als Schirmgehºlze beinhalten kºnnte.  
Infolge einer zunehmenden Verschattung wªre mit der R¿ckbildung der ruderalen 
Wiesenflªchen und einer gleichzeitigen oder auch nachgelagerten Ausweitung der 
Strauchvegetation (vornehmlich Ziergehºlze) sowie einer damit verbundenen  nde-
rung des Artenspektrums zu rechnen. 

 
2.7 Artenschutzrechtliche Betrachtung  

Unabhªngig von der Eingriffsbetrachtung nach Ä 15 BNatSchG ist das Artenschutz-
recht gemªÇ Ä 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 BNatSchG f¿r besonders gesch¿tzte Pflan-
zen, Tiere und ihre Lebensstªtten zu beachten. Die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestªnde des Ä 44 sind folgendermaÇen gefasst: 

Tºtungsverbot Tiere: GemªÇ Ä 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild 
lebenden Tieren der besonders gesch¿tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu tºten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschªdigen oder zu zerstºren. 
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Stºrungsverbot Tiere: GemªÇ Ä 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild 
lebende Tiere der streng gesch¿tzten Arten und der europªischen Vogelarten wªh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser, ¦berwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stºren. 

Schªdigungsverbot gesch¿tzter Lebensstªtten gemªÇ Ä 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG. Es ist verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestªtten der wild lebenden 
Tiere der besonders gesch¿tzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschªdi-
gen oder zu zerstºren. 

Beschªdigungsverbot Pflanzen: GemªÇ Ä 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es ver-
boten wild lebende Pflanzen der besonders gesch¿tzten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschªdigen 
oder zu zerstºren. 

 
Fauna 
Auf der Basis der in 2021 abgeschlossenen Erfassungen zum Artenbestand sowie 
zur Lebensraumfunktionalitªt vorhandener Vegetationsstrukturen im Plangebiet 
wurde eine fachgutachterliche Auswirkungsprognose f¿r die Umsetzung der aktuel-
len Bebauungsplanung erstellt. Zudem werden im Ergebnisbericht MaÇnahmen 
benannt und beziffert, um die mit den BaumaÇnahmen verbundenen Verluste von 
Lebensstªtten und Nahrungsgrundlagen im Plangebiet vollstªndig zu kompensie-
ren. 
 
Das Plangebiet zeichnet sich durch abwechslungsreiche Lebensraumstrukturen 
aus, wodurch Arten verschiedener Lebensrªume anzutreffen sind. Die Vernetzung 
der Teillebensrªume ist dabei wertgebend. So liegen gehºlzbestandene und offene 
Flªchen direkt nebeneinander und stehen ebenfalls Arten der Siedlungsbereiche 
zur Verf¿gung. Wertbestimmend f¿r die Flªche sind neben einer grºÇeren Anzahl 
Breitfl¿gelfledermªuse, das Vorkommen von Staren als Brutvºgel und Nachweise 
gefªhrdeter und gesch¿tzter Insekten.  
 
Artenschutzrechtliche Gesamteinschªtzung & Konflikte  
Die Bebauung des Plangebietes f¿hrt f¿r Fledermªuse, Brutvºgel sowie gefªhrdete 
und gesch¿tzte Insekten zu Konflikten.  
 
Fledermªuse 
Die Planflªche stellt f¿r die Breitfl¿gel- und die Zwergfledermaus ein gut nutzbares 
Jagdgebiet dar. Der siedlungs- und quartiernahe Wechsel von insektenreichen Frei-
flªchen und Gehºlzbestand mit einem hohen Anteil von Randlinien bietet den 
Fledermªusen hochwertige Jagdmºglichkeiten, weswegen zumindest temporªr 
eine hohe bis sehr hohe Flug- und Jagdaktivitªt beider Arten festzustellen ist. F¿r 
die Zwergfledermªuse ist mit Wochenstubenquartieren in der nªheren Umgebung 
des Plangebietes zu rechnen. Die zahlreichen Beobachtungen der Breitfl¿gelfleder-
maus deuten ebenfalls auf das Vorhandensein eines oder mehrerer Wochenstuben-
quartiere in der Nachbarschaft hin. Der Erhaltungszustand beider Arten im Untersu-
chungsraum erscheint als gut. Ein direkter Gelªndebezug f¿r den GroÇen Abend-
segler ist nicht zu erkennen, da die beobachteten Fl¿ge charakteristisch f¿r groÇ-
rªumige Jagdfl¿ge sind. 
Durch die Bebauung des Plangebiets kann es f¿r die Fledermªuse zu einem Teil-
verlust von Jagdgebieten und zu einer Zerschneidung bislang zusammenhªngender 
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Teillebensrªume, d. h. vorhandener Vernetzungen zwischen Tagesquartieren und 
Jagdgebieten kommen.  
 
Brutvºgel und Nahrungsgªste 
Der Planungsraum bietet Brutvºgeln ein gutes Nahrungs- und Brutplatzangebot. Die 
Lebensraumvernetzung ermºglicht Brutplªtze f¿r Arten unterschiedlicher Brutºko-
logie. Die Gesamtanzahl von 27 Brutvogelarten und insgesamt 76 Brutpaaren und 
Nistplªtzen auf der Flªche und in ihrer direkten Umgebung ist als hoch zu bewerten. 
Ebenso das Vorkommen von daran anteilig 31 Brutpaaren/-revieren von Hºhlenbr¿-
tern, deren Nistplªtze dauerhaft gesch¿tzt und somit unabhªngig von der An-
/Abwesenheit der Arten sind. Wertgebend ist dar¿ber hinaus das Vorkommen von 
Staren und KernbeiÇern. Der Star gilt in Deutschland als gefªhrdet (RYSLAVY et al. 
2020)44 und der SteinbeiÇer befindet sich auf der Vorwarnliste Brandenburgs 
(RYSLAVY et al. 2019)45. 
 
Baubedingt kºnnen sich f¿r die Brutvºgel Konflikte ergeben, wenn es durch die 
Bebauung zur Tºtung einzelner Individuen oder zu erheblichen Stºrungen kommt. 
Durch die Bebauung gehen zudem Lebensrªume und dauerhaft gesch¿tzte Fort-
pflanzungsstªtten verloren.  
 
Amphibien und Reptilien 
Eine konstante und standortgebundene Besiedelung durch Amphibien oder Repti-
lien, u.a. Zauneidechsen, kann ausgeschlossen werden.  
 
Beeintrªchtigungen durch das Vorhaben sind somit nicht zu erwarten.  
 
Schmetterlinge  
Hinweise f¿r das Vorkommen des GroÇen Feuerfalters (Anhang II FFH-RL) und 
Nachtkerzenschwªrmers (Anhang IV FFH-RL) konnten im Plangebiet nicht gefun-
den werden. Bodenstªndige Vorkommen werden ausgeschlossen. F¿r die Planflª-
che wertgebend sind jedoch die Zufallsfunde der nach BNatSchG besonders 
gesch¿tzten Arten Violetter Feuerfalter, GroÇer Perlmutterfalter und Kaisermantel.  
 
Um die Bestªnde der drei Schmetterlingsarten auch nach der Realisierung der 
Planung im Gebiet zu halten, sind geeignete MaÇnahmen erforderlich. Ohne MaÇ-
nahmen werden die Bestªnde aus dem Gebiet verschwinden. 
 
Kªfer und Heuschrecken 
Auf Sandstellen im Untersuchungsgebiet wurden wenige Individuen der Blaufl¿ge-
ligen-¥dlandschrecke und Individuen des D¿nen-Sandlaufkªfers nachgewiesen. 
Beide Arten sind gemªÇ BNatSchG besonders gesch¿tzt, charakteristisch f¿r den 
offenen Teil der Vorhabenflªche und wertgebend f¿r die Flªche.  
 
Durch das Bauvorhaben gehen die Lebensrªume der Blaufl¿geligen-¥dlandschre-
cke und des D¿nen-Sandlaufkªfers verloren. Ohne geeignete MaÇnahmen wird der 
Bestand der beiden Arten im Plangebiet verschwinden.  
 

 
44   RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. H¦PPOP, J. STAHMER, P. S¦DBECK & C. SUDFELDT (2020): Rote Liste der 

Brutvºgel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Berichte zum Vogelschutz, 57: 13 ï 112. 
45   RYSLAVY, T., M. JURKE & W. M DLOW (2019): Rote Liste und Liste der Brutvºgel des Landes Brandenburg 2019. 

Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 28 (4), Beilage. 232 S. 
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Ameisen 
GemªÇ Mitteilung des Landesb¿ros anerkannter Naturschutzverbªnde GbR befin-
den sich besonders gesch¿tzte, H¿gel bauende Ameisen auf der Plangebietsflªche. 
Die fachgutachterlichen methodischen Arten-Erfassungen von 2021 bestªtigen die-
ses Vorkommen nicht. 
Sofern sich Ameisen-H¿gel innerhalb des geplanten Baugebietes befinden, ist mit 
einer erheblichen Beeintrªchtigung oder gar einem Verlust der H¿gel zu rechnen. 
 
MaÇnahmenerfordernis: Eingriffsminimierung 
Die wirksamste MaÇnahme zur Eingriffsminimierung ist der Erhalt der Phytodiversi-
tªt auf der Planflªche und der Erhalt von Totholzstrukturen in der Umgebung der 
Planflªche. Heimische Eichen sollen vor jedweder Beeintrªchtigung, z. B. Baustel-
lenverkehr, gesch¿tzt werden. In ihrer hohen Bedeutung f¿r die Insektenfauna sind 
sie zu fºrdern, zu erhalten und grundsªtzlich gegen Einwirkungen aus dem Plange-
biet zu sichern.  
 
Weiterhin kann eine ºkologische Aufwertung des Gehºlzbestands auf der Planflª-
che und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft durch konsequentes und nachhaltiges 
Entfernen insektenarmer Zierpflanzen, wie Roteiche, Robinie und Spªte Trauben-
kirsche, und durch ein Ersetzen mit ºkologisch hºherwertigen Gehºlzen erfolgen. 
Eine Fºrderung des Insektenvorkommens ist mit einer Gestaltung der Freiflªchen 
als arten- und insektenreichen Bl¿hwiese, z. B. durch die Auswahl entsprechender 
wildbienen- und insektenfºrdernden Saatmischung, sowie durch den Erhalt und die 
Neuanlage von Totholzstrukturen mºglich.  
 
Die Anlage begr¿nter Dachflªchen bietet Insekten ebenfalls Lebensraum und 
sichert damit die Nahrungsgrundlage f¿r Fledermªuse und Vºgel. Daf¿r sollten auf 
den Dachbereichen Substrate unterschiedlicher Kºrnung und Schichtdicke aufge-
bracht werden. Neben der extensiven Dachgestaltung (Substratstªrke 5-15 cm) ist 
eine einfach-intensive Begr¿nung (Substratstªrke 15-25 cm) zu empfehlen 
(SCHMAUCK 2019)46. Durch eine integrierte Planung ist das Biodiversitªtsdach auch 
mit Photovoltaikanlagen kombinierbar.  
 
Zur Minimierung der Auswirkungen der Bebauung auf Fledermªuse und Brutvºgel 
ist bei der Bepflanzung der Planflªche auf heimische und insektenreiche Arten zu 
achten. Heimische Strªucher und Hecken verbessern den Lebensraum f¿r die in 
Geb¿schen und Hecken lebenden Vogelarten und sichern das Vorkommen von 
Gebªude- und Hºhlenbr¿tern. Zudem vermeiden sie die Verkleinerung von Fleder-
mausjagdgebieten und fºrdern die Vernetzung von Teillebensrªumen. Die Anlage 
von naturfernen Schotterflªchen und -gªrten ist aus ºkologischer Sicht zu vermei-
den.  
 
Um eine Vernetzung der Lebensrªume von auf der Flªche zu erwartenden Sªuge-
tieren, wie Steinmarder und Igel, zu gewªhrleisten, sind Grundst¿cks-begrenzungen 
durchlªssig zu gestalten. Umzªunungen/Einfriedungen sollten demnach als Durch-
schlupfmºglichkeit mit 15 cm Abstand zur Gelªndeoberflªche erfolgen. 
 
Falls Ameisenh¿gel im Plangebiet - jedoch auÇerhalb der geplanten Bauflªchen - 
zum Zeitpunkt der BaumaÇnahmen vorhanden sind, sind diese durch geeignete 
MaÇnahmen vor Beeintrªchtigungen zu sch¿tzen. 

 
46   SCHMAUCK, S. (2019): Dach- und Fassadenbegr¿nung ï neue Lebensrªume im Siedlungsbereich Fakten, 

Argumente und Empfehlungen, 2.¿berarb. Aufl. BfN-Skripten 538. Bonn ï Bad Godesberg. 
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MaÇnahmenerfordernis: Eingriffskompensation 
 
Fledermªuse 
Durch eine Bebauung der Untersuchungsflªche wird der festgestellte Jagdlebens-
raum von Fledermªusen voraussichtlich erheblich infolge umfªnglichen Vegetati-
onsverlustes eingeschrªnkt. Durch die geeignete Auswahl heimischer und insekten-
reicher Pflanzen bei der Neugestaltung von Freiflªchen kann ein R¿ckgang an 
Insekten vermieden oder deren Bestand sogar vergrºÇert werden. Eine Zerschnei-
dung von Teillebensrªumen kann durch die zusªtzliche Integration von Fledermaus-
quartieren in die Neubaufassaden kompensiert werden. Die Jagdgebietsverªnde-
rung soll durch die Neuanlage geeigneter Gehºlzstrukturen, z. B. in Form des neuen 
Waldrandes kompensiert werden. 
 
Gesch¿tzte Lebensstªtten 
Unvermeidbare Baumfªllungen im Plangebiet f¿hren nach aktueller Einschªtzung 
zum Verlust mehrerer ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten, v. a. Baumhºhlen. Die 
exakte Anzahl kann erst im Rahmen der Ausf¿hrungsplanung genau bestimmt wer-
den. 
F¿r die Beeintrªchtigung oder Beseitigung gesch¿tzter Lebensstªtten ist eine Aus-
nahmegenehmigung von den Verboten des Ä 44 BNatSchG durch die Zustªndige 
Naturschutzbehºrde erforderlich. Verluste gesch¿tzter Lebensstªtten sind zu erset-
zen. Qualitªt und Anzahl werden von der Naturschutzbehºrde festgelegt. 
Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden durch den Gutachter auf Basis einer 
Auswirkungsprognose f¿r den Bebauungsplan folgende Ersatzlebensstªtten und 
Ersatzquartiere f¿r die Anbringung an Bªumen im Plangebiet als notwendig erach-
tet: 

�x F¿r Brutvºgel (Baumhºhlenbr¿ter): Anbringung von Nistkªsten an Bestands-
bªumen, wobei f¿r jede beseitigte Baumhºhle im Minimum drei Nistkªsten auf-
zuhªngen sind. Es ist nach fachgutachterlicher Einschªtzung mit dem Verlust 
von ca. 20 Baumhºhlen zu rechnen, d. h. 60 Nistkªsten (z. B. vom Hersteller 
Schwegler) werden erforderlich, davon 

�R 10 St¿ck Nistkasten 3SV, mit Einflugºffnung (EF¥) D = 45 mm [f¿r 
Star u. a.], 

�R 10 St¿ck Nistkasten 3SV, mit EF¥ oval 32x45 mm, 
�R 10 St¿ck Nistkasten 3SV, mit EF¥ D = 34 mm, 
�R 10 St¿ck Nisthºhle 2GR, mardersicher, mit R¿ckzugswinkel f¿r 
Fledermªuse, mit EF¥ oval 30x45 mm, 

�R 10 St¿ck Nisthºhle 2GR, [s. zuvor], jedoch mit EF¥ Dreiloch D = 
27 mm, 

�R 5 St¿ck Kleiberhºhle 5KL, mit groÇem Brutraum und besonders 
kleiner Einflugºffnung, 

�R 5 St¿ck Baumlªuferhºhle 2B [Aufhªngung an Stammdurchmesser 
>25cm mit rauer Rinde. 

Die Sicherung f¿r die Realisierung, Funktionskontrolle und Unterhaltung der Ersatz-
lebensstªtten erfolgt ¿ber eine konkrete Festlegung bzw. auf Basis eines Ersatzle-
bensstªttenkonzeptes im stªdtebaulichen Vertrag.  
Das Ersatzlebensstªttenkonzept f¿r Baumhºhlenbr¿ter wurde im Auftrag des Vor-
habentrªgers durch fachkundige Dritte erstellt, bereits im Fr¿hjahr 2023 als vorge-
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zogene KompensationsmaÇnahme (CEF-MaÇnahme) umgesetzt sowie dokumen-
tiert und von der Unteren Naturschutzbehºrde bestªtigt. Funktions-Monitoring und 
Unterhaltungspflege erfolgen gleichfalls im Auftrag des Vorhabentrªgers durch fach-
kundige Dritte. Im Konzept bzw. in der Dokumentation zur Anbringung ist neben der 
Lebensstªtten-Typologie auch die jeweils erforderliche St¿ckzahl beschrieben. Bei 
der Anbringung der Ersatzkªsten wurden die fachlichen Mindestanforderungen 
(u. a. Mindesthºhe, Ausrichtung der Einflugºffnung, Abstªnde zueinander) ber¿ck-
sichtigt.  
Aufgrund der erforderlichen Anzahl und fachlich empfohlener Mindestabstªnde 
zwischen den Ersatznistkªsten an Bªumen ist bzw. war eine Anbringung mehrerer 
Kªsten auch auf angrenzenden Waldflªchen des ¿brigen Weinbergs erforderlich. 
Diese geeigneten Waldflªchen des ¿brigen Weinbergs befinden sich im Eigentum 
der Stadt Strausberg. Entsprechende Abstimmungen mit dem zustªndigen Verwal-
tungsbereich "Stadtforst Strausbergñ sind zuvor erfolgt. Seitens des ĂStadtforstñ 
wurde der dauerhaften Anbringung von Ersatzlebensstªtten auf diesen stªdtischen 
Waldflªchen zugestimmt unter der Voraussetzung, dass die Ausf¿hrung, Dokumen-
tation, Kontrolle und Pflege unaufgefordert und autark durch fachkundige Dritte und 
nicht im Auftrag der Stadt Strausberg erfolgt, dem ĂStadtforstñ jedoch jªhrlich unauf-
gefordert eine entsprechende Zustands-Dokumentation ¿bermittelt wird. Weitere 
Zustimmungs-Voraussetzung ist, dass aus der Anbringung der Ersatzlebensstªtten 
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Baumbestand der Stadt sowie keine Ver-
kehrssicherheitsrisiken insbesondere f¿r Erholungssuchende und andere Anlieger 
resultieren. 
 
F¿r eine Reduzierung der zu erwartenden, neubauinduzierten Barriere- bzw. Zer-
schneidungswirkung auf die derzeit noch vernetzten Teillebensrªume auch mit dem 
Plangebietsumfeld werden fachgutachterlich - zusªtzlich zu den PflanzmaÇnahmen 
- auch k¿nstliche Niststªtten und Quartiere f¿r die Integration in die Neubaufassa-
den empfohlen: 
�x f¿r Fledermªuse: Integration von insgesamt mindestens 15 Ersatzquartieren 
unterschiedlicher Bauart in die Fassaden der Neubauten, davon 

�R 10 St¿ck Fledermauseinlaufblende mit R¿ckwand (z. B. Schwegler Typ 
1FE) und 

�R 5 St¿ck Ganzjahresquartier mit R¿ckwand (z. B. Schwegler 1WI), 
�x f¿r Brutvºgel (Gebªudebr¿ter): Integration von insgesamt mindestens 20 
Ersatznistkªsten unterschiedlicher Bauart in die Fassaden der Neubauten, 
davon 

�R 10 St¿ck Mauerseglerkasten (z. B. Schwegler Typ Nr. 17c, 2-fach) und 
�R 10 St¿ck Halbhºhle (z. B. Schwegler 1HE). 

Das entsprechende Umsetzungskonzept hierf¿r kann erst im Bauantragsverfahren 
auf Grundlage der konkreten Gebªudeplanung erstellt werden. Die Vorlage und 
Abstimmung des Umsetzungskonzeptes erfolgen im Rahmen des dem Bebauungs-
planverfahren nachgelagerten Bauantragsverfahrens. 
Das Konzept f¿r Niststªtten und Quartiere an Gebªuden soll wenigstens eine ¦ber-
sichtskarte sowie eine zumindest schematische Darstellung zur Anbringung 
beinhalten, dabei die Lebensstªtten-Typen differenzieren bzw. konkret benennen 
und die jeweiligen St¿ckzahlen beziffern.  
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Konkrete Regelungen im stªdtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan sichern die 
Umsetzung der k¿nstlichen Niststªtten und Quartiere an Gebªudefassaden im Plan-
gebiet in der o.g. Art und Weise bzw. St¿ckzahl.  
 
In Ergªnzung zu den Ersatzlebensstªtten werden neue hochwertige Nahrungs-
grundlagen im Plangebiet u. a. durch die Anpflanzung bl¿ten- und insektenreicher 
Gehºlze in den Flªchen mit Pflanzbindungen, in der Flªche f¿r MaÇnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie in 
den ¿brigen Freiflªchen des neuen Wohnquartiers geschaffen. Eine entsprechende 
Pflanzen- und Saatgut-Auswahl f¿r die extensive Dachbegr¿nung und einen das 
Baugebiet dreiseitig rahmenden Staudensaum sichert gleichfalls wertvolle Lebens-
raum- und Nahrungsstrukturen (in k¿nftig stºrungsarmen Bereichen) f¿r die Fauna.  

 
¥kologische Baubegleitung und Bauzeitenregelung 
Durch eine ºkologische Baubegleitung ist grundsªtzlich zu sichern, dass keine 
gesch¿tzten Lebensstªtten (Fortpflanzungs- und Ruhestªtten) zerstºrt oder 
gesch¿tzte Arten erheblich gestºrt werden. Ebenso ist zu sichern, dass keine 
Individuen gesch¿tzter Arten einem signifikant erhºhten Verletzungs- oder Tºtungs-
risiko ausgesetzt werden.  
BaumaÇnahmen (Berªumung und Abriss) sollten auÇerhalb der stºrempfindlichen 
Zeit f¿r Brutvºgel von Mªrz / April bis Ende Juli ausgef¿hrt werden (Bauzeitenrege-
lung).  
Baumfªllungen sowie sonstige Gehºlzrodungen sind gemªÇ Ä 39 Abs. 5 BNatSchG 
in der Zeit vom 1. Mªrz bis 30. September verboten. Die Entfernung von Gehºlzen 
ist auÇerhalb dieses Zeitraumes vorzusehen (Bauzeitenregelung).  
Baumhºhlen oder einzelne Verstecke an Gebªuden kºnnen jedoch auch auÇerhalb 
der fªllfreien Zeit von gesch¿tzten Arten genutzt werden. Daher sollte eine Kontrolle 
der Bªume und Gebªude auch unmittelbar vor Abriss-/ Fªllbeginn erfolgen (ºkolo-
gische Baubegleitung). Alternativ kann - mit einer entsprechenden Befreiung von 
den Verboten des Naturschutzgesetzes - jede Baumhºhle prªventiv verschlossen 
werden. 
 
Gesch¿tzte Pflanzen 
Von der Umsetzung des B-Planes sind nach aktueller Kenntnis keine Pflanzenarten 
betroffen, die nach Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO) im Anhang 1 zu Ä 1 
Satz 1 als besonders gesch¿tzt eingestuft sind.  
 
Gesch¿tzte Biotope 
Von der Umsetzung des B-Planes sind nach aktueller Kenntnis keine Flªchen be-
troffen, die ein gesch¿tztes Biotop nach Ä 18 BbgNatSchAG (zu Ä 30 BNatSchG) 
darstellen. 
 
Nach Ä 30 Absatz 2 des BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstºrung bzw. 
erheblichen Beeintrªchtigung von gesetzlich gesch¿tzten Biotopen f¿hren, verbo-
ten.  
Bei einer ¦berplanung gesch¿tzter Biotope wªre ein Antrag auf Ausnahmegeneh-
migung bzw. Befreiung von den Verboten des Ä 30 Abs. 2 BNatSchG und Ä 18 
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Abs. 1 BbgNatSchAG bei der zustªndigen Fachbehºrde f¿r Naturschutz erforder-
lich.  
 

2.8 MaÇnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen  
Nach Ä 1a Abs. 3 BauGB ist die ĂVermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 
erheblicher Beeintrªchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfªhigkeit des Naturhaushaltes (...) in der Abwªgung zu ber¿cksichtigen.ñ 
Demnach ist der Verursacher eines Eingriffes zunªchst verpflichtet, vermeidbare 
Beeintrªchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare 
Beeintrªchtigungen durch MaÇnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen. 
Wenn aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplans Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind, ist gemªÇ Ä 18 BNatSchG ¿ber die Vermeidung, den Aus-
gleich und Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden. Vor 
der Abwªgung, ob ein Eingriff ausgeglichen werden kann bzw. muss, ist eine Ent-
scheidung dar¿ber zu treffen, ob der Eingriff ¿berhaupt kompensationspflichtig ist 
und ob er vermieden oder gemindert werden kann.  
Zusªtzlich zur Eingriffsregelung sind weitere Erfordernisse zu ber¿cksichtigen, die 
sich innerhalb des Geltungsbereichs auf derselben Flªche ¿berlagern, neben dem 
allgemeinen und dem besonderen Arten- und Biotopschutz auch der forstrechtliche 
Ersatzbedarf f¿r eine Waldumwandlung.  
GemªÇ Ä 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich jedoch nicht erforderlich, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulªssig 
waren.  
Im konkreten Fall sind einige Bestandsversiegelungen vorhanden, die rechnerisch 
von den geplanten Versiegelungen abgezogen werden d¿rfen. 

2.8.1 Vermeidung und Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen 

Vor der Abwªgung, ob ein Eingriff ausgeglichen werden kann bzw. muss, ist eine 
Entscheidung dar¿ber zu treffen, ob der Eingriff vermieden oder gemindert werden 
kann.  
Durch den Bebauungsplan soll das gesetzliche Vermeidungs- und Verringerungs-
gebot durch folgende Regelungen ber¿cksichtigt werden: 
�x Beschrªnkung der zulªssigen Versiegelung auf ein notwendiges MaÇ (unter 
Ber¿cksichtigung des Bedarfs an Stellplªtzen), 

�x Beschrªnkung der zulªssigen Gebªudehºhen unter Ber¿cksichtigung der 
vorhandenen und zum Erhalt vorgesehenen Baum- bzw. Waldkulisse, 

�x Festsetzung einer offenen Bauweise zur Gewªhrleistung von Luftaustausch-
Strºmungen zwischen dem Weinberg-Wald und angrenzenden 
Siedlungsflªchen, 

�x Erhalt von Vegetationsflªchen mit kulissenwirksamem Gehºlzbestand 
(Festsetzung von Flªchen mit Pflanzbindung), 

�x Mindestdurchgr¿nung des Baugebietes (Festsetzung von Dachbegr¿nung und 
von Begr¿nung des Garagengeschosses), 

�x Vermeidung der Zerstºrung ºkologisch wertvoller Bereiche (Festsetzung von 
Wald), 
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�x Vermeidung von Lichtverschmutzung, insbesondere angrenzender, sensibler 
Wald- und Gehºlzbereiche, 

�x Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung. 
 
Grundsªtzlich ist es sinnvoll, den Bedarf an Wohnflªche auf bereits verkehrstech-
nisch und planungsrechtlich erschlossenen Bereichen zu decken. Damit wird die 
Nutzung weniger beeintrªchtigter Flªchen an den ªuÇeren Rªndern des Siedlungs-
raumes vermieden. Die Flªche des hier betrachteten Plangebietes ist erschlossen, 
liegt allerdings trotz ihrer Nªhe zum Stadtzentrum und ringsum groÇflªchig ausge-
prªgter Wohn- und Gewerbenutzung planungsrechtlich [noch] im sogenannten 
AuÇenbereich im Sinne des Ä 35 BauGB. Mit einer Entwicklung als Wohnbauflªche 
kann hier ein sinnvoller Anschluss an bereits vorhandene Infrastruktur erfolgen, um 
an anderer Stelle eine weitergehende Belastung naturnaher Flªchen zu verhindern. 
Die Versiegelung der Bebauungsflªchen wird auf ein notwendiges MindestmaÇ 
beschrªnkt, um die Bodenfunktionen sowie auch die Grundwasserneubildung mºg-
lichst wenig zu beeintrªchtigen. Die Versickerung des unbelasteten Niederschlags-
wassers auf dem Grundst¿ck z.B. ¿ber begr¿nte Flªchen oder speziell angelegte 
Sickermulden vermeidet zudem erhebliche Beeintrªchtigungen des Schutzgutes 
Wasser. 
Eine Festsetzung von Dachbegr¿nung innerhalb des neuen Wohngebietes ist 
geeignet, die negativen Auswirkungen auf das Mikroklima innerhalb des Geltungs-
bereichs zu vermindern und gleichzeitig das Wasserr¿ckhaltevermºgen der Dach-
flªchen zu fºrdern. Weiterhin bieten extensiv begr¿nte Dachflªchen nahezu unge-
stºrte R¿ckzugsrªume f¿r Insekten und somit auch Nahrungsgrundlagen f¿r Vºgel 
und Fledermªuse. 
Die Festsetzung von Flªchen mit Bindungen f¿r die Erhaltung von Bªumen, Strªu-
chern und sonstigen Bepflanzungen dienen dem Erhalt des ausgeprªgten Waldcha-
rakters, der rªumlichen Einbindung des neuen Wohnquartiers in den Siedlungs- und 
Wald-Kontext (Weinberge) sowie auch dem Sichtschutz gegen¿ber angrenzenden 
Verkehrsflªchen. Gleichzeitig vermeiden sie weitere Biotopverluste und Unterbre-
chungen im kleinrªumigen Biotopverbund. 
Durch Anpassung des stªdtebaulichen Entwurfs und Verschiebung geplanter 
Gebªude kann eine Beeintrªchtigung von Erosionsschutzwald vermieden werden. 
Zur Abwendung der Verbote nach Ä 44 Abs. 1 BNatSchG und nach Ä 39 BNatSchG 
m¿ssen Abriss-, Fªll- und Rªumungsarbeiten auÇerhalb der Fortpflanzungsperiode 
(Mªrz bis September) erfolgen. 
Zur Vermeidung von Beeintrªchtigungen von Bªumen sind Baustelleneinrichtun-
gen, Lagerflªchen und BaustraÇen auÇerhalb des Traufbereiches von Bªumen an-
zulegen. Einzelbªume bzw. Baumgruppen sind wªhrend der Bauphase gegen¿ber 
Beeintrªchtigungen wie Beschªdigung durch Baufahrzeuge oder Abstellen und 
Lagern von Baustoffen und anderen Materialien zu sichern. Es sind insbesondere 
die Vorschriften der DIN 18920, der ZTV Baumpflege sowie der R SBB47 zu beach-
ten. Die Bereiche, in denen Erdabtrag im Kronenbereich von Bestandsbªumen vor-
gesehen ist, sollen rechtzeitig vorher durch gezielte Wurzelsuchschachtungen ¿ber-
pr¿ft werden. Es sind auf Grundlage der Suchergebnisse die technisch erforderli-
chen und mºglichen MaÇnahmen zum Wurzelschutz und Baumerhalt festzulegen. 

 
47   FGSV 293/4 - Richtlinien zum Schutz von Bªumen und Vegetationsbestªnden bei BaumaÇnahmen (R SBB), 

Ausgabe 2023 
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GemªÇ DIN 18915 und RAS-LP 2 und R SBB sind autochthone Bºden im Zuge der 
Entnahme und Ausformung von Bºschungen, Mulden und Rasenflªchen schichtge-
recht und sachgemªÇ zu behandeln, zu lagern, wieder einzubauen und zu lockern.  
Die Verwendung von Pflanzen gebietseigener Herkunft vermindert negative Auswir-
kungen auf die Tierwelt. Gebietseigene Pflanzen kºnnen aufgrund ihrer hohen 
genetischen Vielfalt flexibler auf nat¿rliche oder anthropogene Umweltverªnderun-
gen reagieren. Hier wird die Verwendung derartiger Pflanzlisten bei der Umsetzung 
der Festsetzungsforderungen empfohlen. 
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten und Vºgeln sollten helle, weitreichende, 
k¿nstliche Lichtquellen vermieden werden. Ein Beleuchtungskonzept sollte eine 
Lichtlenkung ausschlieÇlich f¿r die Bereiche vorsehen, die k¿nstlich beleuchtet wer-
den m¿ssen. Abstrahlung nach oben oder in horizontaler Richtung ist zu vermeiden. 
Die Leuchten-Auswahl sollten v. a. im Freiraumbereich ausschlieÇlich Produkte 
beinhalten, die ein f¿r Insekten wirkungsarmes Farbspektrum (vorzugsweise LED-
Leuchten mit warm- und neutralweiÇer Lichtfarbe [d. h. ca. 2700-3000 Kelvin] abde-
cken. Auf Quecksilber- und Halogendampflampen sollte verzichtet werden. Eine 
Verwendung von vollstªndig geschlossenen staubdichten Leuchten sowie von 
Leuchten mit Wªrmeabstrahlung von < 60ÁC beugen der erheblichen Beeintrªchti-
gung oder gar Tºtung von Licht-affinen Insekten vor. Auch die Begrenzung der 
Betriebsdauer von AuÇenbeleuchtung auf tatsªchlich notwendige Zeitfenster zªhlt 
zu den wichtigen VermeidungsmaÇnahmen. 
Die Umsetzung eines tier- und insektenfreundlichen Beleuchtungskonzeptes kann 
mit dem stªdtebaulichen Vertrag gesichert werden. 
Zur Vermeidung von Vogelschlag sollte bei der konkreten Gebªudeplanung insbe-
sondere auf groÇflªchige und spiegelnde Glasflªchen in und an den Fassaden 
verzichtet werden. 
 

2.8.2 Naturschutzrechtlicher Eingriff 

Voraussetzung f¿r die Feststellung von kompensationspflichtigen, naturschutzrecht-
lichen Eingriffen ist die Einschªtzung, ob die durch die Planung ermºglichten MaÇ-
nahmen auch schon vor der planerischen Entscheidung mºglich waren. Denn ge-
mªÇ Ä 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulªssig waren.  
Das Bearbeitungsgebiet liegt planungsrechtlich im AuÇenbereich und ist aktuell voll-
stªndig nach Ä 35 BauGB zu beurteilen. Um das seitens der Bauherrenschaft 
gew¿nschte Baurecht zu erhalten, ist die Durchf¿hrung eines Bebauungsplanver-
fahrens notwendig. Damit sind sªmtliche Eingriffe kompensationspflichtig.  
Die Beeintrªchtigung gesch¿tzter Tiere ist unabhªngig davon genehmigungs- und 
kompensationspflichtig. 
Im Rahmen der Auswirkungsprognose wurden f¿r die Schutzg¿ter Boden / Flªche 
sowie Vegetation / Pflanzen und Tiere erhebliche Beeintrªchtigungen festgestellt. 
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2.8.2.1 Eingriffsermittlung 

Schutzgutbezogen wird nachstehend die jeweilige Betroffenheit ermittelt.  
F¿r das Schutzgut Boden ist die Neuversiegelung ausschlaggebend, die aus dem 
Vergleich der tatsªchlichen Bestandsversiegelung mit der k¿nftig maximal zulªssi-
gen Versiegelung resultiert. 
F¿r das Schutzgut Pflanzen wird differenziert in strukturell vergleichbare Kategorien. 
Im Plangebiet wird unterschieden in Waldbiotope, flªchige Gehºlze auÇerhalb von 
Wald (=Strªucher/Geb¿sche), hochw¿chsige Ruderalfluren und ruderale Pionier- 
und Halbtrockenrasen.  
Biotoptypen mit einem Schutzstatus gemªÇ Ä 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit 
Ä 30 BNatSchG wurden im Plangebiet nicht festgestellt. 
 

 
Tabelle:  Zu erwartende Konflikte  

Konflikt-
bezeichnung 

 
Beschreibung des Konfliktes 

K V Bodenversiegelung (Bºden allgemeiner Bedeutung) 

K 1 Verlust von flªchigen Gehºlzbestªnden (Strªuchern/ Geb¿schen, 
kein Wald) 

K 2 Verlust von hochw¿chsigen Ruderalfluren 

K 3 Verlust von ruderalen Pionier- und Halbtrockenrasen 

K 4 Verlust von Wald (Waldbiotopen) 

K 5 Beeintrªchtigungen des Landschaftsbildes durch Fªllung von 
Bestandsbªumen (Wald und flªchigen Gehºlzen) 

 
Die ¦berplanung von Wald im Sinne des Ä 2 LWaldG mit einer dauerhaft anderen 
Nutzungsform erfordert einen Antrag auf Waldumwandlung gemªÇ Ä 8 LWaldG bei 
der zustªndigen Forstbehºrde. Mit der Beantragung einer Waldumwandlung wird es 
notwendig, die nachteiligen Wirkungen dieser Umwandlung forstrechtlich auszuglei-
chen. Grundlage f¿r die ĂKompensationsermittlung Waldñ nach Forstrecht bilden die 
bisherigen Ausk¿nfte aus bereits erfolgten Abstimmungen mit der Forstbehºrde.  
Die Eingriffsbilanzierung f¿r den Verlust von Waldbiotopen (im Sinne der natur-
schutzfachlichen Definition) ist auf Grundlage des Naturschutzrechts parallel dazu 
vorzunehmen. 
Durch die Wahl geeigneter MaÇnahmen und in Abstimmung zwischen beiden Fach-
behºrden ist eine Kompensation nach beiden Rechtsnormen auch auf derselben 
Ersatzflªche mºglich (vgl. auch Punkt 2.9, forstrechtliche Betrachtung). 
 
Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs f¿r die erhebli-
chen Beeintrªchtigungen der Schutzg¿ter Boden (Versiegelung), Vegetation (Flª-
chenbiotope) und Landschaftsbild (kulissenwirksame Gehºlzverluste) erfolgt in 
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Anlehnung an die Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE 
2009).48  

2.8.2.2 MaÇnahmenpotenzial zum naturschutzrechtlichen Ausgleich und Ersatz 
innerhalb des Plangebietes 

Parallel zur Bebauungsplanung wurden die Flªchen des Plangebiets auf ihr Poten-
zial f¿r MaÇnahmen zum naturschutzrechtlichen sowie auch forstrechtlichen Aus-
gleich und Ersatz untersucht, planerisch abgestimmt und geeignete MaÇnahmen 
schlieÇlich festgesetzt. 
Die folgenden MaÇnahmen innerhalb des Plangebietes dienen zum Ausgleich und 
Ersatz der Verluste biotischer und abiotischer Komponenten des Naturhaushalts: 
�x Entsiegelung von Bºden (vollstªndiger R¿ckbau von Bodenversiegelungen), 
insgesamt ca. 615 m2; 

�x Anpflanzung von heimischen Laubgehºlzen zur Ausprªgung eines neuen 
Waldrands innerhalb der plangebietseigenen Flªche f¿r MaÇnahmen i. S. d. Ä 9 
Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB gemªÇ TF Nr. 1.12 (hier ca. 385 m2) und 
innerhalb der Flªchen mit Bindung f¿r Bepflanzung i. S. d. Ä 9 Abs. 1 Nr. 25 a 
und b BauGB gemªÇ TF Nr. 1.13 (hier ca. 920 m2);  

�x Ansaat und Entwicklung von bl¿tenreichen Staudenfluren innerhalb der Flªchen 
mit Bindung f¿r Bepflanzung gemªÇ TF Nr. 1.13 (hier ca. 610 m2) und in der 
Flªche f¿r MaÇnahmen [ĂNeuanlage Waldrandñ] gemªÇ TF Nr. 1.12 (hier ca. 
280 m2), jeweils als 5 m breiter Saum am Innenrand zum Wohnquartier), 
insgesamt ca. 890 m2;  

�x Anlage von extensiver Dachbegr¿nung gemªÇ TF Nr. 1.9, Substratschicht 
mind. 15 cm, Verwendung heimischer Saatgutmischung mit hohem 
Krªuteranteil, insgesamt ca. 830 m2;  

�x Ausprªgung eines Biodiversitªtsdaches: Von den zu begr¿nenden Dachflªchen 
ist zur Sicherung spezieller Lebensraumbedingungen f¿r Insekten eine 
Teilflªche von mindestens 100 m2 im Zusammenhang strukturreich auszuge-
stalten. Unter Verwendung verschiedener Erdsubstrate in mehrfach wechseln-
der Schichtstªrke von mindestens 15 cm bis hºchstens 40 cm ist auf bis zu 
80 % der Teilflªche eine abwechslungsreiche Vegetation aus Grªsern, Krªutern 
und Stauden zu entwickeln. Auf mindestens 20 % der Teilflªche ist sandiges 
Substrat aufzubringen und weitgehend vegetationsfrei zu halten (Vegetations-
deckung < 20 %). Ergªnzend sind auf der Teilflªche mindestens zehn Bioto-
pelemente einzubringen. Als Biotopelemente sind anrechenbar: Nisthilfen f¿r 
Insekten, Totholz in Form von Stammabschnitten und Asthaufen, Kies- und 
Steinhaufen sowie nasse und feuchte Senken. 

 
Die aufgef¿hrten Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahmen auf Plangebietsflªchen flie-
Çen direkt in die nachstehende naturschutzrechtliche Bilanzierung ein. 
 
Waldverbessernde MaÇnahmen innerhalb der im Plangebiet k¿nftig festgesetzten 
Waldflªche sind grundsªtzlich w¿nschenswert und wªren nach aktueller Einschªt-
zung stellenweise, kleinteilig und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar. F¿r eine flª-

 
48  Betrachtung orientiert an: Ministerium f¿r Lªndliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg (2009): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) 
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chig zusammenhªngende und damit nachvollziehbar zu beziffernde Aufwertungs-
maÇnahme wªren jedoch zuvor Auflichtungen, d. h. mehrere Einzelbaum-Fªllungen 
im Bestand notwendig, damit in Kraut- und Strauchschicht entsprechende Pflanz- 
und AnsaatmaÇnahmen zielf¿hrend und unter ausreichenden Lichtbedingungen 
initiiert werden kºnnten.  
Nach artenschutzfachlicher MaÇgabe reicht es aus, waldverbessernde MaÇnahmen 
mit gleichzeitigem Ziel, neue Nahrungsgrundlagen f¿r die Fauna in den schon 
aufgrund der Randlage besser belichteten neuen Waldrandbereichen umzusetzen, 
also vorzugsweise innerhalb der Flªche f¿r MaÇnahmen [ĂNeuanlage Waldrandñ] 
gemªÇ TF Nr. 1.12. und in den Flªchen mit Bindung f¿r Bepflanzung gemªÇ TF Nr. 
1.13.  
Das Flªchenpotenzial innerhalb des Plangebietes reicht f¿r eine vollstªndige Kom-
pensation aller ermittelten Eingriffe (v. a. der Waldverluste und der Bodenversiege-
lung) nicht aus, so dass ein Teil der KompensationsmaÇnahmen auf externen 
Flªchen umzusetzen und zu sichern ist. Die externen KompensationsmaÇnah-
men sind in diesem Fall mit unter Punkt 2.9 beschrieben. Sie werden privat-
rechtlich (z. B. durch Eintragung beschrªnkt persºnlicher Grunddienstbarkeiten 
zugunsten der Stadt Strausberg) sowie durch den Stªdtebaulichen Vertrag 
gesichert. 
Zielsetzung bei der Suche und Festlegung geeigneter externer KompensationsmaÇ-
nahmen war ein hohes MaÇ an Multifunktionalitªt, so dass auf derselben Flªche 
mºglichst mehrere, beeintrªchtigte Schutzg¿ter kompensiert werden kºnnen. 

2.8.2.3 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

Schutzgut Boden 
In der Eingriffsbilanzierung f¿r das Schutzgut Boden wird die k¿nftig maximal zulªs-
sige Versiegelung den derzeit im Bestand vorhandenen Bodenbeeintrªchtigungen 
gegen¿bergestellt. 
Nach aktueller Planung soll f¿r das Allgemeine Wohngebiet eine maximale Versie-
gelung von 55 % (GRZ 0,5 zzgl. ¦berschreitung f¿r Nebenanlagen um 10 %) zuge-
lassen werden. F¿r die ¥ffentliche StraÇenverkehrsflªche wird (aufgrund nicht be-
kannter Ausbauplanung) von bis zu 100 % Versiegelung ausgegangen. 
Im Bestand sind plangebietsintern derzeit etwa 400 m2 auf dem Baugrundst¿ck und 
etwa 215 m2 im StraÇenraum der KelmstraÇe voll versiegelt. Auf die gesamte Plan-
gebietsflªche bezogen entspricht dies insgesamt ca. 6 %. 
In der Annahme, dass sªmtliche Entsiegelungspotenziale im Plangebiet ausge-
schºpft werden, besteht bei vollstªndiger Umsetzung der Planung ein Kompensa-
tionsbedarf von ca. 3.275 m2 (f¿r die geplante Neuversiegelung). 
 
Die erforderliche Kompensation kann grundsªtzlich durch Entsiegelungen auf exter-
nen MaÇnahmenflªchen im Verhªltnis von 1:1 erfolgen. Geeignete Entsiegelungs-
flªchen konnten jedoch im Rahmen der Umweltpr¿fung mangels Verf¿gbarkeit nicht 
ermittelt werden. 
Die HVE lªsst als KompensationsmaÇnahme dar¿ber hinaus auch flªchige Gehºlz-
pflanzungen (auf zuvor gehºlzfreien Flªchen) im Ersatzverhªltnis von 2 : 1 zu, wenn 
sie minimal 3-reihig oder 5 m breit sind und eine zusammenhªngende Mindestflªche 
von 100 m2 aufweisen.  
Diese Art der Kompensation ist aus fachplanerischer Sicht innerhalb des Plangebie-
tes weder mºglich noch sinnvoll. Zwischen den geplanten Neubauten ist (u. a. 
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bedingt durch notwendige, hindernisfrei zu gestaltende Feuerwehr-Bewegungsflª-
chen) keine ausreichende FlªchengrºÇe f¿r zuvor beschriebene freiwachsende 
Heckenstrukturen gegeben. In den Randbereichen der geplanten Wohnbebauung 
grenzen ï mit Ausnahme des Zufahrtsbereiches ï ringsum unterschiedlich dicht 
bewachsene Bestandsgehºlzflªchen an. Die Anlage einer neuen, dichten Hecke ist 
hierin nicht mºglich. 
Mit einer freiwachsenden neuen Hecke ist allerdings die Neuanlage eines gestuften 
Waldrands auf zuvor gehºlzfreier Flªche strukturell vergleichbar. Eine derartige 
Waldrand-Entwicklung durch Anpflanzung von Strªuchern und Feldgehºlzen ist 
Hauptbestandteil der extern gelegenen, forstrechtlichen KompensationsmaÇnahme 
ĂWEAñ auf einer Gesamtflªche von ca. 6.550 m2 (vgl. MaÇnahmenbeschreibung 
unter Punkt 2.9).  
Aufgrund der mit einer Feldgehºlzhecke vergleichbaren ºkologischen Wirksamkeit 
soll daher die MaÇnahme der Waldrand-Entwicklung mit einem Kompensationsver-
hªltnis von 2:1 auf die Neuversiegelung angerechnet werden. 
Die ErstaufforstungsmaÇnahme ĂWEAñ (Anlage eines ca. 10 m breiten, gestuften 
Waldrands) auÇerhalb des Plangebiets wird privatrechtlich (z. B. durch Grundbuch-
eintrag einer beschrªnkt persºnlichen Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Straus-
berg) sowie im Stªdtebaulichen Vertrag gesichert.  
In Bezug auf das Schutzgut Boden wird der externen MaÇnahmenflªche ĂWEAñ ein 
Kompensationsªquivalent f¿r ca. 3.275 m2 Neuversiegelung beigemessen. 
 

 
Tabelle:  Kompensation f¿r Bodenneuversiegelung  

 Bezugsflªche  
in m2 

Kompensa
tionsfaktor 

Kompensationsflªchen-
ªquivalent in m2 

Kompensationsbedarf Boden 3.275   

Flªchige Gehºlzpflanzung zur 
Waldrand-Neuanlage 
(ErstaufforstungsmaÇnahme 
ĂWEAñ in Reichenberg) 

6.550 2:1 3.275 

   vollstªndig kompensiert 

 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die ermittelte Bodenneu-
versiegelung wird durch die geplante flªchige Gehºlzpflanzung in Form einer 
Waldrand-Neuanlage (ErstaufforstungsmaÇnahme ĂWEAñ) vollstªndig 
kompensiert. 
Es besteht dar¿ber hinaus kein weiterer Kompensationsbedarf f¿r das Schutzgut 
Boden. 
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Schutzgut Pflanzen 
In der Eingriffsbilanzierung f¿r das Schutzgut Pflanzen wird von einer vollstªndigen 
Verªnderung der flªchigen Vegetationsbestandteile innerhalb des Baugebietes und 
der plangebiets-anteiligen KelmstraÇe ausgegangen. Ausnahmen im Baugebiet 
bilden die k¿nftig festgesetzten Flªchen mit Bindung f¿r Bepflanzung. 
Von den Ausweisungen des Bebauungsplanes sind Waldbiotoptypen (sonstige Vor-
wªlder und Lauholzforste mit Nadelholzarten), Laubgeb¿sche frischer Standorte 
(vorwiegend nicht heimischer Arten) und ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren 
betroffen.  
In Anhang 1 der HVE sind Orientierungswerte angegeben, die f¿r den Verlust von 
Biotopflªchen als Kompensationsumfang herangezogen werden. 
 
Flªchige Gehºlzbestªnde (Strªucher/ Geb¿sche, kein Wald) 
Im Plangebiet wurden auÇerhalb der Waldbiotopflªchen kleinflªchig einige insulªre 
Gehºlzflªchen in Form von Laubgeb¿schen frischer Standorte (¿berwiegend nicht 
heimischer Arten) festgestellt. 
Innerhalb des Baugebietes ist durch Bebauung von einem Verlust von ca. 180 m2 
Ziergehºlzflªche auszugehen. 
Zur Kompensation f¿r den Verlust von Ziergehºlzen sind heimische, standortge-
rechte Gehºlze im Flªchenverhªltnis 1:2 zu pflanzen.  
 
Tabelle: Ermittlung des Kompensationsbedarfs f¿r Ziergehºlzflªchen 

Zahlen-
Code 

Biotoptyp Buchstaben-
Code 

Verlust  
in m2 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf in m2 

071022 
Laubgeb¿sche frischer 
Standorte, ¿berwiegend 
nicht heimische Arten 

BLMN 
180 1:2 360 

    Summe: 360 

 
F¿r eine vollstªndige Kompensation der Strauch- und Geb¿sch-Verluste sind 
demnach flªchige heimische Gehºlzanpflanzungen auf einer Flªche von 
insgesamt ca. 360 m2 erforderlich. 
 
Flªchenpotenziale f¿r eine solche Kompensation bestehen im Plangebiet v. a. 
innerhalb der Flªche f¿r MaÇnahmen [ĂNeuanlage Waldrandñ] gemªÇ textlicher 
Festsetzung Nr. 1.12 sowie auch innerhalb der Flªchen mit Bindung f¿r Bepflanzung 
gemªÇ textlicher Festsetzung Nr. 1.13. 
Auf den drei betreffenden, bereits im Bestand waldartig von GroÇgehºlzen ¿ber-
schirmten Flªchen erfolgt vorrangig die Festsetzung zur Anlage eines 5 m breiten 
Staudensaums direkt im Anschluss an die k¿nftig bebaubaren Plangebietsflªchen. 
Die Teilflªchen r¿ckwªrtig dieses Streifens umfassen insgesamt ca. 1.300 m2 und 
sollen als mehrschichtige Gehºlzflªchen entwickelt werden. Hierf¿r sind diese Flª-
chen ergªnzend mit Strªuchern zu bepflanzen, indem mindestens 1 Strauch je 3 m2 
Pflanzflªche gesetzt wird, wobei vorhandene Strªucher anzurechnen sind. Aufgrund 
des teilweise schon vorhandenen Strauchbestands wird ein Kompensationsverhªlt-
nis von 2:1 angesetzt. Die Mindest-Pflanzqualitªt und Artenauswahl werden in der 
textlichen Festsetzung definiert. 
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Tabelle: Kompensationsnachweis f¿r Ziergehºlze 
 Bezugsflªche 

in m2 
Kompensa-
tionsfaktor 

Kompensationsflªchen-
ªquivalent in m2 

Kompensationsbedarf Ziergehºlze 360   
Gehºlzpflanzung in der Flªche f¿r 
MaÇnahmen [ĂNeuanlage Waldrandñ]  

380 2:1 190 

Gehºlzpflanzung in den Flªchen mit 
Bindung f¿r Bepflanzung 

920 2:1 460 

  Summe 650 
   vollstªndig kompensiert 

 
Die Flªchenbilanz macht deutlich, dass die vollstªndige Kompensation durch die 
Anpflanzungen allein innerhalb der Flªchen mit Bindung f¿r Bepflanzung gemªÇ 
textlicher Festsetzung Nr. 1.13 erreicht wird. Die Gehºlzpflanzungen in der Flªche 
f¿r MaÇnahmen werden in diesem Zusammenhang mit aufgelistet, weil sie eine 
gleichartige Kompensationswirkung erzielen, auch wenn sie aus anderem Anlass 
festgesetzt wurden. 
Der Verlust von Ziergehºlzen wird vollstªndig und gleichartig durch die 
Entwicklung mehrschichtiger Gehºlzflªchen mit Anpflanzung von Strªuchern 
(und Bªumen) auf einer Flªche von mindestens 360 m2 plangebietsintern 
innerhalb der Flªchen mit Bindungen f¿r Bepflanzung gemªÇ textlicher 
Festsetzung Nr. 1.13 kompensiert. 

 
Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren 
Etwa im Zentrum des Plangebiets ist aktuell eine weitgehend gehºlzfreie Lichtung 
von Ruderalfluren geprªgt. Zum einen handelt es sich dabei um ruderale Pionier-
rasen, ruderale Halbtrockenrasen und Queckenfluren (ca. 820 m2), zum anderen 
um hochw¿chsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften sowie 
Klettenfluren (ca. 530 m2). 
F¿r die Eingriffsermittlung werden sie - weil in ihrer Wertigkeit vergleichbar ïzusam-
mengefasst. 
Die geplante Bebauung und Nutzungsintensivierung f¿hrt zum Verlust von 
insgesamt ca. 1.350 m2 ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenflur. 
 
Tabelle: Ermittlung des Kompensationsbedarfs f¿r ruderale Pionier-, Gras- und 
Staudenfluren 

Zahlen-
Code 

Biotoptyp Buchstaben-
Code 

Verlust  
in m2 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf in m2 

03243 

Hochw¿chsige, stark 
nitrophile und 
ausdauernde 
Ruderalgesellschaften, 
Klettenfluren 

RSBK 

530 1:1 530 

03220 
Ruderale Pionierrasen, 
rud. Halbtrockenrasen 
und Queckenfluren 

RSA 
820 1:1 820 

    Summe: 1.350 

 
F¿r eine vollstªndige Kompensation der Verluste ruderaler Pionier-, Gras- und 
Staudenfluren ist demnach die Entwicklung artenreicher Rasen, Kraut- und 
Staudenfluren auf einer Flªche von insgesamt ca. 1.350 m2 erforderlich. 
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Zur Kompensation f¿r den Verlust sind artenreiche Rasen, Kraut- und Staudenfluren 
aus vorwiegend heimischen Arten zu entwickeln.  
Geeignete Kompensationsflªchen im Plangebiet stellen v. a. die k¿nftigen, zur 
Neubebauung hin gewandten Randbereiche der Flªche f¿r MaÇnahmen [ĂNeuan-
lage Waldrandñ] gemªÇ textlicher Festsetzung Nr. 1.12 und der Flªchen mit Bindung 
f¿r Bepflanzung gemªÇ textlicher Festsetzung Nr. 1.13. Hier soll ist ein standortge-
rechter, durchgªngig 5 m breiter Staudensaum als Teil des neuen Waldrandes etab-
liert werden. Insgesamt misst der geplante Staudensaum ca. 890 m2.  
Zudem bieten auch die k¿nftigen Dachflªchen der geplanten Neubauten geeignete, 
stºrungsarme Flªchen im Plangebiet. Die textliche Festsetzung Nr. 1.9 sichert eine 
extensive Dachbegr¿nung mit mindestens 15 cm starker Substratschicht. Die fest-
gesetzte GRZ von 0,5 ermºglicht eine Bebauung mit Hauptanlagen bis zu einer Flª-
chengrºÇe von ca. 3.225 m2, wobei innerhalb der festgesetzten Baufenster unter 
Ber¿cksichtigung einer ebenfalls festgesetzten maximalen Gebªudekantenlªnge 
von 25 m Wohngebªude bis zu einer GesamtflªchengrºÇe von ca. 1.400 m2 mºg-
lich sind. GemªÇ textliche Festsetzung Nr. 1.9 kºnnen maximal 40 % der Dachflª-
chen f¿r technische Einrichtungen, Belichtungsflªchen und Terrassen genutzt wer-
den, so dass mindestens 60 % der Dachflªchen zu begr¿nen sind. Bei vollstªndiger 
Ausnutzung der ¿berbaubaren Flªche f¿r Wohnungsbau ist mit begr¿nten Dachflª-
chen in einer GesamtgrºÇe von mindestens 830 m2 zu rechnen. 
Die notwendige ºkologische Mindestqualitªt wird neben der Festsetzung der Sub-
stratschichtstªrke f¿r die Dachbegr¿nung durch die Verwendung ausschlieÇlich hei-
mischer, standortgerechter Arten gewªhrleistet. Konkret f¿r den Waldsaum ist die 
Verwendung einer speziellen, vorwiegend schattenvertrªglichen Waldrand-Saatgut-
mischung geplant, f¿r die extensive Dachbegr¿nung eine mehrjªhrige, bl¿tenreiche 
Krªuter- und Staudenmischung. 
 
Tabelle: Kompensationsnachweis f¿r ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren 
 Bezugsflªche 

in m2 
Kompensa-
tionsfaktor 

Kompensationsflªchen-
ªquivalent in m2 

Kompensationsbedarf ruderale 
Pionier-, Gras- und Staudenfluren 

1.350   

5 m breiter Staudensaum in der 
Flªche f¿r MaÇnahmen 
[ĂNeuanlage Waldrandñ]  

280 1:1 280 

5 m breiter Staudensaum in den 
Flªchen mit Bindung f¿r 
Bepflanzung 

610 1:1 610 

  Zwischen-
summe 

890 

Extensive Dachbegr¿nung im 
Allgemeinen Wohngebiet (mind. 
15 cm Substratschichtstªrke)  

830 1:1 830 

  Summe 1.720 
   vollstªndig kompensiert 

 
Der Verlust von ruderalen Pionier-, Gras- und Staudenfluren wird vollstªndig 
und gleichartig durch die Entwicklung eines Staudensaums sowie durch 
extensive Dachbegr¿nung mit vorwiegend heimischen Arten auf einer Flªche 
von insgesamt mindestens 1.390 m2 plangebiets-intern kompensiert. 
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Dar¿ber hinaus werden Freiflªchen oberhalb des Garagengeschosses (mit 
Ausnahme von ErschlieÇungswegen und Terrassen) ebenfalls mindestens mit 
Scherrasen begr¿nt. 
 
Waldbiotope 
Die Realisierung der geplanten Wohnbauflªchen f¿hrt zum naturschutzrechtlich 
kompensationspflichtigen Verlust von Waldbiotopen sowie gleichzeitig zum 
forstrechtlich kompensationspflichtigen Verlust von Waldflªchen im Sinne des Ä 2 
LWaldG. Die Forstrechtliche Bilanzierung erfolgt separat unter dem nachstehenden 
Punkt 2.9. 
Betroffen ist ¿berwiegend sonstiger Vorwald frischer Standorte (ca. 2.960 m2). 
Ebenfalls - jedoch nur kleinteilig - betroffen sind Flªchen der Laubholzforste mit 
Nadelholzarten (ca. 160 m2). In Summe gehen ca. 3.120 m2 Waldbiotope verloren. 
 
Aufgrund der dominanten Artenzusammensetzung aus Robinie, Eschen-Ahorn und 
Spitz-Ahorn sowie einer ¿berwiegend Ziergehºlz-geprªgten Strauchschicht wird f¿r 
beide Waldbiotoptypen in Anlehnung an die forstrechtliche Bewertung naturschutz-
rechtlich ein Kompensationsfaktor von 1:2,5 angesetzt. 
 
Tabelle: Ermittlung des Kompensationsbedarfs f¿r Waldbiotope 
Zahlen-
Code 

Biotoptyp Buchstaben-
Code 

Verlust  
in m2 

Kompen-
sations-
faktor 

Kompensations-
bedarf in m2 

082828 Sonstige Vorwªlder frischer Standorte WVMS 2.960 1:2,5 7.400 

085808 

Laubholzforste mit 
Nadelholzarten 
(naturferne Forste), 
sonstige Laubholzarten, 
mit Kiefer 

WFSK 

160 1:2,5 400 

    Summe: 7.800 

 
Aus der naturschutzrechtlichen Kompensationsermittlung in Anlehnung an 
die HVE (2009) ergibt sich f¿r die zu erwartenden Waldbiotopverluste im 
Plangebiet ein Kompensationsbedarf von insgesamt ca. 7.800 m2. 
 
Der forstrechtliche Kompensationsbedarf fªllt aufgrund eines etwas hºheren 
Faktoren-Ansatzes (vgl. nachstehender Punkt 2.9) flªchenmªÇig etwas grºÇer aus 
als der Kompensationsbedarf nach Naturschutzrecht. Der naturschutzrechtliche 
Ersatz kann demnach im Rahmen des forstrechtlichen Ersatzes mit gesichert wer-
den. Es wird davon ausgegangen, dass die externen MaÇnahmen zur forstrechtli-
chen Kompensation hinsichtlich der Hºhe ihres ºkologischen Aufwertungseffektes 
vollstªndig von der zustªndigen Naturschutzbehºrde anerkannt werden. 
Der Kompensationsbedarf f¿r Waldbiotopverluste ist auf externen 
MaÇnahmenflªchen zu erbringen. 

��  
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2.9 Forstrechtliche Betrachtung 

Nach Ä 2 Waldgesetz des Landes Brandenburg49 ist jede mit Forstpflanzen (Wald-
bªumen und Waldstrªuchern) bestockte Grundflªche als Wald im Sinne des 
LWaldG zu bezeichnen. Weitere Flªchen, die dem Wald dienen oder mit ihm im 
Zusammenhang stehen, kºnnen ebenfalls als Wald im Sinne des Gesetzes bezeich-
net werden. 
Die gesamte Baugrundst¿cksflªche (etwa 10.300 m2) - inklusive nicht-bestockter, 
ruderal geprªgter Lichtungsbereiche - ist im Rahmen einer Erstanfrage bez¿glich 
der Waldeigenschaft vorhandener Vegetationsstrukturen seitens der Forstbehºrde 
als Wald i im Sinne des Ä 2 LWaldG eingestuft worden.50  
Der Biotoptypenplan (vgl. Anlage 6.4) stellt die aktuelle Situation dar.  
Laut Geoportal der Landesforstverwaltung Brandenburg wird einer Teilflªche unge-
fªhr im s¿dlichen Drittel des Baugrundst¿cks eine besondere Funktionalitªt als 
ĂErosionsschutzwaldñ beigemessen. Die zentrale und nºrdliche Wald-Teilflªche im 
Plangebiet erf¿llt aus forstbehºrdlicher Sicht zudem Funktionen eines ĂSichtschutzñ- 
und ĂLªrmschutzwaldesñ.51 
Der Bebauungsplan setzt ca. 3.845 m2 Waldflªche als solche im s¿dlichen Plange-
biet fest. Weitere Festsetzungen des Bebauungsplans sehen jedoch eine Nutzungs-
ªnderung f¿r 6.452 m2 festgestellter Waldflªche in ein Baugebiet vor, die mit Wald-
Verlusten durch ¦berbauung, die Anlage von ErschlieÇungsflªchen und Ausfor-
mung privater Freiflªchen verbunden sein wird. Eine Waldumwandlung f¿r die Flª-
che des Baugebietes ist demzufolge erforderlich.  
Gehºlzbestandene Randflªchen nahe der Berliner StraÇe sowie der KelmstraÇe, 
die nicht konkret ¿berbaut werden sollen, sondern in ihrem aktuellen Zustand grund-
sªtzlich erhalten werden kºnnen, sind nach Auskunft der zustªndigen Forstbehºrde 
zu klein und/ oder zu separiert, um sie weiterhin als Wald bewirtschaften zu kºnnen, 
so dass auch f¿r diese beiden Bereiche eine Waldumwandlung erforderlich ist. 
Jede Umnutzung von Wald bedarf einer Genehmigung nach Ä 8 LWaldG.  
Die nachteiligen Wirkungen einer Waldumwandlung sind auszugleichen. Dabei 
kann die untere Forstbehºrde festlegen, dass innerhalb einer bestimmten Frist als 
Ersatz eine Erstaufforstung geeigneter Grundst¿cke vorzunehmen ist oder sonstige 
Schutz- und GestaltungsmaÇnahmen im Wald zu treffen sind (Ä 8 Abs. 2 LWaldG). 
 
Der Bebauungsplan wird forstrechtlich qualifiziert, so dass auf Ebene des nachge-
lagerten Bauantragsverfahrens kein eigenstªndiger Waldumwandlungsantrag mehr 
erforderlich wird.  

 
49   Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I Nr. 6), zuletzt geªndert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S. 16, ber. [Nr. 40]) 
50   Mitteilung der Oberfºrsterei Strausberg vom 11. November 2020. Feststellung der Waldeigenschaft nach Ä 2 

LWaldG Bbg. 
51   E-Mail-Korrespondenz und anschlieÇendes Telefonat zwischen B¿ro Stefan Wallmann, Landschaftsarchitekten und 

der Oberfºrsterei Strausberg vom 29.11.2021 zum Thema Kompensationsfaktor 
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Daf¿r bedarf es im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens einer hinreichenden Be-
schreibung sowie der kartenmªÇigen Darstellung der Ausgleichs- und ErsatzmaÇ-
nahme nach Ä 8 Abs. 3 LWaldG. Insbesondere sind hierbei folgende Aussagen zu 
treffen: 
�x flªchenscharfe Benennung mit Gemarkung, Flur, Flurst¿ck, FlªchengrºÇe, 
�x unterschriebene unwiderrufliche Zustimmung des Flªcheneigent¿mers, der die 
Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahme bereitstellen wird, mit Bezug auf das Vorha-
ben sowie deren Fortbestand bei Eigentums¿bertrag- und -¿bergang, z. B. bei 
spªterem Flªchenverkauf und Abgabe der Erklªrung, dass die angebotene 
Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahme nicht aufgrund anderer rechtlicher 
Verpflichtungen oder einer finanziellen Fºrderung des Landes durchgef¿hrt 
wird bzw. durchgef¿hrt wurde,  

�x vollstªndige MaÇnahmenbeschreibung,  
�x zeitlicher Ablauf der Umsetzung der ErsatzmaÇnahmen (u. a. Beginn, Ende), 
�x Bereitstellung/Hinterlegung der erforderlichen Sicherheitsleistungen. 
Diese Rahmenbedingungen m¿ssen bis spªtestens zum Satzungsbeschluss f¿r 
den Bebauungsplan vollstªndig erf¿llt sein, d. h. die betreffenden Dokumente und 
Vertrªge vorliegen.  
Die relevanten Angaben ¿ber die konkret vorgesehenen forstrechtlichen Aus-
gleichs- und ErsatzmaÇnahmen sind den nachstehenden Ausf¿hrungen sowie den 
Anlagen 6.2 und 6.3 zu entnehmen.  
 
Art und Umfang des Kompensationsbedarfs 
Mit Stellungnahme vom 14.09.2021 hat die Forstbehºrde f¿r die aktuelle Planung 
(konkrete Flªchenabgrenzung zwischen Wald und k¿nftigem Baugebiet f¿r Allge-
meine Wohnnutzung, Stand vom 03.08.2021) unter der Voraussetzung einer Siche-
rung geeigneter KompensationsmaÇnahmen die Genehmigung f¿r einer Waldum-
wandlung in Aussicht gestellt.52  
In Vorbereitung der notwendigen Unterlagen f¿r die Waldumwandlung wurde sei-
tens der Forstbehºrde ein erforderlicher Kompensationsfaktor von 1:2,75 f¿r den 
Ersatzumfang festgelegt.53 
Bei einer umzuwandelnden Waldflªche von 6.452 m2 entsteht deshalb ein 
forstrechtlicher Kompensationsbedarf im Umfang von ca. 17.743 m2. 
 
Die Wald-Kompensation soll durch unterschiedliche MaÇnahmen erfolgen. GemªÇ 
der Verwaltungsvorschrift zu Ä 8 LWaldG ist bei grºÇerem Ausgleichsverhªltnis ein 
Mindestanteil der Ersatzaufforstungsflªche von 1:1 zu gewªhrleisten. Die ¿ber die-
ses Ausgleichsverhªltnis hinausgehende Kompensation kann durch entsprechend 
groÇflªchige MaÇnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes erbracht werden 
(z. B. durch ºkologischen Waldumbau). 

  

 
52   Oberfºrsterei Strausberg, Stellungnahme vom 14.09.2021 zum Bebauungsplan Nr. 65/20 der Stadt Strausberg 

(Gesch.Z.: LFB_SEEB_Obf-Strausb-3600/2087+1#299740/2021) 
53   E-Mail-Korrespondenz und anschlieÇendes Telefonat zwischen B¿ro Stefan Wallmann Landschaftsarchitekten und 

der Oberfºrsterei Strausberg vom 29.11.2021 zum Thema Kompensationsfaktor 
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Daraus ergibt sich grundsªtzlich folgender differenzierter Flªchenbedarf: 
MaÇnahme  FlªchengrºÇe in m2 

Erstaufforstung 
(Faktor 1:1) 

Aufforstung mit standortgerechtem 
anerkanntem forstlichen Vermehrungsgut, 
unter Verwendung heimischer Baumarten, 
vorwiegend Laubholzarten, vorzugsweise mit 
Ausprªgung eines gestuften Waldrandes zur 
Schaffung einer nat¿rlichen Walgesellschaft 

6.452 

Waldumbau 
(Faktor 1:1,75) 

¥kologischer Waldumbau von Nadelwald 
(Kiefer 08480) durch Voranbau und 
Waldinnenrandgestaltung mit Laubholz hin zu 
naturnahem Laubwald (08290) 

11.291 

 in Summe 17.743 

 
Bei der Suche nach geeigneten MaÇnahmenflªchen wurde unter Ber¿cksichtigung 
des Kompensationsbedarfs nach Naturschutzrecht auf eine grºÇtmºgliche 
Multifunktionalitªt geachtet, um Kosten-Nutzen-effizient Synergieeffekte bei den 
MaÇnahmen zu erzielen. 
Aus diesem Grund werden die Flªchenanteile der ForstkompensationsmaÇnahmen 
geringf¿gig zugunsten der Erstaufforstung verªndert, um mit der Erstaufforstungs-
flªche gleichzeitig auch naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarf f¿r die 
geplante Neuversiegelung des Plangebietes abzudecken. 
Es wird fachplanerisch die Mºglichkeit gesehen, die Neuanlage eines ca. 10 m 
breiten, durch verschieden groÇe Strauch- und Baumpflanzungen gestuften Wald-
randes auf ehemaliger Ackerflur mit der Pflanzung einer mehrschichtigen Feldhecke 
hinsichtlich ihres ºkologischen Effektes f¿r die Bodenverbesserung gleichzusetzen. 
In diesem Zusammenhang wird in Anlehnung an die HVE eine Kompensation von 
Bodenneuversiegelung durch flªchige Gehºlzanpflanzung im Verhªltnis von 1:2 
angestrebt. 
In der Folge ist f¿r den Kompensationsbedarf zum Schutzgut Boden (Neuversiege-
lung 3.275 m2) eine Waldrand-Anlage auf insgesamt 6.550 m2 erforderlich. 
 
Deshalb wird der Flªchenbedarf f¿r die forstrechtliche Kompensation wie folgt leicht 
verªndert: 
MaÇnahme  FlªchengrºÇe in m2 

Erstaufforstung 
(Faktor 1:1) 

Aufforstung mit standortgerechtem 
anerkanntem forstlichen Vermehrungsgut, 
unter Verwendung heimischer Baumarten, 
vorwiegend Laubholzarten, vorzugsweise mit 
Ausprªgung eines gestuften Waldrandes zur 
Schaffung einer nat¿rlichen Walgesellschaft 

6.550 

Waldumbau 
(Faktor 1:1,75) 

¥kologischer Waldumbau von Nadelwald 
(Kiefer 08480) durch Voranbau und 
Waldinnenrandgestaltung mit Laubholz hin zu 
naturnahem Laubwald (08290) 

11.193 

 in Summe  17.743 

 
Das forstrechtliche Kompensationsziel von 17.743 m2 wird trotz der kleinen 
Flªchenverschiebung um 100 m2 (von Waldumbau zu Erstaufforstung) vollstªndig 
erreicht. 
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Nach der Verwaltungsvorschrift zu Ä 8 LWaldG54 soll zur Vermeidung von Doppel-
kompensationen nach Naturschutz- und nach Forstrecht darauf hingewirkt werden, 
dass sich die beiden zustªndigen Behºrden ¿ber die MaÇnahme abstimmen. Diese 
Anrechnungsregelung der KompensationsmaÇnahmen ist dar¿ber hinaus in  
Ä 8 Abs. 3 Satz 3 LWaldG55 verankert.  
 
Beschreibung von MaÇnahmen zum forstrechtlichen Ausgleich und Ersatz 
F¿r den notwendigen forstrechtlichen Ersatz wird auf externe Flªchen zur¿ckgegrif-
fen, die sich im Naturraumes Barnim-Lebus innerhalb des Landkreises Mªrkisch-
Oderland befinden. Die Erstaufforstungsflªche liegt am ºstlichen Rand des Natur-
raums und innerhalb des Zustªndigkeitsbereichs der Oberfºrsterei Waldsieversdorf 
als untere Forstbehºrde (Gemeinde Mªrkische Hºhe, Amt Mªrkische Schweiz). Die 
Waldumbauflªche liegt zentral im Naturraum und innerhalb des Zustªndigkeitsbe-
reiches der Oberfºrsterei Strausberg (Stadt Strausberg, amtsfrei). 
Die Ausf¿hrung der KompensationsmaÇnahme Erstaufforstung wird von der BFU ï 
Brandenburgische Flªchen und Umwelt GmbH ¿bernommen. 
 
GrºÇe und Lage und vorgesehene Inanspruchnahme f¿r den Waldersatz sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen. Lage- und Pflanzkonzeptplªne der Flªchen EA-
2197 und WU-903 sind dar¿ber hinaus dem Anhang beigef¿gt (Anlagen 6.2 und 
6.3). 
Tabelle: Identifikation der forstrechtlichen MaÇnahmenflªchen 

Gemarkung Flur Flurst¿ck Gesamtflªche/  
Aufforstungsflªche 

Anteilsflªche f¿r 
Vorhaben 

Reichenberg 3 26  EA-2197 = 47.188 m2  6.550 m2 

Gielsdorf 1 870 WU-903 = 63.155 m2   11.193 m2 

Gesamt     17.743 m2 

 
F¿r den Ausgleich der Waldumwandlung zum ĂBebauungsplan 65/20 Wohnen am 
Weinbergñ ist jeweils nur eine anteilige Zuordnung der beiden MaÇnahmenflªchen 
EA-2197 und WU-903 vorgesehen. Dem Projekt soll dabei von der Erstaufforstungs-
flªche ausschlieÇlich der an ihren AuÇenkanten zu entwickelnde Feldgehºlzstreifen 
als Waldrand (anteilig 6.550 m2) zugeteilt werden. 
 
Die ErstaufforstungsmaÇnahme auf einer ehemaligen Ackerflªche in Reichenberg 
soll nach aktueller Planung zu ca. 80 % mit Waldbaumarten (Trauben-Eiche, Wald-
kiefer, Hainbuche, Berg-Ahorn, Feld-Ulme, Birke, Flatter-Ulme, Eberesche) 
bepflanzt werden und auf ca. 20 % der MaÇnahmenflªche wird ein randlich umlau-
fender Feldgehºlzstreifen aus heimischen Laubgehºlzen (Bªumen und Strªuchern) 
entwickelt. Im gestuften Waldrand sind neben Birke und Vogelkirsche v. a. auch 
Schlehe, Zweigriffliger WeiÇdorn, Hartriegel, Hundsrose, Wildapfel und Kreuzdorn 
vorgesehen. Aufgrund des Wilddrucks wird die gesamte MaÇnahmenflªche mit 

 
54  Verwaltungsvorschrift zu Ä 8 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (VV Ä8 LWaldG), Bekanntmachung des 
Ministeriums f¿r Lªndliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 2.11.2009  

55  Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I Nr. 6), zuletzt geªndert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S. 16, ber. [Nr. 40]) 
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einem Wildschutzzaun eingefasst und gegen Verbiss gesch¿tzt. Ein bereits mit der 
Forst- und Naturschutzbehºrde abgestimmtes Pflanzflªchenkonzept ist im Anlage 
6.2 beigef¿gt. 
Die Genehmigung zur Erstaufforstung gemªÇ Ä 9 Abs. 1 LWaldG f¿r die MaÇnahme 
in Reichenberg wurde von der Oberfºrsterei Waldsieversdorf im Juli 2020 erteilt 
(siehe Anlage 6.2).56 GemªÇ den Hinweisen sollten standortheimische und stand-
ortgerechte Waldbaum- und Straucharten verwendet werden. Wenn standºrtlich 
mºglich, sollte Laubholz angepflanzt werden. Die Erstaufforstung ist bis zum 
31.12.2028 auszuf¿hren. 
Dem Bescheid ist eine aufschiebende Bedingung zu eigen aufgrund der Lage der 
MaÇnahmenflªche innerhalb der Schutzzone III des LSG ĂNaturpark Mªrkische 
Schweizñ und im Vogelschutzgebiet (SPA) ĂMªrkische Schweizñ. In diesem Zusam-
menhang bedarf die Erstaufforstung explizit auch einer Genehmigung/ Befreiung 
der Unteren Naturschutzbehºrde. Mit Bescheid vom 04.10.2022 hat die Untere 
Naturschutzbehºrde des Landkreises Mªrkisch-Oderland dem Antrag auf Befreiung 
von den Bestimmungen der Naturparkverordnung ĂMªrkische Schweizñ zur Erstauf-
forstung einschlieÇlich Errichtung eines Wildschutzzaunes auf den betreffenden 
MaÇnahmenflªchen zugestimmt.57 Die Realisierung der Erstaufforstungskulisse ist 
mit dem Vollzug der Bepflanzung am 05. Dezember 2022 begonnen worden. Die 
Errichtung des Wildschutzzauns erfolgte bereits in den Wochen davor.58 
 
Die WaldumbaumaÇnahme auf einer mit Waldkiefer bestockten und forstwirtschaft-
lich genutzten Flªche in Gielsdorf soll durch Voranbau mit Trauben-Eiche (ca. 
70 %), Hainbuche (ca. 20 %) sowie Winter-Linde und Spitz-Ahorn ºkologisch 
aufgewertet werden. Das Pflanzkonzept basiert auf einem Standortgutachten und 
resultiert aus den festgestellten Standortbedingungen mit mªÇiger Nªhrkraft und 
mittelfrischer Ausprªgung. Aufgrund des Wilddrucks wird auch diese MaÇnahmen-
flªche gªnzlich mit einem Wildschutzzaun eingefasst und gegen Verbiss gesch¿tzt. 
Ein bereits mit der Forstbehºrde abgestimmtes Pflanzflªchenkonzept ist in Anlage 
6.3 beigef¿gt. 
Vorteilhaft f¿r das B-Planverfahren Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ ist im Zusam-
menhang mit einer naturschutzrechtlichen Anrechnung die rªumliche Nªhe der 
MaÇnahmenflªche zum Plangebiet: Die Waldumbauflªche liegt in nord-nordwestli-
cher Richtung nur ca. 4 km entfernt. Sie grenzt unmittelbar an das LSG ĂStrausber-
ger- und Blumenthaler Wald- und Seengebiet anñ und widerspricht dessen Schutz-
zielen nicht. 

  

 
56   Forstrechtliche Genehmigung zur Erstaufforstung gemªÇ Ä 9 LWaldG vom 16.07.2020 von der Oberfºrsterei 

Waldsieversdorf (Gesch.Z. LFB_SEWA_Obf-WA-3600/815+10#202325/2020) an die BFU-Brandenburgische 
Flªchen- und Umwelt GmbH 

57   Bescheid (AZ: 32.45/74-22-0404), vgl. ergªnzte Anlage 6.2 
58   Mitteilung der BFU ï Brandenburgische Flªchen und Umwelt GmbH vom 06.12.2022 per E-Mail an B¿ro Stefan 

Wallmann Landschaftsarchitekten; die Beginn-Anzeigen gg¿. Obf. Waldsieversdorf und UNB-MOL sind ebenfalls in 
der Anlage 6.2 ergªnzt worden, die Pflanzplanung wurde geringf¿gig ¿berarbeitet 
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Fristsetzung f¿r die MaÇnahmendurchf¿hrung 
Die Entscheidung der Unteren Naturschutzbehºrde zur Erstaufforstung gilt bis zum 
31.12.2023 und erlischt, sofern das zugelassene Vorhaben bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht vollstªndig umgesetzt ist. Eine Fristverlªngerung kann auf begr¿ndeten 
Antrag, der vor Ablauf der Frist bei der Unteren Naturschutzbehºrde einzureichen 
ist, gewªhrt werden. 
Seitens der Oberfºrsterei Waldsieversdorf ist die Erstaufforstung bis spªtestens 
31.12.2028 auszuf¿hren. 
Redaktionelle Ergªnzung: Die o. g. ErstaufforstungsmaÇnahme in Reichenberg ist 
im Herbst/ Winter 2022/ 2023 realisiert worden. 
 
Zeitpunkte f¿r Zwischen- und Schlussabnahmen 
Die Oberfºrsterei Strausberg hat als Voraussetzung f¿r eine Waldumwandlungsge-
nehmigung jªhrliche Zwischenabnahmen der forstlichen MaÇnahmen bis zum 
Nachweis gesicherter Kulturen beauflagt. Der Abnahmetermin ist demnach vom 
Ersatzpflichtigen mit der Oberfºrsterei Strausberg terminlich abzustimmen, wobei 
der Abnahmezeitpunkt auf das Zeitfenster 15.09. ï 31.10. eines jeden Jahres 
begrenzt wird. 
 
Flªchenverf¿gbarkeit 
Die Flªchenverf¿gbarkeit wurde mit dem Angebot der BFU Cottbus vom 31. Januar 
2022 belegt. Im Rahmen des Vertragsschlusses erfolgte die Flªchensicherung. 
 

2.10 Pr¿fung anderweitiger Planungsmºglichkeiten  
Anderweitige Planungsmºglichkeiten zur Erreichung der angestrebten Zielsetzung 
sind mit einem anderen stªdtebaulichen Umgang denkbar. Zu Beginn des Verfah-
rens sah die Planung vor, vorhandene Strukturen aus der Umgebungsbebauung 
insbesondere ºstlich und s¿dlich des Weinberges (Friedrich-Ebert-StraÇe und der 
SchillerstraÇe) aufzunehmen und die dort vorhandene stªdtebaulichen Kubatur und 
Gebªudeanordnung typologisch auf das Plangebiet anzuwenden (Abbildung 4, lin-
kes Bild).  

  
Abbildung 4: Prinzipskizzen, Architekturb¿ro Mºller Mainzer Architekten GmbH, 2019-2021 
 

Nach weiterer Planung, Analyse des konkreten Standortes, Abwªgung der ºkologi-
schen Aspekte und Abstimmung mit der Stadtplanung wurde der Bebauungsumfang 
und die MaÇstªblichkeit der Baukºrper in deutlicher Minimierung an die im nºrdli-
chen Grundst¿cksbereich vorzufindende freie Gelªndetopographie angepasst 
(Abbildung 4, mittleres Bild). 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
91 

Im Rahmen der konkreten Vorplanung mit Abwªgung der spªteren Machbarkeit 
wurde der Entwurf dann noch einmal dahingehend optimiert, dass das Gebªudeen-
semble im s¿dlichen Bereich zum Wald hin geºffnet wurde und die Erlebbarkeit der 
besonderen Lage damit erhºht wurde. Zudem wurde der Abstand zur Hangkante 
des Waldes weiter vergrºÇert (Abbildung 4, linkes Bild, vgl. auch Punkt 1.6).  
 
 

2.11 Anfªlligkeit der zulªssigen Vorhaben f¿r schwere Unfªlle oder 
Katastrophen  
 
Auf der Ebene des aufzustellenden Angebotsbebauungsplans sind weder aus der 
¥rtlichkeit noch aus der planungsrechtlich zu sichernden Gewerbegebietsnutzung 
nach Ä 8 BauNVO Anfªlligkeiten f¿r schwere Unfªlle oder Katastrophen abzuleiten. 
Derzeit liegen keine Erkenntnisse zur Existenz von Betrieben im Umfeld des Plan-
gebiets vor, die der sog. ĂSeveso-III-Richtlinieñ (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfªlle mit gefªhrlichen 
Stoffen, zur  nderung und anschlieÇenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates) und/oder der Sprengstoffverordnung unterliegen.  
F¿r die neu zu errichtenden Gebªude sind die brandschutztechnischen Vorgaben 
durch den Bauherrn im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens 
nachzuweisen.  
 

2.12 Zusªtzliche Angaben 

2.12.1 Beschreibung der technischen Verfahren 

Das Baugesetzbuch sieht in Ä 2 (4) BauGB vor, dass f¿r die Belange des Umwelt-
schutzes nach Ä 1 Abs. 6 Nr. 7 und Ä 1a eine Umweltpr¿fung durchgef¿hrt wird, in 
der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 
 
Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpr¿fung gemªÇ Ä 2 
(4) BauGB wurden die beteiligten Behºrden und Trªger ºffentlicher Belange um 
Stellungnahmen gebeten.  
Als wichtige Grundlage der Bestandsaufnahme dienten u. a. der Landschaftsplan 
der Stadt Strausberg59 und das Geoportal Brandenburg60. Beide stellten wichtige 
Informationen zu den zu behandelnden Schutzg¿tern bereit. 
 
Dar¿ber hinaus wurden folgende Untersuchungen f¿r die Bewertung herangezogen, 
die zum Bebauungsplan vorliegen:  
 

�R BUBO Arbeitsgemeinschaft Freilandbiologie (Dezember 2020):  
Lebensraumpotenzial f¿r gesch¿tzte Arten auf der Flªche des Bebau-
ungsplans 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, Landkreis 
Mªrkisch-Oderland. Vorlªufige Bewertung und Konfliktanalyse. 
[Artenschutzrechtliche Potenzialeinschªtzung] 
 

�R BUBO Arbeitsgemeinschaft Freilandbiologie (Januar 2022):  
Gesch¿tzte Arten auf der Flªche des Bebauungsplans 65/20 ĂWohnen 

 
59   ¥NU Forschungs-, Beratungs- und Projektierungs- GmbH (1997): Landschaftsplan Strausberg (Entwurf), Prªdikow; 

im Auftrag des Stadtplanungsamtes Strausberg. 
60   Landesamt f¿r Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Datenportal (Geoportal Brandenburg) 
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am Weinbergñ in Strausberg, Landkreis Mªrkisch-Oderland. Ergebnisse 
faunistischer Erfassungen, Bewertung und Konfliktanalyse. 
[Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag] 
 

�R Stefan Wallmann Landschaftsarchitekten (Juli 2021): Biotoptypenkartie-
rung (Methode: Landschaftsplanerische Untersuchung). 
 

�R GRUND + BODEN consulting Petra LauÇat & Renate Sommerburg GbR 
(Mai 2021): Bericht zur geotechnischen Vorerkundung. 
[Bodengutachten, Baugrunduntersuchung] 
 

�R HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH (Februar 2022): 
Regenentwªsserungskonzept f¿r den Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen 
am Weinbergñ in Strausberg. 
[Entwªsserungskonzept] 
 

�R HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH (20. April 2022): 
Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65/20 
ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg. 
[Verkehrsgutachten] 
 

�R HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH (10. Mai 2022): 
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen 
am Weinbergñ in Strausberg. 
[Schallgutachten] 

 
Grundlage f¿r die Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswir-
kungen im Umweltbericht sind die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 
unter Ber¿cksichtigung der Ergebnisse der erarbeiteten Fachgutachten. 
Die Prognose der Umweltauswirkungen erfolgt nach dem Prinzip, dass von einer 
Planung Wirkungen ausgehen, die Verªnderungen der Schutzg¿ter hervorrufen. Die 
Wirkfaktoren der Planung und die ihnen zuzuordnenden Verªnderungen der Schutz-
g¿ter werden nach Mºglichkeit in ihrer quantitativen, ansonsten in der qualitativen 
Dimension dargestellt. 
 
In Abhªngigkeit von Vorbelastungen, der Empfindlichkeit der Schutzg¿ter und der 
Wirkintensitªt erfolgt eine verbal-argumentative Bewertung (Erheblichkeitseinschªt-
zung) der Auswirkungen. 
 
Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten, die die Beurteilung der Erheblichkeit von 
mºglichen Umweltauswirkungen der Bebauungsplanung maÇgeblich eingeschrªnkt 
haben. 

2.12.2 MaÇnahmen zur ¦berwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Ziel und Gegenstand des Monitoring nach Ä 4c BauGB ist, die Prognosen des Um-
weltberichtes durch ¦berwachung einer Kontrolle zu unterziehen. ¦berwachung 
setzt eindeutige Kriterien und klare Ziele voraus. Wichtigstes Ziel der Kontrolle ist 
eine ¦berwachung der Umsetzung der umweltrelevanten Festsetzungen. 
Dazu gehºrt die ¦berwachung der Umsetzung von gr¿nordnerischen Festsetzun-
gen. Daher sind insbesondere folgende Aspekte zu ¿berwachen: 
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�R Kulissenwirksamer Gehºlzerhalt innerhalb der Flªchen Bindung f¿r 
Bepflanzung gemªÇ textlicher Festsetzung Nr. 1.13, 

�R Umsetzung der PflanzmaÇnahmen (Neuanlage eines 10 m breiten, 
gestuften Waldrandes innerhalb der Flªche f¿r MaÇnahmen [ĂNeuanlage 
Waldrandñ] einschlieÇlich der Anlage eines 5 m breiten Staudensaums 
sowie flªchige Gehºlzanpflanzungen innerhalb der Flªchen mit Bindung f¿r 
Bepflanzung), 

�R Umsetzung der Dachbegr¿nung, hier insbesondere die Einhaltung der 
Substratschichtstªrke von mindestens 15 cm, die Verwendung heimischer 
Arten und die Ausprªgung einer Teilflªche als sogenanntes 
Biodiversitªtsdach mit speziellen Biotopstrukturen, 

�R Einhaltung der Festsetzungen hinsichtlich der maximal zu versiegelnden 
Grundflªche, 

�R Einhaltung der Wasserdurchlªssigkeit der Belªge, 
�R Anbringung der Ersatzlebensstªtten f¿r Vºgel und Fledermªuse im 
Plangebiet und auf externen Flªchen, 

�R Umsetzung externer KompensationsmaÇnahmen (Wald-Erstaufforstung, 
ºkologischer Waldumbau) 

 
Die ¦berwachung betrifft nur abgeschlossene MaÇnahmen. Daher beginnt die 
¦berwachung im Regelfall nach Abschluss der BaumaÇnahmen. 

2.12.3 Allgemeinverstªndliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet hat eine GrºÇe von ca. 1,06 ha und liegt s¿dwestlich des Zentrums 
der Stadt Strausberg an der Berliner StraÇe/KelmstraÇe. Innerhalb vorhandener, 
geschlossener Siedlungsstrukturen steht es zudem rªumlich in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den s¿dlich und s¿dºstlich angrenzenden Weinbergen. Die 
Topografie des hier betrachteten Baugrundst¿cks ist u. a. infolge umfªnglicher 
Erdabgrabungen in der Vergangenheit deutlich bewegt und weist Hºhenunter-
schiede von bis zu ca. 12 m auf. Die Plangebietsflªche ist derzeit nicht eingezªunt 
und dadurch faktisch ºffentlich zugªnglich. Der Vegetationsbestand ist stark von 
Gehºlzen (Bªumen und Strªuchern) geprªgt und hat - wie auch die anschlieÇenden 
Weinberge - grundsªtzlichen Waldcharakter, lediglich in der Mitte weist der Bestand 
eine Lichtung mit ruderalem, vornehmlich grasigem und krautigem Bewuchs auf. 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes 
mit etwa 30-50 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau. Als stªdtebauliche 
Kennwerte werden eine Grundflªchenzahl (GRZ) von 0,5 und eine Geschossflª-
chenzahl von 0,9 bei Gebªudehºhen von bis zu maximal 14,9 m ¿ber dem Hºhen-
bezugspunkt (75,5 m ¿ber NHN im DHHN2016) festgesetzt. Zur Minimierung von 
Eingriffen in das Schutzgut Boden wird - im Zusammenhang mit der konkreten Pla-
nung eines erd¿berdeckten Garagengeschosses f¿r die Unterbringung erforderli-
cher Kfz-Stellplªtze - die ¦berschreitung der Grundflªche f¿r Nebenanlagen i. S. d. 
Ä 19 (4) BauNVO auf ein notwendiges MaÇ von 10 % begrenzt.  
Die bauliche Entwicklung beschrªnkt sich bewusst ï dem naturschutzrechtlichen 
Vermeidungsgrundsatz folgend - auf die ehemalige Abgrabungsflªche und auf eine 
ErschlieÇung von der KelmstraÇe. Neben dem Allgemeinen Wohngebiet ist dabei 
auch die Festsetzung einer verbleibenden Waldflªche sowie von Flªchen mit Pflanz-
bindungen zum Erhalt von kulissenwirksamem Bestandsgehºlzen (v. a. Bªumen) 
vorgesehen. Der Erhalt des Waldcharakters in Kombination mit der Festsetzung 
eines hohen Gr¿nflªchenanteils sichern eine stªdtebauliche Qualitªt des neuen 
Wohnquartiers und dessen Einbindung in das Ortsbild. 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 
 

94 
 

Zur Sicherung der ErschlieÇung wird eine Teilflªche der bestehenden KelmstraÇe 
als ºffentliche StraÇenverkehrsflªche festgesetzt. 
Die geplante Festsetzung des Bebauungsplans eines Allgemeinen Wohngebietes 
sowie einer Waldflªche kann aus den Vorgaben des Flªchennutzungsplanes entwi-
ckelt werden, der hier bereits Wohnbauflªche darstellt. 
Aufgrund der Einstufung des aktuellen Vegetationsbestandes als Wald im Sinne 
des LWaldG ist f¿r eine Umnutzung der Flªche zu Wohnzwecken eine Waldum-
wandlung erforderlich. Der Bebauungsplan wird deshalb forstrechtlich qualifiziert, 
d. h. die erforderliche Waldkompensation wird im Bebauungsplanverfahren ab-
schlieÇend mit den Fachbehºrden abgestimmt und gesichert, so dass im nachgela-
gerten Baugenehmigungsverfahren kein eigenstªndiger Waldumwandlungsantrag 
mehr erforderlich ist. F¿r die Waldkompensation werden externe MaÇnahmenflª-
chen vertraglich gesichert. 
Das Plangebiet liegt zudem - wie viele Siedlungsflªchen Strausbergs - innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes ĂStrausberger- und Blumenthaler Wald- und Seenge-
bietñ. Im Verfahren ist deshalb die Vereinbarkeit der Planung mit den Schutzzielen 
des LSG durch den Verordnungsgeber (MLUK) zu pr¿fen und zu entscheiden. Im 
Verfahren wurde der Antrag auf Zustimmung gestellt. Die endg¿ltige Zustimmung 
muss f¿r eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans vor Inkrafttreten erteilt worden 
sein.  
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
Andere naturschutzrechtliche Schutzgebiete werden von der Planung nicht betrof-
fen. Bau- oder Bodendenkmale sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Im Rahmen der Umweltpr¿fung werden die einzelnen Schutzg¿ter erfasst und 
bewertet. Vorliegende Daten und Ergebnisse aus verschiedenen Fachgutachten zu 
den Themen Boden, Wasser, Fauna, Verkehr und Lªrm wurden in die Untersuchung 
eingearbeitet, eine wurde Biotopkartierung erstellt. 
F¿r das Schutzgut Tiere und die artenschutzrechtliche Einschªtzung wurden 
zwischen Mªrz und September 2021 methodische Kartierungen f¿r die Artengrup-
pen Fledermªuse, Brutvºgel, Amphibien, Reptilien sowie ausgewªhlte Arten von 
Schmetterlingen und xylobionten Insekten vorgenommen. 
Der Untersuchungsumfang war zuvor auf Grundlage einer artenschutzfachlichen 
Potenzialanalyse mit der Unteren Naturschutzbehºrde abgestimmt worden. 
Im Ergebnis wurde u. a. das Vorkommen einer Vielzahl von Arten europªischer 
Brutvºgel sowie einigen Nahrungsgªsten festgestellt. Bei den nachgewiesenen 
Vogelarten wurden zwei streng gesch¿tzte Arten (Gr¿nspecht und Waldohreule), 
sowie jeweils eine Art festgestellt, die in die Rote Liste Brandenburgs (KernbeiÇer) 
bzw. Vorwarnliste Deutschlands (Star) eingestuft sind. Arten des Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie wurden nicht nachgewiesen. Als wertgebend auf der unter-
suchten Flªche wird das Vorkommen von Staren, KernbeiÇern sowie zahlreicher 
Hºhlenbr¿ter bezeichnet, deren Niststªtten als dauerhaft gesch¿tzte Fortpflan-
zungsstªtte zu bewerten ist.  
Auf der Plangebietsflªche wurden auÇerdem Breit- und Zwergfl¿gelfledermªuse 
sowie der GroÇe Abendsegler beobachtet und nachgewiesen. Hinweise auf das 
Vorhandensein von Fledermausquartieren innerhalb des Plangebiets wurden aller-
dings nicht gefunden. Quartiere und/oder Wochenstuben werden auf benachbarten 
Flªchen sowie auch im weiteren Umfeld erwartet. Die vorhandenen Vegetations-
strukturen mit ausprªgten Randlinien bieten wertvolle Nahrungsgrundlagen und 
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stellen im Zusammenhang mit benachbartem Quartierspotenzial ein hochwertiges 
Jagdgebiet dar. 
Die Untersuchung des Plangebiets auf ein Vorkommen von Reptilien (insbesondere 
der Zauneidechse) und von Amphibien ergab keine entsprechenden Hinweise. Das 
Vorkommen eines flªchengebundenen Bestandes wird fachgutachterlich ausge-
schlossen. Gleiches gilt f¿r das Vorkommen der beiden Schmetterlingsarten GroÇer 
Feuerfalter und Nachtkerzenschwªrmer sowie f¿r xylobionte Insekten, wie den 
Eremiten, den Heldbock und den Scharlachroten Plattkªfer. 
Allerdings waren bei den methodischen faunistischen Untersuchungen 
Zufallsbeobachtungen zu verzeichnen: So wurden auf sehr kleinen, vereinzelten, 
vegetationsarmen Sandflªchen innerhalb der Waldlichtung einige Individuen der 
besonders gesch¿tzten Blaufl¿geligen ¥dlandschrecke sowie des D¿nen-Sandlauf-
kªfers festgestellt. Zudem gab es Einzel-Nachweise von Tagfaltern und Widder-
chen, darunter der GroÇe Perlmutterfalter, der Violette Feuerfalter und der Kaiser-
mantel, drei besonders gesch¿tzte, teils stark gefªhrdete Arten. Ihr Vorkommen wird 
f¿r die kleinteilig vorhandenen Teilflªchen des Plangebiets als wertgebend bezeich-
net.  
Weitere gesch¿tzte Arten und Artengruppen konnten auf der Flªche fachgutachter-
lich im Jahr 2021 nicht festgestellt werden oder wurden im Ergebnis eines Abschich-
tungs-Ausschlussverfahrens schon zuvor ausgeschlossen. Im Rahmen der Beteili-
gung wurde jedoch das Vorkommen h¿gelbauender Ameisen benannt, die bei einer 
Bestªtigung und einer damit einhergehenden, erwartbaren Beeintrªchtigung mit 
fachbehºrdlicher Genehmigung umzusiedeln sind.  
Durch die Umsetzung der Planung wird es im k¿nftigen Baugebiet zu einem 
Biotopverlust von grºÇtenteils ĂVorwald frischer Standorteñ kommen, welcher v. a. 
von Pionierbaumarten ï darunter auch invasiven Neophyten ï geprªgt ist. Aber 
auch ruderale Kraut- und Staudenfluren sowie Ziergehºlzflªchen werden umfªng-
lich ¿berplant. Gesch¿tzte Biotope oder Pflanzen sind von der Planung nicht betrof-
fen und wurden im Plangebiet auch nichtfestgestellt.  
Die geplante Beseitigung vorhandener, heterogen ausgeprªgter Vegetationsstruk-
turen mit hohem Anteil an Randlinien ist gleichzeitig als Verlust hochwertiger Jagd-
gebiete f¿r Fledermªuse bzw. als Lebensraum- und Nistgehºlzverlust f¿r Brutvºgel 
zu werten. Ebenso ist von einer Barriere- bzw. Zerschneidungswirkung der geplan-
ten Bebauung auf die derzeit noch vernetzten Teillebensrªume auch mit dem Plan-
gebietsumfeld auszugehen. 
Diese erheblichen Eingriffsauswirkungen sollen deshalb durch geeignete MaÇnah-
men bestmºglich vermieden, gemindert und dauerhafte Lebensraumverluste vor-
zugsweise durch CEF-MaÇnahmen kompensiert werden. Einen wichtigen Vermei-
dungs- und entscheidenden Kompensationsbeitrag leisten dabei die geplanten 
Gr¿nfestsetzungen innerhalb des Plangebiets (u. a. Walderhalt, Neuanlage von 
Waldrandstrukturen, Flªchen f¿r Baumerhalt im Baugebiet, extensive Dachbegr¿-
nung mit Anlage von Biodiversitªtsstrukturen, gªrtnerische Anlage von Freiflªchen 
oberhalb des Garagengeschosses, Festsetzung einer Pflanzenliste mit vornehmlich 
heimischen, bl¿ten- und insektenreichen Gehºlzarten). Mit den getroffenen Gr¿n-
festsetzungen kºnnen ï ergªnzend zu dem zu erhaltenden Wald - weitere waldar-
tige Lebensraumstrukturen in Form von teilweise grundst¿cks¿bergreifenden 
Gehºlzflªchen erhalten bzw. als optimierte Habitatstrukturen ºkologisch aufgewer-
tet werden. Die Anlage von extensiver Dachbegr¿nung und speziellen Biodiversi-
tªtsdªchern schafft dar¿ber hinaus neue, stºrungsarme Lebensrªume f¿r Insekten 
und somit auch wichtige Nahrungsgrundlagen f¿r Tiere und Insekten. 
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Allerdings reichen die genannten Begr¿nungsmaÇnahmen im Plangebiet nicht aus, 
um den ermittelten Kompensationsbedarf f¿r Biotopverluste und f¿r Wald im Sinne 
des LWaldG vollstªndig zu decken. Die Umsetzung und Sicherung von Wald-
MaÇnahmen auf externen Flªchen sind erforderlich.  
Diese externen KompensationsmaÇnahmen sollen multifunktional gleichzeitig auch 
den ermittelten Kompensationsbedarf f¿r die prognostizierte maximale Neuversie-
gelung abdecken, weil keine Entsiegelungspotenziale ermittelt werden konnten. Der 
durch die Neuversiegelung betroffene, vorwiegend sandige Boden besitzt lediglich 
eine allgemeine Funktionsausprªgung und keine erhºhte Schutzw¿rdigkeit. Die nur 
geringf¿gig im Bestand versiegelten Flªchen des Bebauungsplans sind im Altlas-
tenkataster des Landkreises Mªrkisch-Oderland nicht registriert. Allerdings sind bei 
Bodenuntersuchungen auf dem Baugrundst¿ck teilflªchig innerhalb des nºrdlichen, 
zur Bebauung vorgesehenen Bereichs erhºhte Schadstoffbelastungen in bauschutt-
haltigen Auff¿llungen festgestellt worden, die zu einer entsprechenden Kennzeich-
nung auf der B-Planzeichnung veranlassen. Diese Schadstoffbelastungen sollen 
baubegleitend durch vollstªndige Entnahme und fachgerechte Entsorgung saniert 
werden. Eine Realisierung der Planung f¿hrt zu Neuversiegelungen im Umfang von 
ca. 3.275 m2 und dabei zum ¿berwiegend vollstªndigen Verlust von Bodenfunktio-
nen. Mindestens 45 % der Grundst¿cksflªche bleiben jedoch unversiegelt, werden 
als Wald- bzw. als Gehºlzflªche gesichert oder werden gªrtnerisch angelegt.  
Die Neuversiegelung nimmt bekanntlich Einfluss auf Klima und Wasserhaushalt. 
Mittels planerischer Festsetzungen werden die zu erwartenden Auswirkungen auf 
die Schutzg¿ter Klima und Wasser auf ein unerhebliches MaÇ vermindert. Zu den 
diesbez¿glich wirksamen Festsetzungen zªhlen u. a. die Beschrªnkung der maxi-
mal zulªssigen ¦berbauung und Versiegelung, Einschrªnkungen der baulichen 
Kubaturen (Gebªudehºhe und -lªnge), Dachbegr¿nung sowie die Anlage und ¦ber-
deckung eines Garagengeschosses f¿r ruhenden Verkehr. Ein Luftaustausch zwi-
schen dem Baugebiet und angrenzenden Flªchen wird gewªhrleistet.  
GemªÇ der stªdtischen Satzung zur Versickerungspflicht von Niederschlagswasser 
soll das anfallende Niederschlagswasser komplett im Plangebiet belassen und vor 
Ort verdunstet oder versickert werden. Die Mºglichkeit zur vollstªndigen Versicke-
rung anfallenden Niederschlagswassers auf dem Baugrundst¿ck wurde durch ein 
Entwªsserungskonzept, welches eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 
unter dem Einsatz von Rigolen, Mulden-Rigolen-Elementen und einer Retentionse-
ben vorsieht, nachgewiesen.  
Der aktuelle stªdtebauliche Entwurf sieht im Plangebiet die Errichtung von sechs 
Mehrfamilienhªusern mit bis zu vier Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss vor. Die 
von der umgebenden, vornehmlich ein- bis zweigeschossigen Siedlungsstruktur 
deutlich abweichende Geschossanzahl und die damit verbundene, k¿nftig deutlich 
grºÇere maximale Gebªudehºhe wird in der konkreten Lage jedoch als unproble-
matisch in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild eingeschªtzt. Ein Grund hierf¿r 
liegt insbesondere in der speziellen topografischen Ausgangssituation (Trichter-
Lage) in Verbindung mit dem umgebenden, kulissenwirksamen Gehºlzbestand. 
Dieser wird in Form von festgesetzter Waldflªche im s¿dlichen Drittel des Plange-
biets sowie in Form zweier Flªchen mit Pflanzbindung zum Gehºlz-Erhalt entlang 
der Berliner- und der KelmstraÇe gesichert. Gleichfalls festgesetzte, gezielte Ergªn-
zungspflanzungen tragen zu einer maÇgeblichen Einbindung der markanten, 
stªdtischen Neubebauung in das Raumgef¿ge bei, so dass keine erheblich negati-
ven Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten sind. 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
97 

 
 
Die Bebauung und die damit verbundene Freiraumgestaltung werden zur Folge 
haben, dass zumindest die Flªche des neuen allgemeinen Wohngebietes der 
¥ffentlichkeit nicht mehr frei zugªnglich ist. Die Freirªume des neuen Wohnquartiers 
dienen k¿nftig nunmehr der privaten Naherholung (u. a. auch als Spielflªche).  
Das betrachtete Baugrundst¿ck weist jedoch im Bestand ohnehin keine erkennbare 
ºffentliche Erholungsnutzung auf, so dass von dieser Nutzungsªnderung keine 
erheblichen Auswirkungen auf den Erholungsaspekt zu erwarten sind. Die zur 
Festsetzung geplante Waldflªche wird weiterhin f¿r die ¥ffentlichkeit zugªnglich 
sein. 
Vom Plangebiet gehen bei ¿blicher Nutzung keine Emissionen aus, die dazu geeig-
net wªren, in angrenzenden Siedlungsbereichen zu ¦berschreitungen von immissi-
onsschutzrechtlichen Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu f¿hren. Auch neu-
erlich auf das Plangebiet einwirkende Immissionen sind nach aktueller Kenntnis 
nicht in erheblichem Umfang zu erwarten. Um trotz vorhandener Lªrmbelastungen 
aus dem StraÇenverkehr der Berliner StraÇe gesunde Wohn- und Lebensverhªlt-
nisse zu gewªhrleisten, werden konkrete Festsetzungen zum Lªrmschutz getroffen. 
Die prognostizierten Auswirkungen auf den StraÇenverkehr im Zusammenhang mit 
plangebietsbezogenem, zusªtzlichem Ziel-, Quell- und Lieferverkehr werden als 
ªuÇerst gering und insgesamt unerheblich eingestuft. Verkehrliche Einschrªnkun-
gen sind damit f¿r das angrenzende StraÇennetz nicht zu erwarten.  
 
Es wird insgesamt festgestellt, dass unter Ber¿cksichtigung der 
beschriebenen Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmaÇnahmen 
der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben wird.  
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3.  Inhalte des Bebauungsplanes 

3.1 Stªdtebauliche Festsetzungen (Ä 9 Abs.1 BauGB) 

3.1.1 Art der baulichen Nutzung (Ä 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

Baugebiet Das Grundst¿ck des Plangebietes besteht aus dem Bereich, der als 
Baugebiet entwickelt werden soll und einem r¿ckwªrtigen Bereich, 
der als Waldflªche erhalten bleiben soll. Die Grenze zwischen die-
sen beiden Bereichen resultiert aus der topografischen und natur-
rªumlichen Situation des bestehenden Gelªndeeinschnittes, dem 
darauf basierenden stªdtebaulichen Konzept sowie den Abstimmun-
gen mit der Forstbehºrde bez¿glich des erhaltensw¿rdigen Erosi-
onsschutzwaldes. Hier erfolgten im Rahmen der Entwicklung des 
Vorentwurfes bereits Anpassungen/Optimierungen im Sinne des 
Schutzes der Waldfunktionen. Das Baugebiet im straÇenseitigen 
Bereich des Grundst¿cks besteht nach der Planung aus einem ein-
zigen Baugrundst¿ck und weist weiterhin zusammenhªngende 
Gehºlzbestªnde auf. Es hat eine FlªchengrºÇe von 6.452 mĮ. 

Nutzungsart Allgemei-
nes Wohngebiet 

 

Entsprechend der stªdtebaulichen Ziele wird ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass neben der 
dominierenden Wohnnutzung auch andere vertrªgliche Nutzungen 
grundsªtzlich zulªssig sind.  

Die Festsetzung trªgt den ¿bergeordneten Vorgaben Rechnung und 
dient der Umsetzung dieser Vorgaben.  

Vertrªglichkeit des 
Wohngebietes im direk-
ten Umfeld insgesamt 
gegeben 

Die Schutzbed¿rfnisse eines Allgemeinen Wohngebietes sowie der 
allgemeine Trennungsgrundsatz nach Bundesimmissionsschutzge-
setz von miteinander unvertrªglichen Nutzungen werden am Stand-
ort erf¿llt. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich fast ausschlieÇ-
lich Wohnnutzungen und deren Infrastruktur. Gewerbliche Nutzun-
gen mit denkbaren Beeintrªchtigungen durch Ger¿che oder Gerªu-
sche befinden sich im weiteren Umfeld nicht. 
Westlich angrenzend an das Plangebiet verlªuft die StraÇenbahn-
strecke, die den S-Bahnhof Strausberg (Hauptlinie) mit der Innen-
stadt von Strausberg (Lustgarten) im 20-min-Takt verbindet sowie 
die ¿berºrtlich bedeutende Berliner StraÇe. Der Abstand zu den 
¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen betrªgt etwa 20-25m (StraÇen-
bahnlinie) bzw. 30-35m (Fahrbahn Berliner StraÇe). Dazwischen 
befindet sich eine baumbestandene Bºschung mit etwa 1 bis 4 m 
Hºhe, die mit den Festsetzungen des Bebauungsplans erhalten blei-
ben soll (vgl. auch Punkt  3.1.8). Da es sich im ¦brigen um eine 
integrierte Lage inmitten von bestehenden Wohngebieten handelt 
wird dem Trennungsgrundsatz insgesamt entsprochen. 
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Keine Stºrfallbetriebe Nach Ä 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) sind zur 
Erf¿llung der Anforderungen des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU  (Seveso-III-Richtlinie)  bei raumbedeutsamen Planun-
gen die f¿r eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flªchen einander 
so zuzuordnen, dass schªdliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfªllen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 
die ausschlieÇlich oder ¿berwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete soweit wie mºglich vermieden werden. Stºrfallrelevante Be-
triebe sind im Umfeld des Plangebietes nicht bekannt. 

Ausschluss von Tank-
stellen, Gartenbaubetrie-
ben und Anlagen f¿r 
Verwaltungen 

Nach Ä 1 Abs. 5 oder 6 BauNVO kann festgesetzt werden, dass ab-
weichend von den im Ä 4 BauNVO benannten Arten von Nutzungen 
diese allgemein zulªssig, ausnahmsweise zulªssig oder nicht zulªs-
sig sind, soweit die allgemeine Zweckbestimmung des Gebietes ge-
wahrt bleibt. Hiervon soll zur Sicherung einer geordneten stªdtebau-
lichen Entwicklung und zur Vermeidung von Nutzungskonflikten Ge-
brauch gemacht werden. Um der ruhigen Lage und der vorgesehe-
nen waldartigen Struktur gerecht zu werden, werden die ansonsten 
ausnahmsweise zulªssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Anlagen f¿r Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen 
¿ber eine textliche Festsetzung ausgeschlossen. F¿r diese Nutzun-
gen stehen in Strausberg ausreichend geeignetere Standorte zur 
Verf¿gung. Sie w¿rden auch der Zielsetzung des Wohnstandortes 
mit einem geringen Anteil an wohngebietsvertrªglichen sonstigen 
Nutzungen zuwiderlaufen.  

Folgende textliche Festsetzung wird aufgenommen: 

Textliche Festsetzung 
1.1 
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In den allgemeinen Wohngebieten sind Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, Anlagen f¿r Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen nicht zulªssig. 

Gebietstyp nicht in 
Frage gestellt 

Da lediglich ein Ausschluss von ausnahmsweise zulªssigen Nutzun-
gen erfolgt, bleibt der Gebietstyp ĂAllgemeines Wohngebietñ in sei-
ner Zweckbestimmung gewahrt. 

3.1.2 MaÇ der baulichen Nutzung (Ä 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

MaÇ der baulichen Nut-
zung: Atypische Situa-
tion 

Das zulªssige MaÇ der baulichen Nutzung bestimmt das stªdte-
bauliche Erscheinungsbild, aber auch die Nutzungsdichte und de-
ren stªdtebauliche Auswirkungen. 
Im Vorfeld wurden Entwurfsalternativen erarbeitet und verglichen. 
Stªdtebauliche Idee ist es, die Flªchenbeanspruchung mºglichst 
gering zu halten und hierdurch die umgebenden Waldstrukturen 
weitgehend zu erhalten. Auf der anderen Seite sollen auf der inte-
grierten, innenstadtnahen Flªche Wohnbedarfe der Stadt in einem 
dem Standort angemessenen Umfang befriedigt werden. Die Lº-
sung sind Gebªudekºrper, die eine Offenheit und Durchlªssigkeit 
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zum umliegenden Wald aufweisen, daf¿r aber auch eine grºÇere 
Gebªudehºhe nutzen. Die zur Umgebung abweichende Gebªude-
hºhe mit drei bis vier Vollgeschossen zzgl. einem Staffelgeschoss 
ist an diesem Standort deshalb geeignet und vertrªglich, weil im 
Plangebiet eine atypische Ausgangslage besteht: Die Umrahmung 
durch eine in der Topografie ansteigenden Waldflªche f¿hrt dazu, 
dass die Bebauung trotz ihrer Hºhe nach auÇen nicht maÇgeblich 
in Erscheinung tritt, sondern sich in die umgebende Landschaft 
einbettet. Auch zur KelmstraÇe werden die charakteristischen 
Gehºlzstrukturen weitgehend erhalten, eine ansonsten ¿bliche 
StraÇenrandbebauung wird an diesem Standort deshalb nicht an-
gestrebt. Die Flªcheninanspruchnahme wird im Gegenzug relativ 
geringgehalten. Eine Vorbildwirkung f¿r die nach Ä 34 BauGB zu 
beurteilenden Baustrukturen erscheinen ausgeschlossen, es wird 
sich auch nach Realisierung mit dieser im baurechtlichen Sinne zu 
beurteilenden Sonderbauform von sechs Gebªudekºrpern und 
einem verbindenden Garagengeschoss um einen Einzelfall 
handeln, der eine sehr spezifische bauliche Entwicklung beinhaltet 
und als in sich geschlossenes Ensemble nicht maÇstabsbildend f¿r 
das Einf¿gen in die nªhere Umgebung sein kann. Sollte das 
zulªssige MaÇ der baulichen Nutzung im Plangebiet abweichend 
hiervon doch einen Einfluss auf das Einf¿gungsgebot gemªÇ Ä 34 
BauGB in der nªheren Umgebung haben, so wurden diese 
Auswirkungen im Einzelnen gepr¿ft und in der Abwªgung 
ber¿cksichtigt.  
Es erfolgt eine stªdtische Nachverdichtung an der Tram und der 
Berliner StraÇe (vgl. Punkt 5.5). Im Ergebnis werden die im Umfeld 
teilweise bestehenden Nutzungsdichten der an die Weinberge 
angrenzenden Siedlungsbereiche (GRZ und GFZ) nicht wesentlich 
¿berschritten werden. Stªdtebauliche Spannungen sind nicht zu 
bef¿rchten. 

Beschrªnkung auf Hºhe 
baulicher Anlagen 
(Oberkante OK) und 
GRZ und GFZ 

F¿r den Bebauungsplan ist es sinnvoll und ausreichend, dass MaÇ 
der baulichen Nutzung ¿ber die Hºhe der baulichen Anlagen, die 
Grundflªchenzahl GRZ und die Geschossflªchenzahl GFZ zu be-
stimmen. Damit kºnnen die stªdtebaulich gew¿nschten Gebªude-
kubaturen und die Nutzungsintensitªt hinreichend sichergestellt 
werden. Die Festlegung der Anzahl von Vollgeschossen ist hinge-
gen in einem bewegten Gelªnde weniger geeignet, da bereits 
geringf¿gige  nderungen/Angleichungen der Gelªndeoberflªche 
die Anzahl der Vollgeschosse (vgl. Ä 1 Abs. 6 BbgBO sowie Ä 88 
Abs. 2 i.V.m. Ä 1 Abs. 4 BbgBO (2008): Alle Geschosse mit De-
ckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 Meter ¿ber Gelªndeober-
flªche sind in der Regel Vollgeschosse) beeinflussen kºnnte.  

GRZ 0,5, entspricht 
rechnerisch einer Grund-
flªche von ca. 3.225 mĮ 

Die geplanten Wohngebªude haben lediglich eine Grundflªche von 
etwa 1.550 mĮ, was bei einer Grundst¿cksgrºÇe (maÇgebliches 
Baugrundst¿ck) von 6.452 mĮ einer GRZ von etwa 0,25 entspricht. 
Da das Garagengeschoss mit etwa 1.450 mĮ Grundflªche (inklu-
sive Rampe von der KelmstraÇe) teilweise unterhalb der Gebªude 
aber teilweise auch mehr als 1,40 m ¿ber der Gelªndeoberflªche 
liegt und damit Teil der Hauptanlage ist, ist es nicht von der ¦ber-
schreitungsmºglichkeit des Ä 19 Abs.4 BauNVO (s.u.) erfasst.  Das 
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Garagengeschoss muss demnach in die sogenannte Erst-GRZ 
einbezogen werden. Zu beachten ist hierbei, dass das Garagenge-
schoss kaum in Erscheinung tritt und in groÇen Teilen (Garagen-
dach) intensiv begr¿nt wird. 
Insgesamt wird daher im vorliegenden Plangebiet eine Grundflª-
chenzahl GRZ von 0,5 festgesetzt.  
Die Orientierungswerte f¿r Obergrenzen (vgl. BauNVO Juni 2021) 
des Ä 17 BauNVO (GRZ 0,4) werden mit der Festsetzung aus 
stªdtebaulichen Gr¿nden ¿berschritten. Dies entspricht jedoch der 
Zielsetzung, dass die Stellplªtze blickgesch¿tzt und freiflªchen-
schonend im Garagengeschoss untergebracht werden und daf¿r 
weitere Freiflªchen nicht zusªtzlich beansprucht werden m¿ssen. 
Als ausgleichende Umstªnde und zur Vermeidung von nachteili-
gen Auswirkungen auf die Umwelt kºnnen insbesondere die Redu-
zierung der baulichen Anlagen und Versiegelungen insgesamt (vgl. 
¦berschreitungsmºglichkeit nach Ä 19 Abs. 4 BauNVO im Folgen-
den), die Sicherung der Waldflªche im r¿ckwªrtigen Bereich auf 
dem bestehenden Flurst¿ck, die umfangreichen Begr¿ndungs-
maÇnahmen (insbesondere Dachbegr¿nungen, Erhalt des Wald-
charakters, Aufwertung der angrenzenden Gehºlzflªchen) und die 
auf dem Dach des Garagengeschosses entstehenden Aufenthalts-
flªchen angef¿hrt werden. 

Reduzierung der 
¦berschreitung der GRZ 
durch Stellplªtze/ 
Nebenanlagen etc. 

Ohne weitere Festsetzungen besteht gemªÇ Ä 19 Abs. 4 BauNVO 
eine ¦berschreitungsmºglichkeit von 50% f¿r die Grundflªchen 
von Garagen und Stellplªtzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des Ä 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der 
Gelªndeoberflªche, durch die das Baugrundst¿ck lediglich unter-
baut wird. Die Baunutzungsverordnung geht in ihrer Systematik 
davon aus, dass bei Allgemeinen Wohngebieten neben der Ober-
grenze der festgesetzten GRZ von 0,4 zusªtzlich eine rechnerische 
¦berschreitungsmºglichkeit f¿r Nebenanlagen, Stellplªtze etc. auf 
eine GRZ von insgesamt 0,6 besteht. In der Entstehungsge-
schichte des Ä 19 Abs. 4 BauNVO sollte damit die Versieg-
lung/Bodenschutz in Allgemeinen Wohngebieten auf rechnerisch 
60% begrenzt werden. 
Da mit Einbezug des Garagengeschosses ein GroÇteil der f¿r ein 
Wohngebiet erforderlichen Anlagen bereits in der festgesetzten 
GRZ ber¿cksichtigt ist und zudem oberirdische Stellplªtze 
weitgehend ausgeschlossen werden, kann die ¦berschrei-
tungsmºglichkeit im vorliegenden Bebauungsplan erheblich redu-
ziert werden. 
Die ¦berschreitungsmºglichkeit dient dann vor allem den vorgese-
henen Rigolen f¿r die Niederschlagsentwªsserung, der Feuer-
wehrzufahrt auf das Garagengeschoss (sofern nicht ebenfalls Teil 
der Hauptanlage) sowie dem vorgesehenen Spielplatz. 
Im Sinne der Eingriffsminimierung in das Schutzgut Boden kann 
die ¦berschreitung der zulªssigen Grundflªche auf 10% be-
schrªnkt werden. Dies bedeutet, dass die zulªssige GRZ ein-
schlieÇlich ¦berschreitungsmºglichkeit nach Ä 19 Abs. 4 BauNVO 
bei einer rechnerischen Grundflªche von etwa 3.550 mĮ liegt, die 
einer GRZ von 0,55 entspricht und damit unterhalb der in der 
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BauNVO f¿r Allgemeine Wohngebiete vorgesehenen maximalen 
Gesamtbelegung/ Versieglung (GRZ 0,6) liegt. Die textliche Fest-
setzung lautet: 
 

Textliche Festsetzung 
1.2 

 

�������� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���G�H�U���]�X�O�l�V�V�L�J�H�Q���*�U�X�Q�G�I�O�l�F�K�H�����†�������$�E�V��������
�1�U���������%�D�X�*�%���L���9���P�����†���������$�E�V���������%�D�X�1�9�2����
Abweichend von Ä 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulªssige 
Grundflªche durch die Grundflªchen von Stellplªtzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des Ä 14 BauNVO und 
baulichen Anlagen unterhalb der Gelªndeoberflªche, durch die 
das Baugrundst¿ck lediglich unterbaut wird um bis zu 10% 
¿berschritten werden. 

  

GFZ 0,9, entspricht 
rechnerisch einer 
Geschossflªche von ca. 
5.800 mĮ 

Insgesamt ist auf der Grundlage des stªdtebaulichen Konzeptes 
eine Geschossflªche von ca. 5.800 mĮ (einschlieÇlich Staffelge-
schosse) vorgesehen. Dies entspricht einer GFZ von 0,9, die f¿r 
den Standort im Sinne einer Verdichtung (flªchensparendes Bauen 
in zentralen Lagen) als vertrªglich eingeschªtzt und im Plan fest-
gesetzt wird. Die Geschossflªchenzahl bestimmt im Besonderen 
die Nutzungsintensitªt. Da im Land Brandenburg mit der derzeiti-
gen Rechtslage (¦berleitungsregel zum Vollgeschossbegriff) alle 
oberirdischen Geschosse Vollgeschosse sind, sind auch die 
geplanten Staffelgeschosse auf die Geschossflªche voll anrech-
nungspflichtig. Bei einer durchschnittlichen WohnungsgrºÇe von 
z.B. 80 bis 100 mĮ kºnnten damit unter der Regelannahme von 
einem Bruttoabzug von 30 % (Konstruktionsflªchen) bis zu ca. 50 
Wohnungen entstehen. Diese Anzahl ist bei den Auswirkungen 
(z.B. ruhender und flieÇender Verkehr, soziale Infrastruktur, etc.) 
zu ber¿cksichtigen. 

Geschossflªche in 
Garagengeschossen 

 

Es kºnnte je nach Ausformung/Angleichung der Gelªndeoberflª-
che passieren, dass das vorgesehene Garagengeschoss ebenfalls 
auf die Geschossflªche anrechnungspflichtig w¿rde. Um dies aus-
zuschlieÇen, wird beg¿nstigend f¿r die Errichtung eines Garagen-
geschosses festgelegt, dass dieses nicht auf die Geschossflªche 
anzurechnen ist. Die textliche Festsetzung lautet. 
 

Textliche Festsetzung 
1.3 

 

�������� �*�H�V�F�K�R�V�V�I�O�l�F�K�H�Q��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Ä 21 a 
Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 
Bei der Ermittlung der Geschossflªche bleiben die Flªchen von 
Garagengeschossen in Vollgeschossen unber¿cksichtigt.��
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Gestaffelte Hºhe 
baulicher Anlagen 

Die maximale Hºhe der baulichen Anlagen wird mittels der Ober-
kante OK festgesetzt. Die Hºhenentwicklung steigt im r¿ckwªrti-
gen Bereich mit dem Gelªnde, d.h. die straÇenseitigen angeordne-
ten Gebªude sind etwas flacher, die r¿ckwªrtigen um ein Ge-
schoss hºher. Die geplanten drei bzw. vier Geschosse zzgl. 
Staffelgeschoss f¿hren zu Gebªudehºhen von 11,9 m bzw. 14,9 m 
¿ber dem Bezugspunkt. In der Planzeichnung werden die beiden 
unterschiedlichen zulªssigen Hºhen (Oberkanten) durch eine so-
genannte Knotenlinie (gem. PlanZV, Planzeichen 15.14) 
voneinander getrennt. 
Um sicherzustellen, dass das obere Geschoss als Staffelgeschoss 
ausgebildet wird und dadurch nicht in seiner vollen Hºhe wirkt, wird 
eine entsprechende Gestaltungsfestsetzung aufgenommen (vgl. 
Punkt 3.2). F¿r untergeordnete Bauteile sowie f¿r technische 
Anlagen wie Anlagen f¿r regenerative Energien, Schornsteine und 
L¿ftungseinrichtungen ist eine ¦berschreitungsmºglichkeit von bis 
zu 1,5 m vorgesehen. 

Hºhe baulicher Anlagen Der Bezugspunkt f¿r die Hºhenfestsetzungen liegt in dem Gelªnde 
und hat eine Hºhe von 75,5 m ¿ber NHN im DHHN2016, so dass 
die zulªssigen Gesamthºhen bei 87,4 m bzw. 90,4 m ¿ber NHN im 
DHHN2016 liegen. Die KelmstraÇe liegt mit einer Hºhe von ca. 
72,5 m noch etwa 3,0 m unter dem f¿r die Hºhen festgelegten 
Bezugsniveau. 

 Folgende textliche Festsetzung wird aufgenommen: 

Textliche Festsetzung 
1.4 

 

�������� �%�H�]�X�J�V�S�X�Q�N�W���I�•�U���2�E�H�U�N�D�Q�W�H�Q���E�D�X�O�L�F�K�H�U���$�Q�O�D�J�H�Q���X�Q�G��
�h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Ä 
18 Abs. 1 BauNVO) 

Der Bezugspunkt f¿r die festgesetzten Oberkanten baulicher 
Anlagen (OK) liegt bei 75,5 m ¿ber NHN im DHHN2016. 
Untergeordnete Bauteile und technische Anlagen wie 
Schornsteine und L¿ftungseinrichtungen d¿rfen die festgesetzten 
Oberkanten um bis zu 1,5 m ¿berschreiten.��

3.1.3 ¦berbaubare Grundst¿cksflªchen und Bauweise (Ä 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB) 

¿berbaubare 
Grundst¿cksflªchen 

Die ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen werden durch Baugrenzen 
definiert. Sie sind so festgelegt, dass vom Grundsatz her eine 
Bebauung mit zwei Gebªudereihen und eine Freihaltung des 
dazwischenliegenden Bereichs gewªhrleistet werden. Die ¿berbau-
baren Grundst¿cksflªchen ber¿cksichtigen mºglichst weitgehend 
den erhaltenswerten Baumbestand. Dennoch muss in einem Be-
reich von 5 m Abstand zu den Gebªuden davon ausgegangen wer-
den, dass der Baumbestand hier ï insbesondere auch wªhrend der 
Bauphase - nicht gehalten werden kann. Es sind gegen¿ber dem 
stªdtebaulichen Entwurf nur geringe Spielrªume vorgesehen. Zu 
den Grundst¿cksgrenzen werden Mindestabstªnde von 3,0 m ein-
gehalten.  Die Hochbauten sind unabhªngig hiervon mit den bauord-
nungsrechtlich erforderlichen Abstªnden zu errichten. 
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Hervortreten von 
Terrassen ¿ber die 
Baugrenze 

Die im stªdtebaulichen Konzept vorgesehenen Terrassenflªchen 
und Balkone an den Gebªuden m¿ssen als Teil der Hauptanlagen 
ebenfalls innerhalb der ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen liegen. 
Sie wurden deshalb in der Abgrenzung der ¿berbaubaren Grund-
st¿cksflªchen weitgehend ber¿cksichtigt. In wenigen Fªllen treten 
diese Bauteile nach der Planung in geringf¿gigem AusmaÇ vor die 
Baugrenzen hervor (etwa 1 m bis 1,5 m). Diese fallen dann unter die 
Geringf¿gigkeit des Ä 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO und kºnnen als ein 
Hervortreten von Bauteilen genehmigt werden. Das Erscheinungs-
bild und die Lage der Baukºrper insgesamt werden hierdurch nicht 
beeinflusst. 

offene Bauweise mit 
abweichender 
Gebªudelªnge 

Die Bauweise soll durch eine relativ kleinteilige Bebauung geprªgt 
sein. Eine Riegelbebauung soll ausgeschlossen werden, um die 
Lage am Waldrand durch ¥ffnungen erlebbar zu machen. Diese 
Zielstellung wird f¿r den Charakter des Wohngebietes f¿r so bedeu-
tend erachtet, dass sie den Belang der Optimierung des Lªrmschut-
zes (denkbar wªre eine lªrmrobuster, durchgehender Gebªudekºr-
per entlang der Berliner StraÇe, der einen einfacheren Schallschutz 
sicherstellen kºnnte), im vorliegenden Fall zur¿ckstellt (gesunde 
und attraktive Wohnverhªltnisse kºnnen durch entsprechende 
MaÇnahmen auf anderem Wege sichergestellt werden, vgl. Punkt 
3.1.8).   
Deshalb wird mit einer textlichen Festsetzung eine abweichende 
Bauweise definiert, die Gebªudelªngen auf 25 m beschrªnkt: 
 

Textliche Festsetzung 
1.5 

 

�������� �$�E�Z�H�L�F�K�H�Q�G�H���%�D�X�Z�H�L�V�H (Ä 9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. Ä 22 
Abs. 4 BauNVO) 

Im Allgemeinen Wohngebiet gilt die offene Bauweise mit 
Gebªudelªngen von maximal 25 m. 

3.1.4 Nebenanlagen, Stellplªtze und Garagen (Ä 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplªtze und Garagen, 
Festsetzung eines 
Garagengeschosses 
Ga1 

Erforderliche Stellplªtze sollen im Plangebiet in einem Garagenge-
schoss untergebracht werden. Dieses liegt nur geringf¿gig unterhalb 
des Niveaus der KelmstraÇe, um die Gelªndetopografie optimal zu 
nutzen (aus stªdtebaulichen Gr¿nden wurde das Gesamtprojekt 
nach der Entwurfsfassung vom Juli 2022 nochmals um 60 cm abge-
senkt). Im s¿dlichen Bereich handelt es sich durch den Anstieg des 
Gelªndes um eine Tiefgarage, in Richtung KelmstraÇe steht das Ga-
ragengeschoss hingegen teilweise ¿ber 1,4 m aus der Gelªnde-
oberflªche heraus, so dass es sich um ein sonstiges Garagenge-
schoss handelt. Um hier keine Zulªssigkeitsprobleme aufgrund der 
Gelªndetopografie hervorzurufen, wird die Flªche zwischen den 
¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen als Garagengeschoss mit einer 
Ebene, d.h. als Ga1 festgesetzt. Das Garagengeschoss inklusive 
seiner Zufahrten ist damit von der Lage her auf die ¿berbaubaren 
Grundst¿cksflªchen und auf die festgesetzte Flªche f¿r das Gara-
gengeschoss Ga1 beschrªnkt. 
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Im Grundsatz keine 
oberirdischen Stellplªtze 

Oberirdische, d.h. offene Stellplªtze und Einzelgaragen sollen im 
Plangebiet ausgeschlossen werden, um die Freirªume zu erhalten 
und attraktiv gestalten zu kºnnen. Ausgenommen hiervon sind Stell-
plªtze f¿r schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Roll-
stuhlnutzer. Diese kºnnen zwar grundsªtzlich ebenfalls in dem Ga-
ragengeschoss errichtet werden, sie sollen dennoch von dieser ein-
schrªnkenden Festsetzung ausgenommen werden. Abstellplªtze f¿r 
Fahrrªder sind keine Stellplªtze in diesem Sinne und sollen auch in 
den Eingangsbereichen zulªssig sein (vgl. Ä 49 BbgBO) Die textli-
che Festsetzung lautet: 

Textliche Festsetzung 
1.6 

 

�������� �%�H�V�F�K�U�l�Q�N�X�Q�J���Y�R�Q���6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q��(Ä 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB 
i.V.m. Ä 12 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

Im allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Stellplªtze und 
Garagen unzulªssig. Das gilt nicht f¿r Stellplªtze f¿r schwer 
Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

Auf der festgesetzten Flªche f¿r ein Garagengeschoss mit der 
Bezeichnung Ga1 sind unterhalb der Gelªndeoberflªche 
ausschlieÇlich Stellplªtze in einem Garagengeschoss und 
zugehºrige Nebeneinrichtungen zulªssig.��

3.1.5 Verkehrsflªchen (Ä 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) 

StraÇenverkehrsflªchen  Das Plangebiet soll ausschlieÇlich von der KelmstraÇe erschlossen 
werden. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde 
eine ¥ffnung der KelmstraÇe zur Berliner StraÇe diskutiert. Aus 
Sicherheitsgr¿nden (StraÇenbahn¿berquerung, Radverkehrsweg 
Berliner StraÇe) soll nunmehr jedoch bei den durch die vorliegende 
Planung geringen zu erwartenden Verkehren auf eine derartige 
Anbindung verzichtet werden. 
Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans ist mit etwa 30 bis 
maximal 50 Wohnungen zu rechnen. (vgl. auch Punkt 4.5). Dabei 
reguliert auch die bestehende Stellplatzsatzung der Stadt Straus-
berg eine hºhere Anzahl an Wohnungen, da entsprechend Stell-
plªtze zu schaffen sind.  
Die KelmstraÇe wird bis zu deren StraÇenmitte in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Zur Klarstellung erfolgt auf der Planzeichnung 
die textliche Festsetzung, dass die Einteilung der StraÇenverkehrs-
flªche nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans 
ist. F¿r die Sicherstellung der Umsetzbarkeit des Wohngebietes 
wurde jedoch eine verkehrliche Vorplanung erstellt und die erforder-
lichen Wendemºglichkeiten und Kurvenradien in der KelmstraÇe 
gepr¿ft. Zudem wird auÇerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans ein Umbau der KelmstraÇe am westliche Ende vorgese-
hen, so dass ein bestehendes Defizit behoben wird und eine ºffent-
liche Wendemºglichkeit entsteht (vgl. 4.5 Verkehr). 
Bei der Aufstellung wurde ¿berlegt, ob eine klarstellende Festset-
zung, dass es sich bei der westlichen Grundst¿cksgrenze zugleich 
um eine StraÇenbegrenzungslinie handelt, erforderlich ist. Im Ergeb-
nis wird dies f¿r nicht erforderlich gehalten, da die Berliner StraÇe ja 
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keine ErschlieÇungsfunktion f¿r das Baugebiet wahrnehmen kann. 
Weiterhin wurde ¿berlegt, ob es erforderlich wªre, im westlichen 
Bereich einen Ausschluss von Zufahrten festzusetzen. Auch dies 
wird jedoch f¿r nicht erforderlich gehalten, da neben der fehlenden 
verkehrsrechtlichen Genehmigungsfªhigkeit einer Zufahrt auch 
bereits die Pflanzbindungsfestsetzungen des Bebauungsplans in 
diesem Bereich Zufahrten ausschlieÇt. Die textliche Festsetzung 
lautet: 

Textliche Festsetzung 
1.7 

 

���������6�W�U�D�‰�H�Q�Y�H�U�N�H�K�U�V�I�O�l�F�K�H (Ä 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Einteilung der StraÇenverkehrsflªchen ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen.  

3.1.6 Gr¿nfestsetzungen (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a und b BauGB) 

MaÇnahmen zur 
Bepflanzung 

Pflanzbindungen (mit Ergªnzungspflanzungen) bzw. MaÇnahmen 
zur Erhaltung des Waldcharakters sind im Allgemeinen Wohnge-
biet vorgesehen, um die stªdtebauliche Qualitªt des Gebietes si-
cherzustellen, den Waldcharakter zu erhalten und zugleich als 
Vermeidungs-, Minderungs- bzw. als Ausgleichs- und ErsatzmaÇ-
nahmen f¿r Eingriffe in Natur und Landschaft sowie zum 
Artenschutz zu dienen. 

PflanzmaÇnahmen Im Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen nach  
Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 bzw. nach Nr. 25a+b BauGB aufgenommen:  

Bepflanzung Garagenge-
schoss 

Um den Freiraumcharakter der hofartigen Freiflªche zu stªrken, 
ist eine Bepflanzung des Garagengeschosses vorgesehen. Hier-
bei soll eine Mindestdicke der durchwurzelbaren Erdschicht von 
60 cm sichergestellt werden, um auch Gehºlzpflanzungen (z. B. 
Hecken, GroÇstrªucher) zu ermºglichen. Die vorgesehene Fest-
setzung lautet:  
 
 

Textliche Festsetzung 
1.8 

 

�������� �%�H�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J���*�D�U�D�J�H�Q�J�H�V�F�K�R�V�V�����†�������$�E�V���������1�U�����������X�Q�G��
�1�U�����������D���%�D�X�*�%������

Oberhalb der festgesetzten Flªche f¿r das Garagengeschoss mit 
der Bezeichnung Ga1 ist die Flªche gªrtnerisch anzulegen und 
zu unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 
Abgang nach zu pflanzen. Die durchwurzelbare Erdschicht ¿ber 
dem Garagengeschoss muss mindestens 0,6 m betragen. Die 
Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht f¿r technische 
Einrichtungen, f¿r Belichtungsflªchen und f¿r Terrassen sowie f¿r 
Wege, Spielplªtze und f¿r Nebenanlagen und Einrichtungen im 
Sinne von Ä 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung. 

Dachbegr¿nung F¿r das Mikroklima, das Niederschlagswassermanagement sowie 
auch f¿r die Flora und Fauna im Plangebiet ist eine Dachbegr¿n-
ung vorgesehen. Es wird deshalb folgende Festsetzung zur Dach-
begr¿nung aufgenommen: 
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Dachbegr¿nung und 
Artenschutz 

Die Anlage begr¿nter Dachflªchen bietet Insekten ebenfalls einen 
Lebensraum und sichert damit die Nahrungsgrundlage f¿r Fleder-
mªuse und Vºgel. Daf¿r sollen auf einem begrenzten Bereich der 
begr¿nten Dªcher Substrate unterschiedlicher Kºrnung und 
Schichtdicke aufgebracht werden und u.a. durch Asthaufen, Kies- 
und Steinhaufen aufgewertet werden. Durch eine integrierte 
Planung ist das Biodiversitªtsdach auch mit Photovoltaikanlagen 
kombinierbar. 
 

Textliche Festsetzung 
1.9 

 

���������� �'�D�F�K�E�H�J�U�•�Q�X�Q�J��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 a BauGB) 

Flachdªcher mit einer Flªche von mehr als 20 mĮ sind zu 
begr¿nen. Dies gilt nicht f¿r technische Einrichtungen, f¿r 
Belichtungsflªchen und Terrassen. Der Anteil f¿r technische 
Einrichtungen, f¿r Belichtungsflªchen und f¿r Terrassen darf 
insgesamt hºchstens 40 % der Dachflªchen betragen. Der 
durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss bei den zu 
begr¿nenden Flªchen mindestens 15 cm betragen.  

Von den zu begr¿nenden Dachflªchen ist zur Sicherung 
spezieller Lebensraumbedingungen f¿r Insekten eine Teilflªche 
von mindestens 100 mĮ im Zusammenhang strukturreich 
auszugestalten. Unter Verwendung verschiedener Erdsubstrate 
in mehrfach wechselnder Schichtstªrke von mindestens 15 cm 
bis hºchstens 40 cm ist auf bis zu 80 % der Teilflªche eine 
abwechslungsreiche Vegetation aus Grªsern, Krªutern und 
Stauden zu entwickeln. Auf mindestens 20 % der Teilflªche ist 
sandiges Substrat aufzubringen und weitgehend vegetationsfrei 
zu halten (Vegetationsdeckung < 20 %). Ergªnzend sind auf der 
Teilflªche mindestens zehn Biotopelemente einzubringen. Als 
Biotopelemente sind anrechenbar: Nisthilfen f¿r Insekten, Totholz 
in Form von Stammabschnitten und Asthaufen, Kies- und 
Steinhaufen sowie nasse und feuchte Senken. 

wasser- und 
luftdurchlªssigen Belªge 

Die Befestigung von Oberflªchen auf dem Baugrundst¿ck soll nur 
in einem wasser- und luftdurchlªssigen Aufbau erfolgen. Geeignet 
wªren hierf¿r zum Beispiel auch bestimmte Pflasterungen. Die 
Festsetzung beschreibt einen Standard neuer Baugebiete, erfolgt 
aus Gr¿nden des Bodenschutzes und dient dem Erhalt des 
nat¿rlichen Wasserhaushalts. Durch den Erhalt der 
Versickerungsfunktion auf einem groÇen Teil der Baugrundst¿cke 
werden Beeintrªchtigungen wichtiger Bodenfunktionen und der 
Grundwasserneubildung im Plangebiet reduziert.  
Aufgrund der Sonderbauform im Plangebiet mit einem Garagen-
geschoss hat diese Festsetzung im vorliegenden Plangebiet 
insbesondere eine Bedeutung in den Randbereichen. Nicht von 
der Festsetzung betroffen sind die erforderlichen Rampen f¿r die 
Feuerwehr und die Garagenzufahrt, da diese eine Steigung 
besitzen und nicht sicher wasserdurchlªssig ausgef¿hrt werden 
kºnnen. Die Festsetzung lautet 
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Textliche Festsetzung 
1.10 

 

���������� �2�E�H�U�I�O�l�F�K�H�Q�E�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  
Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen, 
Stellplªtzen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlªssigem 
Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlªssigkeit 
wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulªssig. Ausnahmen f¿r Zufahrten, Rampen und Treppen 
kºnnen zugelassen werden. 

  

Minderung der 
Auswirkungen auf den 
Artenschutz 

Um eine Vernetzung von Lebensraumstrukturen f¿r bestimmte 
Kleintier-Arten im Plangebiet und seinem Umfeld dauerhaft zu ge-
wªhrleisten, soll eine Durchlªssigkeit der Einfriedungen auf Ge-
lªndehºhe sichergestellt werden. Folgende textliche Festsetzung 
wird aufgenommen: 

Textliche Festsetzung 
1.11 

 

���������� �'�X�U�F�K�O�l�V�V�L�J�N�H�L�W���Y�R�Q���(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB):  

Einfriedungen m¿ssen einen Mindestabstand von 15 cm zum 
Boden einhalten. 

Erhaltung des Waldes mit 
seinen Waldfunktionen 

Der Wald im s¿dlichen Bereich des Plangebietes mit seiner Funk-
tion als Erholungsort sowie auch mit seinem formalen Schutzsta-
tus als Erosionsschutzwald soll erhalten werden. Die Abstimmun-
gen mit der zustªndigen Forstbehºrde sind bereits erfolgt und im 
Ergebnis in der Planung ber¿cksichtigt. Ziel ist es nach derzeiti-
gem Projektstand, die Schutzfunktionen vollstªndig zu erhalten, 
dies aber im Randbereich teilweise ¿ber einen technischen 
Abfang des Hanges sicherzustellen.  
¦ber eine planzeichnerische und textliche Festsetzung soll ein 
neuer, 10 m breiter Waldrand sichergestellt werden, der das Wald-
gebiet von dem Wohngebiet abgrenzt und neue Lebensrªume f¿r 
Tierarten schafft. Das Gr¿nkonzept sieht einen 5 m breiten Stau-
densaum zu den Gartenflªchen hin sowie einen ca. 5m breiten 
Gehºlzstreifen dahinter vor. Dieses Flªchenverhªltnis soll eine 
tierarten¿bergreifend g¿nstige Nahrungsgrundlage f¿r die Fauna 
bieten. Textlich sichergestellt wird die Schaffung des Waldrandes 
einschlieÇlich der Bepflanzungen. 
Die textliche Festsetzung lautet: 

Textliche Festsetzung 
1.12 

 

�����������1�H�X�D�Q�O�D�J�H���:�D�O�G�U�D�Q�G��(Ä 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB):��
Innerhalb der festgesetzten Flªche f¿r MaÇnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist ein 
neuer Waldrand mit Strªuchern und Staudenfluren zu entwickeln. 
Die Neuanlage der Waldrandstrukturen erfolgt mit standort-
gerechten, gebietsheimischen Gehºlzen aus der Pflanzliste 
durch Anpflanzung mehrerer Baumarten, Unterpflanzung mit 
Strªuchern und Entwicklung bl¿ten- sowie samenreicher Krªuter- 
und Staudenfluren. Die Bªume sind locker mit Strªuchern zu 
unterpflanzen, indem je 3 mĮ Flªche ein Strauch in einer 
Mindestqualitªt von 60-100 cm gepflanzt wird. Vorhandene 
Strªucher kºnnen angerechnet werden, sofern sie der Pflanzliste 
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und der Mindestqualitªt entsprechen. Entlang des den 
Baugrenzen zugewandten Flªchenrandes ist vorrangig ein 5 m 
breiter Saum mit Krªuter- und Staudenbewuchs aus 
standortgerechten, heimischen Arten zu entwickeln und zu 
erhalten. Gehºlzaufwuchs ist innerhalb dieses Streifens nur mit 
niedriger Wuchshºhe < 1 m und bis zu einem Deckungsgrad von 
hºchstens 20 % zulªssig.  
 

Waldcharakter Die beiden Gehºlzflªchen entlang der Berliner StraÇe (ca. 1.100 
mĮ) und der KelmstraÇe (ca. 430 mĮ) werden aufgrund der gerin-
gen FlªchengrºÇen und der erforderlichen Mindestbreiten nicht 
mehr als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes gelten und wer-
den daher f¿r eine Waldumwandlung ï wie das gesamte Bau-
grundst¿ck - mit beantragt.  
Sie tragen jedoch erheblich zu dem bestehenden und im Plange-
biet gew¿nschten Charakter der neuen Wohnbebauung bei und 
sollen in Ihrem Bestand und vor allem auch in Ihrer Sichtschutz-
funktion im Grundsatz erhalten bleiben und durch weitere Anpflan-
zungen ergªnzt werden. Einzelne Gehºlze kºnnen dabei jedoch 
nach dem derzeitigen Planungsstand aufgrund der technischen 
Anforderungen insbesondere auch wªhrend der Bauphase (Ver-
bau zur Sicherung der Gelªndekante etc.) nicht erhalten bleiben. 
Sie sollen in diesem Fall aber ersetzt werden. Dies wird im Rah-
men der Planungskonkretisierung vertieft. Die beiden Flªchen 
werden in der Planzeichnung f¿r die Erhaltung festsetzt. Entschei-
dend ist hierbei der Charakter und die Pflanzdichte und nicht der 
Einzelbaum, der im Bestand als Forstbaum keinem besonderen 
Einzelschutz unterliegt. ¦ber eine textliche Festsetzung sind des-
halb zusªtzlich zu der Erhaltungsfunktion auch Anpflanzungen 
ergªnzend vorgesehen, die den zusammenhªngenden 
Gehºlzbestand (Waldcharakter) sicherstellen sollen.  
Es ist folgende textliche Festsetzung vorgesehen: 

  

Textliche Festsetzung 
1.13 

 

���������� �)�O�l�F�K�H�Q���P�L�W���%�L�Q�G�X�Q�J�H�Q���I�•�U���%�H�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 
25 a und b BauGB) 

Auf den beiden festgesetzten Flªchen mit Bindung f¿r die 
Erhaltung von Bªumen, Strªuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind die vorhandenen Bªume zu erhalten. Zur 
technisch notwendigen Sicherung des Bºschungsabfangs 
wªhrend der BaumaÇnahme kºnnen Ausnahmen zugelassen 
werden. Bei Abgang sind die Bªume durch standortgerechte, 
gebietsheimische Arten der Pflanzliste mit einem Stammumfang 
von 10-12 cm nachzupflanzen. 
Die Flªche ist in der Weise zu erhalten und zu bepflanzen, dass 
der Eindruck eines ununterbrochenen Waldes entsteht. Hierf¿r 
sind als erforderliche Pflanzdichte je 25 mĮ ein Baum und 
zusªtzlich je 3 m2 ein Strauch zu pflanzen, zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen, wobei bestehende Gehºlze anzurechnen 
sind. Entlang des den Baugrenzen zugewandten Flªchenrandes 
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ist vorrangig ein 5 m breiter Saum mit Krªuter- und Stauden-
bewuchs aus standortgerechten, heimischen Arten zu entwickeln 
und zu erhalten. Gehºlzaufwuchs ist innerhalb dieses Streifens 
nur mit niedriger Wuchshºhe < 1 m und bis zu einem Deckungs-
grad von hºchstens 20 % zulªssig. Innerhalb der Flªche sind 
bauliche Anlagen mit Ausnahme von Einfriedungen unzulªssig. 
 

Pflanzliste F¿r die zu pflanzenden Bªume und Strªucher wird eine Pflanzliste 
mit waldgeeigneten, ortstypischen Gehºlzen aufgenommen. 

Versickerung von Nieder-
schlagswasser auf den 
Baugrundst¿cken 

Das auf den Baugrundst¿cken anfallende Niederschlagswasser 
soll innerhalb der Grundst¿cke zur Versickerung gebracht werden. 
Dies erscheint im Plangebiet bei den vorgesehenen Dichten und 
der bestehenden Bodenzusammensetzung grundsªtzlich mºglich. 
Nach Ä 54 Abs. 3 und 4 BbgWG ist eine ĂVersiegelung des Bodens 
oder andere Beeintrªchtigungen der Versickerung zur Grundwas-
serneubildungñ zu vermeiden. ĂSoweit eine Verunreinigung des 
Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht 
entgegenstehenñ, ist Niederschlagswasser demnach zu versi-
ckern. Diese Regelungen des Wassergesetzes sind im Regelfall 
ausreichend zur Sicherung der wasserwirtschaftlichen und natur-
schutzfachlichen Belange. Zusªtzlich besteht die Satzung ¿ber die 
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser (Niederschlagswass-
ersatzung der Stadt Strausberg) vom 18.10.2001 (in der aktuellen 
 nderungsfassung), die eine Versickerung auf dem Grundst¿ck im 
Regelfall vorschreibt. Weitere MaÇnahmen bzw. Festsetzungen 
im Bebauungsplan erscheinen deshalb entbehrlich. Parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplans wurde mit dem Regenwasser-
konzept61 die vollstªndige Versickerbarkeit des Niederschlagswas-
sers auf dem Grundst¿ck nachgewiesen. Die Umsetzbarkeit des 
Bebauungsplans ist damit sichergestellt. Im Bauantrag sind zu-
sªtzlich Nachweise zur ¦berflutungssicherung durchzuf¿hren. 

3.1.7 Wald (Ä 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 

Waldflªche Die bestehende Waldflªche im r¿ckwªrtigen Bereich ab der Bº-
schungskante mit ca. 3.850 mĮ soll erhalten bleiben und nicht um-
gewandelt werden. Der Wald wird als Erosions-Schutzwald in Ab-
stimmung mit der zustªndigen Forstbehºrde erhalten bleiben und 
an dessen Rªndern strukturell ergªnzt sowie ºkologisch aufgewer-
tet werden (siehe Punkt 3.1.6). 
Da sich das gesamte Plangebiet als Wald im Sinne des Lan-
deswaldgesetzes darstellt, geht f¿r das festgesetzte Baugebiet ï 
ungeachtet der Erhaltung von zahlreichen Bªumen - eine Waldflª-
che mit einer GrºÇe von 6.452 mĮ verloren, die entsprechend den 
Anforderungen der Forstbehºrde kompensiert werden muss. 

 
61   Regenwasserentwªsserungskozept f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft, 8. Februar 2022 
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Abstimmung 
Forstbehºrde 

Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan zur Umwandlung vorge-
sehene Waldflªche wurde bereits mit dem damaligen Flªchennut-
zungsplan vorabgestimmt, so dass im Flªchennutzungsplan bereits 
eine Wohnbauflªche in der GrºÇenordnung des vorliegenden All-
gemeinen Wohngebietes dargestellt wurde. Dennoch waren durch 
die zustªndige Forstbehºrde die aktuellen Anforderungen neu zu 
bewerten und mit der Stadt Strausberg erneut abzustimmen. Die 
genaue Abgrenzung der umzuwandelnden Flªche (Grenze von WA 
zu Wald) wurde nunmehr mit der Forstbehºrde abgestimmt. Der 
Kompensationsfaktor wurde von der Forstbehºrde mit 2,75 festge-
legt und mit einer Lªrm- und Sichtschutzfunktionalitªt des Be-
standswaldes begr¿ndet. Der forstrechtliche Kompensationsbedarf 
betrªgt daher insgesamt ca. 17.740 m2, wovon mindestens ca. 
6.550 m2 als Erstaufforstung erfolgen sollen. Im Umfang der ¿bri-
gen Ausgleichsflªche von ca. 11.190 m2 werden waldverbessernde 
MaÇnahmen in Form von ºkologischem Waldumbau umgesetzt. 
Die Umsetzung der Waldkompensation erfolgt auf externen MaÇ-
nahmenflªchen und wird vertraglich gesichert (vgl. Punkt  2.9). 

3.1.8 Immissionsschutz 

Lªrm durch 
StraÇenbahn und 
motorisierter Verkehr der 
Berliner StraÇe 

 

GemªÇ DIN 18005 (Schallschutz im Stªdtebau) gelten f¿r allge-
meine Wohngebiete die Orientierungswerte von 55 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts. 
Grundsªtzlich handelt es sich bei den Orientierungswerten um Ziel-
vorgaben, die der Abwªgung im Bebauungsplan zugªnglich sind. 
Der Abwªgungsspielraum endet in der Regel mit dem ¦berschreiten 
der Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV (59 dB(A) und 49 dB(A) 
nachts), die f¿r den Ausbau von StraÇen gelten.  
Aufgrund der Nªhe zur bestehenden Berliner StraÇe wurde neben 
einer Verkehrsermittlung auch eine Untersuchung zu den vorhande-
nen und prognostizierten Lªrmbelastungen im Plangebiet durchge-
f¿hrt.62  

Orientierungswerte nach 
DIN 18005 werden im 
gesamten Plangebiet 
¿berschritten 

Im Ergebnis ergeben sich im Plangebiet entlang der westlichen Bau-
grenze Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) tags und 56 dB(A) 
nachts. Die Orientierungswerte f¿r allgemeine Wohngebiete von 55 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden im Plangebiet flªchende-
ckend ¿berschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts), welche ¿blicher-
weise als Grenze des Abwªgungsspielraums gelten, werden entlang 
der Berliner StraÇe ¿berwiegend ¿berschritten. 

Aktive Schallschutz-
maÇnahmen aus 
stªdtebaulichen und 
umsetzungstechnischen 
Gr¿nden nicht 
durchf¿hrbar 

Im Sinne der Konfliktvermeidung wurde unter Punkt 3.1.1 bereits der 
Trennungsgrundsatz und die grundsªtzliche Eignung der Standortes 
f¿r Wohnungsbau trotz einer relevanten Lªrmbelastung diskutiert. 
GrºÇere Abstªnde zu der vorhandenen Lªrmtrasse Berliner StraÇe 
sind bei Realisierung eines Bauvorhabens auf dem Vorhabengrund-
st¿ck nicht mºglich, ohne eine Bebaubarkeit in relevantem MaÇe 

 
62   Schalltechnische Untersuchung f¿r den Bebauungsplan 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, Hoffmann 

und Leichter Ingenieurgesellschaft, 10. Mai 2022 
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einzuschrªnken. Zudem werden im gesamten Plangebiet die Orien-
tierungswerte deutlich ¿berschritten, so dass ein weiteres Abr¿cken 
der Baugrenze keine zielf¿hrende Mºglichkeit der Problemlºsung 
darstellt (die Baugrenze des Plangebietes hat bereits einen Abstand 
von etwa 20-25m (StraÇenbahnlinie) bzw. 30-35m (Fahrbahn Berli-
ner StraÇe)). 
Als aktive SchallschutzmaÇnahme zur Einhaltung der Orientierungs-
werte wªre die Errichtung eines Schallschutzbauwerks entlang der 
Berliner StraÇe denkbar. Die Errichtung einer Schallschutzwand 
oder eines Erdwalls entlang der Berliner StraÇe wªre aufgrund der 
unmittelbaren Nªhe zur Schallquelle eine wirkungsvolle MaÇnahme 
zur Reduzierung der Schalleinwirkung im Plangebiet.  Schallschutz-
wªnde an dieser Stelle w¿rden zu einer stªdtebaulich unvertrªgli-
chen, trennenden Wand mitten im Stadtgebiet f¿hren. Bei der Her-
stellung eines Walls w¿rde der Baumbestand im Bereich an der Ber-
liner StraÇe verlorengehen. Als weitere MaÇnahme des aktiven 
Schallschutzes wªre die Reduzierung der zulªssigen Hºchstge-
schwindigkeit auf der Berliner StraÇe von 50 km/h auf 30 km/h mºg-
lich. Die Umsetzung einer solchen Geschwindigkeitsreduzierung 
bedarf jedoch der Zustimmung der StraÇenverkehrsbehºrde, welche 
hohe Anforderungen an eine solche Anordnung stellt und im zeitli-
chen Rahmen des Bebauungsplans nicht sicher umgesetzt werden 
kann.  
Die genannten MaÇnahmen stehen im vorliegenden Fall in keinem 
angemessenen Verhªltnis zum angestrebten Schutzzweck und sind 
zudem nur teilweise mit dem Bebauungsplan sicherzustellen. Eine 
Realisierung dieser aktiven MaÇnahmen ist unter realistischer 
Betrachtung im Rahmen der Planaufstellung des vorliegenden Be-
bauungsplans nicht mºglich. Lªrmreduzierungen ¿ber Fahrbahnbe-
lªge und Geschwindigkeitsreduzierungen entlang der Berliner 
StraÇe sollten aber aufgrund der bestehenden, ¿berwiegend deut-
lich stªrker betroffenen Bestandsbebauung ungeachtet des vorlie-
genden Bebauungsplans weiter gepr¿ft werden. Im vorliegenden 
Fall soll eine hohe Wohnqualitªt unter Ber¿cksichtigung des Schall-
schutzes ¿ber passive SchallschutzmaÇnahmen sichergestellt wer-
den. 

Passive Schallschutz-
maÇnahmen 

Bei den passiven SchallschutzmaÇnahmen besteht das Ziel, bei 
Wohnungen mºglichst eine ruhige Seite/Ausrichtung sicherzustellen 
um ungestºrte Unterhaltungen in Aufenthaltsrªumen und ein Schla-
fen bei teilgeºffnetem Fenster zu ermºglichen. Dies erfolgt in der 
Regel ¿ber eine Grundrissgestaltung sowie schallreduzierende bau-
liche MaÇnahmen an Fassadenºffnungen. 
Ein durchgªngiger stªdtebaulicher Gebªuderiegel entlang der Berli-
ner StraÇe, der auf einer Lªnge von z.B. 75 m den Schall abschir-
men w¿rde und eine ruhige Seite sicherstellen kºnnte, wird aus stªd-
tebaulichen Gr¿nden (Erlebbarkeit des Waldcharakters, Erhalt der 
Gehºlzbestªnde, Kleinteiligkeit der stªdtebaulichen Strukturen, 
Klima-Luftaustausch) nicht gew¿nscht (vgl. auch textliche Festset-
zung zur Bauweise). Dennoch wird die erste Reihe der Bebauung 
einen gewissen Schallschutz und jeweils ruhigere Seiten ermºgli-
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chen. In dem schalltechnischen Gutachten wurde f¿r eine beispiel-
hafte Bebauung nachgewiesen, dass auf der vom Lªrm abgewand-
ten Seite die Immissionsrichtwerte tags und nachts durch die Eigen-
abschirmung eingehalten werden kºnnen. Jede Wohnung sollte 
mºglichst Aufenthaltsrªume (mindestens einen bzw. zwei) auch zu 
den ruhigeren, der Berliner StraÇe abgewandten Seiten aufweisen, 
da eine geeignete Grundrissgestaltung sonstigen MaÇnahmen eines 
gesunden und ruhigen Wohnens vorzuziehen ist. Als von der Lªrm-
quelle abgewandte Gebªudeseite gelten nur die nach S¿dosten aus-
gerichteten Gebªudeseiten, nicht die im rechten Winkel entstehen-
den, seitlichen Gebªudeseiten. Das derzeitige stªdtebauliche Kon-
zept ermºglicht diese Grundrissgestaltung. Als schutzbed¿rftige 
Aufenthaltsrªume gelten Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzim-
mer und auch K¿chen, sofern sie nicht nur dem Zubereiten von 
Mahlzeiten sondern auch dem Aufenthalt dienen.  Das schalltechni-
sche Gutachten geht davon aus, dass bei kleineren Wohnungen mit 
ein bis zwei Aufenthaltsrªumen ein Aufenthaltsraum, bei grºÇeren 
Wohnungen mit drei und mehr Aufenthaltsrªumen zwei Aufenthalts-
rªume diese Anforderungen aufweisen m¿ssen. 

Keine zwingende 
Grundrissbindung 

Um kleinere Wohnungen bei einer kosteng¿nstigen ErschlieÇung 
(z.B. Dreispªnner oder Vierspªnner) nicht grundsªtzlich ï z.B. bei 
Ecklºsungen - auszuschlieÇen (Angebotsbebauungsplan), wird 
jedoch im vorliegenden Plangebiet auf eine zwingende Festsetzung 
einer Grundrissbindung (verbindliches ĂDurchsteckenñ von Wohnun-
gen zur Gewªhrleistung von lªrmabgewandten Aufenthaltsrªumen) 
verzichtet. Statt der Grundrissbildung kºnnen dann auch besondere 
Fensterkonstruktionen (z.B. Hamburger Fenster, Kippbegrenzun-
gen) oder sonstige bauliche MaÇnahmen (z.B. vorgelagerte ver-
glaste Vorbauten/Loggien, in deren ªuÇerer H¿lle sich ºffenbare 
Elemente oder L¿ftungsschlitze befinden, Prallscheiben oder Vor-
hangfassaden, baulich geschlossene Laubengªnge mit ºffenbaren 
Elementen oder L¿ftungsschlitzen) verwendet werden, sofern ein 
ungestºrtes Schlafen bei teilgeºffnetem Fenster in den maÇgebli-
chen Aufenthaltsrªumen mºglich ist. Rein technische MaÇnahmen 
der Bel¿ftung (schallgedªmmte L¿ftungseinrichtungen) sind hinge-
gen in diesem Sinne nicht zulªssig. Dies schlieÇt auch an die 
aktuelle Rechtsprechung an, die davon ausgeht, dass zur angemes-
senen Befriedigung der Wohnbed¿rfnisse auch die Mºglichkeit des 
ruhigen Schlafens bei gekipptem Fenster gehºrt. Der Beurteilungs-
pegel von 30 dB(A) nachts gilt als anerkannter Wert zur Gewªhrleis-
tung eines ungestºrten Schlafens. Bei dessen Einhaltung kann an-
genommen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesun-
des Wohnen gewªhrleistet werden kºnnen.  
Folgende Festsetzung wird aufgenommen: 
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Textliche Festsetzung 
1.14 

 

�������������6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�����E�D�X�O�L�F�K�H���X�Q�G���V�R�Q�V�W�L�J�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q (Ä 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Zum Schutz vor Verkehrslªrm muss im Allgemeinen Wohngebiet 
mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen 
mit mehr als zwei Aufenthaltsrªumen m¿ssen mindestens zwei 
Aufenthaltsrªume mit den notwendigen Fenstern zu der von der 
Berliner StraÇe/Bahntrasse abgewandten Gebªudeseite orientiert 
sein oder es ist f¿r die entsprechende Anzahl von 
Aufenthaltsrªumen durch besondere Fensterkonstruktionen oder 
durch bauliche MaÇnahmen gleicher Wirkung an AuÇenbauteilen 
sicherzustellen, dass Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die 
gewªhrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wªhrend 
der Nachtzeit in den betreffenden Rªumen bei mindestens einem 
teilgeºffneten Fenster nicht ¿berschritten wird. 
 

Keine bedingte 
Festsetzung erforderlich 

Eine bedingte Festsetzung zur Baureihenfolge, d.h., die zwingende 
Erstellung einer abschirmenden Bebauung vor Inbetriebnahme der 
dahinterliegenden westlichen Baureihe ist nicht erforderlich, da im 
Falle einer anderen Baureihenfolge die vorgenannte Festsetzung gilt 
und einen ausreichenden Schallschutz gewªhrleistet. Wird hingegen 
die Bebauung an der Berliner StraÇe zuerst bzw. parallel erstellt, so 
ergeben sich aus der obigen Festsetzung abweichende Anforderun-
gen zur Erreichung der Schallschutzziele, die bei der Umsetzung 
von Vorhaben dann nachzuweisen sind. 

Anforderungen an 
AuÇenbauteile 

Generell wird der Schutz von Innenrªumen vor Lªrm durch entspre-
chende Dªmmungen der AuÇenbauteile von Gebªuden erreicht. Die 
entsprechenden Anforderungen werden in der DIN 4109 - Schall-
schutz im Hochbau - geregelt, die ausgehend von den maÇgeblichen 
AuÇenlªrmpegeln die erforderlichen BauschalldªmmmaÇe definiert. 
Der maÇgebliche AuÇenlªrmpegel wird aus der Addition der vorherr-
schenden Lªrmarten unter Ber¿cksichtigung von Zuschlªgen gebil-
det. Die erforderlichen SchalldªmmmaÇe gelten f¿r AuÇenbauteile, 
d.h. Wªnde und Dachflªchen einschlieÇlich der T¿ren, Fenster und 
sonstigen Fassadenºffnungen, welche zur Aufnahme von Aufent-
haltsrªumen geeignet sind. 
Der maÇgebliche AuÇenlªrmpegel liegt nach den Aussagen des 
Schallgutachtens beim westlichen Baufenster im Lªrmpegelbereich 
IV und im ºstlichen Baufenster im Lªrmpegelbereich III. Im westli-
chen Bereich entlang der Berliner StraÇe/Bahntrasse ergibt sich ein 
erforderliches Bau-Schalldªmm-MaÇ von bis zu 39 dB, was zu er-
hºhten Bauanforderungen f¿hrt. Im ºstlichen Baufenster liegen die 
erforderlichen Bau-Schalldªmm-MaÇe hingegen bei deutlich unter 
35 dB. In der Regel werden bei orts¿blichen Bauweisen und der Ver-
wendung handels¿blicher Materialien vor dem Hintergrund gesetzli-
cher Vorgaben wie der Wªrmeschutzverordnung bereits erforderli-
che resultierende Bau-Schalldªmm-MaÇe von mindestens 35 dB 
erreicht. Es ist somit davon auszugehen, dass sich im ºstlichen 
Bereich des Plangebiets keine erhºhten Anforderungen an den bau-
lichen Schallschutz der AuÇenbauteile ergeben. F¿r den westlichen 
Bereich wird folgende Festsetzung aufgenommen: 
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Textliche Festsetzung 
1.16 

 

������������ �6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���$�X�‰�H�Q�E�D�X�W�H�L�O�H��(Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Zum Schutz vor StraÇenverkehrslªrm m¿ssen bei Errichtung, 
 nderung oder Nutzungsªnderung von baulichen Anlagen die 
AuÇenbauteile schutzbed¿rftiger Aufenthaltsrªume von 
Gebªuden, die innerhalb der westlich gelegenen, ¿berbaubaren 
Grundst¿cksflªche errichtet werden, ein bewertetes Gesamt-Bau- 
Schalldªmm-MaÇ (R/ów,ges) aufweisen, das nach folgender 
Gleichung gemªÇ DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist: 
R/ôw, ges = L/A ï K/Raumart 

mit L/A = maÇgeblicher AuÇenlªrmpegel 
mit K/Raumart = 30 dB f¿r Aufenthaltsrªume in Wohnungen. 
Die Ermittlung des maÇgeblichen AuÇenlªrmpegels L/A erfolgt 
hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemªÇ DIN 4109-2:2018-
01. 
Der Nachweis der Erf¿llung der Anforderungen ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im 
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 
geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.  
Die zugrunde zu legenden maÇgeblichen AuÇenlªrmpegel (L/A) 
sind aus den ermittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens 
von HOFFMANN-LEICHTER vom 10. Mai 2022 abzuleiten, 
welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. Von diesen 
Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
die im Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht 
mehr zutreffend sind.  
 

Schallschutz f¿r 
AuÇenwohnbereiche 

Der zur Beurteilung einer ausreichenden Aufenthaltsqualitªt im 
Bereich von AuÇenwohnbereichen (Balkone, Terrassen, etc.)  ver-
wendete Immissionswert von 65 dB(A) tags wird gemªÇ der schall-
technischen Untersuchung im westlichen Bereich des Plangebiets 
entlang der Berliner StraÇe/Bahntrasse geringf¿gig ¿berschritten. 
Das geplante Vorhaben sieht hier keine AuÇenwohnbereiche vor. 
Beg¿nstigt wird die Lage der abgewandten AuÇenbereiche durch die 
Himmelsrichtung. Da es sich jedoch um einen Angebotsbebauungs-
plan handelt, werden ¿ber eine textliche Festsetzung die Anforde-
rungen definiert und sichergestellt, dass AuÇenwohnbereiche aus-
reichend gesch¿tzt oder vom Lªrm abgewandt errichtet werden:  
 

Textliche Festsetzung 
1.15 

 

�����������6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���$�X�‰�H�Q�Z�R�K�Q�E�H�U�H�L�F�K�H (Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB) 
Zum Schutz vor Lªrm sind AuÇenwohnbereiche von Wohnungen 
im WA entlang der Berliner StraÇe/Bahntrasse bis zu einer Tiefe 
von 13 m, gemessen von der westlichen Grenze des Flurst¿cks 
1398, nur in baulich geschlossener Ausf¿hrung (zum Beispiel als 
verglaste Loggia oder verglaster Balkon) zulªssig. Bei Wohnungen 
mit mehreren AuÇenwohnbereichen muss mindestens ein AuÇen-
wohnbereich diese Anforderung erf¿llen oder zur 
straÇenabgewandten Gebªudeseite orientiert sein. 
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Keine gewerblichen 
Emissionen 

Gewerbliche Emissionen, die auf das Plangebiet einwirken kºnnen, 
bestehen nicht. 

  
3.2 ¥rtliche Bauvorschriften (Ä 9 Abs. 4 BauGB i.v.m. Ä 81 Abs. 1 Bbg BO) 
Gestaltungsfestset- 
zungen 

Es handelt sich bei der vorliegenden Planung zwar um einen Ange-
botsbebauungsplan, er umfasst aber lediglich ein Baugrundst¿ck 
und ein Vorhaben, welches durch einen Vorhabentrªger entwickelt 
wird. Insofern liegt dem Bebauungsplan ein abgestimmtes Konzept 
zugrunde, welches auf die besondere Lage zugeschnitten ist. 
Vorgesehen ist lediglich die Festsetzung und Sicherung einzelner 
wesentlicher Gestaltungsmerkmale, die stªdtebaulich f¿r diesen 
Standort mit seiner besonderen Lage f¿r erforderlich gehalten wer-
den und eine bessere Identifikation, Attraktivitªt und damit auch 
Wertstabilitªt sicherstellen sollen.  
Ä 87 Abs. 1 der brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) 
ermºglicht es den Gemeinden aus ortsgestalterischen Gr¿nden, 
durch Satzung entsprechende ºrtliche Bauvorschriften zu erlassen 
und in den Bebauungsplan zu integrieren. 

  

 Es werden folgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemªÇ 
Ä 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Ä 87 Abs. 1, 7 und 9 BbgBO in den 
Bebauungsplan aufgenommen: 

Staffelgeschoss Wesentliches Merkmal f¿r das Plangebiet ist die Einpassung in die 
besondere Lage des Waldes. Um hier die Wirkung der Hºhe der 
Gebªude weniger in Erscheinung treten zu lassen soll das oberste 
Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet werden und mindestens 
1,5 m von den Fassaden zur¿ckspringen. Zudem soll es mit einer 
Holzoberflªche ausgef¿hrt werden, um den Bezug zum Umfeld mit 
seinem besonderen Charakter zu betonen.  

 

 �������� �6�W�D�I�I�H�O�J�H�V�F�K�R�V�V: Im Allgemeinen Wohngebiet ist das 
oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss auszubilden. 
Staffelgeschosse im Sinne dieser Festsetzung sind Geschosse, 
die gegen¿ber den AuÇenwªnden des darunterliegenden 
Geschosses allseitig um mindestens 1,50 m zur¿cktreten. Dies gilt 
nicht f¿r Treppenrªume, sofern diese maximal ein Drittel der 
Fassadenbreite des jeweiligen Wohngebªudes einnehmen. Die 
Fassaden von Staffelgeschossen sind in Holz auszubilden. 

 

Dachneigung F¿r die festgesetzte Dachbegr¿nung und f¿r ein einheitliches 
Erscheinungsbild sollen im Plangebiet ausschlieÇlich Flachdªcher 
genutzt werden. 

 �������� �'�D�F�K�Q�H�L�J�X�Q�J: Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dªcher 
als Flachdªcher auszubilden. 

 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 
 

118 
 

Einfriedungen Als offene, transparente und gr¿ne Stadt mºchte Strausberg im Hin-
blick auf das Orts- und Landschaftsbild auf geschlossene, blick-
dichte Einfriedungen (z.B. Mauern, blickdichte Zªune) verzichten 
und die Hºhe der Einfriedungen auf 1,50 m begrenzen. Dies dient 
auch einem homogenen StraÇenbild und einer sichtbaren Bezie-
hung zwischen ºffentlichem StraÇenraum und privatem Grund-
st¿ck. 

 �������� �(�L�Q�I�U�L�H�G�X�Q�J�H�Q: Einfriedungen d¿rfen als bauliche Anlagen 
eine Hºhe von 1,50 m nicht ¿berschreiten. Blickdichte, bauliche 
Einfriedungen sind unzulªssig. 

 

Werbeanlagen Werbeanlagen kºnnen das Ortsbild erheblich beeintrªchtigen. In 
Wohngebieten mºchte die Stadt Strausberg deshalb sowohl die 
GrºÇe als auch die Beleuchtung dahingehen regeln, dass Stºrun-
gen des Orts- und Landschaftsbildes vermeiden werden. 

 ���������� �:�H�U�E�H�D�Q�O�D�J�H�Q: Werbeanlagen sind nur an der Stªtte der 
Leistung und bis zu einer GrºÇe von insgesamt 1,0 mĮ je 
Baugrundst¿ck als HºchstmaÇ zulªssig. Eine Beleuchtung der 
Werbeanlagen mit blinkendem, laufendem oder wechselndem 
Licht ist unzulªssig.  

 
3.3 Nachrichtliche ¦bernahmen (Ä 9 Abs. 6 BauGB) 
Landschaftsschutzgebiet Das Plangebiet liegt vollstªndig innerhalb des Landschaftsschutz-

gebietes ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ 
gemªÇ Ä 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Bereits mit der 
Aufstellung des Flªchennutzungsplans der Stadt Strausberg in den 
1990er Jahren wurde im Rahmen der Baugebietsdarstellung die 
vorliegende Flªchennutzung abgestimmt, so dass eine Bauflªchen-
darstellung erfolgte.  
Ein GroÇteil des Strausberger Siedlungsgebietes liegt innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes. Die vorgesehene Ausgrenzung bebau-
ter Innenbereiche bzw. bauleitplanerisch bereits ¿berplanter Flª-
chen wurde bislang nicht abgeschlossen.  
Im Verfahren ist deshalb die Vereinbarkeit der Planung mit den 
Schutzzielen des LSG durch den Verordnungsgeber zu pr¿fen und 
zu entscheiden. Wird die Rechtsverordnung ¿ber ein LSG geªndert 
um eine Regelung zu ergªnzen, die die Nichtgeltung einzelner Best-
immungen der Schutzgebietsverordnung f¿r Flªchen im Geltungs-
bereich eines Bauleitplans regelt, f¿r die eine bauliche oder sonstige 
Nutzung dargestellt oder festgesetzt werden soll, hat der Verord-
nungsgeber den Darstellungen oder Festsetzungen zuzustimmen 
(Zustimmungsverfahren).  
F¿r das Verfahren nach Nr. 8 des Beschlusses des Rates des 
Bezirkes Frankfurt (Oder) Nr. 7-1./65 wurde der formale Antrag auf 
Zustimmung am 25. Juli 2024 beim MLUK gestellt. Die Zustimmung 
muss f¿r eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans vor Inkrafttreten 
erteilt worden sein.  
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des 
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Bebauungsplans wurde nach Satzungsbeschluss des Bebauungs-
plans im Februar 2025 erteilt (vgl. Seite 25). Auf der Planzeichnung 
wird in einer Nebenzeichnung der Bereich dargestellt (Baugebiet 
und Verkehrsflªche), f¿r den die Zustimmung erteilt wurde.  
Zudem wird die Verordnung in textlicher Form nachrichtlich 
aufgenommen: 

Nachrichtliche 
¦bernahme in Textform 

���������� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W��
Das Plangebiet liegt vollstªndig innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ 
gemªÇ Ä 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
 

3.4 Kennzeichnung (Ä 9 Abs. 5 BauGB) 
 

Allgemein Nach Ä 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sollen im Bebauungsplan Flªchen 
gekennzeichnet werden, deren Bºden erheblich mit umweltgefªhr-
denden Stoffen belastet sind.  
Im vorliegenden Plangebiet sind Bºden im nºrdlichen Bereich des 
festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes teilweise durch Auff¿llun-
gen gekennzeichnet, die als Baugrund ungeeignet sind und die f¿r 
einen Wiedereinbau (LAGA TR Boden 2004) sowie f¿r die Nachnut-
zung als Wohngebiet (BBodSchV) Gefahren beinhalten kºnnen. 
Hierf¿r wurde eine orientierende Altlastenuntersuchung durchge-
f¿hrt (vgl. Punkt 1.4.7). 
Die Aufsch¿ttungen m¿ssen bei der BaumaÇnahme entfernt werden 
und es ist ein entsprechender Nachweis auch f¿r die anstehenden, 
darunterliegenden Bºden (insbesondere im Bereich der vorgesehe-
nen Rigolen) zu erbringen. Die Umsetzbarkeit des Bebauungsplans 
mit verhªltnismªÇigem Aufwand wurde bestªtigt. 
Es wird dementsprechend die Flªche mit den teils belasteten Auf-
f¿llungen in der Planzeichnung als Umgrenzung gekennzeichnet. 
Die Kennzeichnung wird auf der Planzeichnung zudem mit einem 
Hinweis inhaltlich erlªutert (siehe Punkt 3.5). 

3.5 Hinweise 
Allgemein Hinweise auf der Planzeichnung haben keinen Normcharakter, soll-

ten aber im weiteren Verfahren Beachtung finden. Sie zielen auf 
w¿nschenswerte Handlungsweisen von Akteuren ab (Empfehlung), 
dienen einer besseren Verstªndlichkeit des Plans (Klarstellung), 
weisen auf auÇerhalb des Planungsrechts liegende gesetzliche 
Pflichten hin (die nicht spezifisch sind und daher nicht nachrichtlich 
¿bernommen werden) oder weisen auf Handlungen und Siche-
rungsinstrumente hin, die auÇerhalb des Planverfahrens auf andere 
Weise sichergestellt werden m¿ssen (z.B. vertraglich), da sie am 
Abwªgungsger¿st des Bebauungsplans teilnehmen aber im Bebau-
ungsplan selber nicht festgesetzt werden sollen oder kºnnen. Fol-
gende Hinweise zur besseren Handhabbarkeit der Satzung zu un-
terschiedlichen Planinhalten sind in die Planzeichnung aufgenom-
men worden: 
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BauNVO  4.1 Baunutzungsverordnung: Grundlage des Bebauungsplans ist 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
zuletzt geªndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 6). 

Baubeschrªnkungs-
bereich 

4.2 Baubeschrªnkungsbereich Verkehrslandeplatz: Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich durch die Lage 
im Umfeld des bestehenden Verkehrslandeplatzes Strausberg in 
einem beschrªnkten Bauschutzbereich gemªÇ Ä 17 LuftVG. Die 
Errichtung von Bauwerken jeder Hºhe bedarf der vorherigen 
Zustimmung der zustªndigen Luftfahrtbehºrde. 

Bodendenkmale 4.3 Bodendenkmale: Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale 
bekannt. Beim Auffinden von Bodendenkmalen sind die 
Vorschriften des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes 
(BbgDSchG) zu beachten. 

Artenschutz 4.4 Artenschutz: Eine Baufeldfreimachung muss auÇerhalb der 
Brutzeiten der Vºgel in den Monaten Oktober bis Februar erfolgen. 
Der Ersatz f¿r Verluste ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten wird 
auf Grundlage eines Ersatzlebensstªttenkonzeptes vertraglich 
gesichert und teilweise innerhalb sowie auch auÇerhalb des 
Plangebietes geleistet. 

AusgleichsmaÇnahmen 4.5 AusgleichsmaÇnahmen auÇerhalb des Bebauungsplans: Die 
durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und 
Landschaft gemªÇ Ä 1a BauGB i.V.m. Ä 14 und Ä 18 BNatSchG 
sowie die erforderlichen KompensationsmaÇnahmen f¿r die 
Waldumwandlung nach Ä 8 LWaldG werden nur teilweise innerhalb 
des Plangebietes ausgeglichen. Auf folgenden Flªchen auÇerhalb 
des Plangebiets werden entsprechende MaÇnahmen durchgef¿hrt 
und dauerhaft gesichert: 
Gemarkung Reichenberg, Flur 3, Flurst¿ck 26: Erstaufforstung auf 
ca. 6.550 mĮ  
Gemarkung Gielsdorf, Flur 1, Flurst¿ck 870: ¥kologischer 
Waldumbau auf ca. 11.193 mĮ 

Bodenbelastungen 4.6 Bodenbelastungen: Zur Abschªtzung mºglicher Boden-
belastungen wurde eine orientierende Altlastenuntersuchung 
erstellt (KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, Bericht zur orientierenden 
Altlastenuntersuchung GRUND + BODEN consulting Berlin, Januar 
2023). Im Ergebnis bestehen im Bereich der gekennzeichneten 
Flªchen Auff¿llungen, die teilweise auch Betonbruch, Mºrtel, Glas-
, Porzellan- oder Keramikscherben enthalten und die zu einer 
Kennzeichnung der belasteten Bºden gef¿hrt hat (Belastung mit 
PAK incl. B(a)P und Sulfaten). Der Oberboden (Auff¿llung) ist im 
Bereich der Kennzeichnung vollstªndig abzutragen und 
ordnungsgemªÇ zu entsorgen. Der Nachweis erfolgt mit der 
Umsetzung. 
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4. Auswirkungen des Bebauungsplans 

4.1 Kosten und Finanzierung 
Der Bebauungsplan wird durch die Stadt Strausberg als Angebotsbebauungsplan 
erstellt. Anlass ist das Projekt des Eigent¿mers und Vorhabentrªgers des betroffe-
nen Grundst¿cks. Die Schaffung von Wohnraum in Geschosswohnungsbau an ei-
nem integrierten und im Flªchennutzungsplan dargestellten Wohnbaustandort ist im 
ºffentlichen Interesse und wird von der Stadt Strausberg unterst¿tzt. Die Kosten f¿r 
die Entwicklung des Standortes (inkl. Planungskosten und der naturschutzfachli-
chen sowie forstrechtlichen KompensationsmaÇnahmen auÇerhalb des Plangebie-
tes) werden durch den Vorhabentrªger getragen. Die Stadt hat dazu im Vorfeld 
einen Planungskosten¿bernahmevertrag mit dem Eigent¿mer geschlossen. Dieser 
regelt die Kosten¿bernahme aller das Planverfahren betreffenden Kosten durch den 
Eigent¿mer. Die Planungshoheit der Gemeinde wird dadurch nicht ber¿hrt, Anspr¿-
che kºnnen hieraus nicht abgeleitet werden 
 

4.2 Bodenordnung und vertragliche Regelungen 
Vor dem Beschluss der Offenlage nach Ä 3 Abs. 2 BauGB wurde zwischen dem 
Flªcheneigent¿mer/Vorhabentrªger und der Stadt Strausberg ein stªdtebaulicher 
Vertrag geschlossen, der die ErschlieÇungsfragen und Kosten¿bernahmen durch 
den Vorhabentrªger regelt.  
 

4.3 Bodendenkmalschutz 
Bodendenkmale sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt. Es gelten die ¿blichen 
Anforderungen bei dem Verdacht von Bodendenkmalen, insbesondere folgendes: 
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdver-
fªrbungen, Holzpfªhle oder Holzbohlen, Tonscherben, Metallsachen, M¿nzen, Kno-
chen u. ª. entdeckt werden, sind diese unverz¿glich dem Brandenburgischen Lan-
desamt f¿r Denkmalpflege und Archªologischen Landesmuseum, Abt. Bodendenk-
malpflege anzuzeigen (Ä 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).  
Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstªtten sind bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige in unverªndertem Zustand zu erhalten und in geeig-
neter Weise vor Gefahren f¿r die Erhaltung zu sch¿tzen (Ä 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
Funde sind unter den Voraussetzungen der ÄÄ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabe-
pflichtig. Die Bauausf¿hrenden sind ¿ber diese gesetzlichen Festlegungen akten-
kundig zu belehren. 
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4.4 Wohnfolgeeinrichtungen 

Bei angenommenen 50 neuen Wohneinheiten ergibt sich bei einer durchschnittli-
chen Belegungsdichte von 2,1 Personen je Wohnung ein Bevºlkerungszuwachs von 
etwa bis zu 105 Einwohnern. Geht man bei Kindern von Jahrgªngen von etwa 1% 
der Einwohner aus, so entsteht ein rechnerischer Bedarf von etwa  

�x 2 Krippenplªtzen 0 bis 3 Jahre (Annahme: Inanspruchnahme 60%), 
�x 3 Kitaplªtzen f¿r 3 bis 6 Jahre, 
�x 6 Grundschulplªtzen und 
�x 5 Hortplªtzen (Annahme: Inanspruchnahme 80%). 

Diese Annahmen gehen vollstªndig von Neubewohnern, nicht z.B. von Umz¿gen 
innerhalb des Einzugsbereiches aus. 
Die aus der Planung resultierenden Bedarfe an sozialer Infrastruktur m¿ssen durch 
Einrichtungen auÇerhalb des Plangebietes abgedeckt werden. So befindet sich die 
nªchste Kita in etwa 800 m nºrdlich gelegen. Die nªchste Grundschule befindet sich 
etwa 1.400 m in der Hegerm¿hlenstraÇe.  
Der aus der Planung resultierende Bedarf an siedlungsnahen Gr¿nflªchen wird 
durch die Lage an den Weinbergen und der Nachbarschaft zum Straussee gedeckt. 
Im Plangebiet selber sind wohnungsnahe Freiflªchen und ein Spielplatz gemªÇ 
Strausberger Spielplatzsatzung vorgesehen.  
 

4.5 Verkehr 
Infolge der Neubebauung ist mit einem zusªtzlichen Verkehrsaufkommen zu rech-
nen. F¿r die in diesem Zusammenhang auftretenden Fragestellungen wurde zur 
Entwurfsfassung des vorliegenden Bebauungsplans ein entsprechendes Gutachten 
erarbeitet.63 
Hierbei wurden die Auswirkungen des zu erwartenden Verkehrs auf das umliegende 
StraÇennetz abgeschªtzt, um eine Aussage zur Vertrªglichkeit bzw. Machbarkeit 
des Vorhabens zu treffen (èªuÇeren ErschlieÇungç). Dar¿ber hinaus wurde das 
stªdtebauliche Konzept hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die Dimen-
sionierung und Befahrbarkeit der geplanten Verkehrsanlagen sowie der Verkehrs-
organisation auf dem Grundst¿ck gepr¿ft (èinnere ErschlieÇungç). 
Als Grundlage f¿r die gutachterliche Bewertung wurde neben der Analyse der Be-
standssituation der Verkehrswege auch eine Zªhlung durchgef¿hrt. Die Erschlie-
Çung erfolgt ausschlieÇlich ¿ber die KelmstraÇe und den Knotenpunkt Friedrich-
Ebert-StraÇe / KelmstraÇe. Auf der Friedrich-Ebert-StraÇe wurde im Bestand ein 
durchschnittlicher werktªglichen Verkehr DTVW von 1.500 Kfz/24 h mit einem SV-
Anteil von rund 1 %, in der KelmstraÇe ein DTVW von 100 Kfz/24 h bei einem SV-
Anteil von rund 2 % ermittelt. Durch das geplante Vorhaben wurde auf der Grund-
lage der getroffenen Annahmen ein Verkehrsaufkommen von insgesamt rund 160 
Kfz-Fahrten durch die Bewohner:innen, Besucher:innen und den Wirtschaftsverkehr 
veranschlagt. F¿r die Spitzenstunde wurden dabei 44 Fahrten ermittelt. 

 
63   Verkehrstechnische Untersuchung f¿r den Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ in Strausberg, 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Anlagenband, 20. April 2022 HOFFMANN-LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft mbH 
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F¿r die Pr¿fung der Auswirkungen auf den Verkehrsablauf wurden die Qualitªtsstu-
fen des Verkehrsablaufs (QSV) und mittlere Wartezeiten der HBS-Bewertung f¿r 
den Knotenpunkt Friedrich-Ebert-StraÇe / KelmstraÇe ermittelt. ĂDie Untersuchung 
und Verkehrsbeobachtungen zeigen, dass am Knotenpunkt ein stabiler Verkehrszu-
stand besteht und noch ausreichende Kapazitªtsreserven vorhanden sind. Die Ver-
kehrsqualitªt wird im Planfall unverªndert bleiben. Das Bauvorhaben wird also (nur) 
einen ªuÇerst geringen Einfluss auf das Verkehrsgeschehen und damit auf die 
Leistungsfªhigkeit der betroffenen Verkehrsanlagen im nachgelagerten StraÇen-
netz haben. Die bestehende Verkehrssituation wird sich bei Realisierung des Vor-
habens nicht im relevanten MaÇ ªndern. Art und AusmaÇ von bereits vorhandenen 
Defiziten werden durch die Entwicklung des Plangebiets nicht zunehmen. Da 
auÇerdem f¿r die Bemessungsverkehrsstªrke ein Maximalansatz zugrunde gelegt 
wurde, gelten die Aussagen zur Leistungsfªhigkeit auch f¿r abweichende Verkehrs-
situationen.ñ64 
Zudem wird im Gutachten darauf verwiesen, dass das B¿ro Im Zuge der Stadtent-
wicklungsplanung der Stadt Strausberg im Jahr 2018 eine Pr¿fung der Vertrªglich-
keit von Wohnungsbauvorhaben f¿r das innerstªdtische HauptverkehrsstraÇennetz 
vorgenommen hat. Hier hatte sich gezeigt, dass auch der ¿bergeordnete Knoten-
punkt Berliner Str. / Elisabethstr. - Friedrich-Ebert-Str., der f¿r den Abfluss der Ver-
kehre aus dem Plangebiet eine Relevanz aufweist, ebenfalls ¿ber ausreichende 
Kapazitªten verf¿gt. 
Im Ergebnis wird festgestellt, dass durch das Bauvorhaben unterstellte Verkehrs-
aufkommen ªuÇerst gering ist und dadurch keinen relevanten Einfluss auf den 
bestehenden Verkehrsablauf im ¿bergeordneten StraÇenabschnitt bzw. im nachge-
lagerten StraÇennetz haben wird. Es sind keine besonderen verkehrstechnischen 
MaÇnahmen hinsichtlich der Kapazitªt erforderlich. 
Unabhªngig vom vorliegenden Bebauungsplan wurde die Innere ErschlieÇung 
(Stellplªtze, Feuerwehrzufahrt, Ver- und Entsorgung) des geplanten Bauvorhabens 
zum aktuellen Planungsstand gepr¿ft.  Insgesamt wurde bestªtigt, dass die 
verkehrstechnischen Voraussetzungen f¿r die ErschlieÇung des Bauvorhabens und 
der Verkehrsflªchen auf dem Grundst¿ck mit seinen besonderen Voraussetzungen 
vorhanden sind. F¿r den Bebauungsplan ist dies insofern relevant, als dass hiermit 
bestªtigt wird, dass die Planung auch vollziehbar ist. 
Nach der Entwurfsfassung vom Juli 2022 wurde zusªtzlich eine kleinrªumige 
Verkehrsstudie bearbeitet.65 Diese hatte das Ziel, im Sinne einer Vorplanung die 
Verkehrsablªufe auf der KelmstraÇe nachzuweisen, da es sich hier im Bestand um 
eine Sackgasse ohne ºffentliche Wendemºglichkeit handelt. 
In Abstimmung mit dem Tiefbau-/Gr¿nflªchenamt der Stadt Strausberg wurde die 
Variante 3a favorisiert und mit dem Vorhabentrªger abgestimmt. Vorgesehen ist 
nunmehr ein Umbau des westlichen Endpunktes der KelmstraÇe/Anschluss Berliner 
StraÇe dergestalt, dass eine Dreipunktwendung f¿r ºffentliche Verkehre einschlieÇ-
lich f¿r Entsorgungsfahrzeuge ermºglicht wird und damit ein bestehendes Defizit im 
Verkehrsablauf aufgrund der durch das Vorhaben ansteigenden Verkehrsmengen 
behoben wird. Die MaÇnahme erfolgt ausschlieÇlich auf bereits gewidmeten, ºffent-
lichen Verkehrsflªchen, eine neue Flªcheninanspruchnahme erfolgt nicht. Bei dem 
Umbau handelt sich um eine bauliche Verbesserung und Korrektur des Verkehrs-
ablaufs in der KelmstraÇe, nicht jedoch um eine erstmalige Herstellung von Erschlie-

 
64   s.o., Seite 10 
65   HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, ¥ffentliche Wendemºglichkeiten am westlichen Ende der 

KelmstraÇe, abgestimmte Variante 3a vom 22.03.2023   
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Çungsflªchen im Sinne des Ä 125 BauGB. Zu der StraÇenbahnlinie werden ausrei-
chend Abstªnde eingehalten und durch eine Entwªsserungsmulde gesichert. 
Sicherung und Kosten¿bernahme erfolgen auÇerhalb des Bebauungsplans ¿ber 
den stªdtebaulichen Vertrag. 

 
Abbildung 5: HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, ¥ffentliche Wendemºglichkeiten 
am westlichen Ende der KelmstraÇe, abgestimmte Variante 3a vom 22.03.2023   

 
4.6 Ver- und Entsorgung 

Die Medien Strom, Wasser und Abwasser sind f¿r die geplanten Nutzungen ausrei-
chend vorhanden und liegen in der KelmstraÇe an. Bei der Umsetzung des Bauvor-
habens erfolgen entsprechende Abstimmungen  
Die Lºschwasserversorgung ist im Grundsatz ¿ber die Trinkwasserleitungen sicher-
gestellt. Dies wurde in der Stellungnahme des Fachgruppe Ordnung und Gewerbe 
der Stadt Strausberg mit Schreiben vom 10. November 2022 f¿r eine Hydrantenka-
pazitªt von 192 mį/h ¿ber zwei Stunden bestªtigt. Parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplans wurden bereits die Anforderungen an den Brandschutz f¿r das der-
zeit zur Umsetzung vorgesehene Vorhaben (Feuerwehrzufahrt, Aufstellflªchen, 
Lºschwasseranbindung) abgestimmt und in der Planungskonkretisierung ber¿ck-
sichtigt. Aufgrund der vorgesehenen baulichen Struktur kann es erforderlich werden 
bzw. sinnvoll sein, einen zusªtzlichen Hydranten im Bereich der Kreuzung Berliner 
StraÇe/KelmstraÇe an einem der beiden Leitungsstrªnge zu setzen, um unter einen 
Abstand von 100 m zwischen Hydrant und Wohngebªude zu kommen.  
Die Abfallentsorgung des Landkreises erfolgt ¿ber den Entsorgungsbetrieb Mªr-
kisch-Oderland (EMO). Die Anforderungen sind in der Abfallentsorgungssatzung 
geregelt. Sie betreffen in der Regel nicht den Bebauungsplan, sondern die Umset-
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zung der Planung. Dennoch muss der Bebauungsplan umsetzbar sein, so dass hier-
f¿r ausreichend Flªchen vorgehalten werden m¿ssen und keine Widerspr¿che zu 
den geplanten Festsetzungen bestehen d¿rfen.  Die Zufahrt zum Grundst¿ck ist zu-
gleich als Wendemºglichkeit zu nutzen. Hierf¿r erfolgten im Vorfeld Abstimmungen 
mit dem Entsorgungsbetrieb. Die zuk¿nftige Ausf¿hrungsplanung sieht vor, dass die 
M¿llabfuhr mittels Dreipunkt-Wendung ¿ber die Grundst¿ckszufahrt wendet, dann 
r¿ckwªrts in die Garagenein-/-ausfahrt stºÇt und damit direkt an dem vorgesehenen 
M¿llraum (Abstand ca. 10 m, geringes Gefªlle von maximal 3,3 %) die Tonnen 
abholen kann.  
Ein Gasleitung 110 PE 1993 der EWE Netz GmbH schneidet nach den bestehenden 
Unterlagen das Plangebiet im nordwestlichen Bereich. In diesem Bereich bestehen 
einzelne GroÇbªume und eine Bºschung, die eine wichtige Bedeutung f¿r die Ein-
gr¿nung des Plangebietes aufweisen. Die geplanten ¿berbaubaren Grundst¿cksflª-
chen weisen Abstªnde von mindestens 6,5 m zu der Bestandsleitung auf und stehen 
damit nicht im Widerspruch zu diesem Bestand. Die EWE Netz GmbH plant eine 
Verlegung der Leitung in den ºffentlichen StraÇenraum, sofern dies erforderlich ist. 
Ein Leitungsrecht zur Belastung des Baugrundst¿ckes ist nicht vorgesehen. Die 
Leitung wurde in ihrer ungefªhren Lage als Hinweis in die Planzeichnung aufge-
nommen. Sollte bei einer Umsetzung des Bebauungsplans die Leitungsverlegung 
der EWE noch nicht erfolgt sein, so sind bei Arbeiten im Umfeld der Leitung die 
Vorgaben der EWE zu beachten. 
 
 

4.7 Stªdtebauliche Flªchenbilanz 
Der Entwurf des Bebauungsplans beinhaltet Aussagen ¿ber die Festsetzung von 
Allgemeinen Wohngebieten, Waldflªchen und StraÇenverkehrsflªchen. Die fol-
gende Flªchenbilanz dient lediglich der ¦bersicht der FlªchengrºÇen. 
 

absolut in mĮ Werte 
gerundet Anteil

Allgemeines Wohngebiet 6.452 60,7%
Verkehrsflªche KelmstraÇe 339 3,2%
Wald 3.845 36,2%

Gesamtflªche 10.636 100,0% 
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5. Verfahren 

5.1 Verfahrens¿bersicht 
Eine ¦bersicht ¿ber den zeitlichen Ablauf des Verfahrens ist der folgenden Tabelle 
zu entnehmen: 

11. Februar 2021 Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 65/20 
"Wohnen am Weinberg" 

3. Mªrz 2021 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  

2. Februar 2021 Anfrage nach den Zielen der Landesplanung 

22. Mªrz 2021 
25. Februar 2021 

Stellungnahmen der Gemeinsamen Landesplanungs-
abteilung und der Regionalen Planungsgemeinschaft 

9. August 2021 bis 
einschl. 20. August 2021 

Fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit gemªÇ  
Ä 3 Abs. 1 BauGB durch ºffentliche Auslegung des 
Vorentwurfs vom 4. August 2021 

17. August 2021 Anschreiben: Fr¿hzeitige Beteiligung der Behºrden und 
sonstigen Trªger ºffentlicher Belange gemªÇ Ä 4 Abs. 1 
BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
gemªÇ Ä 2 Abs. 2 BauGB zum Vorentwurfsstand vom  
4. August 2021 

10. August 2022 Anschreiben: Beteiligung der Behºrden und sonstigen 
Trªger ºffentlicher Belange gemªÇ Ä 4 Abs. 2 BauGB 
sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemªÇ 
Ä 2 Abs. 2 BauGB zum Entwurf vom 27. Juli 2022 

21. Mªrz 2024 Beschluss zur ºffentlichen Auslegung des Entwurfs vom 
17. Juli 2023 

10. Juni 2024 bis 
einschl. 15. Juli 2024 

¥ffentliche Auslegung gemªÇ Ä 3 Abs. 2 BauGB des 
Entwurfs vom 17. Juli 2023 

 

5.2 Aufstellungsbeschluss 
F¿r den Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ wurde durch die Stadt-
verordnetenversammlung am 11. Februar 2021 der Aufstellungsbeschluss gefasst. 
Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 2, 30. Jahrgang vom 3. Mªrz 2021. 

5.3 Anfrage nach den Zielen der Raumordnung  
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL), Dienstsitz GL 5 in Frankfurt 
(Oder) und die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree (RPG) wurden 
gemªÇ Ä 1 Abs. 4 BauGB zu den Zielen der Raumordnung befragt.  
Die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
wurde mit den Schreiben vom 22. Mªrz 2021, 17. September 2021 und  
1. September 2022 (GL) sowie vom 25. Februar 2021, 7. September 2021 und  
30. September 2022 (RPG) bestªtigt. 
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Im Rahmen der Planungsanzeige hat der Landkreis Oderland-Spree bereits zu Ein-
zelaspekten eine Stellungnahme abgegeben, die f¿r den Vorentwurf bereits teil-
weise ber¿cksichtigt werden konnten. Im Einzelnen wurden folgende Anregungen 
benannt:  
 
Zu der Planungsanzeige gab die untere Bauaufsichtsbehºrde im Landkreis Mªr-
kisch Oderland bereits Hinweise zum Aufstellungsverfahren: 
Nach Einschªtzung des Landkreises liegt der Geltungsbereich vollstªndig im Au-
Çenbereich nach Ä 35 BauGB, die Flurst¿cke 1398 und 2010 sind zudem Teil einer 
zusammenhªngenden mit Wald bestockten Flªche. Auch die straÇenseitigen Berei-
che sind nicht nach Ä 34 BauGB zu bebauen.  
Die Festsetzung der Flªchen f¿r das allgemeine Wohngebiet und f¿r den Verkehr 
im k¿nftigen Bebauungsplan d¿rfen nicht ¿ber die im Flªchennutzungsplan (FNP) 
als Wohnbauflªche dargestellten Flªchen hinausgehen. Andernfalls wªre der Be-
bauungsplan nicht aus den Darstellungen des FNP entwickelt. Zur Berliner StraÇe 
muss gemªÇ Darstellung im FNP ein bis zu 30 m breiter Gr¿nstreifen eingehalten 
werden. 
Hinsichtlich der geplanten Anzahl der Vollgeschosse wird eine Orientierung an der 
Umgebungsbebauung empfohlen. F¿r die geplanten 4 und 5 Vollgeschosse (ein 
Staffelgeschoss ist ein Vollgeschoss) fehlt es in der nªheren Umgebung an Beispie-
len. Die Wohnbebauung an der KelmstraÇe weist zwei Vollgeschosse auf, wobei 
das zweite Vollgeschoss bereits das Dachgeschoss darstellt. Das Hotel auf dem 
ºstlich angrenzenden Grundst¿ck ist dreigeschossig. Der an der Berliner StraÇe 
vorhandene Geschosswohnungsbau mit 4 Vollgeschossen ist nicht prªgend f¿r die 
Bebauung in der Waldflªche. Auch stellt er einen Fremdkºrper innerhalb der an der 
Berliner StraÇe vorhandenen Bebauung nach dem MaÇ der baulichen Nutzung dar. 
Die Hinweise wurden bei der Erstellung der Vorentwurfsfassung von der Stadt 
Strausberg zur Kenntnis genommen und gepr¿ft. Die vollstªndige Lage im AuÇen-
bereich nach Ä 35 BauGB wird im weiteren Verfahren und bei der naturschutzfach-
lichen Eingriffsregelung ber¿cksichtigt. Der Bebauungsplan ist aus dem Flªchennut-
zungsplan (FNP) zu entwickeln. Der FNP stellt jedoch nur die Grundz¿ge der bauli-
chen Nutzung, hier: eine Wohnbauflªche dar, die aufgrund der Planunterlage und 
Darstellungssystematik nicht flªchenscharf sein kann. Die im FNP dargestellte Flª-
che beinhaltet in seiner Intention unzweifelhaft die Abgrabungsflªche. Es gibt keinen 
sinnvollen Grund anzunehmen, dass statt der vorgenutzten Abgrabungsflªche statt-
dessen beabsichtigt war, den intakten Wald der Weinberge mit einer Wohnbauflª-
che zu ¿berplanen. Insofern ist es nicht mºglich, genaue Abstªnde im MaÇstab 
1:10.000 (1 cm = 100 m, Strichstªrke der Umgrenzung von Flªchen entspricht be-
reits etwa 5-10m) auf die Planungsebene des Bebauungsplans hochzuskalieren. 
Die GesamtgrºÇe der im FNP dargestellten Wohnbauflªche entspricht der festzu-
setzenden Flªche im vorgesehenen Bebauungsplan (vgl. auch Punkt 1.5.4). Bez¿g-
lich der Hºhe und Dichte der geplanten Bebauung soll die Einzigartigkeit des Stan-
dortes sowie der Grundsatz der Nachverdichtung und des sparsamen Umganges 
mit Grund und Boden durch bauliche Verdichtung ber¿cksichtigt werden (vgl. hierzu 
Punkt 1.6). 
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Die untere Naturschutzbehºrde benennt bereits zur Planungsanzeige Hinweise 
zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpr¿fung: 
Flªchenschutz 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Landschaftsschutzgebiet 
ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ. Die vorliegende Planung 
steht im Widerspruch zur Rechtsverordnung des benannten Schutzgebietes. Im 
Verfahren ist ¿ber die Vereinbarkeit der Planung mit den Schutzzielen des LSG 
durch den Verordnungsgeber zu pr¿fen und zu entscheiden. Wird die 
Rechtsverordnung ¿ber ein LSG geªndert um eine Regelung zu ergªnzen, die die 
Nichtgeltung einzelner Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung f¿r Flªchen im 
Geltungsbereich eines Bauleitplans regelt, f¿r die eine bauliche oder sonstige 
Nutzung dargestellt oder festgesetzt werden soll, hat der Verordnungsgeber den 
Darstellungen oder Festsetzungen zuzustimmen (Zustimmungsverfahren). 
Da es sich um eine Angebotsplanung handelt ist im Regelfall das MLUK (obere 
Naturschutzbehºrde) als Verordnungsgeber zustªndig. 
Biotopschutz / Artenschutz 
Im Zuge der Planaufstellung ist zu ¿berpr¿fen, ob Belange des gesetzlichen Bio-
topschutzes nach Ä 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. Ä 18 Branden-
burgisches Naturschutzauszuf¿hrungsgesetz (BbgNatSchAG) sowie des besonde-
ren Artenschutzes nach Ä 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sind. 
GemªÇ der durchgef¿hrten artenschutzfachlichen Potenzialanalyse kºnnen Poten-
ziale zum Vorkommen der Artengruppe Brutvºgel, Fledermªuse sowie Schmetter-
linge nicht ausgeschlossen werden. Vorkommen xylobionte Kªfer kºnnen aufgrund 
fehlender Brutbªume ausgeschlossen werden. Die Artengruppen Reptilien, Amphi-
bien, Libellen, Mollusken wurden nicht betrachtet. Aufgrund des Fehlens von Ge-
wªssern kºnnen die Artengruppen Libellen und Mollusken ausgeschlossen werden. 
Aufgrund der im angrenzenden Bereich befindlichen Gewªsser kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Amphiben die Waldstrukturen als Sommer- und Winter-
quartiere nutzen. Auch ein Vorkommen von Reptilien kann nicht ausgeschlossen 
werden. 
Gesetzlicher Biotopschutz 
Im Rahmen der Planaufstellung ist eine Biotoptypenkartierung gemªÇ der Anleitung 
zur Biotopkartierung im Land Brandenburg durchzuf¿hren. Ermittelte Biotoptypen 
sind in einer lesbaren Karte/Luftbild (MaÇstab 1:5.000 oder detaillierter) abzugren-
zen. Gesetzlich gesch¿tzte Biotope sind als solches zu kennzeichnen. 
Sollten gesetzlich gesch¿tzte Biotope betroffen sein sind MaÇnahmen zu deren 
Schutz vor Zerstºrung oder Beeintrªchtigungen festzusetzen. F¿r den Fall, dass 
eine Zerstºrung oder Beeintrªchtigung nicht vermieden werden kann, ist die Alter-
nativlosigkeit zu begr¿nden und es sind fachlich geeignete AusgleichsmaÇnahmen 
zu erarbeiten und festzusetzen. 
Besonderer Artenschutz nach Ä 44 Abs. 1 BNatSchG 
Im Zuge der Planaufstellung sind Vorkommen besonders gesch¿tzter Tierarten und 
deren Fortpflanzungs- und Ruhestªtten innerhalb des Plangebietes fachgutachter-
lich zu ermitteln. Es wurden durch die UNB die zu ber¿cksichtigenden Artengruppen 
(Brutvºgel, Reptilien, Amphibien) und Untersuchungsstandards im Einzelnen auf-
gef¿hrt. 
Anhand der Untersuchungsergebnisse sind gutachterlich fachlich geeignete Schutz, 
Vermeidungs- und KompensationsmaÇnahmen zu erarbeiten und im Bebauungs-
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plan festzusetzen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sowie die daraus resultie-
renden Schutz-, Vermeidungs- und KompensationsmaÇnahmen sind in einem Ar-
tenschutzfachbeitrag (AFB) darzulegen. 
Sollten im Zuge der artenschutzrechtlichen Untersuchungen andere besonders ge-
sch¿tzte Tierarten oder Artengruppen (z.B. Libellen, Schmetterlinge, Mollusken, Kª-
fer, Ameisen usw.) festgestellt werden ist der Untersuchungsumfang in Abstimmung 
mit der UNB zu erweitern. 
 
Eingriffsregelung 
Mit dem hier aufzustellenden Bauleitplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft 
vorbereitet. Im Verfahren ist ¿ber die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz zu 
entscheiden, d.h. in der Abwªgung sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu ber¿cksichtigen. Es werden im 
Einzelnen die Anforderungen an die Ermittlung, Ber¿cksichtigung und Dokumentie-
rung aufgef¿hrt, die im weiteren Verfahren ber¿cksichtigt wurden. 
Die untere Wasserbehºrde stellt aus wasserwirtschaftlicher Sicht klar, dass unter 
Bezugnahme auf Ä 54 Abs. 4 BbgWG anzustreben ist, dass sªmtliches Nieder-
schlagswasser innerhalb des B-Plangebietes zur Versickerung gebracht werden 
sollte. 
Die durch die untere Naturschutzbehºrde und die untere Wasserbehºrde benannten 
Aspekte wurden im weiteren Verfahren ber¿cksichtigt.  
 
Das Wirtschaftsamt im Landkreis stimmt der Planungsabsicht der Stadt Strausberg 
zu. 
Zusªtzlich zu der Planungsanzeige wurde eine gezielte Vorbeteiligung der unteren 
Forstbehºrde durchgef¿hrt und um eine Stellungnahme zu der vorgesehenen 
Waldumwandlung gebeten.  Mit Schreiben vom 11. November 2020 und vom 22. 
Juni 2021 hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg (Untere Forstbehºrde) festge-
stellt, dass das gesamte Grundst¿ck als Wald im Sinne des LWaldG einzustufen ist 
und bei der Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung entsprechende Kom-
pensationen zu leisten sind. Zudem wurden Bedenken gegen¿ber einer Inanspruch-
nahme des Bereichs mit der Funktion als Erosionsschutzwald als auch Bedenken 
zu der Nªhe der Bebauung im Bereich parallel zur Berliner StraÇe geªuÇert, die im 
weiteren Verfahren gelºst werden konnten.   
 

5.4 Fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit  
Nach dem Aufstellungsbeschluss und im Vorfeld der fr¿hzeitigen Beteiligung der 
¥ffentlichkeit erfolgte im Oktober 2020 eine Initiative ¿ber openpetition.de auÇer-
halb des formellen Beteiligungsverfahrens. In der dort aufgef¿hrten Petition wurde 
die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans mit der Begr¿n-
dung gefordert, dass das Wohnungsbauvorhaben einen steigenden Wasserbedarf, 
einen sinkenden Grundwasserspiegel, erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft, 
eine steigende Verkehrs- und Abgasbelastung und eine erhºhte Lªrmbelastung her-
vorrufen w¿rde. Insgesamt wurden hierf¿r 1.385 Unterschriften (957 aus Straus-
berg) digital gesammelt. Es lagen zu diesem Zeitpunkt keine qualifizierten Informa-
tionen zu dem Projekt und dessen Auswirkungen vor. Die Stadtverordneten wurden 
direkt angeschrieben, sie stimmten der Initiative mit groÇer Mehrheit nicht zu. Neben 
der Initiative erfolgte auch eine Stellungnahme eines B¿rgers vom 23.11.2020. Der 
B¿rger betont hier, dass das Wªldchen der Weinberge eine gr¿ne Lunge inmitten 
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der Stadt ist und der Erholung dient und er eine verantwortungsbewusste Behand-
lung der Stadtverordneten w¿nscht.   
Die fr¿hzeitige Beteiligung der ¥ffentlichkeit gemªÇ Ä 3 Abs. 1 BauGB fand pande-
miebedingt nicht als ºffentliche Veranstaltung, sondern im Rahmen einer ºffentli-
chen Auslegung statt. In der Zeit vom 09.08.2021 bis einschlieÇlich 20.08.2021 
wurde der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung und Begr¿ndung, 
Stand: 04.08.2021) sowie die Prªsentation einer stªdtebaulichen Idee im Gebªude 
der Stadtverwaltung Strausberg, Hegerm¿hlenstraÇe 58, wªhrend folgender Zeiten: 
montags bis freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr 
montags bis donnerstags von 13:00 bis 16:00 Uhr 
und dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr 
ºffentlich zu Einsichtnahme ausgelegt.  
Zu diesen Zeiten konnten vor Ort Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgetragen, Fragen beantwortet und die Planung erºrtert werden. Dar¿ber hinaus 
konnten Stellungnahmen auch per Post, Fax oder E-Mail eingereicht werden. Die 
Unterlagen wurden dabei in einem separaten Raum im Gebªude der Stadtverwal-
tung zugªnglich gemacht. Dieser Raum konnte aus Gr¿nden des Infektionsschutzes 
und der Vorsorge durch die B¿rgerinnen und B¿rger nur einzeln betreten werden. 
Zur persºnlichen Einsichtnahme der Unterlagen wurde um eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung gebeten.  
Zudem wurde darum gebeten, vorzugsweise die digitalen Mºglichkeiten der Beteili-
gung zu nutzen. Die Unterlagen wurden wªhrend der Auslegung zusªtzlich im 
Internet unter folgenden Adressen einsehbar: www.stadt-strausberg.de > Bauen & 
Gewerbe > Aktuelles > Beteiligungen und im Landesportal unter 
https://blp.brandenburg.de. 
Die Bekanntmachung erfolgte gemªÇ Hauptsatzung der Stadt Strausberg im Amts-
blatt Nr. 6, 30. Jahrgang vom 14. Juli 2021.  
Zu dem Entwurf wurden von Seiten der ¥ffentlichkeit keine Stellungnahmen abge-
geben 

 
5.5 Fr¿hzeitige Beteiligung der Behºrden und Abstimmung mit 

Nachbargemeinden  
Mit Anschreiben vom 17. August 2021 erfolgte die fr¿hzeitige Beteiligung der 
Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange nach Ä 4 Abs. 1 BauGB sowie 
die Abstimmung mit Nachbargemeinden nach Ä 2 Abs. 2 BauGB. 
Hierzu wurde der Vorentwurf des Bebauungsplans, bestehend aus Planzeichnung 
und Begr¿ndung mit Stand vom 4. August 2021 sowie die Prªsentation einer 
stªdtebaulichen Idee zur Verf¿gung gestellt.  
Der Vorentwurf dient im Wesentlichen der Sammlung und Abstimmung von 
planungsrelevanten Informationen. Hilfreiche Informationen erfolgten teilweise 
bereits ¿ber die Stellungnahme des Landkreises im Rahmen der Planungsanzeige. 
Mit einzelnen Behºrden wurde zudem der spezifisch erforderliche 
Untersuchungsumfang bereits im Vorfeld abgestimmt. 
Mit dem Vorentwurf wurden bewusst bereits einzelne wesentliche Aspekte 
insbesondere zum Umweltschutz und zum Forstrecht parallel begonnen und 
bearbeitet und mit Zwischenergebnissen belegt, um bereits in den stªdtebaulichen 
Entwurf einflieÇen zu kºnnen und um eine zielgenauere Abstimmung mit den 
zustªndigen Behºrden und sonstigen Trªgern ºffentlicher Belange zu erhalten. 
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Insgesamt wurden 51 Behºrden oder sonstige Trªger ºffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden /Amtsverwaltungen angeschrieben.  
Von insgesamt 35 Behºrden und sonstigen Trªgern sowie einer Nachbargemeinde 
wurden Stellungnahmen abgegeben. Hierbei waren die meisten Stellungnahmen 
zustimmend bzw. ohne jegliche Hinweise, Anregungen und Einwªnde. Wesentliche 
Stellungnahmen sind im Folgenden aufgef¿hrt und wurden in der Entwurfsfassung 
des Bebauungsplans wie folgt ber¿cksichtigt: 
 
Stªdtebau und stªdtebauliche Dichte 
Das Bauordnungsamt im Landkreis bezweifelt die Aussage, dass sich in der nªhe-
ren Umgebung des Plangebiets Geschosswohnungsbau mit bis zu sechs Vollge-
schossen befindet. Wie bereits in der Stellungnahme zur Planungsanzeige ausge-
f¿hrt, weist die Umgebungsbebauung zwei bis drei Vollgeschosse auf. Der an der 
Berliner StraÇe vorhandene Geschosswohnungsbau mit 4 Vollgeschossen ist zu-
dem nicht prªgend f¿r die Bebauung in der Waldflªche. Er stellt einen Fremdkºrper 
innerhalb der an der Berliner StraÇe vorhandenen Bebauung nach dem MaÇ der 
baulichen Nutzung dar. Die Begr¿ndung zum Vorentwurf ist zudem hinsichtlich der 
Annahme zu korrigieren, dass sich die Zulªssigkeit von Vorhaben im unbeplanten 
Innenbereich im Umfeld nicht nach dem Vorhaben am Weinberg richtet, da es sich 
um einen atypischen Einzelfall handeln wird. Diese Annahme ist nach Einschªtzung 
des Bauordnungsamtes nicht korrekt. Bei der Errichtung von sechs Mehrfamilien-
hªusern mit bis zu f¿nf Vollgeschossen, die etwa 30 bis 50 Wohneinheiten aufneh-
men, handelt es sich nicht um einen atypischen Einzelfall. Nach Ausf¿hrung des 
Vorhabens wird es die Zulªssigkeit von Vorhaben in der nªheren Umgebung nach 
Ä 34 BauGB prªgen. Die Annahme, dass die geplanten sechs Mehrfamilienhªuser 
als ĂFremdkºrper" einzuordnen wªren, ist schon auf Grund ihrer Anzahl nicht gege-
ben.  
Umgang mit Stellungnahme: Das angesprochene Gebªude hat lediglich vier Wohn-
geschosse zzgl. Dachgeschoss (herausragendes Kellergeschoss steht vermutlich 
weniger als 1,4 m aus der Gelªndeoberflªche heraus) und befindet sich in der Fried-
rich-Ebert-StraÇe 99d in ca. 150 m Entfernung zum Plangebiet. Die Einschªtzung, 
dass die Gebªude im Geschosswohnungsbau im Umfeld von ¿berwiegend zwei- bis 
dreigeschossigen Gebªuden als Einzelfªlle und damit als ĂFremdkºrperñ angesehen 
werden und damit f¿r das Einf¿gungsgebot nach Ä 34 BauGB nicht maÇstabsbil-
dend sind, wird geteilt. Mit den Erlªuterungen in der Begr¿ndung soll lediglich dar-
gelegt werden, dass grºÇere Wohngebªude bereits in der nªheren Umgebung be-
stehen.  
Die Einschªtzung zur Prªgung der Umgebung wird zur Kenntnis genommen, jedoch 
fachlich nicht geteilt. Es handelt sich um sechs Gebªude, die jedoch alle baulich 
miteinander durch das Garagengeschoss verbunden sind und daher eine Einheit 
und eine sogenannte Sonderbauform darstellen. Es wurde in der Begr¿ndung zum 
Vorentwurf ausgef¿hrt, dass entgegen der Bebauungen im Umfeld durch die Lage 
zwischen grºÇeren Gehºlzgruppen und Wald der direkte Bebauungszusammen-
hang nicht besteht und es sich aufgrund der spezifischen Situation in einer Abgra-
bungsflªche um einen atypischen Einzelfall (keine straÇenseitige Bebauung vorge-
sehen) handelt, der dann ebenso wie das viergeschossige Gebªude (zzgl. Dachge-
schoss) in der Berliner StraÇe und das f¿nfgeschossige Gebªude in der Friedrich-
Ebert-StraÇe (zzgl. Dachgeschoss) als ĂFremdkºrper eingestuft werden m¿ssten. 
Die Lage der zusammenhªngenden Sonderbauform auf dem Grundst¿ck und in der 
Topografie ist einzigartig und nicht reproduzierbar.  
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Die Einschªtzung der zustªndigen Fachbehºrde wird dennoch ber¿cksichtigt, um 
die Auswirkungen des Bebauungsplans in der Abwªgung auch im Falle einer Prª-
gung auf das Umfeld in die Abwªgung einzustellen. Es wird deshalb im Sinne einer 
worst-case-Betrachtung davon ausgegangen, dass die Bebauung Vorbildwirkung 
f¿r angrenzende bestehende Baugebiete haben kºnnte. Eine Prªgung und Auswei-
tung in den Naturraum ist planungsrechtlich weiterhin unzulªssig. Die KelmstraÇe 
stellt eine bauliche Zªsur dar die dazu f¿hrt, dass eine Vorbildwirkung auf die nºrd-
liche StraÇenseite ausgeschlossen werden kann. Die vorhandene Bebauung und 
die Grundst¿ckszuschnitte sind hier sehr homogen und weichen deutlich von denen 
s¿dlich der KelmstraÇe ab. Bei einem Ăsich Einf¿genñ m¿sste u.a. auch die Lage der 
Bebauung auf dem Grundst¿ck ber¿cksichtigt werden mit einem waldartigen Vor-
gartenbereich von mindestens 13-15 m Abstand zur StraÇenverkehrsflªche. Dies 
erscheint f¿r die Grundst¿cke nºrdlich der KelmstraÇe ebenfalls ausgeschlossen. 
Die Auswirkungen auf die nªhere Umgebung kºnnten deshalb insbesondere das 
ºstlich angrenzende Grundst¿ck (ehemaliges Hotel S¿d) betreffen. Mit der  nde-
rung des Bebauungsplans nach dem Vorentwurf (Reduzierung eines der Gebªude 
um ein Geschoss) weisen die zwei straÇenseitigen sowie die zwei direkt dahinter-
liegenden Baukºrper des Plangebietes jetzt drei mºgliche Wohngeschosse zzgl. 
Staffelgeschoss sowie ein Garagengeschosse/Tiefgaragengeschoss auf. Wenn die 
Bebauung prªgend im Sinne des Ä 34 BauGB wirkt, so kºnnten ºstlich angrenzend 
ebenfalls vergleichbare Kubaturen entstehen. Die Lage einer derartigen Bebauung 
m¿sste ebenfalls die Typologie aufnehmen und deutlich zur¿ckversetzt von der 
StraÇenbegrenzungslinie errichtet werden.  Die bauordnungsrechtlich erforderli-
chen Abstandsflªchen m¿ssten eingehalten werden. Weitrªumig ist das Gebiet ge-
prªgt durch sehr unterschiedliche Wohnbebauung mit unterschiedlichen Geschos-
sigkeiten. 
 
Das Bauordnungsamt regt zudem an, die im Ä 17 Abs. 1 BauNVO vorgesehene 
Obergrenze f¿r die Grundflªchenzahl (GRZ) f¿r ein allgemeines Wohngebiet von 
0,4 nicht zu ¿berschreiten. Auf Grund der sensiblen Lage des Plangebiets innerhalb 
einer Waldflªche und im Landschaftsschutzgebiet ĂStrausberger und Blumenthaler 
Wald- und Seengebiet sollte von einer Bodenversiegelung ¿ber dem nach Ä 17 
Abs.1 BauNVO zulªssigen HºchstmaÇ abgesehen werden. 
Umgang mit Stellungnahme: Der Anregung wird im Grundsatz vollumfªnglich ge-
folgt. In der Begr¿ndung wird erlªutert, dass die erhºhte GRZ daher r¿hrt, dass das 
Garagengeschoss aufgrund der topografischen Situation voraussichtlich vollstªndig 
in die sogenannte Erst-GRZ, d.h. als Hauptanlage angerechnet werden muss. Be-
trachtet man lediglich die geplanten Wohngebªude (deren Nutzflªche zusªtzlich 
durch eine GFZ beschrªnkt wird), so entsteht eine rechnerische GRZ von lediglich 
ca. 0,25. Diese GRZ entspricht auch der geplanten Wirkung des Wohngebietes. 
Nach dem Vorentwurf wurde auf eine Verhªltniszahl GRZ 0,5 umgestellt, ohne an 
der tatsªchlichen Versieglungsmºglichkeit etwas zu verªndern. 
Auf die nach Ä 19 Abs. 4 BauNVO ansonsten zulªssige ¦berschreitung der Grund-
flªche kann daf¿r nªmlich weitgehend verzichtet werden. Die in der Entwurfsfas-
sung festgesetzte Gesamt-GRZ des Baugrundst¿cks einschlieÇlich ¦berschreitung 
durch Nebenanlagen, Stellplªtze etc. liegt im Plangebiet nunmehr bei einer GRZ 
von 0,55 und damit unterhalb der in der BauNVO beabsichtigten, aufgrund des Bo-
denschutzes eingef¿hrten Obergrenzen (WA GRZ 0,4 zzgl. 50% ¦berschreitungs-
mºglichkeit = GRZ II 0,6).  
Die mºgliche Gesamtversieglung unter Ber¿cksichtigung des Ä 19 Abs. 4 BauNVO 
liegt damit innerhalb des verkleinerten Grundst¿cks (Baugrundst¿ck ist lediglich ein 
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Teil des katastermªÇigen Grundst¿cks), niedriger als die BauNVO dies f¿r Allge-
meine Wohngebiete ermºglicht. Die ¿brigen 45 % des Baugrundst¿ckes werden 
zudem weitgehend durch den Erhalt der Gehºlzstrukturen ¿ber entsprechende 
Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt. Zudem werden zahlreiche ausglei-
chende MaÇnahmen wie eine Dachbegr¿nung der Gebªude und des Garagenge-
schosses sowie eine vollstªndige Versickerung des Niederschlagswassers sicher-
gestellt, so dass insgesamt der landschaftsbezogene Charakter erhalten bleibt und 
die umweltbezogenen Schutzg¿ter (insbesondere Boden, Wasser) ausreichend be-
r¿cksichtigt werden kºnnen. 
 
�'�H�U���+�D�Q�G�H�O�V�Y�H�U�E�D�Q�G���%�H�U�O�L�Q���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J���+�%�%���K�D�W im Grundsatz keine Einwªnde 
gegen die geplante Wohnbauentwicklung, da damit auch eine Stªrkung des beste-
henden Nahversorgungsstandortes Berliner StraÇe durch die zuk¿nftigen Woh-
nungsnutzer verbunden sein kann. Gleichwohl wird die Entfernung des geplanten 
Wohnbaustandortes zum historischen Altstadtzentrum mit ca. 1,3 km Entfernung 
nicht als ĂfuÇlªufige Entfernungñ gewertet. Es wird bei Wohnvorhaben empfohlen 
parallel zu pr¿fen, inwiefern im Zusammenhang des bestehenden Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes ein Konsens mit der stªdtebaulichen Ert¿chtigung von 
Wohnraumpotentialen hinsichtlich nicht nur der fuÇlªufigen Nahversorgung zum sta-
tionªren Einzelhandel hergestellt werden kann. Eine Entfernungsdarstellung zu an-
deren Stadtbereichen sollte auf die fachgutachterlichen Einschªtzungen aus dem 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept verweisen. Zum gegenwªrtigen Zeitpunkt wird 
aus Sicht der Fachgutachter unter ĂFuÇlªufigkeitñ ¿berwiegend eine Entfernung zw. 
500-800 Meter genannt 
 
Umgang mit Stellungnahme: Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des 
Einzelhandels f¿r eine fuÇlªufige Anbindung eine Entfernung von 500-800 Meter 
zugrunde gelegt wird. Inwieweit ein FuÇweg von 15-20 Minuten (1.300 m) noch als 
fuÇlªufige Entfernung bezeichnet und genutzt wird unterscheidet sich von der Art 
der zu erreichenden Angebote und bestehender Alternativen. Im vorliegenden Fall 
ist die unmittelbare Nªhe von Nahversorgungsangeboten sowie die Lage an einem 
Haltestellenpunkt der StraÇenbahn nat¿rlich von grºÇerer Bedeutung und in der Be-
gr¿ndung auch herausgestellt. Die Begr¿ndung wurde an dieser Stelle korrigiert. 
Grundsªtzlich ist die Stadt bestrebt, die Wohnungsbauentwicklung in integrierten 
und gut erreichbaren Lagen zu fºrdern. 

 
Landschaftsschutzgebiet 
Das Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt, Fachdienst Naturschutz im Landkreis Mªr-
kisch-Oderland verweist noch einmal auf die Lage im Landschaftsschutzgebiet 
ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ. Die vorliegende Planung 
steht damit im Widerspruch zur Rechtsverordnung des benannten Schutzgebietes. 
Im Verfahren ist ¿ber die Vereinbarkeit der Planung mit den Schutzzielen des LSG 
durch den Verordnungsgeber zu pr¿fen und zu entscheiden. Wird die Rechtsver-
ordnung ¿ber ein LSG geªndert um eine Regelung zu ergªnzen, die die Nichtgel-
tung einzelner Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung f¿r Flªchen im Gel-
tungsbereich eines Bauleitplans regelt, f¿r die eine bauliche oder sonstige Nutzung 
dargestellt oder festgesetzt werden soll hat der Verordnungsgeber den Darstellun-
gen oder Festsetzungen zuzustimmen (Zustimmungsverfahren). 
Der Erlass des MLUK vom 22.09.2017 regelt f¿r Bauleitplªne, wann ein Zustim-
mungsverfahren beim MLUK als Verordnungsgeber entbehrlich ist. Das hier zu 
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planende Wohngebiet ist nicht vorhabenbezogen, sondern stellt eine Angebots-
planung der Gemeinde dar. Somit ist gemªÇ Anlage 2 Punkt B des aufgef¿hrten 
Erlasses zur Zustªndigkeit davon auszugehen, dass es sich beim jetzt vorliegenden 
BP um eine Fallkonstellation handelt, in denen im Regelfall das MLUK (obere 
Naturschutzbehºrde) als Verordnungsgeber zustªndig ist. 
Seitens des Planungstrªgers ist eine Anfrage auf Zustimmung beim MLUK als Ver-
ordnungsgeber zu stellen. Die erforderlichen Unterlagen sind elektronisch beim Re-
ferat 44 Referat44@ mluk.brandenburg.de einzureichen. 
Umgang mit Stellungnahme: Der Antrag auf Zustimmung beim MLUK zur Verein-
barkeit mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung wurde am 16. Mªrz 2022 ge-
stellt. In der Antwort des MLUK vom 27.04.2022 wird eine Zustimmung in Aussicht 
gestellt. F¿r das weitere Verfahren nach Nr. 8 des Beschlusses des Rates des Be-
zirkes Frankfurt (Oder) Nr. 7-1./65 ist als nªchster Schritt formal der Antrag auf Zu-
stimmung beim MLUK zu stellen. Eine Entscheidung hierzu ergeht, nachdem den 
anerkannten Naturschutzverbªnden Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
wurde (Ä 36 Nr. 1 BbgNatSchAG). Die Bestimmungen einer 
Genehmigungsentscheidung werden in die Begr¿ndung / Umweltbericht bzw. im 
Artenschutzkonzept aufgenommen.  
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 

 
Biotopschutz / Artenschutz / Eingriffsregelung 
In der Vorentwurfsfassung waren die Untersuchungen/Kartierungen zum Arten-
schutz noch nicht abgeschlossen und die Bilanzierung und Benennung von konkre-
ten ErsatzmaÇnahmen f¿r den Artenschutz sowie die Eingriffe in Natur und Land-
schaft nach BauGB noch nicht erfolgt. Der Fachdienst Naturschutz (UNB) im Amt 
f¿r Landwirtschaft und Umwelt verweist daher noch einmal auf seine Stellungnahme 
zur Planungsanzeige und auf die erforderliche Qualifizierung des Umweltberichtes. 
Im Zuge der Planaufstellung ist zu ¿berpr¿fen, ob Belange des gesetzlichen Bio-
topschutzes nach Ä 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. Ä 18 Branden-
burgisches Naturschutzauszuf¿hrungsgesetz (BbgNatSchAG) sowie des besonde-
ren Artenschutzes nach Ä 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sind. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Verlagerung auf die Ebene der Baugenehmigung ist nicht mºg-
lich. Zudem sollte eine vollstªndige Kompensation des mit dem Vorhaben verbun-
denen Eingriffs in Natur und Landschaft nachgewiesen werden. 
Umgang mit Stellungnahme: Im Rahmen der Biotopkartierung wurden bereits zum 
Vorentwurf keine gesch¿tzten Biotoptypen und keine besonders oder streng ge-
sch¿tzten Pflanzenarten innerhalb des Plangebietes festgestellt. GemªÇ Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehºrde vom Februar 2020 im Rahmen der Pla-
nungsanzeige wurden die artenschutzrechtlich-fachgutachterlichen, methodischen 
Untersuchungen im Spªtsommer 2021 abgeschlossen. Die Ergebnisse des Unter-
suchungsberichtes sowie die fachgutachterlich als erforderlich formulierten bzw. 
zusªtzlich empfohlenen MaÇnahmen wurden in der Fortschreibung der Entwurfs-
planung ber¿cksichtigt.  
Dabei wurde ein multifunktionaler Ausgleich erreicht, der auch die erforderlichen 
forstrechtlichen KompensationsmaÇnahmen ber¿cksichtigt. Erforderliche MaÇnah-
men zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft wurden zur Entwurfsfassung in den Umweltbericht eingearbeitet. 
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Niederschlagswasserbeseitigung  
Der Fachdienst Wasserwirtschaft (UWB) im Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt des 
Landkreises Mªrkisch-Oderland merkt an, dass ein Konzept zur Bewirtschaftung 
des Niederschlagswassers f¿r das Baugebiet im Vorfeld der Bauantragsstellung zur 
Pr¿fung der Zulªssigkeit der MaÇnahmen auf der Grundlage der wasserrechtlichen 
Regelungen des WHG und BbgWG mit der unteren Wasserbehºrde abzustimmen 
ist. 
Umgang mit Stellungnahme: Aufgrund der besonderen Situation im Plangebiet mit 
der Abgrabungsflªche und den seitlich und r¿ckwªrtig ansteigenden Hªngen wurde 
eine Regenwasserkonzeption nicht erst im Zuge der Bauantragsstellung erarbeitet 
und abgestimmt, sondern bereits zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-
plans. Diese dient im vorliegenden Fall dem Nachweis der Umsetzbarkeit einer voll-
stªndigen Niederschlagswasserverbringung auf dem Grundst¿ck und damit dem 
Nachweis der Umsetzbarkeit des Bebauungsplans. 
Im Ergebnis weist das erstellte Entwªsserungskonzept nach, dass die Regenwas-
serbewirtschaftung im Plangebiet dezentral, durch den Einsatz von Rigolen, 
Mulden-Rigolen-Elementen und einer Retentionsebene (in der ¦berdeckung des 
Garagengeschosses) erfolgen kann und die geplante Bebauung somit keine nach-
teiligen Einfl¿sse auf den Wasserhaushalt bewirkt. Dabei wird auch das Verduns-
tungspotenzial von Gr¿ndªchern auf den geplanten Wohngebªuden ausgenutzt.  
 
Ver- und Entsorgung 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsªtzlich zu erhalten und d¿rfen weder beschªdigt, ¿berbaut, ¿ber-
pflanzt oder anderweitig gefªhrdet werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass diese Leitungen und Anlagen weder technisch noch rechtlich beeintrªchtigt 
werden d¿rfen. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
unserer Anlagen, wie z.B.  nderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen daf¿r 
die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten.  
Umgang mit Stellungnahme: Mit der Bestandsabfrage der Leitungen wurde festge-
stellt, dass eine Gasleitung 110 PE der EWE Netz GmbH das Plangebiet und das 
private Grundst¿ck im nordwestlichen Bereich schneidet. In diesem Bereich beste-
hen einzelne GroÇbªume und eine Bºschung, die eine wichtige Bedeutung f¿r die 
Eingr¿nung des Plangebietes aufweisen. Die geplanten ¿berbaubaren Grund-
st¿cksflªchen weisen Abstªnde von mindestens ca. 6,5 m zu der Bestandsleitung 
auf und stehen damit nicht im Widerspruch zu diesem Bestand. Die vorgesehene 
Festsetzung einer Pflanzbindung ist jedoch nicht mit einem Leitungsrecht zur Be-
lastung des Baugrundst¿ckes vereinbar und daher nicht vorgesehen. In einer Vor-
abstimmung mit der EWE im Mai 2022 wurde eine Verlegung auf Kosten des Vor-
habentrªgers zugesichert. 
 
Der Entsorgungsbetrieb Mªrkisch-Oderland (EMO) stellt die Anforderungen an die 
Abfallentsorgung im Plangebiet dar, die im Plangebiet sicherzustellen sind. Voraus-
setzungen f¿r eine ordnungsgemªÇe Abfallentsorgung sind in der Satzung ¿ber die 
Abfallentsorgung des Landkreises Mªrkisch-Oderland (Abfallentsorgungssatzung - 
AESMOL) in der jeweiligen g¿ltigen Fassung benannt und werden in der Stellung-
nahme im Detail aufgef¿hrt. Sie betreffen u.a. die Befahrbarkeit und Wendemºglich-
keit der Fahrzeuge sowie Anforderungen an die M¿lltrennung und die M¿llstandorte 
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selber. In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass im Vorentwurf des Be-
bauungsplans die Anforderungen an eine ordnungsgemªÇe Abfallentsorgung unter 
den vorher genannten gesetzlichen Vorschriften nicht ausreichend ber¿cksichtigt 
sind. Insbesondere fehlende Wendemºglichkeiten verhindern in den jetzigen Unter-
lagen /Vorentwurf) eine haushaltsnahe- und grundst¿cksbezogene Entsorgung von 
Abfªllen. Es bestehen daher erhebliche Bedenken zu den vorliegenden Planungen 
und die Forderung der Einarbeitung der vorher genannten Hinweise in eine zu kor-
rigierende Planung. 
Umgang mit Stellungnahme: Im Grundsatz betreffen die Hinweise zur Abfallentsor-
gung die Umsetzung der Planung, nicht jedoch den Bebauungsplan selber. Den-
noch muss der Bebauungsplan umsetzbar sein, so dass hierf¿r ausreichend Flª-
chen vorgehalten werden m¿ssen und keine Widerspr¿che zu den geplanten Fest-
setzungen bestehen d¿rfen. Ein Wendehammer am Ende der KelmstraÇe besteht 
nicht und ist durch die Stadt Strausberg nicht vorgesehen. Demnach ist die Zufahrt 
zum Grundst¿ck ï wie auch im Bestand - zugleich als Wendemºglichkeit zu nutzen. 
Zum Entwurf des Bebauungsplans wurde das Thema der Abfallentsorgung im Rah-
men der Verkehrsuntersuchung und der AuÇenraumgestaltung des Vorhabens ge-
pr¿ft.  Vorgesehen ist, dass die M¿llabfuhr mittels Dreipunkt-Wendung ¿ber die 
Grundst¿ckszufahrt wendet, dann r¿ckwªrts in die Einfahrt stºÇt und dann damit 
direkt an dem vorgesehenen M¿llraum die Tonnen abholen kann. Dies wurde durch 
entsprechende Zeichnungen belegt und mit der EMO im April 2022 abgestimmt.  
Eine Lºsung f¿r die Umsetzung einer ordnungsgemªÇen Abfallentsorgung ist damit 
grundsªtzlich mºglich, der Bebauungsplan umsetzbar. 
 
Die Stadtwerke Strausberg GmbH weisen darauf hin, dass f¿r die Wªrmeversor-
gung Fernwªrme gut in Frage kommt. Eine ErschlieÇung ist von der KelmstraÇe her 
in ausreichender Kapazitªt gegeben. Die Versorgung erfolgt vom BHKW Nord. Zu-
dem wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet keine Medien verlaufen, es aber 
darauf zu achten ist, dass beim Herstellen der Baustellenzufahrten oder der Anlie-
gerzufahrten die Flªche nicht zu stark verdichtet wird, da es sonst zur Quetschung 
der Medien kommen kann. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Hinweise betreffen die Ausf¿hrung der Planung. 
Dem Vorhabentrªger wird die Mºglichkeit des Anschlusses an die Fernwªrme mit-
geteilt. In der Begr¿ndung wurde ergªnzt, dass eine Mºglichkeit der Fernwªrmever-
sorgung besteht. 
 
Seitens des Wasserverbandes Strausberg-Erkner bestehen zum vorgenannten Be-
bauungsplan keine grundsªtzlichen Bedenken. Die an das Plangebiet angrenzende 
KelmstraÇe ist trink- und schmutzwassertechnisch erschlossen. ¦ber diese Anlagen 
kann der Trinkwasserbedarf des Plangebietes gedeckt und die Schmutzwasserab-
leitung gesichert werden. 
Von Seiten der E.DIS AG Netz SSG gibt es, vorbehaltlich weiterer Abstimmungen 
zur Sicherung des vorhandenen Anlagenbestandes, grundsªtzlich keine Einwªnde 
gegen die geplanten BaumaÇnahmen. Im Rahmen der Netzinstandhaltung bzw. des 
Netzausbaus wird Interesse an einer eigenveranlassten Mitverlegung von Versor-
gungsanlagen (Mittel-/Niederspannungskabel) im Zusammenhang mit dem Bauvor-
haben geªuÇert.  
Deutsche Telekom Technik GmbH schreibt, dass sich im Planbereich noch keine 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden. Zudem wird gew¿nscht, dass eine 
Festsetzung aufgenommen wird, dass in allen StraÇen bzw. Gehwegen geeignete 
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und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m f¿r 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen sind. 
Die Belange der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH sind bei dem 
Verfahren nur ber¿hrt, sofern bei der BaumaÇnahme gefªhrliche Abfªlle anfallen. 
F¿r die Beurteilung, ob ein gefªhrlicher Abfall vorliegt, verweisen wir auf die "Voll-
zugshinweise zur Zuordnung von Abfªllen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages 
in der Abfallverzeichnis-Verordnung" des Landes Brandenburg.  
Umgang mit Stellungnahmen: Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genom-
men, betreffen aber im Wesentlichen die Umsetzung der Planung. Es wird in der 
Begr¿ndung ein Hinweis aufgenommen, dass vor der Durchf¿hrung von BaumaÇ-
nahmen eine Abstimmung mit den zustªndigen Ver- und Entsorgungsunternehmen 
stattfinden muss. In der Praxis ist dies auch regelmªÇig der Fall. Im ºffentlichen 
StraÇenraum sind Festsetzungen zu Leitungsverlªufen regelmªÇig nicht erforder-
lich. Gefªhrliche Abfªlle sind nach derzeitigem Stand der Planung aufgrund der 
Vornutzungen im Plangebiet nicht zu erwarten. Aufsch¿ttungen u.a. mit Ziegelresten 
etc. wurden jedoch festgestellt. Sollten dennoch gefªhrliche Abfªlle anfallen, so gel-
ten die gesetzlichen Regelungen. 

  
Kampfmittel, sonstige Bodenbelastungen 
Der Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigung verweist darauf, dass bei kon-
kreten Bauvorhaben bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung beizu-
bringen ist. Dar¿ber entscheidet die f¿r das Baugenehmigungsverfahren zustªndige 
Behºrde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten 
Kampfmittelverdachtsflªchenkarte. Diese Einschªtzung gilt auch f¿r zuk¿nftige  n-
derungen dieses Planes. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Eine Stellungnahme der f¿r das Bau-
genehmigungsverfahren zustªndigen Behºrde im Landkreis, ob sich die Flªche auf 
der ĂKampfmittelverdachtsflªchenkarteñ befindet, wurde zum Vorentwurf nicht ab-
gegeben. Der Hinweis zur Notwendigkeit der Vorlage einer Munitionsfreigabebe-
scheinigung wird an den Vorhabentrªger weitergeleitet. 

 
Waldeigenschaft 
Der Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberfºrsterei Strausberg schreibt in seiner 
Stellungnahme, dass nach Sichtung der eingereichten Unterlagen und einer erfolg-
ten Abwªgung der Interessenlage die untere Forstbehºrde dem Bebauungsplans 
Nr. 65/20 "Am Weinberg" unter Ber¿cksichtigung und Einarbeitung der Auflagen zu-
stimmt: Die Schaffung von Wohnraum im Strausberger Stadtgebiet ist grundsªtzlich 
ein ºffentlicher Belang von hoher Prioritªt. Wenn es um Waldverlust geht, muss aber 
eine sehr genaue Abwªgung der Interessenlage erfolgen. Hilfreich und in der Ent-
scheidungsfindung von besonderer Bedeutung ist die Historie und bisherige Nut-
zung der jetzigen Waldflªche. Der Planungsbereich lag urspr¿nglich auÇerhalb des 
Waldes unweit des ehemaligen "Hotel S¿d". In der Vergangenheit wurde hier Erd-
reich abgetragen, vermutlich zur Sand- oder Kiesgewinnung. Spªter wurde wieder 
Erdreich, dessen Herkunft uns nicht bekannt ist, aufgehªuft. ¦ber viele Jahre hat 
sich diese Flªche unbeobachtet ¿ber Sukzession bewaldet und ist jetzt Wald im 
Sinne des LWaldG. 
Unstrittig ist, dass hier ein St¿ck "Gr¿n" in der Stadt Strausberg ¿berplant wird, wel-
ches in seiner Ausdehnung und Lage eine Besonderheit in der Stadt Strausberg 
darstellt. Aus Sicht der unteren Forstbehºrde wird nun nach mehreren Ortsterminen 
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und Nachbesserungen in den Planungsunterlagen dem vorliegenden Planungsent-
wurf unter Beachtung folgender Auflagen zugestimmt.  
Å Trotz korrigierten Lageplanes, sollte im Bereich Haus 5 und 6 ein grºÇerer Ab-
stand zur Hangkante an der Ostseite eingehalten werden, um ein Abrutschen 
von Erdreich und damit einhergehend die Standsicherheit des Bewuchses nicht 
zu gefªhrden. Alternativ sind bautechnische MaÇnahmen nach dem Stand der 
Technik umzusetzen. 

Å Die Sicherung und der Schutz des umliegenden Baumbestandes, auch wenn 
die Baumrestbestªnde spªter kein Wald im Sinne des LWaldG mehr sind, 
sollten im B- Plan bzw. in einer eigenen Satzung festgeschrieben werden. 

Å Eine Erweiterung der Bebauung, ¿ber die Grenzen des im jetzigen Vorentwurf 
des Lageplans hinausgehend, wird jetzt und in Zukunft ausgeschlossen. 

Å Klªrung der Kosten¿bernahme zuk¿nftiger Verkehrssicherungsarbeiten am 
umliegenden Baumbestand. 

Å Nachweis entsprechender Ausgleichsflªchen 
 
Umgang mit Stellungnahme: Die Hinweise und die grundsªtzliche Zustimmung zu 
einer Waldumwandlung wurden zur Kenntnis genommen. Die Auflagen werden mit 
der Entwurfsfassung folgendermaÇen ber¿cksichtigt: 
Å Die Hangkannte an den Hªusern 5 und 6 wird ¿ber technische MaÇnahmen 
stabilisiert.  

Å Die Gehºlzbestªnde, die nicht mehr Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes 
sind, werden durch Erhaltungsbindungen im B-Plan gesichert. Ebenso werden 
f¿r den im Bebauungsplan einbezogenen Waldbereich MaÇnahmen zu 
Strukturverbesserungen, z.B. eine Unterpflanzung mit Strªuchern in 
bestimmten Qualitªten definiert. 

Å Eine Erweiterung der Bebauung wird durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans dauerhaft ausgeschlossen. 

Å Die Kosten¿bernahmen werden ¿ber einen stªdtebaulichen Vertrag mit dem 
Vorhabentrªger gesichert. 

Å in der ergªnzenden Stellungnahme der Forstbehºrde wird der Kompen-
sationsfaktor mit 1:2,75 festgelegt (vgl. E-Mail vom 29.11.2021). F¿r diesen 
Kompensationsfaktor werden entsprechende Aufforstungs- und Waldumbau-
maÇnahmen auÇerhalb des Plangebietes mit der unteren Forstbehºrde 
abgestimmt und vertraglich gesichert. 

  
Umwelt, Grundsªtze, Allgemeines 
Das Landesb¿ro anerkannter Naturschutzverbªnde GbR hat grundsªtzliche Beden-
ken gegen die Entwicklung des Standortes und ªuÇert die im folgenden aufgef¿hr-
ten Bedenken: 
Das Vorhaben ist im Landschaftsschutzgebiet ĂStrausberger und Blumenthaler 
Wald und Seengebietñ, im bauplanerischen AuÇenbereich und in einem besonders 
sch¿tzenswerten Restwald im Siedlungsgebiet geplant. Dem Vorhaben widerspricht 
die Darstellungen des Flªchennutzungsplans (Flªche ist im FNP (1997) als Wald 
ausgewiesen), des Landschaftsplanes sowie den Belangen von Natur und Land-
schaft. 
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Umgang mit Stellungnahme: Das Vorhaben befindet sich ï wie ein GroÇteil der 
Siedlungsflªche von Strausberg - im Landschaftsschutzgebiet ĂStrausberger und 
Blumenthaler Wald und Seengebietñ. Mit dem Flªchennutzungsplan erfolgte bereits 
eine Abwªgung dieser Belange und es wurde dort ï anders als in der Stellungnahme 
angegeben ï im Ergebnis eine Wohnbauflªche dargestellt, da es sich bei der Ab-
grabungsflªche des vorliegenden Bebauungsplans um eine vorgenutzte Flªche mit 
eigener Spezifik handelt. Der Landschaftsplan besitzt hingegen keine eigene Ver-
bindlichkeit und wurde in der Abwªgung unterschiedlicher Belange weitgehend in 
den FNP ¿bernommen, jedoch nicht bez¿glich der Darstellung f¿r das vorliegende 
Plangebiet. Es wird ein Antrag auf Zustimmung im Landschaftsschutzgebiet bei der 
zustªndigen Behºrde gestellt. 
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
 
Das Vorhaben widerspricht auÇerdem: 
Å der Schaffung und Sicherung eines gesunden Stadtklimas, f¿r die der Erhalt 
von Gr¿n-, insb. Waldflªchen unerlªsslich sind 

Å den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes  
Å dem Erhalt des Ortsbildes 
Å das vorrangige Erhalten von innerstªdtischen Gr¿nflªchen 
Å den Artenschutzbelangen, insb. dem Erhalt von Lebensraum vieler gesch¿tzter 
Arten 

Å die " Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ï Neuauflage 2016" die die Leitplanken 
f¿r ein grundsªtzliches Umsteuern in Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg 
zu einem treibhausgas neutralen Deutschland beschreibt 

 
Umgang mit Stellungnahme: Jede stªdtebauliche Entwicklung und jedes Bauvorha-
ben ist grundsªtzlich vielschichtig zu beurteilen und hat positive wie auch negative 
Effekte auf die Umwelt und auf eine nachhaltige Stadtentwicklung. Dabei ist das 
grundsªtzliche Ziel der Schaffung von Wohnraum ein bedeutender Belang auch in 
der Stadt Strausberg. Insofern ist das Vorhaben konkret bez¿glich seiner Auswir-
kungen und auch in Abwªgung zu Vorhaben auf alternativen Standorten zu beurtei-
len. Aufgrund der Lage und der Ausprªgung des Vorhabens wird es von der Stadt 
Strausberg im Ergebnis als vertrªglich und im Sinne der Stadtentwicklung als w¿n-
schenswert angesehen. F¿r eine nachhaltige Entwicklung sprechen insbesondere 
folgende Aspekte:  
Å Die Auswirkungen auf das Stadtklima werden u.a. durch die Festsetzung von 
Dachbegr¿nung, durch Fassadengestaltung und durch eine vollstªndige, de-
zentrale Regenwasserbewirtschaftung (Verdunstung/ Versickerung) bestmºg-
lich reduziert. 

Å Die Nutzung eines innerstªdtischen Wohnbaupotenzials hilft, eine Zersiedelung 
und damit verbundene zusªtzliche Verkehrsfl¿sse in den Randbezirken bzw. 
auÇerhalb des Siedlungskºrpers zu vermeiden.  

Å Den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes wird im Rahmen der Ein-
griffsregelung entsprochen bzw. Rechnung getragen (es wird ein vollstªndiger 
Ausgleich geschaffen). 

Å Das Ortsbild wird zwar durch die Bebauung kleinrªumig verªndert, jedoch blei-
ben maÇgeblich kulissenwirksame Vegetationsstrukturen erhalten bzw. werden 
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durch ergªnzende Pflanzungen gestªrkt, um die neue Bebauung bestmºglich 
in das vorhandene Ortsbild zu integrieren. 

Å Die Bebauung des Grundst¿cks ist bereits im FNP vorgesehen und argumen-
tiert. 

Å Ein GroÇteil des Weinberg-Waldes bleibt erhalten und f¿r die ºffentliche Erho-
lung zugªnglich. Eine infrastrukturelle Aufwertung zur Verbesserung der Erho-
lungsfunktion wird v. a. gegen¿ber den artenschutzfachlichen Belangen (Le-
bensraumfunktion) gepr¿ft. 

Å Den Artenschutzbelangen wird auf Basis eines faunistischen Fachgutachtens 
in Form verschiedener MaÇnahmen plangebietsintern sowie auch -extern 
Rechnung getragen. Individuenverluste werden durch entsprechende MaÇnah-
mensicherungen vermieden, Lebensraumverluste vorwiegend plangebietsin-
tern ausgeglichen. 

 
Das Vorhaben widerspricht auÇerdem: 
Å dem Leitbild der Stadt Strausberg: "... Strausberg sch¿tzt die nat¿rlichen 
Lebensrªume ..."  

Å den Zielstellungen des in Strausberg gegr¿ndeten Ausschusses f¿r Klima und 
Umwelt, der Taskforce Straussee und der Beschlussvorlage der ñNachhaltig-
keitò 

Å der Lokalen Agenda: 
Aus ihr geht hervor, dass u.a.: 
S. 13: Zur Anpassung an den Klimawandel die nat¿rlichen, f¿r das Mikroklima 
g¿nstigen Bedingungen von Strausberg (Lage in weitrªumigen Wald- und Seenge-
biet, noch unbebaute Flªchen im Stadtgebiet, z.B. in Senken und an FlieÇen) bei 
der Stadtgestaltung genutzt und erhalten werden m¿ssen. Im Rahmen der Stadt-
entwicklung ist darauf zu achten, wichtige Freiflªchenstrukturen zu erhalten und zu 
vernetzen. Die Steuerungsmºglichkeiten der verbindlichen Bauleitplanung sind 
entsprechend zu nutzen. 
Die innerstªdtischen Park- und Waldbereiche, die stªdtebaulich bedeutsamen 
Gr¿nflªchen und -bereiche sind dauerhaft zu erhalten und zu sch¿tzen. Den Be-
lastungen durch sommerliche Hitzeperioden muss durch die Freihaltung von 
Frischluft bildenden Bereichen in der Bebauung entgegengewirkt werden. 
 
Teil II: Agenda-Dokument Ziele bis 2030ï Ausz¿ge - 
aus Einf¿hrung (S.3) 
Strausberg sch¿tzt die nat¿rlichen Lebensrªumeé 
Zitate aus den einzelnen Handlungsfeldern: 
3.2 Energie, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
S. 11: Bei der weiteren stªdtebaulichen Entwicklung von Strausberg (u.a. Woh-
nungsbau, Verkehrsplanung, Gestaltung von Freiflªchen und Stadtgr¿n) sind An-
passungsmaÇnahmen an den Klimawandel zu ber¿cksichtigen (z.B. baulicher 
Kªlte- und Wªrmeschutz, innerstªdtische Frischluftschneisen, Auswirkungen 
extremer Wetterlagen). 
Anpassung an den Klimawandel 
S. 12: Bei hochsommerlichen Wetterlagen leisten die StraÇen mit Bªumen und 
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Begleitgr¿n einen wichtigen Beitrag zur Durchl¿ftung der Stadt, so dass 
gesundheitsgefªhrdendem Hitzestau entgegengewirkt wird. 
3.4 Mobilitªt 
S. 18: Das Stadtgebiet ist von Staub und Verkehrslªrm zu entlastené 
3.7 Natur- und Landschaftsschutz 
S. 29: Bodenversiegelungen verringern, Bºden entsiegeln und 
Bodenverunreinigungen vermeiden 
S. 30: Gr¿n- und Freiflªchen wirken als Klimaausgleichsflªchen und bieten einer 
Vielzahl an Tieren und Pflanzen Lebensraum 
S. 32: Zum Schutz, zur Entwicklung und zur Pflege der Gr¿n- und Freiflªchen wird 
eine Freiraumentwicklungskonzeption f¿r das Stadtgebiet in naher Zukunft erarbei-
tet. Gegenstand sollen vor allem die ºffentlichen Rªume sein. Gemeint sind nicht 
nur die ºffentlichen Gr¿nflªchen und Freiraumanlagen einschlieÇlich z.B. Sport- 
und Spielareale sowie Platz- und StraÇenrªume; gemeint sind auch naturnahe 
Wald- und Wiesenflªchen ï insbesondere dann, wenn diese f¿r die Erholung der 
Bevºlkerung von Bedeutung sind. 
 
Umgang mit Stellungnahme: 
Das Leitbild und die Lokale Agenda sind weiterhin eine wichtige Planungsgrundlage 
f¿r die Stadt, die es zu beachten gilt. Der Weinberg als innerstªdtische Gr¿n- und 
Erholungsflªche bleibt in seiner Ausprªgung und Funktion erhalten. Dies ist unstrit-
tig. Bei dem vorliegenden Plangebiet handelt es sich aber um eine durch Kies- oder 
Sandabbau vorgenutzte Abgrabungsflªche mit teilweise bereits bestehenden Ver-
sieglungen, die sich deutlich vom Rest des Waldes am Weinberg unterscheidet und 
deshalb bereits im Flªchennutzungsplan in die Bauflªchendarstellung aufgenom-
men wurde. Dies beschreibt nach wie vor die Zielstellung am Standort. Es handelt 
sich daher um Bauerwartungsland. 
Das Projekt wurde in Aussch¿ssen vorgestellt und von diesen die Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplans mit Mehrheit bef¿rwortet. Es wird hier kein Wider-
spruch zu den in der Stellungnahme benannten Zielen des Leitbildes und der 
Agenda gesehen. Hierbei ist zu beachten, dass Nachhaltigkeitsziele immer in Ab-
wªgung zueinander zu bewerten und anzuwenden sind. So sind beispielsweise in 
der zitierten Lokalen Agenda 2030 als Nachhaltigkeitsziele ebenfalls formuliert: 
Å Stªrkung der zentralºrtlichen Funktionen des Mittelzentrums Strausberg,  
Å Schaffung eines den individuellen Bed¿rfnissen entsprechenden Angebotes an 
bezahlbarem, barrierearmem Mietwohnraums f¿r alle Generationen,   

Å Bereitstellung von der Nachfrage entsprechenden Flªchen f¿r den Eigenheim- 
und den Mietwohnungsbau,  

Å Vorrang der Innenentwicklung, insbesondere auf innerstªdtischen 
Konversions- und Brachflªchen. 

Zudem bestehen im konkreten Projekt zahlreiche MaÇnahmen, die auch die Nach-
haltigkeit des Standortes unterst¿tzen:  
Å Im Planverfahren wurde fachgutachterlich nachgewiesen, dass eine vollstªn-
dige Niederschlagswasserbewirtschaftung innerhalb des geplanten Wohnbau-
gebietes mºglich ist. Dabei wird eine Einleitung von Niederschlagswasser in die 
Kanalisation vermieden und stattdessen die ºrtliche Grundwasserneubildung 
erhalten. 
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Å Das Bebauungsplangebiet liegt nicht in einer Senke oder an einem FlieÇ. 
Å Die charakteristische Frei- und Erholungswaldflªche ĂWeinbergeñ bleibt erhal-
ten. Eine Vernetzung der ĂWeinbergeñ mit anderen Gr¿nflªchen im Umfeld ist 
weiterhin mºglich. 

Å Der Bebauungsplan sichert ¿ber verschiedene Festsetzungen (Dachbegr¿-
nung, Garagen-¦berdeckung, Erhalt von Wald und Flªchen f¿r Anpflanzungen 
sowie Gehºlzpflanzungen) einen hohen klimawirksamen Gr¿nflªchenanteil im 
Plangebiet, so dass keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das stªdti-
sche Klima zu erwarten sind.  

 
Das Vorhaben widerspricht auÇerdem: 
Å den Erholungs- und Freizeitbed¿rfnissen der Bevºlkerung 
Anlagebedingt bef¿rchtet wird ein hºheres Verkehrsaufkommen, auf die das hier 
anbindenden StraÇensystem nicht ausgelegt ist. Erhºhte Immissionsbelastungen 
(Lªrm, Staub, Abgase) sind zu erwarten. 

 
Umgang mit Stellungnahme: 
Die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf den StraÇenverkehr wurden im 
Rahmen eines Verkehrsgutachtens ermittelt und bewertet. Die mit dem zusªtzlichen 
Ziel- und Quellverkehr des geplanten Wohnquartiers verbundenen Schallemissio-
nen auf die Umgebung sind zudem Gegenstand einer schalltechnischen Untersu-
chung. Von dem Vorhaben selber sind bez¿glich des zusªtzlichen Verkehrs- und 
Lªrmaufkommens keine relevanten negativen Auswirkungen auf die Umgebung zu 
erwarten. Umgekehrt besteht jedoch eine erhebliche Vorbelastung durch den Ver-
kehr auf der Berliner StraÇe, so dass SchutzmaÇnahmen f¿r die geplante Bebauung 
erforderlich werden. Das private Grundst¿ck (Plangebietsflªche) unterliegt aktuell 
keiner aktiven Erholungsnutzung. Gelegentlich dient ein das Plangebiet querender 
Trampelpfad f¿r Hundeauslauf / Gassi-Spaziergang. Das eigentliche Wegenetz 
befindet sich auf den Weinbergen s¿dlich des Plangebietes. 
 
Das Vorhaben widerspricht auÇerdem: 
Å der Empfehlung der ECOSAX, dass die Fºrdermengen zu reduzieren sind 
(gem. Zwischenbericht der von der Stadt Strausberg beauftragten Gutachter-
firma ĂBGD Ecosax/DHIñ, vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses ĂKlima 
und Umweltñ der SVV am 13.12.2019). Mehr Flªchenversiegelung heiÇt weni-
ger versickerndes Niederschlagswasser bei gleichzeitig steigendem (Trink-) 
Wasserbedarf. Dazu kommt, dass die jªhrliche Niederschlagsmenge von 
600mm auf 400mm sinken wird. 

Å der notwendigen mºglichen Bereitstellung des WSE mit ausreichend Trinkwas-
ser im Einzugsgebiet. Durch die TESLA-Ansiedlung wird sich dieser Zustand 
noch verschªrfen! 

 
Umgang mit Stellungnahme: 
Die stªdtische Satzung ¿ber die Bewirtschaftung von Niederschlagswasser (Nieder-
schlagswassersatzung) vom 18.10.2001) definiert in Ä 3, dass unbelastetes Nieder-
schlagswasser auf dem Grundst¿ck, auf dem es anfªllt, zu beseitigen oder zu nut-
zen. Dieser Anforderung wird im Rahmen der Wohnbauplanung entsprochen. Ein 
Entwªsserungskonzept hat die Versickerungspotenziale im Plangebiet ermittelt und 
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bewertet und weist nach, dass bei Umsetzung der aktuellen Planung eine vollstªn-
dige Versickerung und Verdunstung auf dem Grundst¿ck mºglich ist. Eine maÇgeb-
liche Reduzierung der Grundwasseranreicherung ist deshalb nicht zu erwarten. 
Es ist hingegen richtig, dass die Schaffung von zusªtzlichem Wohnraum in der Stadt 
Strausberg den Trinkwasserbedarf erhºht. Dies trifft jedoch auf jegliche Vorhaben 
im Bereich der Stadtentwicklung in der Region zu.  Der Wasserverband Strausberg-
Erkner (WSE) ist f¿r die Versorgung eines groÇen Verbandsgebietes zustªndig, das 
die Flªche von insgesamt 3 Stªdten und 13 Gemeinden umfasst. Die Stadt Straus-
berg und das vorliegende Projekt reprªsentieren somit lediglich eine kleine, unter-
geordnete Bedeutung innerhalb des Gebiets. Die Lºsung kann nicht in einer Verhin-
derung sªmtlicher Entwicklung im Verbandsgebiet und insbesondere im Mittelzent-
rum Strausberg liegen, sondern muss am konkreten Wasserverbrauch sowie der 
Wasserfºrderung anschlieÇen. Eine Lºsung auf Projektebene ist nicht mºglich. Ge-
mªÇ Stellungnahme des WSE vom 16.09.2021 sind die Trinkwasserversorgung so-
wie auch die Schmutzwasserentsorgung f¿r das Plangebiet (und f¿r die geplante 
Wohnbebauung) gesichert. 
 
Das Vorhaben widerspricht auÇerdem: 
Å die nicht zu vertretende Waldrodung in Zeiten des Klimawandels 
Å 1 Hektar innerstªdtischen Wald f¿r teure Miet-/Eigentumswohnungen zu roden 
Å das Bebauen und Versiegeln in einer Senke in Zeiten des stªndigen Starkre-
gens 

Å das Roden der wild gewachsenen Bªume auf den Weinbergen, die 
¿berwiegend Laubbªume sind und Feinstaub der angrenzenden Berliner Str. 
filtern, nat¿rlich gewachsen und ªuÇerst resistent sind, hohe Bedeutung f¿r die 
Bindung von Co2 haben (1 Hektar Wald filtert im Jahr rund 10 Tonnen 
Kohlendioxid), nicht umsorgt und gepflegt werden m¿ssen und bestens an den 
Standort angepasst sind 

Å eine Ersatzpflanzung, die k¿nstlich geschaffen und k¿nstlich gepflegt werden 
muss, was Geld kostet und in vielen Fªllen auch zum Ausfall der Ersatzpflan-
zungen f¿hrt 

Å eine Ersatzpflanzung, die irgendwo stattfindet und nicht dort wo sie im Falle der 
Weinberge f¿r klimatisch g¿nstiges Klima sorgen kann (innerstªdtischen Stadt-
klima) 

 
Umgang mit Stellungnahme: 
Å GemªÇ Stellungnahme der Forstbehºrde ist das Projekt nach MaÇgabe der 
Vorgaben und Einschrªnkungen insgesamt zulªssig. Es wurden dar¿ber hinaus 
Planungsanpassungen u.a. hinsichtlich eines ausreichend groÇen Abstandes 
zum Waldbereich mit Erosionsschutzfunktion abgestimmt. Auch waldverbes-
sernde MaÇnahmen werden f¿r zu erhaltende Waldflªchen festgesetzt und in 
der Planfortschreibung konkretisiert.  

Å Mit dem Konzept zur Niederschlagsbewirtschaftung werden der besonderen to-
pografischen Situation Rechnung getragen und die kommunalen Anforderun-
gen zum Umgang mit Niederschlagswasser planerisch ber¿cksichtigt. 

Å Erforderliche KompensationsmaÇnahmen werden gemªÇ rechtlichen 
Vorgaben festgelegt und mit den zustªndigen Fachbehºrden abgestimmt. Die 
Umsetzung ggf. erforderlicher Kompensationspflanzungen impliziert gemªÇ 
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rechtlichen Anforderungen auch eine fachgerechte Pflege und Entwicklung. 
Grundsªtzlich m¿ssen auch bestehende Waldflªchen gepflegt werden. 

 
Aufgrund des fehlenden Bedarfs und der naturrªumlichen Gegebenheiten wird das 
Vorhaben ebenso abgelehnt. Es gibt gen¿gend Alternativflªchen auÇerhalb des 
Waldes, die f¿r ein prognostiziertes Bevºlkerungswachstum genutzt werden kºn-
nen. Insbesondere besteht ein Bedarf an Sozialwohnungen-die aber hier nicht vor-
gesehen sind. 
F¿r dieses hier private Bauvorhaben besteht kein hºheres ºffentliches Interesse, 
zudem die naturschutzrechtlichen und die Waldbelange im Range vorgehen, da 
diese bereits rechtsverbindlich sind und zweifelsfrei als Gemeinwohlbelange gelten. 
Die bereits ¿ber 1.000 geplanten und teilweise umgesetzten Wohneinheiten in 
Strausberg, die jetzt schon die eigenen Zielsetzungen des vorgesehenen Einwoh-
nerwachstums bis 2030 auf 27.500 Einwohner, stark ¿berschreiten kºnnen den 
Bedarf an weiterem Wohnraum nicht begr¿nden, z.B.: 
Å WBG Aufbau in der Gustav-Kurtze-Promenade (77 Wohnungen), 
Å Hegerm¿hlenstraÇe (50 Wohnungen), 
Å Hegerm¿hlen-/ElisabethstraÇe (Einfamilien-/Doppelhªuser), 
Å Am AnnaflieÇ (30 EFH, 4 Wohnungen) 
Å M¿hlenweg (Ein - und Mehrfamilienhªuser) 
Å Gustav-Kurtze-Promenade WHG (23 Wohnungen) 
Å Peter-Gºring-StraÇe Alternatives Wohnprojekt, ehemals Kita Zwergenland 
Å Buchhorst (8 Eigentumswohnungen) 
Å Hegerm¿hlenstraÇe (Mehrfamilienhªuser) 
Å ElisabethstraÇe/Hegerm¿hlenstraÇe s.o. Reihenhªuser Doppelhªuser 
Å Fºrsterweg Gr¿nrock-Karree Neues Wohnen (Mehr-familienhªuser) 
Å Fritz-Reuter-StraÇe (Mehrfamilienhªuser) 
Å Strausberger Nordkreisel Schulte Residenz (Mehrfamilienhªuser) 
Å Wriezener StraÇe-Klub am See 
Å Wriezener StraÇe-ehemaliger Polizeistandort 
Å Wriezener StraÇe- Areal um die Stephanus Stiftung (Mehrfamilienhªuser) 
Å Josef-Zettler-Ring (Mehrfamilienhªuser) 
Å Otto-Grotewohl-Ring (Mehrfamilienhªuser) 
Å Hegerm¿hlenstraÇe SWG Flªche (Mehrfamilienhªuser) 
Å Lindenpromenade (Einfamilienhªuser) 
Å FlieÇstraÇe (Einfamilienhªuser) 
Å M¿hlenweg-West (Einfamilienhªuser) 
Å M¿hlenweg-West s.o. (Mehrfamilienhªuser) 
Å BahnhofstraÇe (Einfamilienhªuser) 
Å Vorstadt Grundschule (Einfamilienhªuser) 
Å Am AnnaflieÇ (Einfamilienhªuser) 
Å Neubau an der Stadtmauer (8 Eigentumswohnungen) 
Å Weitere rund 1.000 Wohneinheiten sollen u. a. auf der Konversionsflªche der 
BIMA am M¿hlenweg entstehen. 

Das vom Vorhabentrªger erklªrte Vorbild f¿r ein modernes und umweltgerechtes 
Bauen (Energieeffizient, Klima, Niederschlagswasser, Dachbegr¿nung, etc.) wird 
an anderen Stellen auch ohne gravierende Eingriffe in Natur und Umwelt erreicht. 
Problematisch sind weitere Wohnbauvorhaben auch unter dem Aspekt, dass nicht 
ausreichend Schul- und KITA-Plªtze vorhanden sind bzw. parallel zur ansteigenden 
Bevºlkerungszahl geplant und bereitgestellt werden. Dies betrifft ebenso die 
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StraÇenplanung, wie grundsªtzlich die Infrastruktur. 
 
Umgang mit Stellungnahme: 
Der Bevºlkerungsdruck und Wohnungsmangel in der Region, insbesondere in den 
Gemeinden mit Gleisanschluss, ist weiter sehr hoch. Diese Entwicklung trifft auch 
f¿r die Stadt Strausberg zu. Gerade in integrierten Lagen mit kurzen Wegen zu Ver-
sorgungseinrichtungen und Haltestellen des schienengebundenen ºffentlichen Per-
sonennahverkehrs soll daher eine Entwicklung in der Stadt Strausberg stattfinden. 
Mit dem privaten Bauvorhaben sollen vor allem die Bedarfe im nachhaltigen und 
ºkologischen Wohnen sowie im Bereich des gehobenen Mietwohnungsneubaus 
gedeckt werden, die selbstverstªndlich auch den Strausbergern zu Gute kommen.  
Die aufgef¿hrten Bauvorhaben sind hierbei zwar zu ber¿cksichtigen, sind aber teil-
weise schon umgesetzt Gerade die angesprochenen grºÇeren Entwicklungsstan-
dorte werden deutlich lªngere Entwicklungszeiten in Anspruch nehmen und stehen 
daher nicht in direkter Konkurrenz zu dem vorliegenden Bebauungsplan. Insgesamt 
ist ein ¦berangebot an Wohnraum durch eine sukzessive Entwicklung der benann-
ten Standorte nicht zu erwarten. 
Derzeit liegt die Abgrabungsflªche zwar brach, wurde aber bereits im Flªchennut-
zungsplan der Stadt Strausberg in den 1990er Jahren als zuk¿nftige Wohnbauflª-
che mitgedacht. Die kurze Anbindung an den Lebensmitteldiscounter, zur Tram-
Haltestelle ĂKªthe-Kollwitz-StraÇeñ, die Altstadt und das Theodor-Fontane-Gymna-
sium ermºglichen hier ein Vorhaben in bester integrierter Lage und fºrdert daher die 
Innenentwicklung. 

 
Zu den Eingriffen in Natur und Umwelt: 
Das Vorhaben befindet sich flªchenmªÇig im LSG ĂStrausberger und Blumenthaler 
Wald- und Seengebietñ und fªllt unter die Verbote gemªÇ der LSG-Verordnung. Mit 
dem Vorhaben verbunden wªren gravierende Eingriffe in die Schutzg¿ter Land-
schaftsbild/Boden/Fauna und Flora (u.a. Artenschutz+Wald) / Wasser und Klima 
verbunden. Das Vorhaben soll in ĂKessellageñ auf der Flªche einer ehemaligen 
Kies- und Sandgrube errichtet werden. Unzweifelhaft werden erhebliche Probleme 
bei stªrkeren Niederschlªgen eintreten. Der Vorhabentrªger weist selbst daraufhin, 
dass die Versickerungsfªhigkeit auf dem Grundst¿ck, unterhalb der bestehenden 
Auff¿llungen, nur bedingt f¿r die Aufnahme und Versickerung von Niederschlags-
wasser geeignet ist. 
Dadurch sind ¦berschwemmungen auf dem Plangebiet, insbesondere in der ge-
planten Tiefgarage zu erwarten. Im Bereich der Tiefgarage zwischen den Wohnhªu-
sern kºnnen auf der Flªche keine Bªume erhalten bzw. zuk¿nftig gepflanzt werden 
und es geht wertvolle Versickerungsflªche verloren, was zu weiteren hydrologi-
schen Problemen f¿hren kann. 
Das Plangebiet ist ringsum von steilen Hªngen, die etwa sechs bis neun Meter Hº-
henunterschied aufweisen, den sogenannten Weinbergen, umgebenen. Es besteht 
neben der Gefahr von ¦berschwemmungen auch eine erhºhte Gefahr von Erosion. 
Die bewaldeten Hªnge dienen als Erosionsschutzwald, der besonders zu sch¿tzen 
ist. 
 
Nach der Definition des Landeswaldgesetzes ist die Gesamtflªche des Grundst¿cks 
einschlieÇlich der ehemaligen Abbauflªche als Wald einzustufen. Hier kommt noch 
der Sachverhalt hinzu, dass der Wald als Schutz- und Erholungswald zu betrachten 
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ist und als Restwald im Innenstadtgebiet insbesondere dem Sport- und Erholungs-
bed¿rfnis der Anwohner sowie dem Klimaschutz dient. 
Zwar erklªrt der Vorhabentrªger, er w¿rde die weitgehende Erhaltung des Waldbe-
standes vorsehen, dies ist jedoch wenig glaubhaft. Durch die ĂKessellageñ in der 
ehemaligen Sand- und Kiesgrube und dem umgebenden ĂWaldrestñ kommt es zu 
einem verschatteten und dunklen Standort. Dies wird unzweifelhaft zu Forderungen 
nach einer weiteren Auflichtung und weiteren Reduzierung des Restwaldes f¿hren. 
Der Vorhabentrªger bezweifelt die Wertigkeit des Waldes im Bereich der Abgra-
bungsflªche. Dies ist unzutreffend, da gerade die lichten Waldbereiche Habitate von 
gesch¿tzten Arten darstellen. Es ist aufgrund der dortigen Strukturen mit dem Vor-
kommen besonders gesch¿tzter Arten zu rechnen.  
Zur erforderlichen Waldumwandlung 
Es handelt sich hier bei dem Plangebiet gemªÇ Ä 2 LWaldG zweifelsfrei um Wald 
im Sinne des LWaldG. Ein Teil der Flªche ist bereits mit der Waldfunktion ĂWald auf 
erosionsgefªhrdetem Standortñ belegt. Es handelt sich um ein nat¿rlich gewachse-
nes Waldbiotop mit mittlerweile wertvollem Baumbestand. 
 
Umgang mit Stellungnahme: 
Die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Wohngebietes werden im Rah-
men der Umweltpr¿fung ermittelt, bewertet und bilanziert. Dabei werden unter den 
Vorgaben zur Eingriffsregelung gemªÇ Ä 14ff BNatSchG Schutz-, Vermeidungs-, 
Minderungs- sowie KompensationsmaÇnahmen konzipiert und aufeinander abge-
stimmt. 
Artenschutzrechtliche Belange wurden fachgutachterlich auf Basis methodischer, 
mit der Naturschutzbehºrde zuvor abgestimmter Erfassungen untersucht und erfor-
derliche MaÇnahmen festgelegt. Mit der Entwurfsfassung erfolgt eine rechtliche 
Sicherung zur Umsetzung erforderlicher MaÇnahmen. 
Ein Konzept zur Niederschlagsbewirtschaftung weist die Mºglichkeiten der Versi-
ckerung im Plangebiet nach. GemªÇ diesem Konzept kann durch den Einsatz von 
Rigolen, Mulden-Rigolen-Elementen und einer Retentionsebene (in der ¦berde-
ckung des Garagengeschosses) eine vollstªndige, dezentrale Regenwasserbewirt-
schaftung im Plangebiet erfolgen. Dabei wird der besonderen topografischen Situa-
tion Rechnung getragen und die kommunalen Anforderungen zum Umgang mit Nie-
derschlagswasser werden planerisch ber¿cksichtigt. 
 
Der Umgang mit den randlichen Hanglagen wird ber¿cksichtigt. Diese werden ab-
gebºscht bzw. technisch abgefangen. Der Nachweis hierf¿r wird im Rahmen der 
Genehmigungsplanung des Bauvorhabens erbracht und mit der Forstbehºrde und 
den Eigent¿mern des Nachbargrundst¿cks abgestimmt. 
GemªÇ Mitteilung der Forstbehºrde handelt es sich im geplanten Baubereich nicht 
um forstlich hochwertige Baumarten. F¿r den benannten Kompensationsfaktor wer-
den entsprechende AufforstungsmaÇnahmen auÇerhalb des Plangebietes sicher-
gestellt. Die Gefahr einer Ausweitung von RodungsmaÇnahmen auÇerhalb von 
forstlichen PflegemaÇnahmen besteht nicht und wird mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplans ausgeschlossen. 
 
 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 
 

148 
 

Aufgrund der v.g. Hinweise und Bedenken wird das Vorhaben aus naturschutz-
fachlicher Sicht abgelehnt. Folgende Hinweise sind zu beachten, falls das Bauleit-
planverfahren trotz der Ablehnung durch die Verbªnde weitergef¿hrt wird: 
a) Das im Landschaftsschutzgebiet ĂStrausberger und Blumenthaler Wald-und 
Seengebietñ darf das Landschaftsbild und sein Umfeld nicht beeintrªchtigen. 
Durch Pflanzungen von Bªumen, Hecken und z.B. geeignete Fassadenbegr¿nung, 
-gestaltung, Gr¿ndach etc. ist der Eingriff in das Landschaftsbild zu mindern. 
Umgang mit Stellungnahme: Die entsprechende Voranfrage auf Zustimmung zu den 
Festsetzungen des Bebauungsplans wurde von der Stadtverwaltung Strausberg 
beim Verordnungsgeber (MLUK) im Mªrz 2022 gestellt. Im April 2022 wurde diese 
Voranfrage grundsªtzlich positiv seitens des MLUK beantwortet. Die formale 
Zustimmung muss f¿r eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans vor Inkrafttreten 
erteilt worden sein. 
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
Bei den nachstehenden Hinweisen handelt es sich um allgemeine Hinweise, deren 
fachplanerische Ber¿cksichtigung grºÇtenteils bereits vorgesehen ist. 
b) Die Anlage von Hochborden von mehr als 3 cm Hºhe ist zum Schutz von 
Kleintieren und Amphibien nicht zulªssig. Damit werden die durch die 
BaumaÇnahme verbundenen Eingriffe in die Tierwelt (Schutzgut ĂArten und 
Biotopeñ) gemindert. 
Umgang mit Stellungnahme: Im Plangebiet wurden keine Amphibien und Kleintiere 
nachgewiesen, die durch die Anlage von Hochborden in ihrer Lebensraumnutzung 
erheblich eingeschrªnkt w¿rden. Eine derartige Festsetzung wªre daher nicht im 
Sinne der VerhªltnismªÇigkeit zu begr¿nden. 
c) Einfriedungen sind f¿r Kleintiere durchlªssig zu gestalten und haben eine 
Bodenfreiheit/ einen Mindestabstand von 10 cm zum Boden 
aufzuweisen/einzuhalten. 
Umgang mit Stellungnahme: F¿r die Durchlªssigkeit von Einfriedungen in 
Bodenhºhe wurde aufgrund der Lage am Waldgebiet eine textliche Festsetzung 
aufgenommen, die einen Bodenabstand von 15 cm vorsieht. Die Anregung wurde 
bereits ber¿cksichtigt 
d) Zum Schutz von Kleintieren gegen Hineinfallen sind Schªchte und Becken mit 
engmaschigen Gittern mit einer Gitterbreite von hºchstens 1 cm dauerhaft 
abzudecken oder mit mindestens 10 cm hohen Sockeln einzufassen. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Ber¿cksichtigung artenschutzrechtlicher 
Anforderungen ist insbesondere Gegenstand der Planungs-Umsetzung (hier v.a. 
der baulichen Ausf¿hrung). Hinweis auf zu ber¿cksichtigende 
VermeidungsmaÇnahmen (inkl. derer zum Artenschutz) werden Teil des 
Umweltberichts. Die Ausformung von Schªchten und Becken werden im Rahmen 
eines Bebauungsplans nicht geregelt. 
e) Eine Befestigung von Wegen, Stellplªtzen und Zufahrten ist ausschlieÇlich in 
wasser- und luftdurchlªssigen Aufbau herzustellen. Die Versickerung von 
Regenwasser hat ausschlieÇlich durch Versickerung ¿ber den belebten 
Oberboden zu erfolgen. 
Umgang mit Stellungnahme: Den Anregungen wird gefolgt. Vermeidungs- und 
MinderungsmaÇnahmen werden im Umweltbericht beschrieben und begr¿ndet. F¿r 
die Planfortschreibung ist eine textliche Festsetzung hinsichtlich der Oberflªchen-
befestigung im Allgemeinen Wohngebiet zur Eingriffsminimierung vorgesehen. 
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Lediglich die Rampe und Zufahrt zum Garagengeschoss wird hiervon aus 
technischen Gr¿nden ausgenommen. 
 
f) Glasfronten und Glasdªcher etc. sind so zu errichten, dass das Anprallen von 
Vºgeln (Vogelschlag) vermieden wird. Der Schutz von Vºgeln und Insekten vor 
k¿nstlichen Lichtquellen (Laternen, AuÇenleuchten etc.) ist sicherzustellen. Der 
Schutz ist durch nachfolgende MaÇnahmen sicherzustellen. 
g) Lichtquellen sind nur dort zu betreiben, wo sie erforderlich sind. Lichtquellen 
sind nur in der benºtigten Intensitªt zu betreiben, Beleuchtung nur von oben nach 
unten mit mºglichst niedriger Anbringung, um weite Abstrahlung in die Umgebung 
zu verhindern. Es sind nur vollstªndig geschlossene Lampengehªuse gegen das 
Eindringen von Insekten zu verwenden. Die Oberflªchentemperatur der Leuchten 
muss unter 60 Grad Celsius betragen. Insbesondere im Nahbereich von 
insektenreichen Schutzgebieten und Biotopen ist der Einbau von Zeitschaltuhren, 
Dªmmerungsschaltern und Bewegungsmeldern vorzusehen. Insgesamt sollte eine 
sparsame Verwendung (Anzahl der Lampen und Leuchtstªrke) von 
AuÇenbeleuchtung erfolgen. Vorteile der Reduktion von Lichtemissionen: Weniger 
Lichtemissionen bedeuten weniger Energieverbrauch, also geringere Stromkosten, 
Empfehlung: Es sollten Natriumdampf-Niederdrucklampen mit gelblichem Licht 
verwendet werden bzw. Leuchtdioden mit warmweiÇer Lichtfarbe ((2700-3000 
Kelvin). 
Umgang mit Stellungnahme: Entsprechende Hinweise wurden bei der Fortschrei-
bung der Planunterlagen in die Begr¿ndung mit Umweltbericht aufgenommen. Be-
z¿glich der Glasflªchen und der Gefahr von Vogelschlag sind VermeidungsmaÇ-
nahmen (GrºÇe von Glasflªchen) auf der Ebene des Bebauungsplans nicht sinnvoll 
zu bestimmen. Bez¿glich der Lichtimmissionen werden im Umweltbericht Hinweise 
zur vorzugsweisen Verwendung eines insektenschonenden Farbspektrums ¿ber-
nommen.  (Beachtung finden dabei u.a. die Empfehlungen der [brandenburgischen] 
Licht-Leitlinie.). Grundsªtzlich ist eine insektenschonende Beleuchtung im AuÇen-
raum sinnvoll und w¿nschenswert. Im Plangebiet bestehen jedoch vom Artenspek-
trum keine abweichenden Gegebenheiten, die einen spezifisch anderen Umgang 
rechtfertigen w¿rden. Eine zwingende Festsetzung im Bebauungsplan ist durch die 
nachgewiesenen Arten deshalb nicht zu rechtfertigen. 

 
h) Die Neuversiegelung der Vorhabenflªche ist im Verhªltnis von mindestens 1:3 
durch geeignete EntsiegelungsmaÇnahmen auszugleichen. 
Umgang mit Stellungnahme: Im Rahmen der Eingriffsregelung wird die Neuversie-
gelung gemªÇ der HVE (2009) durch geeignete MaÇnahmen in unterschiedlichen 
Flªchenverhªltnissen kompensiert. Eine Abstimmung und Festlegung der MaÇnah-
men erfolgen vor Rechtskraft des Bebauungsplans. 
 
i) Auf der Vorhabenflªche ist mit dem Vorkommen von Zauneidechsen und weitere 
Reptilien sowie Amphibien zu rechnen. Durch ein geeignetes Fachb¿ro ist die 
Flªche abzusuchen und bei entsprechenden Vorkommen gesch¿tzter Arten sind 
geeignete ArtenschutzmaÇnahmen vorzusehen. 
Vorhandene Ameisenbauten sind in geeigneter Weise durch ein Fachb¿ro 
umzusetzen. 
Umgang mit Stellungnahme: Im Rahmen der Vorplanung erfolgte eine artenschutz-
fachgutachterliche Untersuchung, deren Aufgabenspektrum und Methodik zuvor mit 
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der zustªndigen Naturschutzbehºrde abgestimmt worden ist. Artenschutzrechtliche 
Erfordernisse werden im Ergebnisbericht der fachgutachterlichen Untersuchung 
sowie im Umweltbericht beschrieben. Im Plangebiet sind wªhrend der Untersuchun-
gen in 2021 keine Ameisenbauten festgestellt worden. Ein Vorkommen von Repti-
lien und Amphibien wurde fachgutachterlich nicht bestªtigt, sondern aufgrund der 
Lebensraumbedingungen im Plangebiet und im unmittelbaren Umfeld ausgeschlos-
sen. 

 
j) Eine ºkologische Baubetreuung ist f¿r die Dauer der BaumaÇnahme 
vorzusehen. 
Umgang mit Stellungnahme: ¦ber die Notwendigkeit einer ºkologischen 
Baubetreuung entscheidet die Untere Naturschutzbehºrde. 
 
k) Baugruben sind gegen das Hineinfallen von Tieren zu sichern bzw. so zu 
errichten, dass ¿ber entsprechende Flachstrecken die Tiere selbst wieder aus der 
Grube gelangen kºnnen. Die Vorhabenflªche ist so zu sichern (z.B. durch 
geeignete Absperrungen), dass Tiere nicht auf die Baustelle gelangen und getºtet 
werden kºnnen. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Ber¿cksichtigung artenschutzrechtlicher 
Anforderungen ist insbesondere Gegenstand der Planungsumsetzung (hier v.a. der 
baulichen Ausf¿hrung). Hinweis auf zu ber¿cksichtigende VermeidungsmaÇnah-
men (inkl. derer zum Artenschutz) werden wird Teil des Umweltberichts. 
 
l) Um keine Brutvºgel zu stºren, d¿rfen Fªllungen grundsªtzlich nur in der Zeit 
vom 01.10. bis zum 28.02. vorgenommen werden. Fortpflanzungs- und Ruhestªt-
ten von wild lebenden Tieren der besonders gesch¿tzten Arten d¿rfen nicht zer-
stºrt werden. Vor Fªllungen sind artenschutzrechtliche Genehmigungen zu bean-
tragen. Auf dem Grundst¿ck und am geplanten Gebªude sind geeignete Nistmºg-
lichkeiten (Ersatz f¿r vorhandene Brutstªtten) und f¿r Gebªudebr¿ter 
(insbesondere Schwalben und Fledermªuse) vorzusehen. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Ber¿cksichtigung artenschutzrechtlicher Anforde-
rungen ist insbesondere Gegenstand der Planungs-Umsetzung (hier v.a. der Bau-
feldfreimachung) und gelten unabhªngig von den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans. Hinweise auf zu ber¿cksichtigende VermeidungsmaÇnahmen (inkl. de-
rer zum Artenschutz) werden Teil des Umweltberichts. Bauzeitenregelungen 
werden als Hinweis f¿r nachfolgende Verfahren auf die Planzeichnung 
aufgenommen. 
m) F¿r etwaig erforderliche Baumfªllungen und die Neubebauung ist ein Ausgleich 
gemªÇ der ºrtlichen Baumschutzsatzung und in Form einer angemessenen 
Bepflanzung der Vorhabenflªche mit Insekten- und Vogelschutzgehºlzen 
vorzusehen. F¿r den Waldanteil ist eine dreifache Kompensation vorzusehen. 
Umgang mit Stellungnahme: Diese Einschªtzung wird nicht geteilt. F¿r die 
Waldumwandlung legt die zustªndige Forstbehºrde ein KompensationsmaÇ fest. 
Die Forst-KompensationsmaÇnahme wird derart ausgewªhlt, dass sie gleichzeitig 
auch den naturschutzfachlichen Kompensationsanspr¿chen gen¿gt. Die ºrtliche 
Baumschutzsatzung findet in diesem Fall keine Anwendung 
 
n) Der Oberboden ist zu sch¿tzen und nach Beendigung der BaumaÇnahme 
erneut auf den Freiflªchen der Vorhabenflªche aufzubringen. 
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Umgang mit Stellungnahme: Die Ber¿cksichtigung bodenschutzrechtlicher 
Anforderungen ist insbesondere Gegenstand der Planungs-Umsetzung. Hinweis 
auf zu ber¿cksichtigende VermeidungsmaÇnahmen (inkl. derer zum Bodenschutz) 
werden wird Teil des Umweltberichts. 
 
o) Aufgrund der Lage des Vorhabens im Landschaftsschutzgebiet und Waldrand 
ist ein mindestens 5 Meter breiter Waldrandstreifen bepflanzt mit einheimischen 
Insekten- und Vogelschutzgehºlzen zu errichten und dauerhaft zu erhalten. Damit 
soll das LSG vor schªdlichen Auswirkungen (Licht, Schall, Abgase usw.) gesch¿tzt 
werden. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Planung sieht in der verbleibenden Waldflªche des 
Plangebiets MaÇnahmen zur Waldverbesserung und zur Anlage eines bis zu ca. 
10 m breiten neuen Waldrands mit Strauch- und Staudensaum vor. 
 
FAZIT: Die vorliegende Bebauungsplanung wird grundsªtzlich abgelehnt. 
Die Inanspruchnahme von Flªchen im Landschaftsschutzgebiet wird abgelehnt. 
Betroffen ist hier das LSG ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ. 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Landschaftsschutzgebiete insbesondere 
dem Landschaftsschutz und der Erholung/Freizeitnutzung vorbehalten sind und 
Bebauungen innerhalb dieser Gebiete immer unter die Verbote der LSG-VO fallen. 
Hier ist ein gesondertes Ausgliederungsverfahren notwendig. 
Die Planflªche liegt im AuÇenbereich der Stadt Strausberg. Es sind aufgrund einer 
Vielzahl von Alternativflªchen und noch nicht vollstªndig umgesetzter rechtskrªfti-
ger Planungen ausreichend Alternativflªchen/-projekte vorhanden, um den zuk¿nf-
tigen Wohnraumbedarf zu decken. 
Ein bestehender Bedarf ist nicht begr¿ndbar. Eben so wenig kann ºffentliches 
Interesse oder ¿berwiegendes Gemeinwohl f¿r die vorliegende Planung, -die 
lediglich privaten Interessen dient-, angef¿hrt werden. 
Das Vorhaben steht der Darstellung im rechtskrªftigen Flªchennutzungsplan 
entgegen. Hier wªre ein  nderungsverfahren vonnºten. 
Die Inanspruchnahme von Wald wird grundsªtzlich abgelehnt. 
Die Waldumwandlungsgenehmigung ist zu versagen, wenn die Erhaltung des 
Waldes aus Gr¿nden der Leistungs- und Funktionsfªhigkeit des Naturhaushalts 
¿berwiegend im ºffentlichen Interesse liegt (LWaldG Brandenburg). Dies ist hier der 
Fall, da das Landschaftsbild mit seiner Kulissenwirkung f¿r das anschlieÇende 
Naherholungsgebiet beeintrªchtigt wird. (VG Berlin, Urteil vom 25.06.2007 - VG 1 A 
268.05 -, S. 10 f.) 
Aber auch unabhªngig davon, ist die Waldumwandlungsgenehmigung zwingend zu 
versagen. Die Umwandlungsgenehmigung darf nªmlich nur erteilt werden, wenn die 
beabsichtigte andere Art der Bodennutzung den Zielen der Bauleitplanung nicht 
widerspricht (LWaldG Brandenburg). 
Das Vorhaben wªre auf Grund der damit verbundenen Waldumwandlung zulªssiger 
Gegenstand einer Umweltverbandsklage durch anerkannte Umweltvereine (Ä 1 
Satz 1 Nr. 1 c Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG). Auf Ä 1 Abs. 1 Satz 2 
UmwRG und den dadurch bewirkten Schutz vor Umgehungsstrategien wird vorsorg-
lich hingewiesen. Der Vollstªndigkeit halber wird auf die Konflikte im Hinblick auf 
den Artenschutz, die wasserrechtlichen und Immissionsschutz- und Klimabelange 
hingewiesen. Ebenso widerspricht die vorliegende Planung dem Leitbild der Stadt 
Strausberg. 
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Wir bitten um Pr¿fung und Ber¿cksichtigung der v.g. Hinweise und Bedenken. Sollte 
dennoch das Verfahren weitergef¿hrt werden, bitten wir um weitere Beteiligung ein-
schlieÇlich der Kenntnisgabe des Abwªgungsergebnisses. 
Umgang mit Stellungnahme: Es handelt sich um eine Zusammenfassung der vor-
genannten Einwªnde, die von der Stadt Strausberg nur teilweise geteilt werden (s. 
vorgenannte Aspekte) und die in der Gesamtbetrachtung nicht zu einer grundsªtz-
lichen  nderung der Planungsziele der Stadt Strausberg f¿hren. 
 
Verkehrslandeplatz 
Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehºrde Berlin-Brandenburg (LBV) nimmt nach 
Pr¿fung der eingereichten Unterlagen zu dem Vorentwurf (Stand: August 2021) mit 
Bezug auf Ä 31 Abs. 2 Nr. 7-9 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wie folgt Stellung: 
1. Das Plangebiet befindet sich im Zustªndigkeitsbereich der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehºrde Berlin- Brandenburg. 
2. Die Belange der zivilen Luftfahrt werden aus luftrechtlicher Sicht durch das o.g. 
Vorhaben ber¿hrt, da sich das Plangebiet im Bereich der Hindernisfreiflªche von 45 
m ¿ber Flugplatzbezugspunkt sowie teilweise unterhalb des An- und Abflugsektors 
05 der Start- und Landebahn 05/23 des Verkehrslandeplatzes Strausberg befindet. 
3. Es bestehen derzeit keine Bedenken gegen den Vorentwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinberg" der Stadt Strausberg. 
Begr¿ndung: 
Das im Kartenmaterial ausgewiesene Plangebiet zu dem Entwurf (Stand: August 
2021) des Bebauungsplanes Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinberg" der Stadt Straus-
berg liegt ca. 3 km s¿dwestlich des Flugplatzbezugspunktes des Verkehrslandeplat-
zes (VLP) Strausberg. Dieser verf¿gt gemªÇ Ä 17 LuftVG ¿ber einen beschrªnkten 
Bauschutzbereich, der in der Form und den Abmessungen der Klasse B gemªÇ der 
Anordnung ¿ber Baubeschrªnkungsbereiche in der Umgebung von Flugplªtzen 
vom 05.03.1971 (GBI. der DDR, Sonderdruck Nr. 699) aufrechterhalten wurde. 
Dementsprechend befindet sich das Plangebiet im Bereich der Hindernisfreiflªche 
von 45 m ¿ber FBP sowie teilweise unterhalb des An- und Abflugsektors 05 der 
Start- und Landebahn 05/23. 
Die in den Bereichen jeweils zulªssigen Bauhºhen betragen bis 125,00 m ¿ber NN 
(Hindernisfreiflªche von 45 m ¿ber FBP) und von 130 m ¿ber NN auf 140 m ¿ber 
NN ansteigend (An- und Abflugsektor). Die Hºhe des FBP ist auf 80,20 m ¿ber NN 
festgesetzt. Das Plangebiet liegt weiter auÇerhalb von Flugsicherungseinrichtungen 
(Vgl. Ä 18a LuftVG). Insoweit bestehen derzeit keine Bedenken gegen den Vorent-
wurf (Stand: August 2021) des Bebauungsplanes Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinberg" 
der Stadt Strausberg. 
Hinweise: 
1. Sollten das im Kartenmaterial dargestellte Plangebiet und / oder deren Festset-
zungen geªndert werden, sind die entsprechenden Planunterlagen bei der Luftfahrt-
behºrde erneut zur Pr¿fung einzureichen. 
2. Der Vollstªndigkeit halber weise ich bereits hier darauf hin, dass sich die Geneh-
migungspflicht ggf. auch auf temporªre Luftfahrthindernisse erstreckt. D. h. der Ein-
satz von Baugerªten/Krªnen/Bauhilfsmitteln ist ggf. durch die das Baugerªt betrei-
bende Firma der zustªndigen zivilen Luftfahrtbehºrde rechtzeitig zu beantragen 
3. Zur Abklªrung militªrischer Belange empfehle ich Ihnen, das Bundesamt f¿r Inf-
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rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Post-
fach 2963, 53019 Bonn zu beteiligen. 
4. Die Beteiligung im o. g. Verfahren gilt nicht als ggf. erforderliche luftrechtliche 
Zustimmung / Genehmigung im (Bau-)Genehmigungsverfahren. 
Das Plangebiet befindet sich mºglicherweise im Anlagenschutzbereich von zivilen 
Flugsicherungseinrichtungen (Radaranlagen). Gem. Ä 18a LuftVG (Anlagenschutz-
bereiche von Flugsicherungsanlagen) d¿rfen Bauwerke nicht errichtet werden, 
wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestºrt werden kºnnen (Bauverbot). 
Ob und inwieweit solche Stºrungen gegeben sein kºnnten, entscheidet das Bun-
desaufsichtsamt f¿r Flugsicherung (BAF). Die Pr¿fung i.V.m. einer Entscheidung 
des BAF gern. Ä 18a LuftVG kann die Luftfahrtbehºrde erst innerhalb des Bauge-
nehmigungsverfahrens veranlassen. Ich bitte, der Luftfahrtbehºrde nach Abschluss 
des Verfahrens einen die luftrechtlichen Belange betreffenden Auszug vom Abwª-
gungsprotokoll zuzusenden. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Hinweise der Oberen Luftfahrtbehºrde werden zur 
Kenntnis genommen. Der Bezugspunkt von 80,2 m ¿ber NN (FBP) liegt noch ober-
halb des Bezugspunktes im Plangebiet von 75,5 m ¿ber NHN. Die Hindernisfreiflª-
che von 45 m ¿ber FBP wird deutlich (>30m) unterschritten. Die erforderliche luft-
rechtliche Zustimmung / Genehmigung im (Bau-) Genehmigungsverfahren im 
beschrªnkten Bauschutzbereich wird in die Begr¿ndung und als Hinweis auf der 
Planzeichnung aufgenommen. Zivile Flugsicherungseinrichtungen (Radaranlagen), 
die das Vorhaben beeinflussen kºnnten, sind nicht bekannt. Die Strausberger Flug-
platz GmbH wurde am Verfahren beteiligt. 
 
Belang Immissionsschutz 
Das Landesamt f¿r Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz gibt in Ihrer Stel-
lungnahme als Hinweise zu durchzuf¿hrende Untersuchungen: Schalltechnische 
Untersuchung (Pr¿fung der Auswirkungen des Verkehrslªrms (StraÇe und Schiene) 
auf schutzbed¿rftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes) 
GemªÇ Ä 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und MaÇnahmen die f¿r eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flªchen einander so zuzuordnen, dass schªdliche Umwelteinwirkungen so 
weit wie mºglich vermieden werden. GemªÇ Ä 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
sind bei der Aufstellung der Bauleitplªne die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhªltnisse und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevºlkerung insgesamt zu ber¿cksichtigen. Immissions-
schutzrechtliche Belange werden durch die Auswirkungen des StraÇenverkehrs-
lªrms der Berliner StraÇe und des Schienenverkehrslªrms der angrenzenden Stra-
Çenbahnlinie auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans ber¿hrt. 
Die Begr¿ndung zum Bebauungsplan beinhaltet im Kap. 2.5.6 und im Kap. 3.1.8. 
Ausf¿hrungen zum Immissionsschutz. Vorgesehen ist, im weiteren Verfahren eine 
verkehrstechnische sowie eine schalltechnische Untersuchung zu erstellen, um die 
zu erwartenden Beeintrªchtigungen sowie evtl. notwendige SchutzmaÇnahmen zu 
ermitteln. Hierzu ergehen folgende Hinweise: 
Bei einer ¿berschlªgigen Abschªtzung des StraÇenverkehrslªrms der Berliner 
StraÇe (vereinfachtes Rechenmodell, langer gerader Fahrstreifen) unter der An-
nahme eines durchschnittlich tªglichen Verkehrs (DTV) von 15.120 Kfz/Tag, einem 
Abstand zwischen Fahrbahnmitte und Immissionsort (Baugrenze lt. Bebauungs-
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plan) von 25 m und einer angenommenen Hºchstgeschwindigkeit von 50 km/h er-
geben sich Beurteilungspegel von 66 dB(A) am Tag und 56 dB(A) in der Nacht (An-
gabe gerundet). Damit werden die Orientierungswerte f¿r Verkehrsgerªusche der 
DIN 18005 Beiblatt 1 f¿r Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts im nºrdlichen / nordwestlichen Plangebiet deutlich ¿berschritten. Noch nicht 
ber¿cksichtigt ist der Schienenverkehrslªrm der StraÇenbahnlinie 89. 
Mit der Festsetzung der besonderen Art der baulichen Nutzung, hier Allgemeines 
Wohngebiet, bestehen Erwartungen zum Schutz vor Lªrmbelastungen. Den Erwar-
tungen auf angemessenen Schutz vor Lªrmbelastungen wird entsprochen, wenn 
die Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Stªdtebau Beiblatt 1 einge-
halten oder unterschritten werden. In vorbelasteten Gebieten sind die Orientierungs-
werte hªufig nicht einhaltbar. Jedoch ist bei der Bauleitplanung die Schaffung neuer 
Konfliktlagen zu vermeiden bzw. sollte erkennbar versucht werden, bestehende 
Konflikte mit planerischen Mitteln zu verringern (z.B. geeignete Gebªudeanordnung 
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaÇnahmen). 
Aufgrund der deutlichen ¦berschreitung der Orientierungswerte (nach einer ¿ber-
schlªgigen Abschªtzung) ist es erforderlich, im Rahmen des weiteren Planverfah-
rens die Schallimmissionen der Berliner StraÇe und die Schallimmissionen der Stra-
Çenbahnlinie zu ermitteln und zu bewerten. Etwa notwendige Schallminderungs-
maÇnahmen sind im Bebauungsplan festzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung 
ist es erforderlich, f¿r die Berechnung des StraÇen- bzw. Schienenverkehrslªrms 
einen Prognosehorizont von mindestens 10 ï 15 Jahren zu ber¿cksichtigen. Ggf. ist 
der Schutz der AuÇenwohnbereiche in die Untersuchung einzustellen. Weitere 
emissionsrelevante Nutzungen mit Auswirkungen auf die geplante Nutzung im 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind dem LfU aktuell nicht 
bekannt. 
Fazit: 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ergeben sich zum vorliegenden Bebauungs-
plan der Stadt Strausberg keine grundsªtzlichen Bedenken. Im weiteren Planver-
fahren sind die aufgrund der Verkehrslªrmbelastung erforderlichen Schallschutz-
maÇnahmen zu ermitteln und textlich festzusetzen. 
Umgang mit Stellungnahme: F¿r den Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Wein-
bergñ wurde ein schalltechnisches Gutachten und im Vorfeld eine Verkehrsuntersu-
chung erstellt. Da aktive SchallschutzmaÇnahmen in der Berliner StraÇe aufgrund 
der stªdtebaulichen Situation ausscheiden werden im Ergebnis Festsetzungen zum 
passiven Schallschutz aufgenommen, die einen ausreichenden Schallschutz des 
Wohnens gewªhrleisten. Hier sind MaÇnahmen zur Grundrissorientierung bzw. zu 
sonstigen baulichen MaÇnahmen, zu den Anforderungen von AuÇenbauteilen sowie 
auch zum Schutz vor AuÇenwohnbereichen in entsprechende textliche Festsetzun-
gen eingeflossen.  
 
Die Strausberger Flugplatz GmbH weist darauf hin, dass zwar keine Anregungen, 
Einwªnde oder Bedenken vorgetragen werden, aber darauf hingewiesen wird, dass 
sich das B-Plan-Gebiet in der Nªhe des An- und Abfluggebietes des Flugplatzes 
Strausberg befindet und dort Flugbewegungen von und zum Flugplatz wahrnehm-
bar sind. Von den Flugbewegungen ausgehende Schallimmissionen sind im Plan-
Gebiet 65/20 zwar vernachlªssigbar, aber die k¿nftigen Bewohner sollten ¿ber den 
Flugverkehr nachweislich informiert werden, um spªter Beschwerden vorzubeugen. 
Umgang mit Stellungnahme: Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. 
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Die Tatsache, dass es im Stadtgebiet Flugbewegungen durch den Verkehrslande-
platz gibt, ist dem Eigent¿mer und Vorhabentrªger bekannt. 

 
Bahnbelange 
Die DB Services Immobilien hat im Rahmen des Vorentwurfs das folgende ĂHin-
weisblatt zur Beteiligung der Deutschen Bahn AG bei Bau- und Planungsvorhaben 
im Bereich von einer Entfernung ab 200 Meter zu aktiven Bahnbetriebsanlagenñ zur 
Ber¿cksichtigung im Verfahren gesendet: 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir mºchten Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr 
geplantes Bau-/Planungsvorhaben in einem Umkreis von mehr als 200 Metern von 
aktiven Bahnbetriebsanlagen der Deutschen Bahn AG befindet. Grundsªtzlich 
gehen wir aufgrund der gegebenen Entfernung davon aus, dass ihr Vorhaben 
keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb haben wird. Vorsorglich weisen wir jedoch auf 
Ihre Sorgfaltspflicht als Vorhabenstrªger hin. Ihre geplanten MaÇnahmen d¿rfen 
keine negativen Auswirkungen auf Bahnanlagen haben. Auswirkungen auf Bahn-
durchlªsse sowie Sichtbehinderungen der Triebfahrzeugf¿hrer durch Blendungen, 
Reflexionen oder Staubentwicklungen sind zu vermeiden. AuÇerdem ist zu beach-
ten, dass Bahn¿bergªnge durch erhºhtes Verkehrsaufkommen und den Einsatz 
schwer beladener Baufahrzeuge nicht beeintrªchtigt werden d¿rfen. 
Dar¿ber hinaus bitten wir um Beachtung folgender Hinweise: 
Å Zuk¿nftige Aus- und UmbaumaÇnahmen im Zusammenhang mit dem Eisen-
bahnbetrieb sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne 
Einschrªnkungen im ºffentlichen Interesse zu gewªhren. 

Å Durch den Eisenbahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen entstehen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Kºrperschall, Abgase, Funkenflug, 
Abriebe z.B. durch Bremsstªube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 
f¿hren kºnnen. 

Å Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lªrm (zur Berechnung von 
Schallemissionen, -immissionen, Erstellung schalltechnischer 
Untersuchungen und Planung von SchallschutzmaÇnahmen) erfolgt zentral 
durch Deutsche Bahn AG, Umwelt (CU), Projekte Lªrmschutz, Caroline-
Michaelis-StraÇe 5-11, 10115 Berlin. 

Å Eine Betroffenheit von betriebsnotwendigen Kabeln und Leitungen im Umkreis 
von mehr als 200 Metern zu unseren DB Liegenschaften ist uns nicht bekannt. 
Ein sicherer Ausschluss kann unsererseits allerdings nicht erfolgen. Falls im 
Baubereich unbekannte Kabel aufgefunden werden, ist die DB AG, DB 
Immobilien, unverz¿glich zu informieren. 

Å Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreuzung der vorhandenen Bahnstrecken 
mit Kanªlen, Wasserleitungen o.ª. erforderlich, so sind hierf¿r entsprechende 
Kreuzungs- bzw. Gestattungsantrªge zu stellen. Die notwendigen 
Antragsunterlagen hierzu finden Sie online unter: 
https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/ 
immobilien/Verlegung_von_Leitungen-1197952 

Å Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf bestehende 
Vereinbarungen zu Gunsten der DB AG und der mit dieser nach Ä 15 AktG 
verbundenen Unternehmen (Dienstbarkeiten, schuldrechtliche 
Vereinbarungen etc.) hervor. Besteht ein entsprechender Sachverhalt, so sind 
die f¿r die Beurteilung der zu entscheidenden Fragen erforderlichen Angaben 
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zu ergªnzen und uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen.ñ 
Umgang mit Stellungnahme: Es bestehen ausreichende Abstªnde zu Gleisanlagen 
der Deutschen Bahn (>500m). Diesbez¿gliche Konflikte oder Beschrªnkungen f¿r 
den Bahnbetrieb sind deshalb nicht erkennbar. 
 
Die Strausberger Eisenbahn weist darauf hin, dass bei dem B-Plangebiet eine Nªhe 
zur Gleistrasse der StraÇenbahn besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass bei den 
Bauarbeiten darauf zu achten ist, dass der Befºrderungsbetrieb der Strausberger 
Eisenbahn zu keinem Zeitpunkt eingeschrªnkt wird.  
Umgang mit Stellungnahme: Da die ErschlieÇung ausschlieÇlich ¿ber die 
KelmstraÇe erfolgt ist zum derzeitigen Zeitpunkt keine Beeintrªchtigung des Stra-
Çenbahnverkehrs durch BaumaÇnahmen zu erwarten. 
 

5.6 Beteiligung der Behºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher Belange 
 
Mit Anschreiben vom 10. August 2022 erfolgte die Beteiligung der Behºrden und 
sonstigen Trªger ºffentlicher Belange nach Ä 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstim-
mung mit den Nachbargemeinden nach Ä 2 Abs. 2 BauGB. 
Hierzu wurde der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus Planzeichnung und 
Begr¿ndung mit Stand vom 27. Juli 2022 sowie drei Anlagen (schalltechnische 
Untersuchung vom 10. Mai 2022, Regenentwªsserungskonzept vom 8. Februar 
2022 und Verkehrstechnische Untersuchung vom 20. April 2022) zur Verf¿gung 
gestellt.  
Insgesamt wurden 52 Behºrden oder sonstige Trªger ºffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden /Amtsverwaltungen angeschrieben.  
Von insgesamt 19 Behºrden wurden wahrzunehmende Belange geªuÇert. Hierbei 
waren die meisten Stellungnahmen zustimmend bzw. lediglich mit Hinweisen f¿r 
nachfolgende Planverfahren versehen. Anregungen und Einwªnde sind im 
Folgenden aufgef¿hrt und wurden im weiteren Verfahren wie folgt ber¿cksichtigt: 
 
Stªdtebau und stªdtebauliche Dichte 
Stellungnahme 
Das Bauordnungsamt im Landkreis hªlt an seiner ersten Stellungnahme vom 
15.09.2021 hinsichtlich der Darstellung des MaÇes der baulichen Nutzung fest. Es 
wird nochmals angemerkt, dass in der nªheren Umgebung keine Bebauungen mit 
6 Vollgeschossen vorzufinden sind. Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Es ist richtig, dass es sich bei den Gebªuden in der Friedrich-Ebert-StraÇe (u.a. 
Hausnummer 99d) in ca. 150 m Entfernung zum Plangebiet nicht um sechs, sondern 
ï ebenso wie das Gebªude in der Berliner StraÇe ï lediglich um f¿nf Vollgeschosse 
(vier Geschosse zzgl. Dachgeschoss) handelt, da auch hier das Kellergeschoss ver-
mutlich weniger als 1,40 m aus dem Gelªndeniveau herausragt. Dies wird in der 
Begr¿ndung richtiggestellt. 
 
Stellungnahme 
Das Bauordnungsamt im Landkreis hªlt zudem daran fest, das mit der geplanten 
Hºhe eine Prªgung auf die Umgebung stattfinden wird. Durch die Errichtung von 6 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
157 

Wohngebªuden mit Gebªudehºhen von 12,50 m und 15,50 m ¿ber dem Bezugs-
punkt von 75,5 mNHN wird eine prªgende Bebauung geschaffen, die weitere Ge-
bªudeerhºhungen in der nªheren Umgebung nach sich ziehen wird. Das MaÇ von 
15,50 m und der somit verbundenen Mºglichkeit der 5 -Geschossigkeit in Richtung 
Waldbereich wird aus bauplanungsrechtlicher Sicht nicht bef¿rwortet, da das prª-
gende HºhenmaÇ der nªheren Umgebung, hier wird der Bau der Berliner StraÇe 91 
AE nicht ber¿cksichtigt, bei 10 m liegt. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Bedenken werden nicht geteilt und nur teilweise ber¿cksichtigt. Planungsziel ist 
die Entwicklung von ressourcenschonendem Geschosswohnungsbau und nicht von 
Einfamilien- oder Doppelhªusern. Das stªdtebauliche Konzept geht daher nicht von 
maximal zulªssigen Gebªudehºhen von 10 m aus.  
Die Einschªtzung, dass die Gebªude im Geschosswohnungsbau im Umfeld von 
¿berwiegend zwei- bis dreigeschossigen Gebªuden als Einzelfªlle und damit als 
ĂFremdkºrperñ angesehen werden und damit f¿r das Einf¿gungsgebot nach Ä 34 
BauGB nicht maÇstabsbildend sind, wird im Grundsatz geteilt. Mit den Erlªuterun-
gen in der Begr¿ndung soll lediglich dargelegt werden, dass grºÇere Wohngebªude 
bereits in der nªheren Umgebung bestehen. So haben mehrere Gebªude im Umfeld 
eine vergleichbare Hºhe wie die geplanten Gebªude im Plangebiet. Die maximale 
Hºhe des geplanten Vorhabens ¿bersteigt bislang die Hºhe der umliegenden 
Gebªude - hier Berliner StraÇe 91 a-e - bei zwei der sechs geplanten Gebªude 
geringf¿gig und wird von den ¿brigen vier Gebªuden um etwa 3 Metern unterschrit-
ten. Auch wenn der vorliegende Bebauungsplan ein Vorhaben ermºglicht, das auf-
grund der Abstªnde zu den ºffentlichen StraÇenverkehrsflªchen und aufgrund der 
Eingr¿nung deutlich weniger in Erscheinung tritt, so soll die Wirkung auf das Ortsbild 
dennoch weiter minimiert werden. In der Gesamtabwªgung wird deshalb das ge-
samte Projekt um 60 cm tiefer gesetzt, so dass nunmehr die bestehenden Hºhen in 
der Berliner StraÇe auch durch die beiden hºheren Gebªude des Projektes unter-
schritten werden. Auf eine Verminderung der Anzahl der mºglichen Geschosse soll 
hingegen weiterhin verzichtet werden, da dies gerade ein wesentlicher Bestandteil 
einer flªchensparenden Konzeption mit kompakter Bauweise sein soll. 
Die Einschªtzung zur Prªgung der Umgebung wird zur Kenntnis genommen, teil-
weise jedoch anders eingeschªtzt. Nach Umsetzung der Planung kºnnten die Ge-
bªude und Gebªudehºhen allenfalls f¿r einen Teil der nªheren Umgebung ggf. mit 
prªgend sein. Es handelt sich um sechs Gebªude, die jedoch alle baulich miteinan-
der durch das Garagengeschoss verbunden sind und daher eine Einheit und eine 
sogenannte Sonderbauform darstellen. Es wurde in der Begr¿ndung zum Vorent-
wurf ausgef¿hrt, dass entgegen der Bebauungen im Umfeld durch die Lage zwi-
schen grºÇeren Gehºlzgruppen und Wald der direkte Bebauungszusammenhang 
nicht besteht und es sich aufgrund der spezifischen Situation in einer Abgrabungs-
flªche um einen atypischen Einzelfall (keine straÇenseitige Bebauung vorgesehen) 
handelt, der dann ebenso wie die viergeschossigen Gebªude (zzgl. Dachgeschoss) 
in der Berliner StraÇe und der Friedrich-Ebert-StraÇe (zzgl. Dachgeschoss) als 
ĂFremdkºrper eingestuft werden m¿ssten. Die Lage der zusammenhªngenden Son-
derbauform auf dem Grundst¿ck und in der Topografie ist einzigartig und nicht 
reproduzierbar.  
Die Einschªtzung der zustªndigen Fachbehºrde wird dennoch ber¿cksichtigt, um 
die Auswirkungen des Bebauungsplans in der Abwªgung auch im Falle einer Prª-
gung auf das Umfeld in die Abwªgung einzustellen. Es wird deshalb im Sinne einer 
worst-case-Betrachtung davon ausgegangen, dass die Bebauung Vorbildwirkung 
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f¿r angrenzende bestehende Baugebiete haben kºnnte. Eine Prªgung und Auswei-
tung in den Naturraum ist planungsrechtlich auch nach Umsetzung der Planung wei-
terhin unzulªssig.  
 
Bei der Prªgung auf die angrenzenden Innenbereichsflªchen gemªÇ Ä 34 BauGB 
kann man drei Teilrªume unterscheiden: 
- Gebiet nºrdlich der KelmstraÇe 
- Gebiet s¿dlich der KelmstraÇe (ºstlich des Plangebiets) 
- Gebiet westlich der Berliner StraÇe 
 
Das Gebiet nºrdlich der KelmstraÇe ist mit Eigenheimen bebaut. Die KelmstraÇe 
stellt hier eine bauliche Zªsur dar die dazu f¿hrt, dass eine Vorbildwirkung auf die 
nºrdliche StraÇenseite ausgeschlossen werden kann. Die vorhandene Bebauung 
und die Grundst¿ckszuschnitte sind hier sehr homogen und weichen deutlich von 
denen s¿dlich der KelmstraÇe ab. Bei einem Ăsich Einf¿genñ m¿sste u.a. auch die 
Lage der Bebauung auf dem Grundst¿ck ber¿cksichtigt werden mit einem waldarti-
gen Vorgartenbereich von mindestens 13-15 m Abstand zur StraÇenverkehrsflªche. 
Dies erscheint f¿r die Grundst¿cke nºrdlich der KelmstraÇe ebenfalls ausgeschlos-
sen. Sollte eine Prªgung der drei Wohngeschosse zzgl. Staffelgeschoss auf die 
nºrdliche Seite der KelmstraÇe dennoch als theoretische Mºglichkeit angenommen 
werden, so w¿rde dies bei der Beachtung der Typologie und aufgrund der Hetero-
genitªt der angrenzenden Baublºcke als insgesamt vertrªglich erachtet.  
Das Gebiet s¿dlich der KelmstraÇe (ºstlich des Plangebiets) hat hingegen eine ver-
gleichbare Lage wie das Plangebiet. Die Auswirkungen auf die nªhere Umgebung 
kºnnten deshalb insbesondere das ºstlich angrenzende Grundst¿ck (ehemaliges 
ĂHotel S¿dñ) betreffen. Der Bebauungsplan ermºglicht drei bis vier Wohngeschosse 
zzgl. Staffelgeschoss sowie ein Garagengeschoss/Tiefgaragengeschoss. Wenn die 
Bebauung prªgend im Sinne des Ä 34 BauGB wirkt, so kºnnten ºstlich angrenzend 
ebenfalls vergleichbare Kubaturen entstehen. Die Lage einer derartigen Bebauung 
m¿sste ebenfalls die Typologie aufnehmen und deutlich zur¿ckversetzt von der 
StraÇenbegrenzungslinie der KelmstraÇe errichtet werden.  Eine denkbare Verdich-
tung w¿rde hier f¿r vertrªglich erachtet. 
Das Gebiet westlich der Berliner StraÇe zwischen Leistikowweg und Kªthe-Kollwitz-
StraÇe kºnnte ggf. trotz Gehºlzg¿rtel, StraÇenbahnstrecke und Berliner StraÇe 
(ebenfalls eine Zªsur) von dem Bauprojekt geprªgt werden, zumal der Berliner 
StraÇe 91 a-e (von der Bauaufsicht als ĂFremdkºrperñ gewertet) sowie das daran 
s¿dlich anschlieÇende Gebªude Berliner StraÇe 90 ebenfalls vergleichbare Ge-
samthºhen aufweisen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflªchen 
m¿ssten eingehalten werden. Weitrªumig ist das Gebiet geprªgt durch sehr unter-
schiedliche Wohnbebauung mit unterschiedlichen Geschossigkeiten.  Insgesamt 
w¿rde eine denkbare Verdichtung hier ebenfalls f¿r vertrªglich erachtet. 
Insgesamt werden die Bedenken aus der Stellungnahme ber¿cksichtigt, indem die 
denkbaren Auswirkungen auf die Prªgung angrenzender Bereiche in die Abwªgung 
eingestellt werden. Im Ergebnis erfolgt hieraus jedoch keine grundsªtzliche  nde-
rung der baulichen Dichte, wohl aber aus ortsgestalterischen Gr¿nden die beschrie-
bene Verringerung der zulªssigen Gesamthºhe der baulichen Anlagen um 60 cm. 
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Stellungnahme 
Das Bauordnungsamt im Landkreis empfiehlt zudem, dass der ĂWaldbereich als 
gr¿nes Element f¿r alle Anwohner erlebbar bleiben und nicht einer hºheren Bebau-
ung unterworfen werdenñ sollte. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Stellungnahme entspricht im Grundsatz auch der Zielstellung der Stadt Straus-
berg. Der Waldbereich wird als gr¿nes Element weiterhin erlebbar bleiben. Der auch 
bislang genutzte Waldbereich s¿dlich der Abgrabungsflªche bleibt nahezu unverªn-
dert erhalten. Der Baumbestand ¿berragt ï nicht zuletzt aufgrund der Gelªndetopo-
grafie - in seiner Hºhe weiterhin deutlich die zugelassene Bebauung. Lediglich der 
Trampelpfad auf dem Hºhenr¿cken entlang der Berliner StraÇe wird nicht mehr der 
Allgemeinheit zur Verf¿gung stehen, da hier ggf. Einfriedungen errichtet werden. 
Die Nutzbarkeit und Freizeitqualitªt der Weinberge wird nicht in maÇgeblichem 
Umfang beschrªnkt. 
 
Stellungnahme 
Das Bauordnungsamt im Landkreis stellt zudem klar, dass die textlichen 
Festsetzungen 2.5 und 2.6 aus der Planzeichnung zu streichen sind, da sie kein 
Bestandteil des Ä 87 BbgBO sind, sondern gesondert geregelt werden. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Dieser Einschªtzung wird gefolgt, die beiden textlichen, bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen zur Anzeigepflicht bei genehmigungsfreien Vorhaben und zur 
Benennung der Nichtbeachtung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als 
Ordnungswidrigkeit werden gestrichen. 
 
Stellungnahme 
Im Weiteren f¿hrt das Bauordnungsamt im Landkreis aus, dass Im gesamten 
Bebauungsplankonzept nicht ausreichend auf die oberirdische ErschlieÇung einge-
gangen wird. Die Baufelder sind eingebettet in Flªchen f¿r Pflanzbindungen und 
verbunden durch ein begr¿ntes Garagengeschoss, welches ungefªhr hªlftig unter-
irdisch liegt. Zur ErschlieÇung gehºrt aber auch der schnelle Zugang durch 
Rettungskrªfte in Notfªllen. Es wurde bisher unzureichend auf brandschutztechni-
sche Belange eingegangen. Auf der Seite 122 im Punkt 4.6 wird hier lediglich 
erwªhnt, dass es Abstimmungen zum Brandschutz gab. Aus der Planzeichnung 
geht keine Konkretisierung zur Funktionalitªt hinsichtlich von Rettungseinsªtzen 
hervor. Wie soll zum Beispiel im s¿dlichen Bereich des Plangebietes aus ca.15 m 
Hºhe eine Personenrettung stattfinden, wenn es keine oberirdischen Rettungswege 
f¿r Einsatzfahrzeuge gibt und durch gr¿nordnerische Festsetzungen keine Mºglich-
keiten zur Schaffung von Verkehrswegen besteht? 
 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Wie in der Begr¿ndung bereits dargelegt, soll die ErschlieÇung ausschlieÇlich ¿ber 
die Zufahrt an der KelmstraÇe im westlichen Bereich erfolgen. Die beiden Flªchen 
zur Erhaltung und Ergªnzung der Bepflanzung an der Berliner StraÇe und der Kelm-
straÇe (ºstlicher Bereich) stehen der ErschlieÇung damit nicht entgegen. 
Grundsªtzlich handelt es sich um einen Angebots-Bebauungsplan, der noch kein 
spezifisches Vorhaben sicherstellt. Aufgrund der besonderen und einzigartigen 
topografischen Situation und Lage wurde das geplante Projekt jedoch bereits in 
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wesentlichen Einzelpunkten soweit beplant, dass nachgewiesen werden kann, dass 
der Bebauungsplan in der vorliegenden Form auch umsetzungsfªhig ist. Entspre-
chend wurde auch der Brandschutz in seinen Grundsªtzen (Zufahrtsmºglichkeit und 
Anleiterung Feuerwehr, Lºschwasserversorgung) gepr¿ft. Es ist vorgesehen, Ret-
tungsfahrzeuge ¿ber eine Rampe von der Zufahrt auf die Dachebene des Garagen-
geschosses fahren zu lassen. Auf dieser Dachebene bestehen die erforderlichen 
Bewegungs- und Aufstellflªchen sowie Wendemºglichkeiten f¿r die Feuerwehr. 
Schleppkurven, Aufstellflªchen und Wendemºglichkeit wurden beispielhaft durch 
die Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mit Datum vom 20.04.2022 gepr¿ft 
(Unterlagen waren Teil der Beteiligungsunterlagen). Die Ber¿cksichtigung der tech-
nischen Anforderungen an die Ausbildung genannter Flªchen ist damit grundsªtz-
lich mºglich, eine Umsetzbarkeit des Bebauungsplans gewªhrleistet.  
 
Umwelt/Naturschutz 
Stellungnahme 
Das Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt, Fachdienst Naturschutz (UNB) weist noch-
mals auf den Artenschutz hin und bestªtigt, dass die Bestandserfassungen gemªÇ 
den Fachanforderungen durchgef¿hrt wurden. MaÇnahmen der Konfliktvermeidung, 
die dazu bestimmt sind, VerstºÇe gegen artenschutzrechtliche Verbotsbestimmun-
gen beim Vollzug des BP vorbeugend zu verhindern (sog. CEF-MaÇnahmen) wur-
den ermittelt. Dabei handelt es sich um das Anbringen von Quartierhilfen f¿r Fleder-
mªuse und Gebªudebr¿ter an den geplanten Gebªuden als auch um das Anbringen 
von Nistmºglichkeiten f¿r Hºhlenbr¿ter an Bªumen innerhalb und auÇerhalb des 
Geltungsbereiches. Diese MaÇnahmen dienen fachlich der ¦berwindung mºglicher 
Konflikte. 
Mit dem vorliegenden Entwurf werden jedoch mºgliche Flªchen / Bªume / Gebªude 
nicht benannt, die MaÇnahmen nur allgemein beschrieben. Bislang ist daher nicht 
erkennbar, ob eine Kompensation der mit der Planung verlorengehenden Lebens- 
und Fortpflanzungsstªtten mºglich ist. Die Erf¿llung der ºkologischen Funktionen 
im rªumlichen Zusammenhang ist bislang nicht nachgewiesen. 
Festsetzungen, die den artenschutzrechtlichen Verboten entgegenstehen, kºnnen 
zur Vollzugsunfªhigkeit der Planung f¿hren. Auf der Ebene des Bebauungsplans 
muss die Gemeinde die notwendigen Voraussetzungen f¿r die ¦berwindung eines 
drohenden Verbots durch ein Hineinplanen in die "Ausnahme- / Befreiungslage" 
schaffen. 
Zur Anrechenbarkeit der MaÇnahmen sind diese im Plan darzustellen / festzusetzen 
und die Inanspruchnahme der zu nutzenden Flªchen / Gebªude / Gehºlze innerhalb 
(Zuordnung der Gebªudeteile bzw. -seiten / Ausweisung Baumerhalt / Habitatbaum) 
zuzuordnen und auÇerhalb des Geltungsbereiches des BP abzusichern, d.h. die 
Nutzbarkeit der Flªchen / Gehºlze m¿ssen fachlich und eigentumsrechtlich gesi-
chert sein. 
 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Den Ausf¿hrungen wird grundsªtzlich gefolgt. Der Bebauungsplan muss zum Zeit-
punkt der Inkraftsetzung nachweisen, dass die artenschutzrechtlichen Verbotsbe-
stimmungen eingehalten werden kºnnen bzw. entsprechende CEF-MaÇnahmen 
sichergestellt sind. 
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Es wird jedoch gefordert, dass die Ersatzlebensstªtten f¿r Baum- und Gebªudebr¿-
ter sowie f¿r Fledermªuse konkret an Fassaden/Fassenteilen und Bªumen im Plan-
gebiet zuzuordnen und festzusetzen/zu sichern sind. Dies erscheint nicht zwingend 
erforderlich und bei einem Angebots-Bebauungsplan nicht praktikabel.  
Der tatsªchlich und exakt erforderliche Ersatzbedarf wird zudem erst im Rahmen 
des Bauantrags ersichtlich und konkret bezifferbar, wenn feststeht, was und wieviel 
genau gebaut wird. Auch der Zeitpunkt des Bauantrags ist entscheidend. Im arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag AFB/Umweltbericht wird lediglich eine Annahme 
bzgl. der aktuell feststellbaren Verlustmenge getroffen.  
Im AFB beschreibt der Fachgutachter im Rahmen eines Ăworst-case-Szenariosñ 
(Annahme des vollstªndigen Verlusts der aktuell festgestellten, ganzjªhrig 
gesch¿tzten Lebensstªtten innerhalb der k¿nftig bebaubaren Flªchen) das aktuell 
ermittelte Erfordernis zur Anbringung von insgesamt 60 Ersatzlebensstªtten an Bªu-
men sowie von 35 Ersatzlebensstªtten an Gebªudefassaden (f¿r Brutvºgel und 
Fledermªuse). Das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Baukonzept bietet nach 
aktueller Einschªtzung ausreichend geeignetes Fassadenflªchen-Potenzial zur 
Anbringung der Fassaden-Niststªtten und -Quartiere unter Ber¿cksichtigung erfor-
derlicher Mindestabstªnde zu Kanten, ¥ffnungen, technischen Einrichtungen sowie 
zueinander. 
Der zum Erhalt festgesetzte Baumbestand innerhalb der festgesetzten Waldflªche 
sowie innerhalb der Flªchen zum Erhalt von Bªumen bietet nach aktueller Einschªt-
zung nur ein begrenztes Potenzial f¿r die fachgerechte Anbringung von Ersatzle-
bensstªtten an (Alt-)Bªumen. Es ist ersichtlich, dass eine Mehrzahl der Ersatzle-
bensstªtten auf externen Flªchen an (Alt-) Bªumen angebracht werden muss, um 
insgesamt vollstªndigen Ersatz zu sichern. Diese sollen direkt s¿d- und s¿dºstlich 
an das Plangebiet angrenzend auf den Flªchen der Weinberge angebracht werden. 
Entsprechende Abstimmungen mit dem zustªndigen Verwaltungsbereich "Stadt-
forst Strausbergñ sind erfolgt. 
Die Anbringung der Kªsten wie auch die fachliche Funktionskontrolle (Monitoring) 
und Unterhaltungspflege durch fachkundige Dritte im Auftrag des Vorhabentrªgers 
werden ¿ber einen stªdtebaulichen Vertrag gesichert.   
Die im AFB benannten und von der Unteren Naturschutzbehºrde fachlich als ange-
messen bestªtigte Anzahl an Niststªtten wird zudem in Form eines Ersatzlebens-
stªttenkonzeptes als Anlage durch den Stªdtebaulichen Vertrag gesichert. Das 
Ersatzlebensstªttenkonzept wurde als CEF-MaÇnahme f¿r die Baumbr¿ter von der 
Unteren Naturschutzbehºrde bestªtigt. Zusªtzliche Niststªtten f¿r Gebªudebr¿ter 
werden im Rahmen des Bauantragsverfahrens mit der Unteren Naturschutzbehºrde 
abgestimmt.  
Eine Umsetzung des Bebauungsplans im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 
Aspekte kann damit gewªhrleistet werden.  
Es wird zudem auf der Planzeichnung der Hinweis 4.4 um die zu ber¿cksichtigenden 
Artenschutzbelange (Ersatz ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten) wie folgt er-
gªnzt: 
Ă(é) Der Ersatz f¿r Verluste ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten wird auf Grund-
lage eines Ersatzlebensstªttenkonzeptes vertraglich gesichert und teilweise inner-
halb sowie auch auÇerhalb des Plangebietes geleistet.ñ 
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Stellungnahme 
Der Fachdienst Naturschutz (UNB) weist im Weiteren darauf hin, dass Flªchensi-
cherungen zur Kompensation von Eingriffsfolgen grundbuchrechtlich nicht zuguns-
ten der Unteren Naturschutzbehºrde (UNB), sondern zugunsten des Planungstrª-
gers - hier die Stadt Strausberg zu sichern sind. Im Bauleitplanverfahren ist die Ein-
griffsregelung nach dem BauGB abzuarbeiten. Zustªndig ist hier die Gemeinde. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Es wird eine Korrektur hinsichtlich des grundbuchrechtlich Beg¿nstigten von Kom-
pensationsmaÇnahmen durchgef¿hrt (Stadt Strausberg anstelle der UNB-MOL). 
Die betreffenden Textpassagen im Begr¿ndungstext werden entsprechend ¿berar-
beitet. Auch der Wortlaut in den beiden Vertrªgen f¿r WaldkompensationsmaÇnah-
men wird ¿berpr¿ft und im Bedarfsfall angepasst. 
 
Stellungnahme 
Das Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt, Fachdienst Wasserwirtschaft (UWB) 
bestªtigt, dass das Konzept zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers f¿r das 
Baugebiet erlaubnisfªhig ist, wenn die entsprechenden Hinweise des Baugrund-
gutachtens und des B-Planes zum Umgang mit festgestellten Bodenbelastungen 
umgesetzt werden. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Das Konzept zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wurde f¿r den 
Angebots-Bebauungsplan erstellt um nachzuweisen, dass eine Umsetzungs-
fªhigkeit des Bebauungsplans in dieser besonderen topografischen Situation 
besteht. Die konkrete Erlaubnis zur Versickerung des Niederschlagswassers mittels 
technischer Anlagen erfolgt auf der Vorhabenebene. 
Zur Abschªtzung mºglicher Bodenbelastungen wurde eine orientierende Altlasten-
untersuchung erstellt (KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, Bericht zur orientierenden 
Altlastenuntersuchung GRUND + BODEN consulting Berlin, Januar 2023). 
Im Ergebnis bestehen im Bereich zur KelmstraÇe bis etwa zur Mitte des f¿r Bebau-
ung vorgesehenen Grundst¿cks Auff¿llungen, die teilweise auch Betonbruch, 
Mºrtel, Glas-, Porzellan- oder Keramikscherben enthalten und die zu einer Kenn-
zeichnung der belasteten Bºden f¿hrt (Belastung insb. mit PAK incl. B(a)P).  
Bei der geplanten Errichtung von Rigolen sind die Auff¿llungen vollstªndig auszu-
heben, da Versickerungen durch Auff¿llungen unzulªssig sind. Im Gutachten wird 
empfohlen, von der freigelegten Sohle zusªtzlich ¿ber Proben der Nachweis der 
Schadstofffreiheit unterhalb der nachgewiesenen F¿llschichten zu erbringen. Dies 
erfolgt mit der wasserrechtlichen Genehmigung (Rigolenbau) des Vorhabens. 
 
Stellungnahme 
Das Landesb¿ro anerkannter Naturschutzverbªnde GbR verweist auf seine Stel-
lungnahme vom 20.09.2021 (s.o.) und lehnt die Planung weiterhin ab. Es ergªnzt 
die Stellungnahme indem zahlreiche Aspekte aus dem artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag und dem Umweltbericht nochmals aufgef¿hrt werden (Artenschutz ï Brutvº-
gel, Tagfalter, Fledermªuse, Schmetterlinge, Kªfer und Heuschrecken).  Die Bebau-
ung des Plangebietes f¿hrt nach der Arten-schutzrechtlichen Gesamteinschªtzung 
f¿r Fledermªuse, Brutvºgel sowie gefªhrdete und gesch¿tzte Insekten zu Konflik-
ten! 
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Å da sich das Plangebiet durch abwechslungsreiche Lebensraumstrukturen aus-
zeichnet, wodurch Arten verschiedener Lebensrªume anzutreffen sind 
Å dabei ist die Vernetzung der Teillebensrªume be-sonders wertgebend, denn ge-
hºlzbestandene und offene Flªchen liegen direkt nebeneinander und ste-hen 
ebenfalls Arten der Siedlungsbereiche zur Ver-f¿gung 
Å wertbestimmend f¿r die Flªche sind auch neben einer grºÇeren Anzahl Breitfl¿-
gelfledermªuse, das Vorkommen von Staren als Brutvºgel und Nachweise gefªhr-
deter und gesch¿tzter Insekten 
Å  es wird bei der geplanten Nutzung eines neuen Wohngebietes, im betreffenden 
Teilbereich zu einem groÇflªchigen Vegetationsverlust und somit zum Totalausfall 
des Lebensraumes f¿r eine Vielzahl von Arten kommen! 
Å es kºnnen dar¿ber hinaus, keine Lebensraumzerschneidungen durch Ersetzen 
der geplanten k¿nstlichen Quartiere f¿r Fledermªuse und Gebªudebr¿ter in den 
neuen Gebªudefassaden kompensiert werden! 
Å geplante wohnungsnahe Freiflªchen und ein auf dem Plangebiet geplanter Spiel-
platz w¿rden massiv die im Wald lebenden Tierarten beeintrªchtigen und 
(stark)gefªhrden. 
Å die vorgesehenen heterogenen Vegetationsstrukturen auf den Dªchern, Garagen-
geschossen usw. innerhalb des Baugebietes kºnnen ebenfalls keines-wegs einen 
zusªtzlich neuen positiven Effekt auf die biologische Vielfalt des Waldes schaffen 
und ersetzen! 
Å Die Planung des Projektes kann die vollstªndigen Schutzfunktionen nicht erhal-
ten!!! 
Å (Verweis auf Schutzgut "Biologische Vielfalt": hier wird die besondere Ber¿ck-
sichtigung des europªischen und nationalen Schutzgebietssystems, der Biotopver-
bundsysteme und Verbundplanungen, der gesch¿tzten Kleinstrukturen (z.B. Ein-
zelbiotope) sowie der Arten mit einem besonderen Schutzbed¿rfnis belegt!) 
 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Kernaussagen stimmen weitgehend mit den Angaben des Umweltberichtes 
¿berein. Die Auflistung von Aussagen stellt eine Mischung von den Grundlagen-
Informationen und der fachgutachterlichen Bewertung aus der Begr¿ndung des B-
Plans und dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag AFB mit abweichender Schluss-
folgerung dar. Die Bewertungen von Natur und Landschaft sowie die Be-schreibung 
von Verlusten werden wiedergegeben, die gleichfalls in der Begr¿ndung benannten 
und erlªuterten MaÇnahmen zur Vermeidung, Minderung, Kompensation, die we-
sentlich f¿r eine Gesamtabwªgung sind, werden jedoch nicht beachtet. In der Ab-
wªgung der aufgef¿hrten Belange wurden diese noch einmal im Einzelnen behan-
delt, sie werden jedoch als bereits ber¿cksichtigt bzw. teilweise auch unbegr¿ndet 
gewertet, so dass eine  nderung der Planung nicht erfolgt. GemªÇ der fachgut-
achterlichen und durch die UNB bestªtigten Einschªtzung kºnnen z.B. die Effekte 
der Lebensraumzerschneidung durch die festgesetzten Begr¿nungsmaÇnahmen 
sowie ergªnzende Ersatzlebensstªtten an Bªumen und Gebªuden vollstªndig kom-
pensiert werden. Die festgesetzten Begr¿nungsmaÇnahmen dienen der Kompen-
sation von Verlusten im Plangebiet, darunter auch von Verlusten in Bezug auf die 
Biodiversitªt. Der Ersatz f¿r den Verlust von Wald im Sinne des LWaldG sowie f¿r 
den Biotoptyp Wald wird vor allem auf externen MaÇnahmenflªchen (f¿r 
Walderstaufforstung und f¿r ºkologischen Waldumbau) erbracht. Dem Verlust 
besonderer Waldfunktionen wird durch einen erhºhten Wald-Kompensationsfaktor 
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Rechnung getragen. Ein Verlust von Wald mit Erosionsschutzfunktion wird durch 
Reduzierung der Baugebietsflªche vermieden. 
 
Stellungnahme 
Das Landesb¿ro anerkannter Naturschutzverbªnde GbR f¿hrt als Begr¿ndung f¿r 
seine Ablehnung der Planung im Weiteren die Analyse aus dem Umweltbericht auf 
und benennt im Wesentlichen die dort benannten Aspekte zur Bedeutung der Flª-
che f¿r das Schutzgut Klima (klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum, 
frischluftbildender Bereich), f¿r die Waldfunktionen (Beschrªnkung der Erholungs-
funktion, Waldumwandlung erforderlich), f¿r das Landschaftsschutzgebiet (Schutz-
ziele LSG, Landschaftsbild, Erholungsfunktion), f¿r die Wasserversorgung (be-
schrªnktes Angebot Wasserverband, Wasserverbrauch, Bodenfunktionen, Schutz-
bed¿rftigkeit Grundwasser), f¿r den Bodenschutz (neue Versieglungen) und f¿r das 
Schutzgut Mensch (Immissionen durch Verkehrslªrm).  
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Kern-Aussagen stimmen weitgehend mit den Angaben des Umweltberichtes 
¿berein. Die benannten Aspekte sind daher schon in die Gesamtabwªgung einge-
flossen und f¿hrten in der Schlussfolgerung nicht zu einem Verzicht auf die Planung, 
sondern zu den Festsetzungen des Bebauungsplans, die die Auswirkungen im Ein-
zelnen minimieren bzw. die unvermeidbaren Auswirkungen durch AusgleichsmaÇ-
nahmen kompensieren. 
 
Stellungnahme 
Der Handelsverband Berlin ï Brandenburg e.V. gibt bez¿glich der sparsamen und 
effizienten Nutzung von Energie den Hinweis, dass Photovoltaik-Anlagen unter-
schiedlich in Neu- und Bestandsbauten integriert werden kºnnen, um Freiflªchen 
f¿r Acker- und Gr¿nland sowie Flªchen f¿r Wald f¿r nachfolgende Generationen zu 
erhalten und nutzen zu kºnnen. Zudem wird auf die Verantwortung der Kommunal-
politik bez¿glich einer dezentralen Energiewende verwiesen. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
In Bebauungsplªnen kºnnen grundsªtzlich Festsetzungen gemªÇ Ä 9 Abs. 1 Nr. 
23b BauGB getroffen werden, die bauliche Vorkehrungen zur Nutzung von Dªchern 
f¿r Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien vorsehen. Die tatsªchliche Nut-
zung dieser Anlagen ist hingegen nicht festsetzbar und nicht sichergestellt. Solche 
Festsetzungen m¿ssen immer spezifisch im Rahmen eines konkreten Baugebietes 
getroffen werden. Allgemeing¿ltige Standards werden hingegen in Fachgesetzen 
geregelt (z.B. Wªrmeschutzverordnung, insektenfreundliche Beleuchtung etc.). Das 
vorliegende Plangebiet ist vollstªndig von Bºschungen und Waldflªchen bzw. Ge-
hºlzbestªnden umgeben. Auch mit dem Wissen von Kombinationsmºglichkeiten 
von Gr¿ndªchern und Photovoltaikanlagen wurde im vorliegenden Plangebiet der 
Retentionsfunktion f¿r Niederschlagswasser ein hºheres Gewicht beigemessen. 
Eine Festsetzung von Gr¿ndªchern ist erfolgt. Zudem ist zu ber¿cksichtigen, dass 
Projektentwickler aktuell aus wirtschaftlichen Gr¿nden kaum noch Gebªude erstel-
len, die nicht zu einem groÇen Anteil regenerative Energiegewinnung in die Kon-
zeption einbeziehen, um die Wohnnebenkosten gering zu halten. Hier erfolgen des-
halb keine  nderungen. 
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Forstbelange 
Stellungnahme 
Der Landesbetrieb Forst Brandenburg verweist auf seine Stellungnahme vom 
14.09.2021 und hªlt weiterhin daran fest. ln dem B-Plan Entwurf sind die Auflagen 
aus forstfachlicher Sicht ber¿cksichtigt und eingearbeitet worden, so dass dem Ent-
wurf des Bebauungsplan Nr. 65/20 "Wohnen am Weinberg" unter Einarbeitung der 
nachfolgenden Festlegungen zugestimmt wird: Die im B- Plan beschriebenen forst-
lichen AusgleichmaÇnahmen (Ersatzaufforstung und Waldumbau) sind bis zu gesi-
cherten Kulturen f¿r die untere Forstbehºrde kontrollierbar umzusetzen. Es wird 
eine jªhrliche Zwischenabnahme der forstlichen MaÇnahmen gefordert. Der Abnah-
metermin ist vom Ersatzpflichtigen mit der Oberfºrsterei Strausberg terminlich ab-
zustimmen. Der Abnahmezeitpunkt wird auf das Zeitfenster 15.09. - 31.10. eines 
jeden Jahres begrenzt. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Hinweise zum forstlichen Monitoring werden ber¿cksichtigt. Die Waldkompen-
sation wird ¿ber einen Forst-Dienstleister erbracht auf Grundlage dezidierter Ver-
trªge zwischen dem Forstdienstleister und dem Grundst¿ckseigent¿mer des Bau-
grundst¿cks, auf dem die Waldumwandlung stattfindet. Die jªhrlichen Zwischenab-
nahmen mit der Forstbehºrde werden im stªdtebaulichen Vertrag zum B-Plan be-
r¿cksichtigt. Die Form der Ber¿cksichtigung wird vom Forstdienstleister (BFU Cott-
bus) bestªtigt. Vom Forstdienstleister besteht standardmªÇig ein jªhrliches Kontroll-
Erfordernis. 

 
Verkehr und Ver- und Entsorgung 
Stellungnahme 
Das StraÇenverkehrsamt, Fachdienst Verkehrsorganisation im Landkreis Mªrkisch-
Oderland bestªtigt, dass gegen das geplante Vorhaben seitens der StraÇenver-
kehrsbehºrde keine Bedenken bestehen. Die Anbindungen an die kommunale 
StraÇe sind mit der Stadt Strausberg abzustimmen. Dabei sind vor allem die 
Belange der erforderlichen Schleppkurven und Sichtdreiecke zu ber¿cksichtigen. 
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen ist f¿r die kommunale StraÇe noch 
vertrªglich. Negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit sind nicht zu 
erwarten. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Anbindung, erforderliche Schleppkurven und Sichtdreiecke sind mit der Stadt 
abgestimmt. F¿r die Kurvenradien ist im Bereich der Grundst¿ckszufahrt zudem ein 
Bereich mit Halteverbot anzuordnen. In Abstimmung mit der Fachgruppe Tief-
bau/Gr¿nflªchen wurde eine Vorplanung erstellt, die eine Wendemºglichkeit f¿r den 
ºffentlichen Verkehr sicherstellt und die Bereiche mit Halteverboten definiert. 
Stellungnahme 
Die Stabsstelle des Landrates, Fachdienst Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz im 
Landkreis Mªrkisch-Oderland weist darauf hin, dass vom ºrtlichen Trªger des 
Brandschutzes (Stadt Strausberg) die gesicherte Lºschwasserversorgung von min-
destens 96mį/h ¿ber 2 Stunden sicherzustellen ist. GemªÇ Ä 3 Abs. 1 Nr. 1 Bran-
denburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz ist durch die amtsfreien 
Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die  mter und die kreisfreien Stªdte zur 
Erf¿llung ihrer Aufgaben im ºrtlichen Brandschutz und in der ºrtlichen Hilfeleistung 
eine angemessene Lºschwasserversorgung zu gewªhrleisten. Erforderliche 
Flªchen f¿r die Feuerwehr, z.B. Zufahrten, Wendemºglichkeiten, Bewegungs- und 
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Aufstellflªchen, sind oberirdisch auf dem Grundst¿ck anzuordnen, um bei einem 
Brand die Rettung von Menschen sowie wirksame Lºscharbeiten zu ermºglichen, 
vgl. ÄÄ 5,14 Brandenburgische Bauordnung. Die Muster-Richtlinie ¿ber Flªchen f¿r 
die Feuerwehr ist zu beachten. 
Umgang mit Stellungnahme, Abwªgung:  
Die Anforderungen an den Brandschutz wurden bei den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans aufgrund der besonderen stªdtebaulichen Situation (Zufahrt nur ¿ber die 
KelmstraÇe, Wohnhof ¿ber Garagengeschoss) bereits ber¿cksichtigt. Mit Schreiben 
vom 10.11.2022 vom Fachbereich B¿rgerdienste, Fachgruppe Ordnung und Ge-
werbe wurde bestªtigt, dass eine Lºschwasserversorgung ¿ber die vorhandenen 
Leitungsnetze und Hydranten in der Berliner StraÇe und der KelmstraÇe 4 von 
192mį/h ¿ber 2 Stunden sichergestellt werden kann. Aufgrund der Topographie und 
der zu erhaltenden Gehºlzflªchen auf dem Grundst¿ck wird zur Verringerung der 
Abstªnde die Setzung eines weiteren Hydranten z.B. im Bereich der KelmstraÇe 
gegen¿ber der Grundst¿ckszufahrt erforderlich und im stªdtebaulichen Vertrag 
geregelt. Erforderliche Flªchen f¿r die Feuerwehr, z.B. Zufahrten, Wendemºglich-
keiten, Bewegungs- und Aufstellflªchen, sind oberirdisch auf dem Garagenge-
schoss anzuordnen. Dies wurde ebenfalls f¿r das konkrete Bauvorhaben beispiel-
haft gepr¿ft und damit die Umsetzbarkeit nachgewiesen. Der Nachweis eines aus-
reichenden Brandschutzes erfolgt dann nachgeordnet auf der Vorhabenebene. Eine 
Umsetzbarkeit des Bebauungsplans unter Beachtung der Anforderungen des 
Brandschutzes ist mºglich. 
 
Stellungnahmen 
Mehrere Ver- und Entsorgungstrªger (Entsorgungsbetrieb Mªrkisch-Oderland, 
Telekom, EWE) verweisen auf die Standards und Vorschriften hin, die bei der 
Umsetzung des Projektes zu beachten sind. Der Entsorgungsbetrieb Mªrkisch-
Oderland benennt die Voraussetzungen f¿r eine ordnungsgemªÇe Abfallentsor-
gung (Anschlusspflicht Hausm¿ll, Papier, Bioabfall, zulªssige Abfallbehªlter, Trans-
portweg und Anfahrbarkeit). Die Deutsche Telekom weist auf die notwendige 
Trassenvorhaltung mit 0,5 m Breite im ºffentlichen StraÇenraum f¿r die Unterbrin-
gung der Telekommunikationslinien sowie auf das "Merkblatt ¿ber Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft f¿r 
StraÇen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 hin. Die der EWE NETZ GmbH ver-
weist ebenfalls auf eigene Versorgungsleitungen am oder im Plangebiet. Im 
Bestandsplan der EWE schneidet eine Gasleitung einen kleinen Bereich des Bau-
gebietes an der Ecke Berliner StraÇe / KelmstraÇe. In einer Ergªnzungsstellung-
nahme bestªtigt die EWE, dass, sollte sich die Erdgasverteilleitung d225 PE 
tatsªchlich auf dem Grundst¿ck (Kelmst. 9, 15344 Strausberg) befinden und den 
zuk¿nftigen BaumaÇnahmen wirtschaftlich im Wege stehen, eine Umlegung auf 
Gemeindeland veranlasst wird. Im ¦brigen sind Leitungen und Anlagen der Ver- 
und Entsorgungstrªger in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grund-
sªtzlich zu erhalten und d¿rfen weder beschªdigt, ¿berbaut, ¿berpflanzt oder an-
derweitig gefªhrdet werden. Es bestehen in nachfolgenden Verfahren zudem Ab-
stimmungserfordernisse bei Anschl¿ssen des Plangebietes. 
 
Umgang mit Stellungnahmen, Abwªgung:  
Die Hinweise auf den Anschlusszwang der Abfallentsorgung und die technischen 
Anforderungen sowie die Hinweise zum Umgang mit Leitungen und zu Arbeiten in 
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der Nªhe von Leitungen werden zur Kenntnis genommen und werden in der nach-
folgenden Umsetzung ber¿cksichtigt.  
Aufgrund der besonderen Situation der Sackgasse der KelmstraÇe und der Topo-
grafie in dem Gelªnde wurde auch die Lage der M¿lltonnen-Standplªtze bereits im 
Vorfeld vorgeplant und gepr¿ft, um eine Lºsung f¿r die zustimmungsfªhige Ab-
fallentsorgung mit Neigungen und Schleppkurven f¿r die angegebenen M¿llfahr-
zeuge aufzuzeigen und damit die grundsªtzliche Umsetzbarkeit des Bebauungs-
plans nachzuweisen. Es wurden bereits vor dem Verfahrensschritt gemªÇ Ä 4 (2) 
BauGB dem EMO in direkter Kommunikation am 06.04.2022 Planausschnitte des 
Projekt-Entwurfs mit konkretem Wenderadien- und Schleppkurven-Nachweis f¿r die 
ErschlieÇung mit einem M¿llfahrzeug zugesandt mit der Bitte um Pr¿fung und Be-
stªtigung. Eine Zustimmung hinsichtlich der ¿bermittelten Darstellungen und Be-
schreibungen erfolgte durch den EMO am 08.04.2022. (vgl. Begr¿ndung Punkt 4.6 
S. 123, 2. Absatz sowie S. 133 letzter Absatz). Ein konkreter Nachweis erfolgt im 
Rahmen der konkreten Baugenehmigungsplanung. 
F¿r Leitungsverlªufe auf ºffentlichen StraÇenverkehrsflªchen ist eine Sicherung im 
Bebauungsplan nicht erforderlich.  
Die Stellungnahme der EWE, dass eine Verlegung in den ºffentlichen StraÇenraum 
bei Bedarf vorgenommen wird, wird zur Kenntnis genommen. Grunddienstbarkeiten 
oder sonstige Nutzungsanspr¿che der EWE gegen¿ber dem Grundst¿ckseigent¿-
mer bestehen nicht. 
Bei eventuellen StraÇenausbauten und -umbauten sowie bei Anschl¿ssen des Bau-
grundst¿ckes an die Leitungsnetze werden in nachfolgenden Verfahren die Ver- und 
Entsorgungstrªger beteiligt. 

 
Lªrmschutz 
Das Landesamt f¿r Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 2 stellt in seiner 
Stellungnahme Fragen zu den verkehrlichen Eingangsdaten (Umrechnungen und 
Prognose der Verkehrsdaten), die der Immissionsprognose zugrunde liegen. Aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht ergeben sich zum Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ der Stadt Strausberg, Stand: Juli 2022, keine 
grundsªtzlichen Bedenken, sofern die Eingangsdaten noch einmal gepr¿ft bzw. klar-
gestellt werden. Die Textliche Festsetzung 1.16 in Teil B Planzeichnung ist anders-
lautend als in der Begr¿ndung und im Gutachten, dies sollte korrigiert werden. 
Umgang mit Stellungnahmen, Abwªgung:  
Die Eingangsdaten wurden in direkter Abstimmung mit dem Landesamt noch einmal 
erlªutert. Es ergeben sich keine inhaltlichen  nderungen. Die textliche Festsetzung 
wird entsprechend korrigiert. 
Auf der Grundlage der Abwªgung erfolgten folgende inhaltliche  nderungen der 
Planzeichnung: 

�x Die textlichen Festsetzungen 2.5 und 2.6 werden gestrichen, da sie im Rah-
men des Bebauungsplans nicht festsetzbar sind 

�x Die textliche Festsetzung 1.16 wird auf der Planzeichnung entsprechend der 
Inhalte des schalltechnischen Gutachtens und der Formulierung in der Be-
gr¿ndung korrigiert. Der Absatz zu schalltechnischen L¿ftungseinrichtungen 
wird gestrichen. (Anpassung an Textfassung) 

�x Die festgesetzten Oberkanten OK werden in allen Baugebieten um 0,6 m 
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runtergesetzt, um unterhalb der Hºhen der Bestandsbebauung in der Berli-
ner StraÇe zu liegen. 

Es wird eine Kennzeichnung der nachgewiesenen Bodenbelastungen in der Plan-
zeichnung aufgenommen 
 

5.7 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss und Beteiligung der 
¥ffentlichkeit  
 
Auf der Grundlage der bisherigen Verfahrensschritte hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Strausberg in Ihrer Sitzung am 21.03.2024 mit der Beschluss-
nummer BV-SVV-2023/0427 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 65/20 ĂWohnen 
Weinbergñ mit Entwurfsbegr¿ndung gebilligt und zur ºffentlichen Auslegung be-
stimmt. 
In der Zeit vom 10.06.2024 bis einschlieÇlich 15.07.2024 wurde der Entwurf des 
Bebauungsplans (Stand: 17. Juli 2023) nach Ä 3 Abs. 2 auf der Internetseite der 
Stadt Strausberg (www.stadtstrausberg.de > Bauen & Gewerbe > Stadtplanung > 
Bauleitplanung > Bebauungsplªne in Aufstellung > Bebauungsplan Nr. 65/20 
ĂWohnen am Weinbergñ) sowie auf dem zentralen Planungsportal des Landes Bran-
denburg (www.planungsportal.brandenburg.de > Alle Planverfahren > Suchleiste: 
15344 > Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ) bzw. unter folgenden 
Links zur Einsichtnahme verºffentlicht: 
https://www.stadt-strausberg.de/bauleitplanung-2/#rb_dasl_accordion_2_collapse3 
https://planungsportal.brandenburg.de/plan/d657308f-663d-421d-9a22-
ed2e36717d85.  
Zusªtzlich zur Verºffentlichung im Internet wurden die Unterlagen auch im Raum 
3.02 im Verwaltungsgebªude der Stadtverwaltung Strausberg, Hegerm¿hlenstraÇe 
58, wªhrend folgender Zeiten: 
montags bis freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr 
montags bis donnerstags von 13:00 bis 16:00 Uhr 
und dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr 
ºffentlich zu Einsichtnahme ausgelegt.  
Die Bekanntmachung erfolgte gemªÇ Hauptsatzung der Stadt Strausberg im Amts-
blatt Nr. 4, 33. Jahrgang vom 2. Juni 2024. Zu dem Entwurf wurden von Seiten der 
¥ffentlichkeit folgende zwei Stellungnahmen abgegeben und wie folgt abgewogen: 
Von einem B¿rger erfolgte eine Stellungnahme, die bereits zu einem fr¿heren Zeit-
punkt angefertigt wurde (29.8.2021) jedoch urspr¿nglich nicht an die Stadt Straus-
berg gerichtet war und eine Ergªnzungsstellungnahme vom 15.7.2024. 
In der Stellungnahme wird ĂEinspruch gegen die Bebauung des Waldst¿ckesñ ein-
gelegt. Es handelt sich Ăum den Erhalt einer nat¿rlichen gr¿nen Lunge, welche durch 
die Stadt Strausberg zerstºrt werden sollñ.  Es wird kritisiert, dass die Anwohner der 
KelmstraÇe trotz umfangreicher Unterschriftensammlung nicht von Seiten der Stadt 
Strausberg angehºrt worden seien. Die ĂZerstºrung des nat¿rlichen Lebensraumes 
von vielerlei Tieren und Pflanzenñ wird nicht hingenommen. Es wird gefordert, dass 
Wald und Fauna erhalten bleiben und eher an anderen Stellen in der Stadt gebaut 
werden sollte. Man kºnnte den Wald umgekehrt wieder attraktiver gestalten z.B. mit 
Aufrªumungsarbeiten, damit die Strausberger B¿rger sich wieder wohlf¿hlen kºn-
nen.  
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Als Argumente wird angef¿hrt, dass viel ¿ber C02 debattiert wird und der Erhalt der 
Bªume hierf¿r eine Lºsung sein kºnnte. Zudem wird auf den sinkenden Grundwas-
serspiegel verwiesen, der sich auch auf den stetig absinkenden Wasserspiegel des 
Straussees auswirken kºnnte. 
In der Abwªgung der Stadt Strausberg werden die geªuÇerten Bedenken in die-
ser Form nicht geteilt. Die benannten Belange wurden bereits mit den Stellungnah-
men zum Vorentwurf intensiv miteinander und gegeneinander abgewogen (s.o.). 
F¿r das Vorhaben spricht in erste Linie, dass es sich um einen zentralen und innen-
stadtnahen, integrierten Standort handelt und er aufgrund seiner Vornutzung (Kie-
sabbau, teilweise noch vorhandene Fundamente, teilweise Bodenbelastungen, ge-
ringer Altbaumbestand) f¿r eine Bebauung geeignet ist. Aus diesem Grund wurde 
bereits mit der Aufstellung des Flªchennutzungsplans nach erfolgter Abwªgung das 
Plangebiet als Wohnbauflªche dargestellt. Der Schutz des Waldes wird damit weit-
gehend ber¿cksichtigt. Da es sich bei der Flªche um Wald im Sinne des Lan-
deswaldgesetzes handelt, wird an anderer Stelle ein 2:1 Ausgleich im Rahmen der 
Waldumwandlung erbracht, sodass f¿r Wohnungsbau unverhªltnismªÇige negative 
Auswirkungen auf die CO2-Bilanz nicht zu erwarten sind. Neben anderen Belangen 
wurde auch die ĂZerstºrung von Lebensrªumenñ in der Abwªgung ber¿cksichtigt. 
Der projektinduzierte Lebensraumverlust f¿r Tiere und Pflanzen wird durch geeig-
nete, fachgutachterlich abgestimmte KompensationsmaÇnahmen innerhalb und 
auÇerhalb des Plangebietes vollstªndig kompensiert. Zur kritisierten Beteiligung der 
Anwohner wurden im Laufe des Verfahrens Beteiligungsmºglichkeiten f¿r die ¥f-
fentlichkeit bereitgestellt und erºrtert. Hier konnten sich uneingeschrªnkt auch Be-
wohner in der Nachbarschaft insbesondere der KelmstraÇe beteiligen. Neben den 
formal erforderlichen und ausreichenden, ºffentlichen Bekanntmachungen nach 
Hauptsatzung erfolgten auch Zeitungsberichte sowie im Vorfeld eine Mitwirkung 
durch eine Initiative ¿ber openpetition.de. Die fr¿hzeitige ¥ffentlichkeitsbeteiligung 
nach Ä 3 Abs. 1 BauGB fand vom 9.8.2021 bis zum 20.8.2021 statt. Die ºffentliche 
Auslegung nach Ä 3 Abs. 2 BauGB fand schlieÇlich vom 10.06.2024 bis 
einschlieÇlich 15.07.2024 statt. Die Stellungnahmen und Argumente wurden im 
Einzelnen und in der Gesamtheit abgewogen und f¿hrten in der Gesamtabwªgung 
dazu, dass das Projekt weitergef¿hrt wurde. 
 
Der B¿rger merkt in seiner Stellungnahme weiter an, dass die KelmstraÇe eine 
Sackgasse und nicht sehr breit sei. F¿r groÇe Fahrzeuge gebe es keine Wendemºg-
lichkeit, selbst die M¿llabfuhr habe hier erhebliche Probleme. AuÇerdem parken 
auch Fahrzeuge der Anwohner vor den Grundst¿cken. Besonders betroffen wªren 
Anwohner der KelmstraÇe 7a, da sich die geplante Baustelleneinfahrt genau gegen-
¿ber von dem Grundst¿ck befindet.  
Es sollte auch bedacht werden, dass eine freie Gasse f¿r Feuerwehr und Rettungs-
wagen gewªhrleistet sein muss. Es wird zudem angemerkt, dass die KelmstraÇe 
von vielen FuÇgªngern, Radfahrern und Kindern genutzt wird und die verstªrkte 
Nutzung zu Unfªllen f¿hren kºnne.  
Zudem sollte bedacht werden, dass der StraÇenbelag durch den Baustellenverkehr 
zerstºrt w¿rde. Der Asphalt, die Fernwªrmeleitung, die Gasleitung und die Wasser-
leitung w¿rden durch den Druck der Baustellenfahrzeuge stark beansprucht. 
Eventuelle Br¿che kºnnten dann auch hier vorkommen.  
Weiter wird ausgef¿hrt, dass der Lªrm wªhrend der Bauphase insbesondere f¿r die 
ªlteren Bewohner und Schichtarbeiter unertrªglich wªre. Die Bewohner der Kelm-
straÇe 7a seien bereits der Lªrmbelastung seitens der Berliner StraÇe durch ein 
hohes Verkehrsaufkommen, auch durch LKW sowie der vorbeifahrenden 
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StraÇenbahn stªndig ausgesetzt. Auch nachts, sodass an Schlafen bei offenen 
Fenstern nicht zu denken sei. Selbst nach Abschluss der geplanten 
BaumaÇnahmen wªre immer noch das zusªtzliche Verkehrsaufkommen der 
Anwohner des geplanten Wohnobjektes ein Stºrfaktor. Die Einfahrt dorthin w¿rde 
sich genau vor dem Balkon der KelmstraÇe 7a befinden, wodurch sich eine 
zusªtzliche Abgasbelastung ergªbe. Der Abstand zwischen dem Grundst¿ckszaun 
zur geplanten Einfahrt betrªgt acht Meter, von der Bordsteinkante des 
FuÇgªngerwegs aus nur f¿nf Meter. Durch stªndiges Anhalten und Anfahren sei 
wegen der un¿bersichtlichen geplanten Einfahrt (neunzig Grad Kurve) mit 
zusªtzlichen Belastungen zu rechnen.  Der entgegenkommende Verkehr m¿sste 
schlieÇlich auch ber¿cksichtigt werden. 
In der Abwªgung der Stadt Strausberg werden die geªuÇerten Bedenken zur Ver-
kehrsbelastung in dieser Form nicht geteilt. Die zuk¿nftige Verkehrsbelastung sowie 
die Lªrmbelastung wurden im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans gepr¿ft. 
Im Bestand wurde ein werktªglicher durchschnittlicher Verkehr von 100 Kfz ermittelt, 
d.h. eine Belastung in Spitzenstunden liegt bei etwa 10 Kfz/h. Mit dem Vorhaben 
kann bei einer worst-Case-Betrachtung der zusªtzliche durch das Projekt indizierte 
Verkehr (Anwohner, Wirtschaftsverkehr, Besucherverkehr) rechnerisch etwa 160 
Kfz/Tag betragen. Konflikte sind bei diesen GrºÇenordnungen nicht zu erwarten. Es 
ist richtig, dass am Ende der KelmstraÇe derzeit keine Wendemºglichkeit f¿r 
grºÇere Fahrzeuge besteht. Im Zuge des Vorhabens hat die Stadt Strausberg 
deshalb im stªdtebaulichen Vertrag sichergestellt, dass auf Kosten des 
Vorhabentrªgers ein Wendehammer im ºffentlichen StraÇenraum errichtet wird.  
Konflikte der Verkehrsabwicklung mit Feuerwehr und Rettungswagen werden 
ebenfalls nicht gesehen. Eine Fahrgasse auf der StraÇe muss hierf¿r dauerhaft 
freigehalten werden. F¿r das Vorhaben wurde ein Brandschutzkonzept erstellt und 
abgestimmt. 
Die Lªrmbelastung der Wohngebªude im Umfeld des Plangebiets resultiert in erster 
Linie aus den Verkehrsemissionen der Berliner StraÇe (motorisierter Verkehr und 
StraÇenbahn), und wird somit durch das Wohnprojekt mit etwa 30-50 Wohnungen 
nicht maÇgeblich beeinflusst. Das vorliegende Vorhaben ist selbst schutzbed¿rftig 
und beeinflusst diese Belastungen in keinem relevanten MaÇ. Es ist jedoch richtig, 
dass wªhrend der Bauphase, wie bei allen Bauvorhaben, Belªstigungen durch Lªrm 
und Staub auftreten kºnnen. Diese sind im Zuge einer gegenseitigen 
R¿cksichtnahme zu minimieren.  Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz 
gegen BaulªrmïGerªuschimmissionen (AVV-Baulªrm) gilt f¿r den Betrieb von 
Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur Anordnung von 
Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft. 
Im stªdtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Vorhabentrªger, nach den erfolgten 
BaumaÇnahmen den Fahrbahnbelag abzufrªsen und eine neue Deckschicht aufzu-
bringen. F¿r Beschªdigungen im Rahmen der BaumaÇnahme gilt zudem das 
Haftungsrisiko des Vorhabentrªgers. 
Die Gesamtabwªgung zur Nutzung des Standortes erfolgte bereits auf der Ebene 
des Flªchennutzungsplans, der das Gebiet des Bebauungsplanes bereits als Wohn-
bauflªche dargestellt hat. Grund hierf¿r war bereits damals die besondere stªdte-
bauliche Situation und Vornutzung als Flªche f¿r den Kiesabbau. Die im Bebau-
ungsplan als Baugebiet vorgesehene Flªche stellt sich tatsªchlich anders dar als 
die ¿brigen Waldflªchen der Weinberge.  
 
Die Stellungnahme eines zweiten B¿rgers beinhaltet ebenfalls eine grundsªtzliche 
Ablehnung der Bebauung der Flªche als auch die Bedenken, dass die Flªche f¿r 
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MaÇnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft nicht f¿r eine 
angemessene ErsatzmaÇnahme ausreicht, da diese ja schon bestanden. Somit sei 
mit einem Totalausfall des Lebensraumes der im Plangebiet vorkommenden Arten 
zu rechnen. AuÇerdem finde eine weitere Versiegelung statt. "Die gr¿ne Lunge" der 
Stadt werde ohne Ausgleich verkleinert.  
In der Abwªgung wurde klargestellt, dass die Stellungnahme sachlich nicht korrekt 
ist. Richtig ist, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Flªche f¿r MaÇnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nicht ausreicht, 
um einen vollstªndigen Ausgleich der durch die Planung ermºglichten Eingriffe 
sicherzustellen.  Daher wurden zahlreiche MaÇnahmen auÇerhalb des Plangebietes 
(insbesondere Schaffung neuer Waldflªchen und Aufwertung bestehender Wald-
flªchen) sichergestellt, die in der Summe dazu f¿hren, dass ein vollstªndiger Aus-
gleich f¿r Natur und Landschaft sowie f¿r den besonderen Artenschutz beispiels-
weise durch die Herstellung von Ersatzlebensstªtten erfolgt. Dies ist in der Begr¿n-
dung zum Bebauungsplan ausf¿hrlich dargelegt und wird ¿ber einen stªdtebauli-
chen Vertrag sichergestellt. Bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein voll-
stªndiger Verzicht auf neue Versieglung in der Regel nicht mºglich. Im Sinne einer 
Verminderung wurde diese jedoch auf das erforderliche MaÇ beschrªnkt. 

 
Der B¿rger merkt weiter an, dass ein direktes Abbiegen von der Berliner StraÇe auf 
die KelmstraÇe hinsichtlich der Fahrstrecke am effizientesten sei. Durch die Planung 
der Zufahrt zum Projektgebiet w¿rden die umliegenden Wohngebiete zusªtzlich 
durch Verkehrslªrm und Abgase belastet. Die Grundst¿cke KelmstraÇe 7 & 
KelmstraÇe 7a seien aufgrund der Engstelle in der KelmstraÇe besonders belastet.  
In der Abwªgung wurde klargestellt, dass ein verkehrlicher Anschluss der Kelm-
straÇe an die Berliner StraÇe aus Gr¿nden der Verkehrssicherheit bereits in der 
Vorentwurfsphase des Bebauungsplans durch die Fachgruppe Tiefbau/Gr¿n der 
Stadt Strausberg abgelehnt wurde (kein weiterer Querungspunkt mit 
StraÇenbahnlinie). Die unbefriedigende bestehende Situation einer Sackgasse 
ohne Wendemºglichkeit wird mit dem Vorhaben dahingehend gelºst, dass am Ende 
der KelmstraÇe ein Wendehammer errichtet und durch den Vorhabentrªger bezahlt 
wird. Dies ist ¿ber einen stªdtebaulichen Vertrag sichergestellt. In der verkehrs-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan wird aufgezeigt, dass die 
zusªtzlichen Verkehre problemlos abgewickelt werden kºnnen. 
 
Der B¿rger merkt in seiner Stellungnahme zusªtzlich an, dass bereits aufgrund der 
bestehenden Problematik in Bezug auf die Wasserversorgung zusªtzlicher Woh-
nungsbau abzulehnen sei. Die Stellungnahmen zur Planung sowohl vom Wasser-
verband als auch von der Naturschutzbehºrde und den anerkannten Naturschutz-
verbªnden seien negativ und w¿rden nicht beachtet. Die Stadt Strausberg werde 
ihrem Slogan "Gr¿ne Stadt am See" durch die Planung nicht gerecht. Der politische 
Wille, der die Planung vorantreibt, widerspreche dem Interesse der B¿rger. Die 
B¿rgerinitiative, die bereits 2020 eine Petition eingereicht hat, erhielt von der 
Stadtverwaltung keine Antwort. 
In der Abwªgung kºnnen die grundsªtzlichen Bedenken nicht geteilt werden. Dass 
die innerstªdtische Entwicklung eines verdichteten Wohnungsbauvorhabens dem 
ĂWillen der B¿rgerñ widerspricht, wird bezweifelt. Die Schaffung von Wohnraum in 
verkehrsg¿nstiger, integrierter Lage steht in einem hohen ºffentlichen Interesse. Die 
Argumente der B¿rgerinitiative wurden im Einzelnen abgewogen, f¿hrten im 
Gesamtergebnis jedoch zu einer Weiterf¿hrung des Bebauungsplans. 
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Die Stellungnahme des Wasserverbands war zustimmend, die sich aus der Stel-
lungnahme der UNB ergebenden Einschrªnkungen und Auflagen wurden eingehal-
ten bzw. in die Planung eingearbeitet. Die Argumente der Naturschutzverbªnde wur-
den im Einzelnen abgewogen, f¿hrten im Gesamtergebnis jedoch zu dem Ergebnis 
der Weiterf¿hrung des Bebauungsplans. Der Slogan "Gr¿ne Stadt am See" wird 
durch ein in den Stadtraum integriertes Wohnungsbauvorhaben nicht infrage gestellt 
und bleibt weiterhin ein Ziel der Stadtentwicklung. 
Im Rahmen der Beteiligung der ¥ffentlichkeit ergaben sich keine weiteren  nderun-
gen der Planung. 
 

5.8 Information ¿ber die ºffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfs gem. Ä 3 Abs. 2 BauGB - Ergªnzende 
Beteiligung der Trªger ºffentlicher Belange zu durchgef¿hrten 
 nderungen 
 
Die Beteiligung nach Ä 4 Abs. 2 BauGB f¿hrte zu geringf¿gigen, inhaltlichen 
 nderungen des Planentwurfes, sodass parallel zur ºffentlichen Auslage nach Ä 3 
Abs. 2 BauGB die Behºrden und Trªger ºffentlicher Belange mit Schreiben vom 
7.6.2024 ¿ber die Auslegung des Planentwurfs informiert wurden und zusªtzlich zu 
Stellungnahmen zu den durchgef¿hrten  nderungen zum aktualisierten Entwurf des 
Bebauungsplans mit Stand vom 17. Juli 2023 aufgefordert wurden.  
Von den 44 angeschriebenen TºB und Nachbargemeinden haben zwºlf eine 
Stellungnahme mit Anregungen abgegeben. Alle ¿brigen haben auf eine Stellung-
nahme verzichtet bzw. explizit keine Bedenken geªuÇert. 
Neben allgemeinen Hinweisen f¿r nachfolgende Verfahren wurden folgende 
Aspekte benannt: 
Der Landkreis Mªrkisch-Oderland, Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt, Fach-
dienst Naturschutz (UNB) schreibt zum Thema Artenschutz, dass im Planverfahren 
zu pr¿fen ist ob artenschutzrechtliche Anforderungen bestehen. Es wird zuge-
stimmt, dass die Bestandserfassungen gemªÇ den Fachanforderungen durchge-
f¿hrt und MaÇnahmen der Konfliktvermeidung, die dazu bestimmt sind, VerstºÇe 
gegen artenschutzrechtliche Verbotsbestimmungen beim Vollzug des 
Bebauungsplans vorbeugend zu verhindern (sog. CEF-MaÇnahmen), ermittelt 
wurden. Festsetzungen, die den artenschutzrechtlichen Verboten entgegenstehen, 
kºnnen zur Vollzugsunfªhigkeit der Planung f¿hren. Auf der Ebene des 
Bebauungsplans muss die Gemeinde die notwendigen Voraussetzungen f¿r die 
¦berwindung eines drohenden Verbots durch ein Hineinplanen in die ĂAusnahme- / 
Befreiungslageñ schaffen. Es wird ausgef¿hrt, dass mit dem vorliegenden Entwurf 
auf ein den Unterlagen nicht beiliegendes Ersatzlebensstªttenkonzept verwiesen 
werde. Unter dem Abschnitt ĂHinweiseñ in der Planzeichnung wird im derzeitigen 
Planentwurf lediglich darauf hingewiesen, dass ĂDer Ersatz f¿r Verluste ganzjªhrig 
gesch¿tzter Lebensstªtten [é] auf Grundlage eines Ersatzlebensstªttenkonzeptes 
vertraglich gesichert und teilweise innerhalb sowie auch auÇerhalb des 
Plangebietes geleistetñ wird. Die Voraussetzungen f¿r ein Hineinplanen in die 
ĂAusnahme- / Befreiungslageñ seien mit diesem Hinweis nicht erf¿llt. MaÇnahmen 
der Konfliktvermeidung, die dazu bestimmt sind, VerstºÇe gegen arten-
schutzrechtliche Verbotsbestimmungen beim Vollzug eines B-Planes vorbeugend 
zu verhindern (sog. CEF-MaÇnahmen), m¿ssen zu ihrer Rechtswirksamkeit im 
Bebauungsplan dargestellt und festgesetzt werden. 
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Hinweis: Da das Ersatzlebensstªttenkonzept von der UNB in den vorliegenden 
Unterlagen ¿bersehen wurde, wurde die UNB um eine erneute Stellungnahme 
gebeten: 
In der Ergªnzungsstellungnahme wurde das bestehende Ersatzlebensstªttenkon-
zept bestªtigt. Mit diesem wird die Anbringung von Nistkªsten f¿r Baumhºhlenbr¿ter 
an Bestandsbªumen nachgewiesen. Es wird ergªnzend darauf hingewiesen, dass 
dieses Konzept auch die Gebªudebr¿ter beachten sollte. 
 
Der fachlichen Stellungnahme wird in der Abwªgung im Grundsatz entsprochen. 
Mit dem Bebauungsplan ist wªhrend der Aufstellung, d.h. bis zum Satzungsbe-
schluss, nachzuweisen, dass dieser auch vollziehbar ist. In diesem Zusammenhang 
waren sªmtliche artenschutzrechtlichen Belange zu ermitteln, zu erwartende pla-
nungsinduzierte Konflikte zu bewerten und erforderliche KompensationsmaÇnah-
men zu benennen. Zudem war aufzuzeigen, wann und in welchem Umfang diese 
KompensationsmaÇnahmen umzusetzen sind.  
GemªÇ Ä 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG kºnnen, wie im vorliegenden Planverfahren, 
vorgezogene AusgleichsmaÇnahmen (sogenannte CEF-MaÇnahmen) festgelegt 
werden. Diese Regelung ermºglicht es, in Fªllen, bei denen bei Umsetzung des 
Bebauungsplans gegen die nach Absatz 5 BNatSchG maÇgeblichen 
Schutztatbestªnde verstoÇen werden w¿rde, einen solchen VerstoÇ vorbeugend 
durch die Festlegung vorgezogener AusgleichsmaÇnahmen zu verhindern. Eine 
Sicherstellung durch Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht zwingend erforderlich. 
Nach der Gesetzesªnderung im Jahre 2017 ist in Ä 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG 
formuliert, dass die CEF-MaÇnahmen Ăfestgelegt" werden kºnnen (fr¿here 
Fassungen: ñfestgesetztñ). Da bei vorgezogenen AusgleichsmaÇnahmen die 
rechtzeitige und dauerhafte Wirksamkeit sichergestellt sein muss, bieten sich im 
Rahmen der ĂFestlegungñ der CEF-MaÇnahmen der Abschluss eines 
stªdtebaulichen Vertrags oder andere geeignete MaÇnahmen an. Als CEF-
MaÇnahmen sind gemªÇ fachgutachterlicher Bewertung ausschlieÇlich 
Ersatzlebensstªtten an Bestandsbªumen (-> f¿r Brutvºgel/Baumbr¿ter) 
umzusetzen. Es erfolgt eine rechtsverbindliche Sicherung von Herstellung und 
Erhalt der betreffenden Nistkªsten. Die MaÇnahmen wurden bereits im Jahr 2023 
umgesetzt und werden ¿ber die Sicherung im stªdtebaulichen Vertrag langfristig in 
ihrer Funktion erhalten. 
Eine Sicherstellung durch Festsetzung im Bebauungsplan ist aufgrund der ¿berwie-
genden Anbringung der Baum-Nistkªsten auÇerhalb des Plangebietes (ein GroÇteil 
der 60 angebrachten Baumbr¿ter-Ersatznistkªsten wurde aus fachlichen Gr¿nden 
auf den s¿dlich angrenzenden Weinbergen angebracht) auch unzulªssig bzw. 
bauplanungs- und bodenrechtlich nicht mºglich. Deswegen wird die Umsetzung und 
dauerhafte Sicherstellung der CEF-MaÇnahmen im vorliegenden Bebauungsplan 
sowohl auf den Flªchen auÇerhalb des Geltungsbereichs (Flªchen befinden sich im 
Besitz der Stadt Strausberg) als auch im Geltungsbereich vertraglich sichergestellt. 
Dar¿ber hinaus sind vom Fachgutachter zusªtzliche Ersatzlebensstªtten an den ge-
planten Neubauten (f¿r Fledermªuse und Brutvºgel/Gebªudebr¿ter) empfohlen, die 
jedoch nicht als (vorgezogene) CEF-MaÇnahmen umgesetzt werden m¿ssen. Eine 
Festsetzung dieser MaÇnahme im Bebauungsplan zur Sicherstellung der Umset-
zung ist daher nicht erforderlich. Dies geschieht stattdessen durch eine explizite 
Regelung im stªdtebaulichen Vertrag. 
Die Umsetzung der vom faunistischen Fachgutachter gleichfalls empfohlenen 
VegetationsmaÇnahmen (extensive, bl¿tenreiche Dachbegr¿nung, Verwendung 
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ausschlieÇlich heimischer Gehºlzarten bei der Freiraumgestaltung, Anpflanzung 
heckenartiger Strukturen am neuen Waldrand) werden ¿ber die textlichen Festset-
zungen 1.8, 1.9 & 1.12, 1.13 des Bebauungsplans rechtlich gesichert. 
Die Herstellung der VegetationsmaÇnahmen erfolgt gemªÇ stªdtebaulichem 
Vertrag spªtestens mit Abschluss der BaumaÇnahmen. 
 
Der Landkreis Mªrkisch-Oderland, Amt f¿r Landwirtschaft und Umwelt, Fach-
dienst Naturschutz (UNB) weist zudem darauf hin, dass zum Thema Eingriffsrege-
lung die Flªchensicherungen zur Kompensation von Eingriffsfolgen grundbuch-
rechtlich zugunsten des Planungstrªgers, hier die Stadt Strausberg, zu sichern sind 
und dies auch so abgewogen wurde. Zudem sei der ermittelte ĂKompensations¿ber-
schussñ nicht nachvollziehbar. Da bislang erforderliche MaÇnahmen zur Kompen-
sation (wie u.a. das o.g. Konzept) nicht abschlieÇend ermittelt wurden, ist zu pr¿fen 
ob ggf. alle ermittelten MaÇnahmen zur Kompensation benºtigt werden. 
In der Abwªgung wird klargestellt, dass eine Korrektur hinsichtlich des Ăgrundbuch-
rechtlich Beg¿nstigtenñ von KompensationsmaÇnahmen (Stadt Strausberg anstelle 
der UNB-MOL) sowie eine Klarstellung zu den KompensationsmaÇnahmen 
stattgefunden hat und mit Mitteilung vom 26.09.2024 notariell bestªtigt wurde. Die 
betreffenden Textpassagen im Begr¿ndungstext wurden entsprechend 
¿berarbeitet. 
 
Das Landesb¿ro der anerkannten Naturschutzverbªnde GbR hat im Rahmen 
der erneuten Beteiligung zu den durchgef¿hrten  nderungen ebenfalls eine ergªn-
zende Stellungnahme abgegeben. Hierbei wird neben dem Verweis auf die beste-
henden Stellungnahmen (s.o.) ergªnzt, dass es sich hier um ein sch¿tzenswertes 
Habitat handele. Entgegen der schriftlichen Aussage der Abwªgungstabelle, dass 
Ăkeine Amphibien und Ameisenhaufenñ nachgewiesen wurden, kºnne diese 
Pauschalaussage durch j¿ngst gemachte Fotos mit GeoFunktion und einem 
aktuellen Video mit Ortserkennung ¿ber die Existenz von Waldameisen auf dem 
besagten Plangebiet widerlegt werden (Fotos der Stellungnahme beigef¿gt). Es wird 
sich daher auf Ä44 des Bundesnaturschutzgesetzes bezogen, das besagt, dass die 
h¿gelbauenden Waldameisen, die in Deutschland nach der Neufassung der 
Bundesartenschutzverordnung vom 16.02.2005 wieder zu den besonders 
gesch¿tzten Tierarten gehºren und sie demnach nicht der Natur entnommen oder 
gar getºtet werden d¿rfen. Es wird darauf hingewiesen, dass Waldameisen und ihre 
Bauten gesetzlich gesch¿tzt sind. Dies gelte auch f¿r eine Reihe von Tierarten (u.a. 
Brutvºgel/Fledermªuse), die eigens und/oder deren Lebensrªume ¿berregional 
nach EU-Recht gesch¿tzt sind. Die Realisierung des Bauvorhabens w¿rde 
langfristig anlage- und nutzungsbedingt zu einer vºlligen ºkologischen Entwertung 
dieses Standortes f¿hren. Der derzeit vorhandene Lebensraum f¿r eine Vielzahl 
gesch¿tzter und gefªhrdeter Tierarten w¿rde verloren gehen. 
Hier sei abzuwªgen, ob die bestehenden nationalen und auf EU-Ebene 
vorhandenen Schutzbestimmungen ausreichend gew¿rdigt wurden und ob die 
Schaffung von Wohnraum hºher zu gewichten sei. Da ein Teil des Plangebietes 
Schutzgebietsflªche ist (LSG), Wald betroffen ist und sich in 200 m Entfernung zum 
Plangebiet ein Wasserschutzgebiet befindet, halte man die Standortwahl f¿r ªuÇerst 
problematisch und konfliktreich. Auch auf die vom Wasserverband Strausberg-
Erkner benannte drohende Wasserknappheit wird erneut hingewiesen 
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Es sei ebenfalls zu pr¿fen,  
�x ob VerstºÇe gegen geltende Artenschutzrechtsbestimmungen (Landes-
/Bundes-/EURecht) vorliegen bzw. zu erwarten sind und  

�x ob dem neuen EU-Renaturierungsgesetz, dem Gesetz zur 
Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law), ausreichend 
entsprochen wird. GemªÇ des Gesetzes sollen 20% der EU-Flªche so 
wiederhergestellt werden, dass sich die Natur erholen kann. 

Nach Ansicht der Naturschutzverbªnde sei es kontraproduktiv, immer weitere noch 
unbebaute und vor allem ºkologisch entwickelbare/renaturierbare Flªchen f¿r 
Bebauungen zu beanspruchen. Eher sollten Flªchen wie das Plangebiet gesichert, 
erhalten werden und sich sukzessiv entwickeln d¿rfen. Die ablehnende Haltung 
gegen¿ber der vorliegenden Bauleitplanung bleibe daher unverªndert weiter beste-
hen.  
In der Abwªgung wurde erlªutert, dass die ergªnzende Beteiligung zu den durch-
gef¿hrten  nderungen des Bebauungsplans erfolgt. Da das Auffinden eines Amei-
senhaufens einen neuen Sachpunkt darstellt, der Einfluss auf die Vollziehbarkeit 
des Bebauungsplans haben kann, wird der Umgang mit diesem Aspekt in der Ge-
samtabwªgung folgendermaÇen ber¿cksichtigt: Da die genauen Koordinaten der 
beigelegten Fotos (exif-Daten) nicht mit angegeben wurden, ist eine Verifizierung 
nicht mºglich. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich der Waldameisenhaufen 
ï wie angegeben und aufgefunden - im Plangebiet befindet. Sofern er sich zusªtz-
lich innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (nicht innerhalb des Waldes) und 
nicht innerhalb der Flªchen zum Erhalt und zur Bindung befindet, kann er langfristig 
nicht erhalten werden, sondern es ist mit einer notwendigen Beseitigung zu rechnen. 
Eine Beseitigung ist nur mit naturschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigung zulªs-
sig. Es besteht rechtlich und technisch die Mºglichkeit, die aufgefundenen Ameisen 
fachgerecht umzusiedeln an einen daf¿r geeigneten, zuvor mit der zustªndigen Un-
teren Naturschutzbehºrde abzustimmenden Ort. Eine solche Umsiedlung sollte zu 
Beginn der Aktivitªtszeit der Ameisen nach der Winterruhe, im Fr¿hjahr vor der ge-
planten BaumaÇnahme, erfolgen. Es ist gemªÇ Ä 67 BNatSchG ein Antrag auf Be-
freiung von den Verboten des Ä 44 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehºrde 
zu stellen. Dieser Antrag ergeht unabhªngig vom Bebauungsplanverfahren, der 
Anlass zur Umsiedlung begr¿ndet sich allerdings im Bauvorhaben, f¿r welches 
zuvor eine Baugenehmigung zu erwirken ist - nachgelagert zum Bebauungsplan-
verfahren. 
Falls bauvorbereitende Fªll- und RodungsmaÇnahmen noch davor ausgef¿hrt wer-
den sollen/m¿ssen, um den Verboten des Ä 39 Abs. 5 BNatSchG Rechnung zu tra-
gen und keine erheblichen Stºrungen wªhrend der Brutperiode zu verursachen, so 
muss der Ameisenhaufen durch geeignete Schutzvorkehrungen bis zur Umsiedlung 
gesichert werden. In der Abwªgung wird nochmals darauf hingewiesen, dass bei 
den methodischen Untersuchungen (Erfassungsjahr 2021) keine Waldameisen im 
Plangebiet festgestellt worden sind. Wegen der groÇflªchig angrenzenden Waldflª-
che auf dem Weinberg ist ein Vorkommen von staatenbildenden Waldameisen 
grundsªtzlich aber nicht ausgeschlossen. Es besteht die Mºglichkeit, die Ameisen 
in die festgesetzte Bestands-Waldflªche innerhalb des Plangebietes umzusiedeln. 
Die strukturelle Eignung dieser Teilflªche wird im Rahmen des entsprechenden 
artenschutzrechtlichen Befreiungsantrags durch einen faunistischen Fachgutachter 
gepr¿ft. Im Bedarfsfall werden alternative Umsiedlungs-Zielflªchen vorgeschlagen 
und mit der UNB abgestimmt. 
Die Lage im Landschaftsschutzgebiet (LSG) wurde in den Planunterlagen hinrei-
chend thematisiert. Hierbei wurde auch deutlich gemacht, dass sich ein GroÇteil des 
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Siedlungsraums der Stadt Strausberg innerhalb des angesprochenen LSG befindet 
und daher der Umgang mit diesem Tatbestand der besonderen Situation Rechnung 
tragen muss.  In der Begr¿ndung wird die Lage des Plangebiets innerhalb des LSG 
beschrieben. Mit Inkrafttreten des Flªchennutzungsplans wurde die Flªche des 
Bebauungsplans in Abstimmung mit den Fachbehºrden bereits als Bauflªche 
dargestellt, da diese Flªche eine atypische Ausprªgung als vorgenutzte Abgra-
bungsflªche hat. Der Antrag auf Zustimmung beim MLUK zur Vereinbarkeit der 
Festsetzungen des Bebauungsplans mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
wurde am 25. Juli 2024 gestellt. Die formale Zustimmung muss vor Rechtskraft des 
Bebauungsplans vorliegen. 
Die abschlieÇende Zustimmung zu den Festsetzungen des Bebauungsplans wurde 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Feb. 2025 erteilt (vgl. Seite 25). 
Ebenfalls in dem Verfahren thematisiert und abgewogen wurde die 
Wasserknappheit in der Region. Im klarstellenden Schreiben des Wasserverbands 
Strausberg-Erkner (WSE) vom 4. Mªrz 2022 bez¿glich der Wasserproblematik wird 
darauf hingewiesen, dass bei Projekten, die im Rahmen einer fr¿hzeitigen 
Beteiligung bereits eine positive Stellungnahme im Hinblick auf die 
Trinkwasserversorgung erhalten haben, bei einer unverªnderten Planung bei 
weiteren bauplanungsrechtlichen Verfahrensschritten eine positive Stellungnahme 
fortbesteht. Die positive Stellungnahme des WSE liegt der Stadt Strausberg mit 
Schreiben vom 16.09.2021 vor. Um die gemeindliche Entwicklung nicht zu 
vernachlªssigen, soll die Aufstellung von Bebauungsplªnen (hier: 
Wohnungsbauvorhaben) weiterverfolgt werden. Um die negative Auswirkung von 
Versiegelung auf den Boden und auf das Grundwasser soweit wie mºglich zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, wurde im Bebauungsplan festgesetzt, dass die 
Versiegelung von Zufahrten und Wegen nur in wasser- und luftdurchlªssigem 
Aufbau herzustellen ist. Durch vollstªndige R¿ckhaltung sowie Versickerung des 
unbelasteten Niederschlagswassers auf dem Baugrundst¿ck ¿ber begr¿nte 
Flªchen wird eine nachteilige Verªnderung des Wasserhaushaltes vermieden. Die 
Grundwasserneubildung wird nicht maÇgeblich verringert, eine erhebliche Beein-
trªchtigung des Schutzguts Wasser (sowie Auswirkungen auf das angrenzende 
Wasserschutzgebiet) wird dadurch vermieden.  
Der Bebauungsplan nutzt eine zentrale und integrierte Lage in der Stadt Strausberg 
zur Sicherung der Wohnfunktion in der Stadt Strausberg. Gute Infrastruktur und 
kurze Wege sind hierbei entscheidend. In Zeiten einer groÇen Nachfrage nach 
Wohnraum kann es nicht um das Ăobñ, sondern in erste Linie um das Ăwoñ und Ăwieñ 
f¿r die Schaffung eines Wohnungsangebotes gehen. Das Projekt wird daher von der 
Stadt Strausberg weiterhin unterst¿tzt. VerstºÇe gegen geltende Artenschutzrechts-
bestimmungen werden - auf Grundlage eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
sowie auf erfolgten Abstimmungen mit der zustªndigen Unteren Naturschutzbe-
hºrde - durch die rechtliche Sicherung und Umsetzung vorgezogener CEF- sowie 
weiterer KompensationsmaÇnahmen vermieden. Ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem vorliegenden Bebauungsplangebiet und dem in der Stellungnahme 
benannten EU-Renaturierungsgesetz wird nicht gesehen. Dieses zielt vorrangig auf 
die Renaturierung besonderer Lebensrªume an Land und im Meer ab, hierzu zªhlen 
insbesondere Landflªchen, die bereits nach europªischem Recht unter Schutz 
gestellt worden sind bzw. die Kriterien f¿r eine solche Unterschutzstellung erf¿llen 
w¿rden, d.h. besonders hohe ºkologische Werte aufweisen bzw. einen 
unbeeintrªchtigten Zustand aufweisen kºnnten (z.B. Moore, Wattenmeer, groÇe 
FlieÇgewªsser, Auwald, naturnaher Wald). 
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Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehºrde stellt klar, dass derzeit keine Bedenken 
gegen¿ber dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ der 
Stadt Strausberg bestehen. Das Plangebiet befindet sich im Bereich der 
Hindernisfreiflªche von 45 m ¿ber FBP sowie teilweise unterhalb des An- und 
Abflugsektors 05 der Start- und Landebahn 05/23 des Verkehrslandeplatzes 
Strausberg. Die in den Bereichen jeweils zulªssigen Bauhºhen betragen bis 125,00 
m ¿ber NN (Hindernisfreiflªche von 45 m ¿ber FBP) und von 130 m ¿ber NN auf 
140 m ¿ber NN ansteigend (An- und Abflugsektor). Die Hºhe des FBP ist auf 80,20 
m ¿ber NN festgesetzt. Weder die geplanten Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung ï Allgemeines Wohngebiet (WA) -, noch die zum MaÇ der baulichen 
Nutzung ï maximal 14,9 m ¿ber Gelªndeoberkante -, sind geeignet, um 
luftverkehrsrechtliche Belange zu beeintrªchtigen. Das Plangebiet liegt auÇerhalb 
von Schutzbereichen ziviler Flugsicherungsanlagen (vgl. Ä 18a LuftVG). Insgesamt 
bestehen daher keine Bedenken gegen¿ber dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 
65/20 ĂWohnen am Weinbergñ. Es wird in der Stellungnahme u.a. darauf 
hingewiesen, dass die f¿r die Bauausf¿hrung notwendigen Krªne / Baugerªte 
Luftfahrthindernisse darstellen kºnnen und u.a. deshalb Bauantrªge rechtzeitig 
(mind. 15 Werktage) vor Beginn der MaÇnahmen bei der Landesluftfahrtbehºrde 
zur Pr¿fung / ggf. Genehmigung einzureichen sind. 
In der Abwªgung wurde bestªtigt, dass die zu beachtenden Hinweise, insbeson-
dere die Anforderungen zum Genehmigungserfordernis in der Begr¿ndung ergªnzt 
werden. 
 
In der ergªnzenden Beteiligung haben zudem auch einzelne Ver- und Entsorgungs-
trªger (Deutsche Telekom, EWE) nochmals eine Stellungnahme abgegeben und 
auf ihren Leitungsbestand und dessen Schutzerfordernisse hingewiesen.  
 
Insgesamt ergaben sich aus der ergªnzenden Beteiligung keine inhaltlichen 
 nderungen.  
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6. Anlagen 

6.1 Textliche Festsetzungen 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung (Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Ä 1 Abs. 6 

BauNVO): 
 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Anlagen f¿r Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulªssig. 
 
1.2 ¦berschreitung der zulªssigen Grundflªche (Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.  

Ä 19 Abs. 4 BauNVO) 
 Abweichend von Ä 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulªssige Grundflªche durch die 

Grundflªchen von Stellplªtzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des  
Ä 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Gelªndeoberflªche, durch 
die das Baugrundst¿ck lediglich unterbaut wird um bis zu 10% ¿berschritten 
werden. 

 
1.3 Geschossflªchen (Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Ä 21 a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 
 Bei der Ermittlung der Geschossflªche bleiben die Flªchen von 

Garagengeschossen in Vollgeschossen unber¿cksichtigt. 
 
1.4 Bezugspunkt f¿r Oberkanten baulicher Anlagen und 

¦berschreitungsmºglichkeit  
(Ä 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Ä 18 Abs. 1 BauNVO) 

 Der Bezugspunkt f¿r die festgesetzten Oberkanten baulicher Anlagen (OK) liegt 
bei 75,5 m ¿ber NHN im DHHN2016. Untergeordnete Bauteile und technische 
Anlagen wie Anlagen f¿r regenerative Energien, Schornsteine und 
L¿ftungseinrichtungen d¿rfen die festgesetzten Oberkanten um bis zu 1,5 m 
¿berschreiten.  

 
1.5   Abweichende Bauweise (Ä 9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. Ä 22 Abs. 4 BauNVO) 
 Im Allgemeinen Wohngebiet gilt die offene Bauweise mit Gebªudelªngen von 

maximal 25 m.  
 
1.6 Beschrªnkung von Stellplªtzen (Ä 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Ä 12 Abs. 5 und 

6 BauNVO) 
 Im allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Stellplªtze und Garagen 

unzulªssig. Das gilt nicht f¿r Stellplªtze f¿r schwer Gehbehinderte und 
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

 Auf der festgesetzten Flªche f¿r ein Garagengeschoss mit der Bezeichnung Ga1 
sind unterhalb der Gelªndeoberflªche ausschlieÇlich Stellplªtze in einem 
Garagengeschoss und zugehºrige Nebeneinrichtungen zulªssig. 

 
1.7 StraÇenverkehrsflªche (Ä 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 Die Einteilung der StraÇenverkehrsflªchen ist nicht Gegenstand der 

Festsetzungen.   
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1.8 Bepflanzung Garagengeschoss (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 a BauGB) 
 Oberhalb der festgesetzten Flªche f¿r das Garagengeschoss mit der 

Bezeichnung Ga1 ist die Flªche gªrtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die 
durchwurzelbare Erdschicht ¿ber dem Garagengeschoss muss mindestens 
0,6 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht f¿r technische 
Einrichtungen, f¿r Belichtungsflªchen und f¿r Terrassen sowie f¿r Wege, 
Spielplªtze und f¿r Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von Ä 14 Abs. 1 
Satz 1 der Baunutzungsverordnung. 

 
1.9  Dachbegr¿nung (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 a BauGB) 
 Flachdªcher mit einer Flªche von mehr als 20 mĮ sind zu begr¿nen. Dies gilt 

nicht f¿r technische Einrichtungen, f¿r Belichtungsflªchen und Terrassen. Der 
Anteil f¿r technische Einrichtungen, f¿r Belichtungsflªchen und f¿r Terrassen darf 
insgesamt hºchstens 40 % der Dachflªchen betragen. Der durchwurzelbare Teil 
des Dachaufbaus muss bei den zu begr¿nenden Flªchen mindestens 15 cm 
betragen.  

 Von den zu begr¿nenden Dachflªchen ist zur Sicherung spezieller 
Lebensraumbedingungen f¿r Insekten eine Teilflªche von mindestens 100 mĮ im 
Zusammenhang strukturreich auszugestalten. Unter Verwendung verschiedener 
Erdsubstrate in mehrfach wechselnder Schichtstªrke von mindestens 15 cm bis 
hºchstens 40 cm ist auf bis zu 80 % der Teilflªche eine abwechslungsreiche 
Vegetation aus Grªsern, Krªutern und Stauden zu entwickeln. Auf mindestens 
20 % der Teilflªche ist sandiges Substrat aufzubringen und weitgehend 
vegetationsfrei zu halten (Vegetationsdeckung < 20 %). Ergªnzend sind auf der 
Teilflªche mindestens zehn Biotopelemente einzubringen. Als Biotopelemente 
sind anrechenbar: Nisthilfen f¿r Insekten, Totholz in Form von Stammabschnitten 
und Asthaufen, Kies- und Steinhaufen sowie nasse und feuchte Senken. 

 
1.10 Oberflªchenbefestigung (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen, Stellplªtzen und 
Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlªssigem Aufbau herzustellen. Auch 
Wasser- und Luftdurchlªssigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulªssig. Ausnahmen f¿r Zufahrten, Rampen und Treppen kºnnen zugelassen 
werden. 

 
1.11 Durchlªssigkeit von Einfriedungen (Ä 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Einfriedungen m¿ssen einen Mindestabstand von 15 cm zum Boden einhalten. 
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1.12  Neuanlage Waldrand (Ä 9 Abs.1 Nr. 20 und Nr. 25 a BauGB): 
  Innerhalb der festgesetzten Flªche f¿r MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist ein neuer Waldrand mit Strªuchern 
und Staudenfluren zu entwickeln. Die Neuanlage der Waldrandstrukturen erfolgt 
mit standortgerechten, gebietsheimischen Gehºlzen aus der Pflanzliste durch 
Anpflanzung mehrerer Baumarten, Unterpflanzung mit Strªuchern und 
Entwicklung bl¿ten- sowie samenreicher Krªuter- und Staudenfluren. Die Bªume 
sind locker mit Strªuchern zu unterpflanzen, indem je 3 mĮ Flªche ein Strauch in 
einer Mindestqualitªt von 60-100 cm gepflanzt wird. Vorhandene Strªucher 
kºnnen angerechnet werden, sofern sie der Pflanzliste und der Mindestqualitªt 
entsprechen. Entlang des den Baugrenzen zugewandten Flªchenrandes ist 
vorrangig ein 5 m breiter Saum mit Krªuter- und Staudenbewuchs aus 
standortgerechten, heimischen Arten zu entwickeln und zu erhalten. 
Gehºlzaufwuchs ist innerhalb dieses Streifens nur mit niedriger Wuchshºhe < 1 m 
und bis zu einem Deckungsgrad von hºchstens 20 % zulªssig. 

 
1.13 Flªche mit Bindung f¿r Bepflanzung (Ä 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 Auf den beiden festgesetzten Flªchen mit Bindung f¿r die Erhaltung von Bªumen, 

Strªuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Bªume zu 
erhalten. Zur technisch notwendigen Sicherung des Bºschungsabfangs wªhrend 
der BaumaÇnahme kºnnen Ausnahmen zugelassen werden. Bei Abgang sind die 
Bªume durch standortgerechte, gebietsheimische Arten der Pflanzliste mit einem 
Stammumfang von 10-12 cm nachzupflanzen. 

 Die Flªche ist in der Weise zu erhalten und zu bepflanzen, dass der Eindruck eines 
ununterbrochenen Waldes entsteht. Hierf¿r sind als erforderliche Pflanzdichte je 
25 mĮ ein Baum und zusªtzlich je 3 mĮ ein Strauch zu pflanzen, zu erhalten und 
bei Abgang zu ersetzen, wobei bestehende Gehºlze anzurechnen sind. Entlang 
des den Baugrenzen zugewandten Flªchenrandes ist vorrangig ein 5 m breiter 
Saum mit Krªuter- und Staudenbewuchs aus standortgerechten, heimischen Arten 
zu entwickeln und zu erhalten. Gehºlzaufwuchs ist innerhalb dieses Streifens nur 
mit niedriger Wuchshºhe < 1 m und bis zu einem Deckungsgrad von hºchstens 
20 % zulªssig. Innerhalb der Flªche sind bauliche Anlagen mit Ausnahme von 
Einfriedungen unzulªssig. 

 
Pflanzliste 
Bªume 

Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Crataegus monogyna Eingriffliger WeiÇdorn * 

Prunus avium S¿Çkirsche, Vogelkirsche 

Prunus padus Fr¿he Traubenkirsche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 
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Strªucher 

Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna * Eingriffliger WeiÇdorn * 

Frangula alnus Faulbaum 

Euonymus europaeus Gemeiner Spindelstrauch 

Rhamnus cathartica * Purgier-Kreuzdorn * 

Ribes rubrum Rote Johannisbeere 

Rosa caesia * Lederblªttrige Rose * 

Rosa canina agg. * Hunds-Rose * 

Rosa corymbifera * Hecken-Rose * 

Rosa rubiginosa * Wein-Rose * 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
 * Dornengehºlze 

 
 
1.14  Schallschutz: bauliche und sonstige MaÇnahmen (Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslªrm muss im Allgemeinen Wohngebiet mindestens ein 
Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsrªumen m¿ssen mindestens zwei Aufenthaltsrªume mit den 
notwendigen Fenstern zu der von der Berliner StraÇe/Bahntrasse abgewandten 
Gebªudeseite orientiert sein oder es ist f¿r die entsprechende Anzahl von 
Aufenthaltsrªumen durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch bauliche 
MaÇnahmen gleicher Wirkung an AuÇenbauteilen sicherzustellen, dass 
Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewªhrleisten, dass ein 
Beurteilungspegel von 30 dB(A) wªhrend der Nachtzeit in den betreffenden 
Rªumen bei mindestens einem teilgeºffneten Fenster nicht ¿berschritten wird. 

 
1.15  Schallschutz AuÇenwohnbereiche (Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Lªrm sind AuÇenwohnbereiche von Wohnungen im WA entlang 
der Berliner StraÇe/Bahntrasse bis zu einer Tiefe von 13 m, gemessen von der 
westlichen Grenze des Flurst¿cks 1398, nur in baulich geschlossener 
Ausf¿hrung (zum Beispiel als verglaste Loggia oder verglaster Balkon) zulªssig. 
Bei Wohnungen mit mehreren AuÇenwohnbereichen muss mindestens ein 
AuÇenwohnbereich diese Anforderung erf¿llen oder zur straÇenabgewandten 
Gebªudeseite orientiert sein. 
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1.16  Schallschutz AuÇenbauteile (Ä 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 Zum Schutz vor StraÇenverkehrslªrm m¿ssen bei Errichtung,  nderung oder 

Nutzungsªnderung von baulichen Anlagen die AuÇenbauteile schutzbed¿rftiger 
Aufenthaltsrªume von Gebªuden, die innerhalb der westlich gelegenen, 
¿berbaubaren Grundst¿cksflªche errichtet werden, ein bewertetes Gesamt-Bau- 
Schalldªmm-MaÇ (R/ów,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemªÇ DIN 
4109-1:2018-01 zu ermitteln ist: 
R/ôw, ges = L/A ï K/Raumart 

mit L/A = maÇgeblicher AuÇenlªrmpegel 
mit K/Raumart = 30 dB f¿r Aufenthaltsrªume in Wohnungen. 
Die Ermittlung des maÇgeblichen AuÇenlªrmpegels L/A erfolgt hierbei 
entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemªÇ DIN 4109-2:2018-01. 
Der Nachweis der Erf¿llung der Anforderungen ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis 
insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte 
zwingend zu beachten.  
Die zugrunde zu legenden maÇgeblichen AuÇenlªrmpegel (L/A) sind aus den 
ermittelten Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von HOFFMANN-
LEICHTER vom 10. Mai 2022 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungs-
unterlagen ist. Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass die im Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten 
nicht mehr zutreffend sind. (Hinweis: Die DIN 4109:2018-01 wird mit dem 
Bebauungsplan von der Stadt Strausberg zur Einsicht bereitgehalten) 

 
2.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 (Ä 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Ä 87 Abs. 1, 7 und 9 Bbg BO) 
 
2.1 Staffelgeschoss: Im Allgemeinen Wohngebiet ist das oberste Vollgeschoss als 

Staffelgeschoss auszubilden. Staffelgeschosse im Sinne dieser Festsetzung sind 
Geschosse, die gegen¿ber den AuÇenwªnden des darunterliegenden 
Geschosses allseitig um mindestens 1,50 m zur¿cktreten. Dies gilt nicht f¿r 
Treppenrªume, sofern diese maximal ein Drittel der Fassadenbreite des 
jeweiligen Wohngebªudes einnehmen. Die Fassaden von Staffelgeschossen 
sind in Holz auszubilden. 

 
2.2 Dachneigung: Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dªcher als Flachdªcher 

auszubilden. 
 
2.3 Einfriedungen: Einfriedungen d¿rfen als bauliche Anlagen eine Hºhe von 

1,50 m nicht ¿berschreiten. Blickdichte, bauliche Einfriedungen sind unzulªssig.  
 
2.4  Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stªtte der Leistung und bis zu 

einer GrºÇe von insgesamt 1,0 mĮ je Baugrundst¿ck als HºchstmaÇ zulªssig. 
Eine Beleuchtung der Werbeanlagen mit blinkendem, laufendem oder 
wechselndem Licht ist unzulªssig.  
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3.     Nachrichtliche ¦bernahmen 
 

3.1  Landschaftsschutzgebiet 
  Das Plangebiet liegt vollstªndig innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

ĂStrausberger und Blumenthaler Wald- und Seengebietñ gemªÇ Ä 26 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

 
4.     Hinweise 
4.1 Baunutzungsverordnung: Grundlage des Bebauungsplans ist die 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geªndert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

 

4.2 Baubeschrªnkungsbereich Verkehrslandeplatz: Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans befindet sich durch die Lage im Umfeld des bestehenden 
Verkehrslandeplatzes Strausberg in einem beschrªnkten Bauschutzbereich 
gemªÇ Ä 17 LuftVG. Die Errichtung von Bauwerken jeder Hºhe bedarf der 
vorherigen Zustimmung der zustªndigen Luftfahrtbehºrde. 

 
4.3 Bodendenkmale: Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale bekannt. Beim 

Auffinden von Bodendenkmalen sind die Vorschriften des brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) zu beachten. 

 

4.4 Artenschutz: Eine Baufeldfreimachung muss auÇerhalb der Brutzeiten der 
Vºgel in den Monaten Oktober bis Februar erfolgen. Der Ersatz f¿r Verluste 
ganzjªhrig gesch¿tzter Lebensstªtten wird auf Grundlage eines Ersatzlebens-
stªttenkonzeptes vertraglich gesichert und teilweise innerhalb sowie auch 
auÇerhalb des Plangebietes geleistet. 

 

4.5 AusgleichsmaÇnahmen auÇerhalb des Bebauungsplans: Die durch den 
Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft gemªÇ Ä 1a 
BauGB i.V.m. Ä 14 und Ä 18 BNatSchG sowie die erforderlichen 
KompensationsmaÇnahmen f¿r die Waldumwandlung nach Ä 8 LWaldG werden 
nur teilweise innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. Auf folgenden Flªchen 
auÇerhalb des Plangebiets werden entsprechende MaÇnahmen durchgef¿hrt 
und dauerhaft gesichert: 
Gemarkung Reichenberg, Flur 3, Flurst¿ck 26: Erstaufforstung auf ca. 6.550 mĮ  
Gemarkung Gielsdorf, Flur 1, Flurst¿ck 870: ¥kologischer Waldumbau auf ca. 
11.193 mĮ  

 
4.6 Bodenbelastungen: Zur Abschªtzung mºglicher Bodenbelastungen wurde eine 

orientierende Altlastenuntersuchung erstellt (KelmstraÇe 9, Stadt Strausberg, 
Bericht zur orientierenden Altlastenuntersuchung GRUND + BODEN consulting 
Berlin, Januar 2023). Im Ergebnis bestehen im Bereich der gekennzeichneten 
Flªchen Auff¿llungen, die teilweise auch Betonbruch, Mºrtel, Glas-, Porzellan- 
oder Keramikscherben enthalten und die zu einer Kennzeichnung der belasteten 
Bºden gef¿hrt hat (Belastung mit PAK incl. B(a)P und Sulfaten). Der Oberboden 
(Auff¿llung) ist im Bereich der Kennzeichnung vollstªndig abzutragen und 
ordnungsgemªÇ zu entsorgen. Der Nachweis erfolgt mit der Umsetzung. 

 



Stadt Strausberg, Bebauungsplan Nr. 65/20 ĂWohnen am Weinbergñ 14. Oktober 2024 

   
185 

6.2  Steckbrief ErstaufforstungsmaÇnahme 
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6.3 Steckbrief WaldumbaumaÇnahmen 
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6.4 Biotoptypenplan 
 


